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 der Bundesregierung

 Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes

 A.  Problem und Ziel

 Am  9.  November  2010  ist  die  Richtlinie  2010/63/EU  des  Europäischen  Parla-
 ments  und  des  Rates  vom  22.  September  2010  zum  Schutz  der  für  wissenschaft-
 liche  Zwecke  verwendeten  Tiere  (ABl.  L  276  vom  20.10.2010,  S.  33)  in  Kraft
 getreten.  Sie  ist  von  den  Mitgliedstaaten  bis  zum  10.  November  2012  umzuset-
 zen.  Mit  dieser  Richtlinie  werden  EU-weit  gleiche  Rahmenbedingungen  für  In-
 dustrie  und  Forschung  zum  Schutz  der  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwende-
 ten  Tiere  geschaffen.  Der  Schutz  der  Tiere,  die  in  der  Gemeinschaft  in
 wissenschaftlichen  Verfahren  eingesetzt  werden,  wird  erhöht.  Insbesondere  hat
 die  Richtlinie  das  Ziel,  für  eine  konsequente  Umsetzung  des  sogenannten  „3R-
 Prinzips“  (Replacement,  Reduction,  Refinement)  zur  Vermeidung,  Verminde-
 rung  und  Verbesserung  der  Verwendung  von  Tieren  zu  wissenschaftlichen  Zwe-
 cken zu sorgen.

 Daneben  sollen  eine  betriebliche  Eigenkontrolle  im  Hinblick  auf  den  Tierschutz
 etabliert,  die  betäubungslose  Ferkelkastration  ab  2017  verboten,  die  Vorschrif-
 ten  zur  Qualzucht  geändert  und  ergänzt,  der  Schenkelbrand  beim  Pferd  verbo-
 ten,  eine  Ermächtigung  in  Bezug  auf  das  Zurschaustellen  bestimmter  Tiere  an
 wechselnden  Orten  sowie  eine  Ermächtigung  für  die  Landesregierungen  in  Be-
 zug  auf  die  Problematik  herrenloser  Katzen  ergänzt  und  Regelungen  im  Zusam-
 menhang  mit  der  Richtlinie  2006/123/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  12.  Dezember  2006  über  Dienstleistungen  im  Binnenmarkt  (ABl.
 L  376 vom 27.12.2006, S.  36) getroffen werden.

 B.  Lösung

 Änderung,  Ergänzung  oder  Ersetzung  bereits  bestehender  Regelungen  zum
 Schutz  von  Tieren,  die  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwendet  werden,  im
 Tierschutzgesetz  sowie  Erlass  von  Ermächtigungsgrundlagen  für  eine  Verord-
 nung,  in  der  weitere  allgemeine  und  besondere  Regelungen  für  die  Durchfüh-
 rung  von  Tierversuchen  und  alle  damit  zusammenhängenden  Tätigkeiten  getrof-
 fen werden können.

 Daneben Änderung und Ergänzung weiterer Vorschriften.

 C.  Alternativen

 Keine.
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D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Keine.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 0 Euro.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Hinsichtlich  des  Verbots  der  betäubungslosen  Ferkelkastration  ab  2017  sind  teil-
 weise zusätzliche Kosten für die Wirtschaft zu erwarten.

 In  Deutschland  werden  derzeit  jährlich  circa  20  Millionen  Ferkel  kastriert.  Bei
 der  zurzeit  gängigen  betäubungslosen  chirurgischen  Ferkelkastration  entstehen
 im  Zusammenhang  mit  dem  operativen  Eingriff  durchschnittlich  Kosten  in
 Höhe  von  0,50  Euro  bis  0,60  Euro  pro  Ferkel  für  den  Arbeits-  und  Materialauf-
 wand.  Die  chirurgische  Ferkelkastration  unter  Narkose  verursacht  aufgrund  des
 apparativen  Aufwandes  und  der  Notwendigkeit  der  Einbindung  eines  Tierarztes
 Kosten  in  Höhe  von  4,40  Euro  bis  7,10  Euro  pro  Ferkel.  Bei  einer  Anzahl  von
 20  Millionen  Ferkelkastrationen  pro  Jahr  in  Deutschland  würde  diese  Alterna-
 tive  zu  Mehrkosten  von  ca.  100  Mio.  Euro  jährlich  für  die  betroffenen  Betriebe
 führen.  Bei  der  Jungebermast  ist  in  der  Regel  eine  Geschlechtertrennung  erfor-
 derlich,  die  mit  einem  im  Vergleich  zur  Aufzucht  kastrierter  Ferkel  höheren  Ar-
 beits-  und  Materialaufwand,  beispielsweise  durch  die  Gruppenzusammenstel-
 lung  oder  –  sofern  der  Vorteil  der  effizienteren  Futterverwertung  von  Ebern
 ausgenutzt  werden  soll  –  der  Einrichtung  einer  zweiten  Futterkette,  verbunden
 ist.  Das  Risiko  von  Geruchsabweichungen  erfordert  zudem  zusätzliche  Maßnah-
 men  zur  Erkennung,  Selektion  und  Verwertung  von  Schlachtkörpern  mit  Ge-
 ruchsabweichung  am  Schlachthof.  Auch  diese  Maßnahmen  verursachen  zusätz-
 liche  Kosten  für  Arbeits-  und  Materialaufwand,  der  noch  nicht  näher  beziffert
 werden  kann.  Es  ist  jedoch  ebenfalls  von  einer  Größenordnung  in  Höhe  eines
 dreistelligen  Millionenbetrages  auszugehen,  wobei  es  sich  teilweise  um  einma-
 ligen  Umstellungsaufwand  handeln  wird.  Eine  effizientere  Futterverwertung
 und  ein  höherer  Muskelfleischanteil  zum  Zeitpunkt  der  Schlachtung  lassen  je-
 doch  insgesamt  einen  Mehrerlös  im  Verhältnis  zu  chirurgisch  kastrierten
 Schweinen  erwarten.  Die  Immunokastration  umfasst  eine  in  der  Regel  zweifa-
 che,  in  Einzelfällen  dreifache  Impfung  der  Jungeber,  die  mit  einem  zusätzlichen
 Arbeits-  und  Materialaufwand  sowie  entsprechenden  Maßnahmen  im  Rahmen
 des  Arbeitsschutzes  verbunden  sind.  Insbesondere  die  zweite  und  dritte  Impfung
 der  annähernd  ausgewachsenen  Eber  können  Schutzmaßnahmen  für  den  Tier-
 halter  erfordern,  wie  zum  Beispiel  Impfschleusen.  Auf  diese  Weise  entstehen  zu-
 sätzliche  Gesamtkosten  in  Höhe  von  bis  zu  circa  10  Euro  pro  Ferkel,  wobei  es
 sich  teilweise  um  einmaligen  Umstellungsaufwand  handeln  wird.  Die  Tiere  wer-
 den  bis  zur  zweiten  Impfung  –  etwa  vier  Wochen  vor  der  Schlachtung  –  als
 Jungeber  gemästet  und  zeigen  wie  diese  eine  effizientere  Futterverwertung  und
 einen  höheren  Muskelfleischanteil.  Durch  den  dadurch  entstehenden  höheren
 Ertrag können die Kosten für die Impfung teilweise ausgeglichen werden.

 Hinsichtlich  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/63/EU  wird  Erfüllungsaufwand
 für  die  Wirtschaft  in  erster  Linie  erst  entstehen,  wenn  von  den  neu  geregelten
 Verordnungsermächtigungen  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/63/EU  Ge-
 brauch  gemacht  wird.  Konkrete  Angaben  zum  Erfüllungsaufwand  für  die  Wirt-
 schaft können daher erst im Verfahren zum Erlass einer Verordnung erfolgen.

 Durch  die  Erweiterung  des  Tierversuchsbegriffs  sowie  die  Genehmigungspflicht
 für  bestimmte  Versuchsvorhaben,  die  bislang  nur  anzeigepflichtig  waren,  wer-
 den  für  die  Bearbeitung  von  geschätzt  2  000  zusätzlichen  Genehmigungsanträ-
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gen  zusätzliche  Personalkosten  in  Höhe  von  1,2  Mio.  Euro  entstehen.  Der  Kreis
 der  Einrichtungen  und  Betriebe,  die  über  einen  Tierschutzbeauftragten  verfügen
 müssen,  wird  erweitert.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  in  vielen,  insbesondere
 kleineren  Einrichtungen  der  Tierschutzbeauftragte  nicht  hauptamtlich  tätig  sein
 wird.  Sofern  ein  Tierschutzbeauftragter  jedoch  hauptamtlich  tätig  ist,  können
 jährlich  Kosten  in  Höhe  von  circa  95  000  Euro  anfallen.  Es  wird  geschätzt,  dass
 deutschlandweit  etwa  300  weitere  Tierschutzbeauftragte  bestellt  werden  müs-
 sen.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  der  überwiegende  Teil  die  Tätigkeit  nur  neben-
 amtlich  ausübt,  wird  der  Einsatz  von  Tierschutzbeauftragten  zu  zusätzlichen
 jährlichen  Kosten  in  einer  Größenordnung  von  10  Mio.  Euro  führen.  Bei  den
 Angaben  handelt  es  sich  um  Schätzungen.  Eine  Präzisierung  kann  erst  im  Ver-
 fahren zum Erlass einer Verordnung erfolgen.

 Die  Durchführung  der  betrieblichen  Eigenkontrolle  verursacht  den  Betrieben,
 die  landwirtschaftliche  Nutztiere  zu  Erwerbszwecken  halten,  zusätzliche  Kos-
 ten.  Da  keine  detaillierten  Anforderungen  an  die  Eigenkontrolle  gesetzlich  gere-
 gelt  werden,  sondern  dies  einer  Verordnung  vorbehalten  bleibt,  ist  eine  genaue
 Bezifferung  der  Kosten  nicht  möglich  und  kann  erst  im  entsprechenden  Verord-
 nungsgebungsverfahren erfolgen.

 E.3  Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

 Auf  Genehmigungsbehörden  werden  insbesondere  umfangreichere  Verfahren
 sowie  eine  höhere  Anzahl  zu  prüfender  Anträge  zukommen.  Es  werden  unge-
 fähr  2  000  zusätzliche  Genehmigungsanträge  pro  Jahr  erwartet,  was  einen  zu-
 sätzlichen  Personalbedarf  von  20  Mitarbeitern  des  höheren  Dienstes  bedeutet,
 wobei  Bedarf  und  damit  auch  Aufteilung  auf  die  einzelnen  Länder  unterschied-
 lich  sind.  Dies  bedeutet  Personalkosten  in  Höhe  von  circa  1,7  Mio.  Euro  pro  Jahr
 zu  Lasten  der  öffentlichen  Haushalte.  Hinzu  kommen  einmalig  Sachkosten  für
 20  Standardarbeitsplätze  in  Höhe  von  insgesamt  rund  240  000  Euro.  Neu  wird
 sein,  dass  die  Behörde  für  bestimmte  Versuche  eine  rückblickende  Bewertung
 des  Versuchsvorhabens  durchführen  muss.  Eine  genaue  Aussage  zu  der  Zahl  der
 betroffenen  Vorhaben  sowie  zu  dem  Zeitumfang,  den  die  rückblickende  Bewer-
 tung  erfordern  wird,  kann  mangels  praktischer  Erfahrungen  nicht  getroffen  wer-
 den.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  im  Rahmen  der  vom  Bundesinstitut  für
 Risikobewertung  zu  veröffentlichenden  nichttechnischen  Zusammenfassungen
 genehmigter  Tierversuchsvorhaben  circa  6  000  Zusammenfassungen  für  alle
 Genehmigungsverfahren  pro  Jahr  in  Deutschland  dokumentiert  werden  müssen.
 Auf  dieser  Grundlage  wird  geschätzt,  dass  für  den  Aufbau  und  die  Etablierung
 vier  Wissenschaftler  (höherer  Dienst)  und  zwei  Sachbearbeiter  (gehobener
 Dienst)  benötigt  werden.  Dies  begründet  Personalkosten  von  circa  435  000  Euro.
 Darüber  hinaus  wird  von  einer  Sachkostenpauschale  in  Höhe  von  71  500  Euro
 für  sechs  Arbeitsplätze  ausgegangen.  Für  die  fortlaufende  Dokumentation  und
 Veröffentlichung,  Auswertung  und  Berichterstattung  werden  zwei  Wissen-
 schaftler  und  ein  Sachbearbeiter  benötigt.  Damit  entstehen  nach  der  Etablierung
 des  Systems  Personalkosten  von  circa  210  000  Euro  pro  Jahr.  Der  gemäß  der
 Richtlinie  2010/63/EU  erforderliche  Nationale  Ausschuss  wird  beim  Bundes-
 institut  für  Risikobewertung  eingerichtet.  Der  Nationale  Ausschuss  erfordert
 zwei  wissenschaftliche  Mitarbeiter  des  höheren  Dienstes.  Somit  entstehen  Kos-
 ten von 160  000 Euro pro Jahr.

 Zusätzliche  Sachkosten  entstehen  unter  anderem  durch  zu  beschaffende  Kom-
 munikations- und Informationstechnik.

 Bei  den  vorangegangenen  Angaben  handelt  es  sich  überwiegend  um  Schätzun-
 gen,  deren  Präzisierung  erst  im  Verfahren  zum  Erlass  einer  auf  die  Ermächtigun-
 gen des Gesetzes gestützten Verordnung erfolgen kann.

 Beim  Bund  möglicherweise  entstehender  Mehrbedarf  an  Sach-  und  Personal-
 mitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 10 ausgeglichen werden.
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F.  Weitere Kosten

 Es  können  weitere  Kosten  insbesondere  in  Form  zusätzlicher  Gebühren  durch
 Änderungen  im  Bereich  des  Anzeige-  und  Genehmigungsverfahrens  für  Ver-
 suchsvorhaben  entstehen.  Einige  Einrichtungen  und  Betriebe  sind  von  Gebüh-
 ren  befreit.  Da  der  Vollzug  der  entsprechenden  Vorschriften  durch  die  zuständi-
 gen  Behörden  der  Länder  erfolgt,  können  nähere  Angaben  zu  den  weiteren
 Kosten an dieser Stelle nicht gemacht werden.

 Möglicherweise  entstehende  weitere  Kosten  können  erst  im  Verfahren  zum  Er-
 lass  einer  Verordnung  zum  Schutz  der  Tiere,  die  für  wissenschaftliche  Zwecke
 verwendet  werden,  insbesondere  im  Rahmen  des  Beteiligungsverfahrens,  ermit-
 telt werden.
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Anlage 1
 Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes 1

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Das  Tierschutzgesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  18.  Mai  2006  (BGBl.  I  S.  1206,  1313),  das  zu-
 letzt  durch  Artikel  20  des  Gesetzes  vom  9.  Dezember  2010
 (BGBl.  I  S.  1934)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  §  2a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1b  wird  die  Angabe  „§  11a  Abs.  2“  durch
 die Angabe „§  11a Absatz 3“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 „(3)  Des  Einvernehmens  des  Bundesministeriums
 für  Bildung  und  Forschung  bedürfen  Rechtsverord-
 nungen

 1.  nach  Absatz  1  Satz  1,  soweit  sie  Anforderungen  an
 die  Haltung  von  Tieren  festlegen,  die  zur  Verwen-
 dung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  deren
 Gewebe  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wis-
 senschaftlichen Zwecken verwendet zu werden,

 2.  nach  Absatz  2  Satz  1,  soweit  sie  die  Beförderung
 von  Tieren  regeln,  die  zur  Verwendung  in  Tierver-
 suchen  bestimmt  sind  oder  deren  Gewebe  oder  Or-
 gane  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen
 Zwecken verwendet zu werden.“

 2.  In §  3 Nummer 2

 a)  wird  die  Angabe  „§  8“  durch  die  Wörter  „§  8  Absatz  1
 Satz 1“ und

 b)  werden  die  Wörter  „Ausnahmegenehmigung  nach  §  9
 Abs.  2  Nr.  7  Satz  2“  durch  die  Wörter  „Genehmigung
 nach  Vorschriften,  die  auf  Grund  des  §  9  Absatz  3  Num-
 mer 1 und 2 erlassen worden sind,“

 ersetzt.

 3.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Sätze  1  bis  3  gelten  nicht  für  das  Betäuben  und
 das  Töten  von  Wirbeltieren,  die  zur  Verwendung  in
 Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  deren  Organe  oder
 Gewebe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen
 Zwecken verwendet zu werden.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Für  das  Töten  von  Wirbeltieren,  ausschließlich
 um  ihre  Organe  oder  Gewebe  zu  wissenschaftlichen
 Zwecken  zu  verwenden,  gilt  §  7a  Absatz  2  Nummer  1
 entsprechend.  Hunde,  Katzen  und  Primaten  dürfen  zu
 wissenschaftlichen  Zwecken  nur  getötet  werden,  so-
 weit  sie  entweder  für  einen  solchen  Zweck  oder  für  ei-
 ne  Verwendung  in  Tierversuchen  gezüchtet  worden
 sind.  Abweichend  von  Satz  2  kann  die  zuständige  Be-
 hörde,  soweit  es  mit  dem  Schutz  der  Tiere  vereinbar
 ist,  das  Töten  von  Tieren,  die  nicht  nach  Satz  2  ge-
 züchtet worden sind, genehmigen, soweit

 1.  nach  Satz  2  gezüchtete  Tiere  mit  den  Eigenschaf-
 ten,  die  für  den  jeweiligen  Zweck  erforderlich  sind,
 nicht zur Verfügung stehen oder

 2.  die  jeweiligen  wissenschaftlichen  Zwecke  die  Ver-
 wendung  von  Tieren  erforderlich  machen,  die  nicht
 nach Satz 2 gezüchtet worden sind.“

 4.  §  4b Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Rechtsverordnungen  nach  Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  b
 und d bedürfen,

 1.  soweit  sie  das  Betäuben  oder  Töten  mittels  gefährli-
 cher  Stoffe  oder  Zubereitungen  im  Sinne  des  Chemi-
 kaliengesetzes  oder  darauf  bezogene  Voraussetzun-
 gen  für  den  Erwerb  eines  Sachkundenachweises
 betreffen,  des  Einvernehmens  der  Bundesministerien
 für  Wirtschaft  und  Technologie  sowie  für  Umwelt,
 Naturschutz und Reaktorsicherheit,

 2.  soweit  sie  das  Betäuben  oder  Töten  von  Tieren,  die
 zur  Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind  oder
 deren  Gewebe  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu
 wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  zu  werden,
 oder  darauf  bezogene  Voraussetzungen  für  den  Er-
 werb  eines  Sachkundenachweises  betreffen,  des  Ein-
 vernehmens  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und
 Forschung.“

 5.  §  5 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1a wird aufgehoben.

 b)  In Nummer 7

 aa)  wird  nach  dem  Wort  „Geflügel,“  das  Wort  „und“
 eingefügt und

 1  Die  Änderungen  dienen  unter  anderem  der  Umsetzung  folgender

 Richtlinien:  Richtlinie  2010/63/EU  des  Europäischen  Parlaments  und

 des  Rates  vom  22.  September  2010  zum  Schutz  der  für  wissenschaft-

 liche  Zwecke  verwendeten  Tiere  (ABl.  L  276,  vom  20.10.2010,

 S.  33);  Richtlinie  2006/123/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des

 Rates  vom  12.  Dezember  2006  über  Dienstleistungen  im  Binnen-

 markt  (ABl.  L  376  vom  27.12.2006,  S.  36).  Die  Verpflichtungen  aus

 der  Richtlinie  98/34/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates

 vom  22.  Juni  1998  über  ein  Informationsverfahren  auf  dem  Gebiet  der

 Normen  und  technischen  Vorschriften  und  der  Vorschriften  für  die

 Dienste  der  Informationsgesellschaft  (ABl.  L  204  vom  21.7.1998,

 S.  37),  die  zuletzt  durch  die  Richtlinie  2006/96/EG  vom  20.  Novem-

 ber  2006  (ABl.  L  363  vom  20.12.2006,  S.  81)  geändert  worden  ist,

 sind beachtet worden.
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bb)  werden  die  Wörter  „und  durch  Schenkelbrand
 beim Pferd“ gestrichen.

 6.  §  6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  das  vollständige  oder  teilweise  Entnehmen
 von  Organen  oder  Geweben  erforderlich  ist,
 um  zu  anderen  als  zu  wissenschaftlichen  Zwe-
 cken  die  Organe  oder  Gewebe  zu  transplantie-
 ren,  Kulturen  anzulegen  oder  isolierte  Orga-
 ne, Gewebe oder Zellen zu untersuchen,“.

 bb)  Die Sätze 5 bis 9 werden Absatz 1a.

 b)  Der neue Absatz 1a wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Für  die  Eingriffe  nach  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4
 gelten

 1.  §  7  Absatz  1  Satz  2  Nummer  1  und  Satz  3,  §  7a
 Absatz  2  Nummer  1,  4  und  5  und  §  9  Absatz  5
 Satz  1,  jeweils  auch  in  Verbindung  mit  §  9  Ab-
 satz 6 Satz 1, sowie

 2.  Vorschriften  in  Rechtsverordnungen,  die  auf
 Grund des

 a)  §  7 Absatz 3 oder

 b)  §  9  Absatz  1,  2  und  3  Nummer  2,  Absatz  4
 Satz  1  Nummer  3  und  Satz  2  und  Absatz  5
 Satz  2,  jeweils  auch  in  Verbindung  mit  Ab-
 satz  6  Satz  2,  erlassen  worden  sind,  soweit
 dies  in  einer  Rechtsverordnung,  die  das
 Bundesministerium  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates erlassen hat, vorgesehen ist,

 entsprechend.“

 bb)  In  Satz  4  wird  die  Angabe  „Satz  6“  durch  die  An-
 gabe „Satz 2“ ersetzt.

 7.  In  §  6a  werden  die  Wörter  „  ,  für  Eingriffe  zur  Aus-,  Fort-
 oder  Weiterbildung  und  für  Eingriffe  zur  Herstellung,  Ge-
 winnung,  Aufbewahrung  oder  Vermehrung  von  Stoffen,
 Produkten  oder  Organismen“  durch  die  Wörter  „nach  §  7
 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2“ ersetzt.

 8.  Nach  der  Überschrift  des  Fünften  Abschnitts  wird  fol-
 gender §  7 eingefügt:

 „§  7

 (1)  Die  Vorschriften  dieses  Abschnitts  dienen  dem
 Schutz  von  Tieren,  die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen
 bestimmt  sind  oder  deren  Gewebe  oder  Organe  dazu  be-
 stimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet
 zu werden. Dazu sind

 1.  Tierversuche im Hinblick auf

 a)  die  den  Tieren  zuzufügenden  Schmerzen,  Leiden
 und Schäden,

 b)  die Zahl der verwendeten Tiere,

 c)  die  artspezifische  Fähigkeit  der  verwendeten  Tiere,
 unter den Versuchseinwirkungen zu leiden,

 auf das unerlässliche Maß zu beschränken und

 2.  die  Tiere,  die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen  be-
 stimmt  sind  oder  deren  Gewebe  oder  Organe  dazu  be-
 stimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwen-
 det  zu  werden,  so  zu  halten,  zu  züchten  und  zu
 pflegen,  dass  sie  nur  in  dem  Umfang  belastet  werden,
 der  für  die  Verwendung  zu  wissenschaftlichen  Zwe-
 cken unerlässlich ist.

 Tierversuche  dürfen  nur  von  Personen  geplant  und  durch-
 geführt  werden,  die  die  dafür  erforderlichen  Kenntnisse
 und Fähigkeiten haben. §  1 bleibt unberührt.

 (2)  Tierversuche  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Ein-
 griffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken

 1.  an  Tieren,  wenn  sie  mit  Schmerzen,  Leiden  oder
 Schäden für diese Tiere verbunden sein können,

 2.  an  Tieren,  die  dazu  führen  können,  dass  Tiere  geboren
 werden  oder  schlüpfen,  die  Schmerzen,  Leiden  oder
 Schäden erleiden, oder

 3.  am  Erbgut  von  Tieren,  wenn  sie  mit  Schmerzen,  Lei-
 den  oder  Schäden  für  die  erbgutveränderten  Tiere
 oder deren Trägertiere verbunden sein können.

 Als  Tierversuche  gelten  auch  Eingriffe  oder  Behandlun-
 gen, die nicht Versuchszwecken dienen, und

 1.  die  zur  Herstellung,  Gewinnung,  Aufbewahrung  oder
 Vermehrung  von  Stoffen,  Produkten  oder  Organismen
 vorgenommen werden,

 2.  durch  die  Organe  oder  Gewebe  ganz  oder  teilweise
 entnommen  werden,  um  zu  wissenschaftlichen  Zwe-
 cken

 a)  die Organe oder Gewebe zu transplantieren,

 b)  Kulturen anzulegen oder

 c)  isolierte  Organe,  Gewebe  oder  Zellen  zu  untersu-
 chen,

 oder

 3.  die  zu  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildungszwecken  vor-
 genommen werden,

 soweit  eine  der  in  Satz  1  Nummer  1  bis  3  genannten  Vo-
 raussetzungen  vorliegt.  Nicht  als  Tierversuch  gilt  das  Tö-
 ten  eines  Tieres,  soweit  dies  ausschließlich  erfolgt,  um
 dessen  Organe  oder  Gewebe  zu  wissenschaftlichen  Zwe-
 cken zu verwenden.

 (3)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung  und
 Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates  die  näheren  Einzelheiten  zu  den  Anforde-
 rungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 zu regeln.“

 9.  Der bisherige §  7 wird §  7a und wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

 „(1)  Tierversuche  dürfen  nur  durchgeführt  werden,
 soweit  sie  zu  einem  der  folgenden  Zwecke  unerläss-
 lich sind:

 1.  Grundlagenforschung,

 2.  sonstige  Forschung  mit  einem  der  folgenden  Ziele:

 a)  Vorbeugung,  Erkennung  oder  Behandlung  von
 Krankheiten,  Leiden,  Körperschäden  oder
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körperlichen  Beschwerden  bei  Menschen  oder
 Tieren,

 b)  Erkennung  oder  Beeinflussung  physiologi-
 scher  Zustände  oder  Funktionen  bei  Menschen
 oder Tieren,

 c)  Förderung  des  Wohlergehens  von  Tieren  oder
 Verbesserung  der  Haltungsbedingungen  von
 landwirtschaftlichen Nutztieren,

 3.  Schutz  der  Umwelt  im  Interesse  der  Gesundheit
 oder  des  Wohlbefindens  von  Menschen  oder
 Tieren,

 4.  Entwicklung  und  Herstellung  sowie  Prüfung  der
 Qualität,  Wirksamkeit  oder  Unbedenklichkeit  von
 Arzneimitteln,  Lebensmitteln,  Futtermitteln  oder
 anderen  Stoffen  oder  Produkten  mit  einem  der  in
 Nummer  2  Buchstabe  a  bis  c  oder  Nummer  3  ge-
 nannten Ziele,

 5.  Prüfung  von  Stoffen  oder  Produkten  auf  ihre
 Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge,

 6.  Forschung  im  Hinblick  auf  die  Erhaltung  der  Ar-
 ten,

 7.  Aus-, Fort- oder Weiterbildung,

 8.  gerichtsmedizinische Untersuchungen.

 Tierversuche  zur  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildung  nach
 Satz 1 Nummer 7 dürfen nur durchgeführt werden

 1.  an  einer  Hochschule,  einer  anderen  wissenschaft-
 lichen Einrichtung oder einem Krankenhaus oder

 2.  im  Rahmen  einer  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildung
 für  Heil-  oder  Heilhilfsberufe  oder  naturwissen-
 schaftliche Hilfsberufe.

 (2)  Bei  der  Entscheidung,  ob  ein  Tierversuch  uner-
 lässlich  ist,  sowie  bei  der  Durchführung  von  Tierver-
 suchen sind folgende Grundsätze zu beachten:

 1.  Der  jeweilige  Stand  der  wissenschaftlichen  Er-
 kenntnisse ist zugrunde zu legen.

 2.  Es  ist  zu  prüfen,  ob  der  verfolgte  Zweck  nicht
 durch  andere  Methoden  oder  Verfahren  erreicht
 werden kann.

 3.  Versuche  an  Wirbeltieren  oder  Kopffüßern  dürfen
 nur  durchgeführt  werden,  wenn  die  zu  erwarten-
 den  Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  der  Tiere  im
 Hinblick  auf  den  Versuchszweck  ethisch  vertret-
 bar sind.

 4.  Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  dürfen  den  Tie-
 ren  nur  in  dem  Maße  zugefügt  werden,  als  es  für
 den  verfolgten  Zweck  unerlässlich  ist;  insbesonde-
 re  dürfen  sie  nicht  aus  Gründen  der  Arbeits-,  Zeit-
 oder Kostenersparnis zugefügt werden.

 5.  Versuche  an  Tieren,  deren  artspezifische  Fähig-
 keit,  unter  den  Versuchseinwirkungen  zu  leiden,
 stärker  entwickelt  ist,  dürfen  nur  durchgeführt
 werden,  soweit  Tiere,  deren  derartige  Fähigkeit
 weniger  stark  entwickelt  ist,  für  den  verfolgten
 Zweck nicht ausreichen.“

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 c)  Die  bisherigen  Absätze  4  und  5  werden  die  Absätze  3
 und 4.

 d)  Die folgenden Absätze 5 und 6 werden angefügt:

 „(5)  Ein  Tierversuch  gilt  als  abgeschlossen,  wenn

 1.  keine  weiteren  Beobachtungen  mehr  für  den
 Tierversuch anzustellen sind oder,

 2.  soweit  genetisch  veränderte,  neue  Tierlinien  ver-
 wendet werden,

 a)  an  der  Nachkommenschaft  keine  weiteren
 Beobachtungen mehr anzustellen sind und

 b)  nicht  mehr  erwartet  wird,  dass  die  Nachkom-
 menschaft  auf  Grund  der  biotechnischen  oder
 gentechnischen  Veränderungen  Schmerzen
 oder  Leiden  empfindet  oder  dauerhaft  Schä-
 den erleidet.

 (6)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im
 Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bil-
 dung  und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung des Bundesrates

 1.  Vorschriften dieses Gesetzes oder

 2.  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassene  Rechtsver-
 ordnungen  zur  Durchführung,  Genehmigung
 und Anzeige von Tierversuchen

 auf  Versuche  an  Tieren  in  einem  Entwicklungssta-
 dium  vor  der  Geburt  oder  dem  Schlupf  zu  erstre-
 cken,  soweit  dies  zum  Schutz  dieser  Tiere  auf  Grund
 ihrer  Fähigkeit,  Schmerzen  oder  Leiden  zu  empfin-
 den  oder  Schäden  zu  erleiden,  und  zur  Durchfüh-
 rung  von  Rechtsakten  der  Europäischen  Union  er-
 forderlich ist.“

 10.  Die §§  8 und 8a werden wie folgt gefasst:

 „§  8

 (1)  Wer  Versuche  an  Wirbeltieren  oder  Kopffüßern
 durchführen  will,  bedarf  der  Genehmigung  des  Ver-
 suchsvorhabens  durch  die  zuständige  Behörde.  Die  Ge-
 nehmigung  eines  Versuchsvorhabens  ist  zu  erteilen,
 wenn

 1.  wissenschaftlich begründet dargelegt ist, dass

 a)  die  Voraussetzungen  des  §  7a  Absatz  1  und  2
 Nummer 1 bis 3 vorliegen,

 b)  das  angestrebte  Ergebnis  trotz  Ausschöpfens  der
 zugänglichen  Informationsmöglichkeiten  nicht
 hinreichend  bekannt  ist  oder  die  Überprüfung
 eines  hinreichend  bekannten  Ergebnisses  durch
 einen  Doppel-  oder  Wiederholungsversuch  uner-
 lässlich ist,

 2.  der  verantwortliche  Leiter  des  Versuchsvorhabens
 und  sein  Stellvertreter  die  erforderliche  fachliche
 Eignung  insbesondere  hinsichtlich  der  Überwa-
 chung  der  Tierversuche  haben  und  keine  Tatsachen
 vorliegen,  aus  denen  sich  Bedenken  gegen  ihre  Zu-
 verlässigkeit ergeben,

 3.  die  erforderlichen  Räumlichkeiten,  Anlagen  und  an-
 deren  sachlichen  Mittel  den  Anforderungen  entspre-
 chen,  die  in  einer  auf  Grund  des  §  9  Absatz  4  Satz  1
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Nummer  1  erlassenen  Rechtsverordnung  festgelegt
 sind,

 4.  die  personellen  und  organisatorischen  Vorausset-
 zungen  für  die  Durchführung  der  Tierversuche  ein-
 schließlich  der  Tätigkeit  des  Tierschutzbeauftragten
 gegeben sind,

 5.  die  Haltung  der  Tiere  den  Anforderungen  des  §  2
 und  den  in  einer  auf  Grund  des  §  2a  Absatz  1  Num-
 mer  1  bis  4,  auch  in  Verbindung  mit  §  11  Absatz  3,
 oder  des  §  2a  Absatz  2  Satz  1  erlassenen  Rechtsver-
 ordnung  festgelegten  Anforderungen  entspricht  und
 ihre medizinische Versorgung sichergestellt ist,

 6.  die  Einhaltung  der  Vorschriften  des  §  7  Absatz  1
 Satz  2  Nummer  1  und  des  §  7a  Absatz  2  Nummer  4
 und 5 erwartet werden kann,

 7.  die Einhaltung von

 a)  Sachkundeanforderungen,

 b)  Vorschriften  zur  Schmerzlinderung  und  Betäu-
 bung von Tieren,

 c)  Vorschriften  zur  erneuten  Verwendung  von  Tie-
 ren,

 d)  Verwendungsverboten und -beschränkungen,

 e)  Vorschriften  zur  Vermeidung  von  Schmerzen,
 Leiden  und  Schäden  nach  Erreichen  des  Zwecks
 des Tierversuches,

 f)  Vorschriften  zur  Verhinderung  des  Todes  eines
 Tieres  unter  der  Versuchseinwirkung  oder  zur
 Vermeidung  von  Schmerzen  und  Leiden  beim
 Tod eines Tieres und

 g)  Vorschriften  zu  der  Vorgehensweise  nach  Ab-
 schluss des Tierversuchs,

 die  in  einer  auf  Grund  des  §  2a  Absatz  1  Nummer  5
 oder  des  §  4b  Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  b,  jeweils
 auch  in  Verbindung  mit  §  11  Absatz  3,  oder  des  §  9
 Absatz  1  bis  3  und  4  Satz  1  Nummer  2  oder  3  oder
 Satz  2  erlassenen  Rechtsverordnung  festgelegt  sind,
 erwartet werden kann und

 8.  das  Führen  von  Aufzeichnungen  nach  §  9  Absatz  5
 Satz  1  in  Verbindung  mit  den  in  einer  auf  Grund  des
 §  9  Absatz  5  Satz  2  erlassenen  Rechtsverordnung
 festgelegten Anforderungen erwartet werden kann.

 (2)  Wird  die  Genehmigung  einer  Hochschule  oder
 anderen  Einrichtung  erteilt,  so  müssen  die  Personen,
 die  die  Tierversuche  durchführen,  bei  der  Einrichtung
 beschäftigt  oder  mit  Zustimmung  des  verantwortlichen
 Leiters zur Benutzung der Einrichtung befugt sein.

 (3)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung des Bundesrates Vorschriften zu erlassen über

 1.  die  Form  und  den  Inhalt  des  Antrags  auf  Erteilung
 einer  Genehmigung  nach  Absatz  1  Satz  1  sowie  die
 antragsberechtigten Personen,

 2.  das  Genehmigungsverfahren  einschließlich  dessen
 Dauer,

 3.  den Inhalt des Genehmigungsbescheids,

 4.  das  Verfahren  im  Falle  nachträglicher  Änderungen
 der  der  Genehmigung  zugrunde  liegenden  wesentli-
 chen  Sachverhalte,  einschließlich  der  Pflicht  zur
 Anzeige oder Genehmigung solcher Änderungen,

 5.  die  Befristung  von  Genehmigungen  oder  die  Verlän-
 gerung  der  Geltungsdauer  von  Genehmigungen  und

 6.  den Vorbehalt des Widerrufs von Genehmigungen.

 (4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung  des  Bundesrates  vorzusehen,  dass  Tierversuche
 einer  Einstufung  hinsichtlich  ihres  Schweregrads  nach
 Artikel  15  Absatz  1  der  Richtlinie  2010/63/EU  des  Eu-
 ropäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  22.  Septem-
 ber  2010  zum  Schutz  der  für  wissenschaftliche  Zwecke
 verwendeten  Tiere  (ABl.  L  276  vom  20.10.2010,  S.  33)
 unterzogen  werden,  und  dabei  das  Verfahren  und  den
 Inhalt  der  Einstufung  sowie  die  diesbezüglichen  Mit-
 wirkungspflichten  des  Antragstellers  zu  regeln,  soweit
 dies  zur  Durchführung  von  Rechtsakten  der  Europä-
 ischen Union erforderlich ist.

 (5)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung  des  Bundesrates  vorzusehen,  dass  Versuchsvor-
 haben  einer  rückblickenden  Bewertung  durch  die  zu-
 ständige  Behörde  unterzogen  werden,  und  dabei  das
 Verfahren  und  den  Inhalt  der  Bewertung  sowie  die  dies-
 bezüglichen  Mitwirkungspflichten  des  Antragstellers
 zu  regeln,  soweit  dies  zur  Verbesserung  des  Schutzes
 der  Tiere  in  Tierversuchen  und  zur  Durchführung  von
 Rechtsakten der Europäischen Union erforderlich ist.

 (6)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung  des  Bundesrates  vorzusehen,  dass  die  zuständi-
 gen  Behörden  Zusammenfassungen  zu  genehmigten
 Versuchsvorhaben  zum  Zwecke  der  Veröffentlichung
 übermitteln, die Angaben über

 1.  die  Ziele  des  Versuchsvorhabens  einschließlich  des
 zu erwartenden Nutzens,

 2.  die  Anzahl,  die  Art  und  die  zu  erwartenden  Schmer-
 zen,  Leiden  und  Schäden  der  zu  verwendenden  Tie-
 re und

 3.  die  Erfüllung  der  Anforderungen  des  §  7  Absatz  1
 Satz  2  Nummer  1  und  des  §  7a  Absatz  2  Nummer  2,
 4 und 5

 enthalten,  und  die  Form  der  Zusammenfassungen  sowie
 das  Verfahren  ihrer  Veröffentlichung  zu  regeln,  soweit
 dies  zur  Verbesserung  des  Schutzes  der  Tiere  in  Tier-
 versuchen  und  zur  Durchführung  von  Rechtsakten  der
 Europäischen  Union  erforderlich  ist.  Es  kann  dabei  vor-
 sehen,  dass  die  Veröffentlichung  der  Zusammenfassun-
 gen  durch  das  Bundesinstitut  für  Risikobewertung  er-
 folgt.
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§  8a

 (1)  Wer  ein  Versuchsvorhaben,  in  dem  Wirbeltiere
 oder Kopffüßer verwendet werden, durchführen will,

 1.  das  ausschließlich  Tierversuche  zum  Gegenstand
 hat, deren Durchführung ausdrücklich

 a)  durch  Gesetz  oder  Rechtsverordnung,  durch  das
 Arzneibuch  oder  durch  unmittelbar  geltenden
 Rechtsakt  der  Europäischen  Gemeinschaft  oder
 der Europäischen Union vorgeschrieben ist,

 b)  in  einer  von  der  Bundesregierung  oder  einem
 Bundesministerium  erlassenen  allgemeinen  Ver-
 waltungsvorschrift vorgesehen ist oder

 c)  auf  Grund  eines  Gesetzes  oder  einer  Rechtsver-
 ordnung  oder  eines  unmittelbar  anwendbaren
 Rechtsaktes  der  Europäischen  Gemeinschaft
 oder  der  Europäischen  Union  behördlich  oder  ge-
 richtlich  angeordnet  oder  im  Einzelfall  als  Vor-
 aussetzung  für  eine  behördliche  Entscheidung
 gefordert wird,

 2.  das  ausschließlich  Tierversuche  zum  Gegenstand
 hat,  die  als  Impfungen,  Blutentnahmen  oder  sonsti-
 ge  diagnostische  Maßnahmen  nach  bereits  erprob-
 ten Verfahren an Tieren vorgenommen werden und

 a)  der  Erkennung  von  Krankheiten,  Leiden,  Körper-
 schäden  oder  körperlichen  Beschwerden  bei
 Menschen oder Tieren oder

 b)  der  Prüfung  von  Seren,  Blutzubereitungen,  Impf-
 stoffen,  Antigenen  oder  Testallergenen  im  Rah-
 men  von  Zulassungsverfahren  oder  Chargenprü-
 fungen

 dienen,

 3.  das  ausschließlich  Tierversuche  nach  §  7  Absatz  2
 Satz  2  Nummer  1  oder  2  zum  Gegenstand  hat,  die
 nach bereits erprobten Verfahren

 a)  zur  Herstellung,  Gewinnung,  Aufbewahrung
 oder  Vermehrung  von  Stoffen,  Produkten  oder
 Organismen oder

 b)  zu diagnostischen Zwecken

 vorgenommen werden, oder

 4.  das  ausschließlich  Tierversuche  zum  Gegenstand
 hat,  die  zur  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildung  nach  be-
 reits erprobten Verfahren durchgeführt werden,

 hat  das  Versuchsvorhaben  der  zuständigen  Behörde  an-
 zuzeigen.

 (2) Absatz 1 gilt nicht für Versuchsvorhaben,

 1.  in denen Primaten verwendet werden oder

 2.  die  Tierversuche  zum  Gegenstand  haben,  die  nach
 Maßgabe  des  Artikels  15  Absatz  1  in  Verbindung
 mit  Anhang  VIII  der  Richtlinie  2010/63/EU  als
 „schwer“ einzustufen sind.

 (3)  Wer  ein  Versuchsvorhaben,  in  dem  Zehnfußkreb-
 se  verwendet  werden,  durchführen  will,  hat  das  Ver-
 suchsvorhaben der zuständigen Behörde anzuzeigen.

 (4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung

 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung  des  Bundesrates  vorzusehen,  dass  Versuche  an
 anderen  wirbellosen  Tieren  als  Kopffüßern  und  Zehn-
 fußkrebsen  der  zuständigen  Behörde  anzuzeigen  sind,
 soweit  diese  Tiere  über  eine  den  Wirbeltieren  entspre-
 chende  artspezifische  Fähigkeit  verfügen,  unter  den
 Versuchseinwirkungen  zu  leiden,  und  es  zu  ihrem
 Schutz erforderlich ist.

 (5)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung des Bundesrates Vorschriften zu erlassen über

 1.  die  Form  und  den  Inhalt  der  Anzeige  nach  Absatz  1
 oder 3,

 2.  das  Verfahren  der  Anzeige  nach  Absatz  1  oder  3  ein-
 schließlich der für die Anzeige geltenden Fristen,

 3.  den  Zeitpunkt,  ab  dem  oder  bis  zu  dem  die  Durch-
 führung  angezeigter  Versuchsvorhaben  nach  Absatz  1
 oder 3 zulässig ist, und

 4.  das  Verfahren  im  Falle  nachträglicher  Änderungen
 der  im  Rahmen  der  Anzeige  nach  Absatz  1  oder  3
 mitgeteilten Sachverhalte.“

 11.  §  8b wird aufgehoben.

 12.  §  9 wird wie folgt gefasst:

 „§  9

 (1)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung  des  Bundesrates  nähere  Vorschriften  über  die  Art
 und  den  Umfang  der  nach  §  7  Absatz  1  Satz  3  erforder-
 lichen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  der  Personen,  die
 Tierversuche  planen  oder  durchführen,  insbesondere
 der  biologischen,  tiermedizinischen,  rechtlichen  und
 ethischen  Kenntnisse  und  der  Fähigkeiten  im  Hinblick
 auf  die  Durchführung  von  Tierversuchen,  zu  erlassen
 sowie  Anforderungen  an  den  Nachweis  und  die  Auf-
 rechterhaltung  der  erforderlichen  Kenntnisse  und  Fä-
 higkeiten  festzulegen;  in  der  Rechtsverordnung  kann
 auch  vorgeschrieben  werden,  dass  Aufzeichnungen
 über  die  Maßnahmen,  die  zum  Zwecke  der  Aufrecht-
 erhaltung  der  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  ergriffen
 werden,  zu  machen,  aufzubewahren  und  der  zuständi-
 gen Behörde auf Verlangen vorzulegen sind.

 (2)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung des Bundesrates

 1.  das  Betäuben  von  Tieren,  die  in  Tierversuchen  ver-
 wendet  werden,  einschließlich  der  hierfür  erforder-
 lichen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  oder  die  An-
 wendung  schmerzlindernder  Mittel  oder  Verfahren
 bei diesen Tieren vorzuschreiben und

 2.  die  Gabe  von  Mitteln,  die  das  Äußern  von  Schmer-
 zen  verhindern  oder  beeinträchtigen,  zu  verbieten
 oder zu beschränken.

 (3)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
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und  Forschung  und,  soweit  artenschutzrechtliche  Be-
 lange  berührt  sind,  dem  Bundesministerium  für  Um-
 welt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  durch  Rechts-
 verordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  zur
 Durchführung  von  Rechtsakten  der  Europäischen  Union
 Versuche

 1.  an Primaten,

 2.  an Tieren bestimmter Herkunft,

 3.  die besonders belastend sind,

 zu  verbieten  oder  zu  beschränken,  insbesondere  von
 einer  Genehmigung  oder  der  Erfüllung  weiterer,  über
 §  8  Absatz  1  Satz  2  Nummer  2  bis  8  hinausgehender
 Anforderungen abhängig zu machen.

 (4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  und,  soweit  artenschutzrechtliche  Be-
 lange  berührt  sind,  dem  Bundesministerium  für  Um-
 welt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  durch  Rechts-
 verordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  Anforde-
 rungen an

 1.  für  die  Durchführung  von  Tierversuchen  bestimmte
 Räumlichkeiten, Anlagen und Gegenstände,

 2.  den  Fang  wildlebender  Tiere  zum  Zwecke  ihrer  Ver-
 wendung  in  Tierversuchen  einschließlich  der  an-
 schließenden  Behandlung  der  Tiere  und  der  hierfür
 erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten und

 3.  die  erneute  Verwendung  von  Tieren  in  Tierversu-
 chen

 festzulegen.  Das  Bundesministerium  wird  ferner  er-
 mächtigt,  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministe-
 rium  für  Bildung  und  Forschung  und,  soweit  arten-
 schutzrechtliche  Belange  berührt  sind,  dem  Bundes-
 ministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktor-
 sicherheit  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates  die  Behandlung  eines  in  einem  Tierversuch
 verwendeten  Tieres  nach  Abschluss  des  Tierversuchs  zu
 regeln und dabei

 1.  vorzusehen,  dass  das  Tier  einem  Tierarzt  vorzustel-
 len ist,

 2.  vorzusehen,  dass  das  Tier  unter  bestimmten  Voraus-
 setzungen zu töten ist, und

 3.  Anforderungen  an  die  weitere  Haltung  und  medizi-
 nische Versorgung des Tieres festzulegen.

 (5)  Über  die  Tierversuche  sind  Aufzeichnungen  zu
 machen.  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im
 Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bil-
 dung  und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zu-
 stimmung  des  Bundesrates  das  Nähere  über  die  Art  und
 den  Umfang  der  Aufzeichnungen  nach  Satz  1  zu  regeln;
 es  kann  dabei  vorschreiben,  dass  die  Aufzeichnungen
 aufzubewahren  und  der  zuständigen  Behörde  auf  Ver-
 langen vorzulegen sind.

 (6)  Der  Leiter  des  Versuchsvorhabens  oder  im  Falle
 seiner  Verhinderung  sein  Stellvertreter  haben  die  Ein-
 haltung

 1.  der Vorschriften

 a)  des  §  7  Absatz  1  Satz  2  Nummer  1,  des  §  7a  Ab-
 satz  2  Nummer  1,  4  und  5  und  des  §  9  Absatz  5
 Satz 1 sowie

 b)  des §  7 Absatz 1 Satz 3 und

 2.  der  Vorschriften  der  auf  Grund  der  Absätze  1  bis  5
 erlassenen Rechtsverordnungen

 sicherzustellen.  Das  Bundesministerium  wird  ermäch-
 tigt,  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für
 Bildung  und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung  des  Bundesrates  das  Nähere  zu  der  Ver-
 pflichtung nach Satz 1 zu regeln.“

 13.  §  9a wird aufgehoben.

 14.  Die  Überschrift  des  Sechsten  Abschnitts  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Sechster Abschnitt
 Tierschutzbeauftragte“.

 15.  §  10 wird wie folgt gefasst:

 „§  10

 (1)  Einrichtungen  und  Betriebe,  in  denen  Wirbeltiere
 oder Kopffüßer,

 1.  die  dazu  bestimmt  sind,  in  Tierversuchen  verwendet
 zu werden, oder

 2.  deren  Organe  oder  Gewebe  dazu  bestimmt  sind,  zu
 wissenschaftlichen Zwecken verwendet zu werden,

 gehalten  oder  verwendet  werden,  müssen  über  Tier-
 schutzbeauftragte  sowie,  soweit  dies  in  einer  Rechts-
 verordnung,  die  das  Bundesministerium  im  Einverneh-
 men  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung  und
 Forschung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  erlassen
 hat,  bestimmt  ist,  weitere  Personen  verfügen,  die  ver-
 pflichtet  sind,  in  besonderem  Maße  auf  den  Schutz  der
 Tiere  zu  achten.  Satz  1  gilt  auch  für  Einrichtungen  und
 Betriebe,  in  denen  die  dort  genannten  Tiere  gezüchtet
 oder  zum  Zwecke  der  Abgabe  an  Dritte  gehalten  wer-
 den. Einrichtungen und Betriebe,

 1.  in  denen  Wirbeltiere  nach  §  4  Absatz  3  zu  wissen-
 schaftlichen Zwecken getötet werden oder

 2.  in  denen  Eingriffe  nach  §  6  Absatz  1  Satz  2  Num-
 mer 4 vorgenommen werden,

 müssen  ebenfalls  über  Tierschutzbeauftragte  nach  Satz  1
 verfügen.

 (2)  Die  Tierschutzbeauftragten  und  die  weiteren  Per-
 sonen  nehmen  ihre  Aufgaben  insbesondere  durch  Bera-
 tung  der  Einrichtung  oder  des  Betriebes,  für  die  oder  für
 den  sie  tätig  sind,  und  der  dort  beschäftigten  Personen
 sowie  durch  die  Abgabe  von  Stellungnahmen  wahr.  Das
 Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Einvernehmen
 mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung  und  For-
 schung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates  das  Nähere  über  die  Tierschutzbeauftrag-
 ten  und  weiteren  Personen  zu  regeln  und  dabei  Vor-
 schriften über

 1.  das Verfahren ihrer Bestellung,

 2.  ihre Sachkunde,

 3.  ihre  Aufgaben  und  Verpflichtungen,  insbesondere
 im  Hinblick  auf  die  Sicherstellung  einer  sachkundi-
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gen  und  tiergerechten  Haltung,  Tötung  und  Verwen-
 dung der Tiere, und

 4.  innerbetriebliche  Maßnahmen  und  Vorkehrungen
 zur  Sicherstellung  einer  wirksamen  Wahrnehmung
 der  in  Nummer  3  genannten  Aufgaben  und  Ver-
 pflichtungen

 zu erlassen. Dabei kann das Bundesministerium

 1.  bestimmen,  dass  die  Tierschutzbeauftragten  und
 weiteren  Personen  im  Rahmen  von  Beiräten  zusam-
 menwirken,

 2.  das  Nähere  über  die  Aufgaben  und  die  Zusammen-
 setzung,  einschließlich  der  Leitung,  der  Beiräte  nach
 Nummer 1 regeln und

 3.  vorschreiben,  dass  über  die  Tätigkeit  der  Beiräte
 nach  Nummer  1  Aufzeichnungen  zu  machen,  aufzu-
 bewahren  und  der  zuständigen  Behörde  auf  Verlan-
 gen vorzulegen sind.“

 16.  Der Siebente Abschnitt wird aufgehoben.

 17.  Der  bisherige  Achte  Abschnitt  wird  der  Siebente  Ab-
 schnitt.

 18.  Die §§  11 und 11a werden wie folgt gefasst:

 „§  11

 (1) Wer

 1.  Wirbeltiere oder Kopffüßer

 a)  die  dazu  bestimmt  sind,  in  Tierversuchen  ver-
 wendet zu werden, oder

 b)  deren  Organe  oder  Gewebe  dazu  bestimmt  sind,
 zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  zu
 werden,

 züchten  oder,  auch  zum  Zwecke  der  Abgabe  dieser
 Tiere an Dritte, halten,

 2.  Wirbeltiere  zu  den  in  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4
 genannten Zwecken züchten oder halten,

 3.  Tiere  für  andere  in  einem  Tierheim  oder  in  einer
 ähnlichen Einrichtung halten,

 4.  Tiere  in  einem  Zoologischen  Garten  oder  einer  an-
 deren  Einrichtung,  in  der  Tiere  gehalten  und  zur
 Schau gestellt werden, halten,

 5.  für  Dritte  Hunde  zu  Schutzzwecken  ausbilden  oder
 hierfür Einrichtungen unterhalten,

 6.  Tierbörsen  zum  Zwecke  des  Tausches  oder  Verkau-
 fes von Tieren durch Dritte durchführen oder

 7.  gewerbsmäßig, außer in den Fällen der Nummer 1,

 a)  Wirbeltiere,  außer  landwirtschaftliche  Nutztiere
 und Gehegewild, züchten oder halten,

 b)  mit Wirbeltieren handeln,

 c)  einen Reit- oder Fahrbetrieb unterhalten,

 d)  Tiere  zur  Schau  stellen  oder  für  solche  Zwecke
 zur Verfügung stellen oder

 e)  Wirbeltiere als Schädlinge bekämpfen

 will,  bedarf  der  Erlaubnis  der  zuständigen  Behörde.
 Für  das  Zurschaustellen  von  Tieren  an  wechselnden

 Orten  darf  die  Erlaubnis  nach  Satz  1  Nummer  4  oder
 nach  Nummer  7  Buchstabe  d  nur  insoweit  erteilt
 werden,  als  die  Tiere  nicht  einer  Art  angehören,  de-
 ren  Zurschaustellen  an  wechselnden  Orten  auf
 Grund  einer  Rechtsverordnung  nach  Absatz  4  ver-
 boten ist.

 (2)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  in
 den Fällen des Absatzes 1 Satz 1

 1.  das  Nähere  zu  der  Form  und  dem  Inhalt  des  Antrags
 auf Erteilung einer Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1,

 2.  die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  der  Erlaubnis,

 3.  den  Inhalt  der  Erlaubnis,  im  Falle  des  Absatzes  1
 Satz  1  Nummer  1  nur,  soweit  dies  zur  Durchführung
 von  Rechtsakten  der  Europäischen  Union  erforder-
 lich ist, sowie

 4.  das  Verfahren  im  Falle  nachträglicher  Änderungen
 der  für  die  Erlaubniserteilung  wesentlichen  Sach-
 verhalte,  einschließlich  der  Pflicht  zur  Anzeige  sol-
 cher Änderungen,

 zu  regeln.  Rechtsverordnungen  nach  Satz  1  bedürfen,
 soweit  sie  das  Züchten  oder  Halten  von  Tieren  nach  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  1  oder  2  betreffen,  des  Einver-
 nehmens  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  For-
 schung.

 (3)  In  Rechtsverordnungen  nach  §  2a  Absatz  1  oder
 §  4b  können,  soweit  dies  zur  Durchführung  von  Rechts-
 akten  der  Europäischen  Union  erforderlich  ist,  über  die
 dort  genannten  Anforderungen  hinaus  Anforderungen
 an  die  Haltung  von  Tieren  nach  Absatz  1  Satz  1  Num-
 mer  1  oder  an  das  Töten  von  Tieren  nach  Absatz  1  Satz  1
 Nummer 1 vorgeschrieben werden, insbesondere

 1.  Anforderungen  an  innerbetriebliche  Abläufe  zum
 Zwecke  der  Vermeidung,  Feststellung  und  Beseiti-
 gung von Mängeln,

 2.  Maßnahmen  zum  Zwecke  der  Gewöhnung  und  des
 Trainings  solcher  Tiere  im  Hinblick  auf  ihre  Haltung
 und Verwendung und

 3.  Anforderungen  an  den  Erwerb  und  die  Aufrecht-
 erhaltung  der  für  die  Betreuung  und  Pflege  und  das
 Töten  erforderlichen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten;
 hierbei  kann  auch  vorgeschrieben  werden,  dass  Auf-
 zeichnungen  über  die  Maßnahmen,  die  zum  Zwecke
 des  Erwerbs  und  der  Aufrechterhaltung  der  Kennt-
 nisse  und  Fähigkeiten  ergriffen  werden,  zu  machen,
 aufzubewahren  und  der  zuständigen  Behörde  auf
 Verlangen vorzulegen sind.

 (4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates
 das  Zurschaustellen  von  Tieren  wildlebender  Arten  an
 wechselnden  Orten  zu  beschränken  oder  zu  verbieten,
 soweit  die  Tiere  der  jeweiligen  Art  an  wechselnden  Or-
 ten  nur  unter  erheblichen  Schmerzen,  Leiden  oder
 Schäden  gehalten  oder  zu  den  wechselnden  Orten  nur
 unter  erheblichen  Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  be-
 fördert  werden  können.  Eine  Rechtsverordnung  nach
 Satz 1
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1.  darf  nur  erlassen  werden,  soweit  den  in  Satz  1  be-
 zeichneten  erheblichen  Schmerzen,  Leiden  oder
 Schäden  durch  andere  Regelungen,  insbesondere
 solche  mit  Anforderungen  an  die  Haltung  oder  Be-
 förderung  der  Tiere,  nicht  wirksam  begegnet  werden
 kann,

 2.  muss  vorsehen,  dass  Tiere,  die  zum  Zeitpunkt  des
 Erlasses  der  Verordnung  gehalten  werden,  von  dem
 Verbot  nur  dann  erfasst  werden,  wenn  keine  Mög-
 lichkeiten  bestehen,  die  erheblichen  Schmerzen,
 Leiden  oder  Schäden  bei  diesen  Tieren  auf  ein  ver-
 tretbares Maß zu vermindern.

 (5)  Mit  der  Ausübung  der  Tätigkeit  nach  Absatz  1
 Satz  1  darf  erst  nach  Erteilung  der  Erlaubnis  begonnen
 werden.  Hat  die  zuständige  Behörde  über  den  Antrag
 auf  Erteilung  einer  Erlaubnis  nicht  innerhalb  einer  Frist
 von  drei  Monaten  ab  Eingang  des  Antrags  schriftlich
 entschieden,  so  gilt  die  Erlaubnis  als  erteilt.  Die  in  Satz  2
 genannte  Frist  kann  von  der  zuständigen  Behörde  um
 bis  zu  zwei  Monate  verlängert  werden,  soweit  der  Um-
 fang  und  die  Schwierigkeit  der  Prüfung  des  Vorliegens
 der  Voraussetzungen  der  Erlaubnis  dies  rechtfertigen.
 Der  Antragsteller  ist  über  die  Fristverlängerung  vor  Ab-
 lauf  der  in  Satz  2  genannten  Frist  unter  Angabe  von
 Gründen  zu  unterrichten.  Bei  der  Berechnung  der  Frist
 bleiben  die  Zeiten  unberücksichtigt,  während  derer  der
 Antragsteller  trotz  schriftlicher  Aufforderung  der  Be-
 hörde  den  Anforderungen  in  einer  auf  Grund  des  Absat-
 zes  2  Satz  1  Nummer  1  erlassenen  Rechtsverordnung
 nicht  nachgekommen  ist.  Die  zuständige  Behörde  soll
 demjenigen  die  Ausübung  der  Tätigkeit  untersagen,  der
 die Erlaubnis nicht hat.

 (6)  Die  Ausübung  der  nach  Absatz  5  Satz  6  untersag-
 ten  Tätigkeit  kann  von  der  zuständigen  Behörde  auch
 durch  Schließung  der  Betriebs-  oder  Geschäftsräume
 verhindert werden.

 (7)  Wer  Nutztiere  zu  Erwerbszwecken  hält,  hat  durch
 betriebliche  Eigenkontrollen  sicherzustellen,  dass  die
 Anforderungen  des  §  2  eingehalten  werden.  Das  Bun-
 desministerium  wird  ermächtigt,  durch  Rechtsverord-
 nung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das  Nähere  über
 Inhalt,  Umfang  und  Häufigkeit  der  betrieblichen  Eigen-
 kontrollen  und  die  Auswertung  und  Mitteilung  der  Er-
 gebnisse an die zuständige Behörde zu regeln.

 §  11a

 (1) Wer

 1.  eine  nach  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  erlaubnis-
 pflichtige Tätigkeit ausübt oder

 2.  Wirbeltiere  zu  den  in  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4
 genannten  Zwecken  züchtet  oder  hält  oder  mit  sol-
 chen Wirbeltieren handelt,

 hat  über  die  Herkunft  und  den  Verbleib  sowie  im  Falle
 von  Hunden,  Katzen  und  Primaten  über  die  Haltung
 und  Verwendung  der  Tiere  Aufzeichnungen  zu  machen.
 Dies  gilt  nicht,  soweit  entsprechende  Aufzeichnungs-
 pflichten  auf  Grund  jagdrechtlicher  oder  naturschutz-
 rechtlicher Vorschriften bestehen.

 (2)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-

 mung  des  Bundesrates  Vorschriften  über  die  Art,  die
 Form  und  den  Umfang  der  Aufzeichnungen  nach  Ab-
 satz 1 zu erlassen. Es kann dabei bestimmen, dass

 1.  die  Aufzeichnungen  zu  einem  bestimmten  Zeit-
 punkt vorzunehmen sind,

 2.  die  Aufzeichnungen  aufzubewahren  und  der  zustän-
 digen Behörde auf Verlangen vorzulegen sind,

 3.  die  Aufzeichnungen  oder  deren  Inhalt  an  Dritte  wei-
 terzugeben sind und

 4.  Aufzeichnungen  auf  Grund  anderer  Rechtsvor-
 schriften als Aufzeichnungen nach Satz 1 gelten.

 (3) Wer Hunde, Katzen oder Primaten,

 1.  die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind
 oder  deren  Gewebe  oder  Organe  dazu  bestimmt
 sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  zu
 werden, oder

 2.  die  zur  Verwendung  zu  einem  der  in  §  6  Absatz  1
 Satz  2  Nummer  4  genannten  Zwecke  bestimmt  sind,

 züchtet,  hat  diese  zum  Zwecke  der  Feststellung  der
 Identität  des  jeweiligen  Tieres  zu  kennzeichnen.  Sons-
 tige  Kennzeichnungspflichten  bleiben  unberührt.  Das
 Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Einvernehmen
 mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung  und  For-
 schung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates

 1.  Vorschriften  über  die  Art  und  Weise  und  den  Zeit-
 punkt  der  Kennzeichnung  nach  Satz  1  zu  erlassen
 und  dabei  vorzusehen,  dass  diese  unter  behördlicher
 Aufsicht vorzunehmen ist, und

 2.  vorzuschreiben,  dass  im  Falle  des  Erwerbs  von  Hun-
 den,  Katzen  oder  Primaten  zu  den  in  Satz  1  Nummer  1
 oder  2  genannten  Zwecken  der  Erwerber  zur  Kenn-
 zeichnung  nach  Satz  1  verpflichtet  ist  und  den  Nach-
 weis  zu  erbringen  hat,  dass  es  sich  um  für  die  ge-
 nannten Zwecke gezüchtete Tiere handelt.

 (4)  Andere  Wirbeltiere  als  Pferde,  Rinder,  Schweine,
 Schafe,  Ziegen,  Hühner,  Tauben,  Puten,  Enten,  Gänse
 und Fische, ausgenommen Zebrabärblinge, dürfen

 1.  zur Verwendung in Tierversuchen,

 2.  zu dem in §  4 Absatz 3 genannten Zweck oder

 3.  zu  den  in  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4  genannten
 Zwecken

 aus  Drittländern  nur  mit  Genehmigung  der  zuständigen
 Behörde  eingeführt  werden.  Die  Genehmigung  ist  zu
 erteilen,  soweit  nachgewiesen  wird,  dass  es  sich  um
 Tiere  handelt,  die  zu  einem  der  in  Satz  1  Nummer  1  bis
 3  genannten  Zwecke  gezüchtet  worden  sind.  Andern-
 falls kann die Genehmigung nur erteilt werden, soweit

 1.  nach  Satz  2  gezüchtete  Tiere  mit  den  Eigenschaften,
 die  für  den  jeweiligen  Zweck  erforderlich  sind,  nicht
 zur Verfügung stehen oder

 2.  der  jeweilige  Zweck  die  Verwendung  von  Tieren  er-
 forderlich  macht,  die  nicht  nach  Satz  2  gezüchtet
 worden sind.

 Sonstige Einfuhrvorschriften bleiben unberührt.
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(5)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  und,  soweit  artenschutzrechtliche  Be-
 lange  berührt  sind,  dem  Bundesministerium  für  Um-
 welt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  durch  Rechts-
 verordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  bei
 Tieren,  die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt
 waren  oder  deren  Organe  oder  Gewebe  dazu  bestimmt
 waren,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  zu
 werden,  bei  denen  diese  Bestimmung  jedoch  entfallen
 ist,  die  dauerhafte  Unterbringung  außerhalb  eines  Be-
 triebes  oder  einer  Einrichtung  nach  §  10  Absatz  1  Satz  1
 oder  2  oder  die  Freilassung  solcher  Tiere  zu  verbieten
 oder zu beschränken.“

 19.  §  11b wird wie folgt geändert:

 a)  Die  bisherigen  Absätze  1  und  2  werden  durch  fol-
 genden Absatz 1 ersetzt:

 „(1)  Es  ist  verboten,  Wirbeltiere  zu  züchten  oder
 durch  biotechnische  oder  gentechnische  Maßnah-
 men  zu  verändern,  soweit  im  Falle  der  Züchtung
 züchterische  Erkenntnisse  oder  im  Falle  der  Verän-
 derung  Erkenntnisse,  die  Veränderungen  durch  bio-
 technische  oder  gentechnische  Maßnahmen  betref-
 fen,  erwarten  lassen,  dass  als  Folge  der  Zucht  oder
 Veränderung

 1.  bei  der  Nachzucht,  den  biotechnisch  oder  gen-
 technisch  veränderten  Tieren  selbst  oder  deren
 Nachkommen  erblich  bedingt  Körperteile  oder
 Organe  für  den  artgemäßen  Gebrauch  fehlen
 oder  untauglich  oder  umgestaltet  sind  und  hier-
 durch  Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  auftre-
 ten oder

 2.  bei den Nachkommen

 a)  mit  Leiden  verbundene  erblich  bedingte  Ver-
 haltensstörungen auftreten,

 b)  jeder  artgemäße  Kontakt  mit  Artgenossen  bei
 ihnen  selbst  oder  einem  Artgenossen  zu
 Schmerzen  oder  vermeidbaren  Leiden  oder
 Schäden führt oder

 c)  die  Haltung  nur  unter  Schmerzen  oder  ver-
 meidbaren  Leiden  möglich  ist  oder  zu  Schä-
 den führt.“

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

 c)  In  dem  neuen  Absatz  2  werden  die  Wörter  „wenn
 damit  gerechnet  werden  muss,  dass  deren  Nach-
 kommen  Störungen  oder  Veränderungen  im  Sinne
 des  Absatzes  1  oder  2  zeigen“  durch  die  Wörter  „so-
 weit  züchterische  Erkenntnisse  oder  Erkenntnisse,
 die  Veränderungen  durch  bio-  oder  gentechnische
 Maßnahmen  betreffen,  erwarten  lassen,  dass  deren
 Nachkommen  Störungen  oder  Veränderungen  im
 Sinne des Absatzes 1 zeigen werden“ ersetzt.

 d)  Nach  dem  neuen  Absatz  2  wird  folgender  Absatz  3
 eingefügt:

 „(3)  Es  ist  verboten,  Wirbeltiere  auszustellen  oder
 mit  diesen  an  sportlichen  Wettkämpfen  oder  ähnli-
 chen Veranstaltungen teilzunehmen,

 1.  die  entgegen  Absatz  1  gezüchtet  oder  verändert
 worden sind oder

 2.  bei denen erblich bedingt

 a)  Körperteile  oder  Organe  für  den  artgemäßen
 Gebrauch  fehlen  oder  untauglich  oder  umge-
 staltet  sind  und  hierdurch  jeweils  Schmerzen,
 Leiden oder Schäden auftreten,

 b)  mit  Leiden  verbundene  Verhaltensstörungen
 auftreten,

 c)  jeder  artgemäße  Kontakt  mit  Artgenossen  bei
 ihnen  selbst  oder  einem  Artgenossen  zu
 Schmerzen  oder  vermeidbaren  Leiden  oder
 Schäden führt oder

 d)  die  Haltung  nur  unter  Schmerzen  oder  ver-
 meidbaren  Leiden  möglich  ist  oder  zu  Schä-
 den führt.“

 e)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „Absätze  1,  2  und  3“
 durch die Wörter „Absätze 1 und 2“ ersetzt.

 f)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  werden  die  Wörter  „den  Absät-
 zen  1  und  2“  durch  die  Angabe  „Absatz  1“  er-
 setzt.

 bb)  In  Nummer  2  werden  die  Wörter  „die  Absätze  1
 und 2“ durch die Angabe „Absatz 1“ ersetzt.

 20.  Der  bisherige  Neunte  Abschnitt  wird  Achter  Abschnitt.

 21.  In §  12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 werden

 a)  die  Wörter  „§  11b  Abs.  1  oder  2  Buchstabe  a“  durch
 die  Wörter  „§  11b  Absatz  1  Nummer  1  oder  2  Buch-
 stabe a“ und

 b)  die  Wörter  „§  11b  Abs.  2  Buchstabe  b  oder  c“  durch
 die  Wörter  „§  11b  Absatz  1  Nummer  2  Buchstabe  b
 oder c“

 ersetzt.

 22.  Der  bisherige  Zehnte  Abschnitt  wird  Neunter  Abschnitt.

 23.  Der bisherige Elfte Abschnitt wird Zehnter Abschnitt.

 24.  In  §  13a  Absatz  4  Satz  4  wird  die  Angabe  „Satzes  1
 Nr.  1“ durch die Wörter „Satzes 3 Nummer 1“ ersetzt.

 25.  Nach §  13a wird folgender §  13b eingefügt:

 „§  13b

 Die  Landesregierungen  werden  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  zum  Schutz  freilebender  Katzen  be-
 stimmte Gebiete festzulegen, in denen

 1.  an  diesen  Katzen  festgestellte  erhebliche  Schmer-
 zen,  Leiden  oder  Schäden  auf  die  hohe  Anzahl  die-
 ser  Tiere  in  dem  jeweiligen  Gebiet  zurückzuführen
 sind und

 2.  durch  eine  Verminderung  der  Anzahl  dieser  Katzen
 innerhalb  des  jeweiligen  Gebietes  deren  Schmerzen,
 Leiden oder Schäden verringert werden können.

 In  der  Rechtsverordnung  sind  die  Gebiete  abzugrenzen
 und  die  für  die  Verminderung  der  Anzahl  der  freileben-
 den  Katzen  erforderlichen  Maßnahmen  zu  treffen.  Ins-
 besondere können in der Rechtsverordnung
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1.  der  unkontrollierte  freie  Auslauf  fortpflanzungsfä-
 higer  Katzen  in  dem  jeweiligen  Gebiet  verboten
 oder beschränkt sowie

 2.  eine  Kennzeichnung  und  Registrierung  der  dort  ge-
 haltenen  Katzen,  die  unkontrollierten  freien  Auslauf
 haben können, vorgeschrieben

 werden.  Eine  Regelung  nach  Satz  3  Nummer  1  ist  nur
 zulässig,  soweit  andere  Maßnahmen,  insbesondere
 solche  mit  unmittelbarem  Bezug  auf  die  freilebenden
 Katzen,  nicht  ausreichen.  Die  Landesregierungen  kön-
 nen  ihre  Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  an-
 dere Behörden übertragen.“

 26.  §  15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „Abs.  4“  durch  die
 Wörter „dessen Absatz 4,“ ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  nach  Landesrecht  zuständigen  Behörden
 berufen  jeweils  eine  oder  mehrere  Kommissio-
 nen  zur  Unterstützung  der  zuständigen  Behör-
 den bei

 1.  der  Entscheidung  über  die  Genehmigung
 von Versuchsvorhaben und

 2.  der  Bewertung  angezeigter  Änderungen  ge-
 nehmigter  Versuchsvorhaben,  soweit  dies  in
 einer  Rechtsverordnung  nach  Absatz  4  vor-
 gesehen ist.“

 cc)  Die Sätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Das  Bundesministerium  der  Verteidigung  be-
 ruft  eine  Kommission  zur  Unterstützung  der  zu-
 ständigen Dienststellen bei

 1.  der  Entscheidung  über  die  Genehmigung
 von Versuchsvorhaben und

 2.  der  Bewertung  angezeigter  Änderungen  ge-
 nehmigter  Versuchsvorhaben,  soweit  dies  in
 einer  Rechtsverordnung  nach  Absatz  4  vor-
 gesehen ist.“

 bb)  Die Sätze 3 bis 9 werden aufgehoben.

 c)  Die folgenden Absätze 4 und 5 werden angefügt:

 „(4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im
 Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bil-
 dung  und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung  des  Bundesrates  das  Nähere  zu  den
 Kommissionen  nach  Absatz  1  Satz  2  und  Absatz  3
 Satz 2 im Hinblick auf

 1.  deren  Zusammensetzung,  einschließlich  der  Sach-
 kunde der Mitglieder,

 2.  das Verfahren der Berufung der Mitglieder und

 3.  die  Abgabe  von  Stellungnahmen  durch  die  Kom-
 missionen  zu  Anträgen  auf  Genehmigung  von
 Versuchsvorhaben  und  angezeigten  Änderungen

 genehmigter  Versuchsvorhaben  sowie  das  dies-
 bezügliche Verfahren

 zu  regeln.  Rechtsverordnungen,  die  das  Nähere  zu
 der  Kommission  nach  Absatz  3  Satz  2  regeln,  bedür-
 fen  ferner  des  Einvernehmens  des  Bundesministe-
 riums der Verteidigung.

 (5)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im
 Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bil-
 dung  und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung  des  Bundesrates  vorzusehen,  dass  die
 zuständigen  Behörden  dem  Bundesministerium,  dem
 Bundesamt  für  Verbraucherschutz  und  Lebens-
 mittelsicherheit  oder  dem  Bundesinstitut  für  Risiko-
 bewertung

 1.  in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung oder

 2.  in  Fällen,  in  denen  dies  zur  Durchführung  der
 Artikel  43  oder  55  der  Richtlinie  2010/63/EU  er-
 forderlich ist,

 Angaben  zu  Entscheidungen  der  zuständigen  Be-
 hörden  über  die  Genehmigung  von  Versuchsvorha-
 ben  oder  zu  von  den  zuständigen  Behörden  geneh-
 migten  Versuchsvorhaben  übermitteln,  und  dabei
 das  Nähere  über  die  Form  und  den  Inhalt  sowie  das
 Verfahren  der  Übermittlung  zu  regeln.  Personenbe-
 zogene  Daten  dürfen  nicht  übermittelt  werden.  Die
 Vorschriften  zum  Schutz  des  geistigen  Eigentums
 und  zum  Schutz  von  Betriebs-  und  Geschäftsge-
 heimnissen bleiben unberührt.“

 27.  §  15a wird wie folgt gefasst:

 „§  15a

 Das  Bundesinstitut  für  Risikobewertung  nimmt  die
 Aufgaben  nach  Artikel  49  der  Richtlinie  2010/63/EU
 wahr.  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung
 und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustim-
 mung  des  Bundesrates  das  Nähere  über  die  Aufgaben
 nach  Artikel  49  der  Richtlinie  2010/63/EU,  einschließ-
 lich  der  Befugnisse  des  Bundesinstitutes  für  Risikobe-
 wertung  zum  Verkehr  mit  den  zuständigen  Behörden
 anderer  Mitgliedstaaten  und  der  Europäischen  Kom-
 mission,  soweit  dies  zur  Durchführung  von  Rechtsakten
 der Europäischen Union erforderlich ist, zu regeln.“

 28.  §  16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 3 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Die  Buchstaben  b  und  c  werden  aufgeho-
 ben.

 bbb)  Der  bisherige  Buchstabe  d  wird  Buch-
 stabe b.

 ccc)  Der  bisherige  Buchstabe  e  wird  Buch-
 stabe  c  und  in  ihm  werden  die  Wörter
 „oder  zur  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildung“
 gestrichen.

 bb)  In  Nummer  4  werden  dem  Wort  „Betriebe“  die
 Wörter „Einrichtungen und“ vorangestellt.
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cc)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

 „Einrichtungen  und  Betriebe  nach  Satz  1  Num-
 mer  3  und  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  2
 werden  regelmäßig  und  in  angemessenem  Um-
 fang  unter  besonderer  Berücksichtigung  mögli-
 cher  Risiken  besichtigt.  In  Einrichtungen  und
 Betrieben  nach  Satz  1  Nummer  3  soll  die  Be-
 sichtigung  mindestens  alle  drei  Jahre  erfolgen.
 In  Einrichtungen  und  Betrieben  nach  Satz  1
 Nummer  3  und  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1
 und  2,  in  denen  Primaten  gezüchtet,  gehalten
 oder  verwendet  werden,  soll  die  Besichtigung
 jährlich  erfolgen.  Die  Aufzeichnungen  über  die
 Besichtigungen  und  deren  Ergebnisse  sind  ab
 dem  Zeitpunkt  der  jeweiligen  Aufzeichnung
 mindestens fünf Jahre aufzubewahren.“

 b)  Absatz 1a wird wie folgt gefasst:

 „(1a)  Wer  nach  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  4
 und  7  Buchstabe  d  und  §  16  Absatz  1  Nummer  6
 Tiere  an  wechselnden  Orten  zur  Schau  stellt,  hat  je-
 den  Ortswechsel  spätestens  beim  Verlassen  des  bis-
 herigen  Aufenthaltsortes  der  zuständigen  Behörde
 des  beabsichtigten  Aufenthaltsortes  nach  Maßgabe
 des  Satzes  2  anzuzeigen.  In  der  Anzeige  sind  anzu-
 geben:

 1.  die Art der betroffenen Tiere,

 2.  der  Name  der  für  die  Tätigkeit  verantwortlichen
 Person,

 3.  die  Räume  und  Einrichtungen,  die  für  die  Tätig-
 keit bestimmt sind.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  Nummer  1  werden  nach  dem  Wort  „be-
 treten,“  die  Wörter  „besichtigen  und  dort
 zur  Dokumentation  Bildaufzeichnungen,
 mit  Ausnahme  von  Bildaufzeichnungen
 von Personen, anfertigen,“ eingefügt.

 bbb)  In  Nummer  2  werden  nach  dem  Wort  „be-
 treten“  die  Wörter  „besichtigen  sowie  zur
 Dokumentation  Bildaufzeichnungen,  mit
 Ausnahme  von  Bildaufzeichnungen  von
 Personen, anfertigen“ eingefügt.

 bb)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

 „Die  mit  der  Überwachung  beauftragten  Perso-
 nen  sind  befugt,  Abschriften  oder  Ablichtungen
 von  Unterlagen  nach  Satz  1  Nummer  3  oder
 Ausdrucke  oder  Kopien  von  Datenträgern,  auf
 denen  Unterlagen  nach  Satz  1  Nummer  3  ge-
 speichert  sind,  anzufertigen  oder  zu  verlangen.“

 d)  Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

 „Rechtsverordnungen  nach  Satz  2  Nummer  4  bedür-
 fen,  soweit  sich  die  Regelungen  auf  Tiere  beziehen,
 die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind
 oder  deren  Gewebe  oder  Organe  dazu  bestimmt
 sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  zu
 werden,  des  Einvernehmens  des  Bundesministe-
 riums für Bildung und Forschung.“

 e)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  den  Sätzen  3  und  4  Nummer  1,  2,  3  und  6  wer-
 den  jeweils  die  Wörter  „§  11  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3
 Buchstabe  d“  durch  die  Wörter  „§  11  Absatz  1
 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe d“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  4  Nummer  1  wird  die  Angabe  „§  11
 Abs.  1  Satz  2  Nr.  2“  durch  die  Wörter  „Ab-
 satz  1a  Satz  2  Nummer  2“  ersetzt.

 f)  Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt:

 „(6a)  Die  nach  Landesrecht  für  die  Erhebung  der
 Daten  nach  der  Viehverkehrsverordnung  für  die  An-
 zeige  und  die  Registrierung  Vieh  haltender  Betriebe
 zuständigen  Behörden  übermitteln  der  für  die  Über-
 wachung  nach  §  15  Absatz  1  Satz  1  zuständigen  Be-
 hörde  auf  Ersuchen  die  zu  deren  Aufgabenerfüllung
 erforderlichen  Daten.  Die  Daten  dürfen  für  die  Dau-
 er  von  drei  Jahren  aufbewahrt  werden.  Die  Frist  be-
 ginnt  mit  Ablauf  desjenigen  Jahres,  in  dem  die  Da-
 ten  übermittelt  worden  sind.  Nach  Ablauf  der  Frist
 sind  die  Daten  zu  löschen.  Fristen  zur  Aufbewah-
 rung,  die  sich  aus  anderen  Rechtsvorschriften  erge-
 ben, bleiben unberührt.“

 29.  §  16a wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt:

 „(2)  Die  zuständige  Behörde  untersagt  die  Durch-
 führung  eines  nach  §  8a  Absatz  1  oder  3  oder  eines
 auf  Grund  einer  Rechtsverordnung  nach  §  8a  Ab-
 satz  4  anzuzeigenden  Versuchsvorhabens  oder  die
 Vornahme  einer  auf  Grund  einer  Rechtsverordnung
 nach  §  8  Absatz  3  Nummer  4  oder  §  8a  Absatz  5
 Nummer  4  anzuzeigenden  Änderung  eines  Ver-
 suchsvorhabens,  soweit  die  Einhaltung  der  für  die
 Durchführung  von  Tierversuchen  geltenden  Vor-
 schriften  dieses  Gesetzes  und  der  auf  Grund  dieses
 Gesetzes  erlassenen  Rechtsverordnungen  nicht  si-
 chergestellt  ist  und  diesem  Mangel  nicht  innerhalb
 einer  von  der  zuständigen  Behörde  gesetzten  Frist
 abgeholfen worden ist.

 (3)  Die  zuständige  Behörde  trifft  die  erforder-
 lichen Anordnungen um sicherzustellen, dass

 1.  die  Anordnung  der  Einstellung  von  Tierversu-
 chen,  die  Untersagung  der  Durchführung  von
 Versuchsvorhaben  oder  der  Widerruf  oder  die
 Rücknahme  der  Genehmigung  eines  Versuchs-
 vorhabens  keine  nachteiligen  Auswirkungen  auf
 das  Wohlergehen  der  Tiere  hat,  die  in  den  Tier-
 versuchen  oder  Versuchsvorhaben  verwendet
 werden oder verwendet werden sollen, und

 2.  die  Untersagung  der  Ausübung  einer  Tätigkeit
 nach  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  oder  die
 Rücknahme  oder  der  Widerruf  einer  Erlaubnis
 nach  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  keine  nega-
 tiven  Auswirkungen  auf  das  Wohlergehen  der
 Tiere  hat,  die  in  den  der  jeweiligen  Tätigkeit  die-
 nenden  Betrieben  oder  Einrichtungen  gehalten
 werden.“
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30.  In §  16c werden

 a)  nach  dem  Wort  „Wirbeltieren“  die  Wörter  „oder
 Kopffüßern“ eingefügt,

 b)  die  Wörter  „  ,  §  6  Abs.  1  Satz  2  Nr.  4,  §10  oder
 §  10a“ gestrichen und

 c)  nach  dem  Wort  „Verwendungen“  die  Wörter  „  ,  ein-
 schließlich  des  Schweregrads  nach  Artikel  15  Ab-
 satz 1 der Richtlinie 2010/63/EU,“ eingefügt.

 31.  §  16g wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 „(2)  Abweichend  von  Absatz  1  Satz  1  obliegt  im
 Falle  des  Artikels  47  Absatz  5  der  Richtlinie  2010/
 63/EU  der  Verkehr  mit  den  zuständigen  Behörden
 anderer  Mitgliedstaaten  und  der  Europäischen
 Kommission  dem  Bundesinstitut  für  Risikobewer-
 tung,  soweit  sich  das  Bundesministerium  im  Einzel-
 fall nicht etwas anderes vorbehält.“

 32.  Nach §  16i wird folgender §  16j eingefügt:

 „16j

 Verwaltungsverfahren  nach  diesem  Gesetz  können  in
 den  Ländern  über  eine  einheitliche  Stelle  abgewickelt
 werden.“

 33.  Der bisherige Zwölfte Abschnitt wird Elfter Abschnitt.

 34.  §  18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 2 wird aufgehoben.

 bb)  Nummer 3 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

 „a)  nach  §  2a  oder  §  9  Absatz  2,  3,  4
 oder  6  Satz  2,  jeweils  auch  in  Ver-
 bindung  mit  §  6  Absatz  1a  Satz  1
 Nummer 2, oder“.

 bbb)  In  Buchstabe  b  werden  nach  der  Angabe
 „§  6  Abs.  4,“  die  Wörter  „§  8a  Absatz  4
 oder  5  Nummer  1,  2,  3  oder  Nummer  4,
 §  9  Absatz  1  und  5  Satz  2,  auch  in  Ver-
 bindung  mit  §  6  Absatz  1a  Satz  1  Num-
 mer  2  oder  §  9  Absatz  6  Satz  2,  §  10  Ab-
 satz  2  Satz  2  oder  3,  §  11  Absatz  3,  §  11a
 Absatz  2,  3  Satz  2  oder  Absatz  5,“  ein-
 gefügt  und  wird  die  Angabe  „§  11a
 Abs.  3 Satz 1“ gestrichen.

 cc)  Nach  Nummer  5  wird  folgende  Nummer  5a
 eingefügt:

 „5a.  entgegen  §  4  Absatz  3  Satz  2  einen
 Hund,  eine  Katze  oder  einen  Primaten
 tötet,“.

 dd)  In  Nummer  11  werden  die  Wörter  „§  7  Abs.  4
 oder  5  Satz  1“  durch  die  Wörter  „§  7a  Absatz  3
 oder 4 Satz 1“ ersetzt.

 ee)  In  Nummer  12  wird  die  Angabe  „§  8  Abs.  1“
 durch  die  Wörter  „§  8  Absatz  1  Satz  1“  ersetzt.

 ff)  Die Nummern 13 bis 16 werden aufgehoben.

 gg)  Nummer 17 wird wie folgt gefasst:

 „17.  entgegen  §  9  Absatz  6  Satz  1  Nummer  1
 nicht  sicherstellt,  dass  die  Vorschrift  des
 §  7 Absatz 1 Satz 3 eingehalten wird,“.

 hh)  Die Nummern 18 und 19 werden aufgehoben.

 ii)  Nummer 20a wird wie folgt gefasst:

 „20a.  einer  vollziehbaren  Anordnung  nach
 §  11  Absatz  4  Satz  6  oder  §  16a  Absatz  1
 Satz  2  Nummer  1,  3  oder  Nummer  4
 oder Absatz 2 oder 3 zuwiderhandelt,“.

 jj)  Die  Nummern  20b  und  21  werden  aufgeho-
 ben.

 kk)  Nummer 21a wird wie folgt gefasst:

 „21a.  entgegen  §  11a  Absatz  4  Satz  1  ein  Wir-
 beltier einführt,“.

 ll)  In  Nummer  22  wird  die  Angabe  „oder  2“  gestri-
 chen.

 mm)  Nach  Nummer  22  wird  folgende  Nummer  22a
 eingefügt:

 „22a.  entgegen  §  11b  Absatz  3  ein  Wirbeltier
 ausstellt,“.

 b)  In  Absatz  3  Nummer  1  Buchstabe  b  werden  die
 Wörter  „13  bis  16,  18,  19,  20a  bis“  durch  die  Anga-
 be „20a,“ ersetzt.

 35.  §  19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Tiere, auf die sich

 1.  eine  Straftat  nach  den  §§  17,  20  Absatz  3  oder
 §  20a Absatz 3 oder

 2.  eine  Ordnungswidrigkeit  nach  §  18  Absatz  1
 Nummer  1,  2  oder  3,  soweit  die  Ordnungswid-
 rigkeit  eine  Rechtsverordnung  nach  den  §§  2a,  5
 Absatz  4,  §  7  Absatz  3,  §  9  Absatz  1  bis  3,  4
 Satz  2  oder  Absatz  6  Satz  2,  §  11b  Absatz  5
 Nummer  2  oder  §  12  Absatz  2  Nummer  4  oder  5
 betrifft,  Nummer  4,  8,  9,  12,  17,  21a,  22,  22a
 oder 23

 bezieht, können eingezogen werden.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  wird  die  Angabe  „19,  “  gestrichen.

 bb)  In  Nummer  2  werden  nach  der  Angabe  „§§  2a,  5
 Abs.  4,“  die  Wörter  „§  9  Absatz  1  bis  4  oder  Ab-
 satz 6 Satz 2,“ eingefügt.

 36.  §  20 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  nach  dem  Wort  „Halten“  die
 Wörter „oder Betreuen“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „des
 Urteils“  die  Wörter  „oder  des  Strafbefehls“  einge-
 fügt.
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37.  §  20a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  nach  dem  Wort  „Halten“  die
 Wörter „oder Betreuen“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  2  werden  nach  dem  Wort  „Urteil“  die
 Wörter „oder im Strafbefehl“ eingefügt.

 38.  Der  bisherige  Dreizehnte  Abschnitt  wird  Zwölfter  Ab-
 schnitt.

 39.  §  21 wird wie folgt gefasst:

 „§  21

 (1)  Bis  zum  Ablauf  des  31.  Dezember  2016  ist  §  5
 Absatz  3  Nummer  1a  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Da-
 tum  des  auf  die  Verkündung  des  Dritten  Gesetzes  zur
 Änderung  des  Tierschutzgesetzes  folgenden  Tages]  gel-
 tenden Fassung weiter anzuwenden.

 (2)  Mit  Ausnahme  derjenigen  Vorschriften,  die  zum
 Erlass  von  Rechtsverordnungen  ermächtigen,  und  des
 §  11  Absatz  5  sind  die  §§  3,  4,  6  bis  11a,  15  bis  16a  und
 17  bis  19  erst  ab  dem  1.  Januar  2013  anzuwenden.  Bis
 zu  diesem  Zeitpunkt  sind  die  §§  3,  4,  6  bis  11a,  15  bis
 16a  und  17  bis  19  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum
 des  auf  die  Verkündung  des  Dritten  Gesetzes  zur  Ände-
 rung  des  Tierschutzgesetzes  folgenden  Tages]  gelten-
 den Fassung weiter anzuwenden.

 (3)  Im  Falle  von  Tierversuchen  nach  §  7  Absatz  2
 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,

 1.  deren  Genehmigung  vor  dem  1.  Januar  2013  nach
 den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in  der  bis  zum  …
 [einsetzen:  Datum  des  auf  die  Verkündung  des  Drit-
 ten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Tierschutzgesetzes
 folgenden  Tages]  geltenden  Fassung  unter  Einhal-
 tung  der  Anforderungen  nach  dessen  §  8  Absatz  2
 beantragt oder

 2.  deren  Durchführung  vor  dem  1.  Januar  2013  nach
 den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in  der  bis  zum  …
 [einsetzen:  Datum  des  auf  die  Verkündung  des  Drit-
 ten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Tierschutzgesetzes
 folgenden  Tages]  geltenden  Fassung  angezeigt  und
 von der zuständigen Behörde nicht beanstandet

 worden  ist,  sind  abweichend  von  den  §§  6  bis  10  bis
 zum  1.  Januar  2018  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in
 der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  auf  die  Verkün-
 dung  des  Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Tier-
 schutzgesetzes  folgenden  Tages]  geltenden  Fassung
 weiter anzuwenden.

 (4)  Die  Erlaubnis  nach  §  11  Absatz  1  Satz  1  Num-
 mer 1 und 2 gilt demjenigen,

 1.  der  am  31.  Dezember  2012  eine  im  Sinne  der  vorge-
 nannten  Vorschriften  erlaubnispflichtige  Tätigkeit
 ausübt und

 2.  dem,  soweit  es  sich  dabei  um  eine  nach  diesem  Ge-
 setz  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  auf  die
 Verkündung  des  Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des
 Tierschutzgesetzes  folgenden  Tages]  geltenden  Fas-
 sung  erlaubnispflichtige  Tätigkeit  handelt,  vor  dem

 1.  Januar  2013  eine  entsprechende  Erlaubnis  erteilt
 worden ist,

 als vorläufig erteilt. Die vorläufige Erlaubnis erlischt,

 1.  wenn  nicht  bis  zum  1.  Januar  2014  die  Erteilung  einer
 endgültigen Erlaubnis beantragt wird oder

 2.  im  Falle  rechtzeitiger  Antragstellung  mit  Eintritt  der
 Unanfechtbarkeit  der  Entscheidung  über  den  An-
 trag.

 (5)  Bis  zum  Erlass  einer  Rechtsverordnung  nach  §  11
 Absatz  2  ist  §  11  Absatz  1  Satz  2  und  3,  Absatz  2,  2a,  5
 und  6  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  auf  die
 Verkündung  des  Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des
 Tierschutzgesetzes  folgenden  Tages]  geltenden  Fas-
 sung  weiter  anzuwenden.  Bis  zum  Erlass  einer  Rechts-
 verordnung  nach  §  11  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  ist  im
 Rahmen  des  §  11  Absatz  5  Satz  5  darauf  abzustellen,  ob
 der  Antragsteller  den  Anforderungen  des  §  11  Absatz  1
 Satz  2  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  auf  die
 Verkündung  des  Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des
 Tierschutzgesetzes  folgenden  Tages]  geltenden  Fas-
 sung nachgekommen ist.

 (6)  §  11  Absatz  7  ist  ab  dem  …  [einsetzen:  Datum
 des  ersten  Tages  des  siebten  auf  die  Verkündung  des
 Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Tierschutzgesetzes
 folgenden Kalendermonats] anzuwenden.“

 40.  §  21b wird wie folgt gefasst:

 „§  21b

 Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates
 Verweisungen  auf  Vorschriften  in  Rechtsakten  der  Eu-
 ropäischen  Gemeinschaft  oder  der  Europäischen  Union
 in  diesem  Gesetz  oder  in  auf  Grund  dieses  Gesetzes  er-
 lassenen  Rechtsverordnungen  zu  ändern,  soweit  es  zur
 Anpassung  an  Änderungen  dieser  Vorschriften  erfor-
 derlich ist.“

 41.  Nach §  21c wird folgender §  21d eingefügt:

 „§  21d

 Rechtsverordnungen  nach  diesem  Gesetz  können  ab-
 weichend  von  §  2  Absatz  1  des  Verkündungs-  und  Be-
 kanntmachungsgesetzes  im  Bundesanzeiger  verkündet
 werden.“

 Artikel 2

 Das  Bundesministerium  für  Ernährung,  Landwirtschaft
 und  Verbraucherschutz  wird  ermächtigt,  den  Wortlaut  des
 Tierschutzgesetzes  in  der  ab  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  In-
 krafttretens  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung  bekannt  zu
 machen.

 Artikel 3

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 Am  9.  November  2010  ist  die  Richtlinie  2010/63/EU  des  Eu-
 ropäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  22.  September
 2010  zum  Schutz  der  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwen-
 deten  Tiere  (ABl.  L  276  vom  20.10.2010,  S.  33)  in  Kraft  ge-
 treten.  Sie  ist  von  den  Mitgliedstaaten  bis  zum  10.  November
 2012  umzusetzen.  Mit  der  Richtlinie  werden  EU-weit  glei-
 che  Rahmenbedingungen  für  Industrie  und  Forschung  zum
 Schutz  der  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwendeten  Tiere
 geschaffen.  Der  Schutz  der  Tiere,  die  in  der  Europäischen
 Union  in  wissenschaftlichen  Verfahren  eingesetzt  werden,
 wird  erhöht.  Die  Richtlinie  hat  insbesondere  das  Ziel,  die
 konsequente  Umsetzung  des  sogenannten  „3R-Prinzips“
 (Replacement,  Reduction,  Refinement)  zur  Vermeidung,
 Verminderung  und  Verbesserung  der  Verwendung  von  Tie-
 ren  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  sicherzustellen.  Im  Zuge
 der  Umsetzung  der  Richtlinie  werden  die  im  Tierschutzge-
 setz  bereits  bestehenden  Vorschriften  zum  Schutz  von  Tie-
 ren,  die  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwendet  werden,
 geändert,  ergänzt  oder  durch  neue  Vorschriften  ersetzt.  Zu-
 dem  werden  Ermächtigungsgrundlagen  geschaffen,  die  das
 Bundesministerium  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und  Ver-
 braucherschutz  berechtigen,  weitere,  konkret  ausgestaltete
 Regelungen  zum  Schutz  von  Tieren,  die  für  wissenschaft-
 liche  Zwecke  verwendet  werden,  wie  etwa  zum  Genehmi-
 gungsverfahren  für  Tierversuche  oder  zur  Sachkunde  der  am
 Tierversuch  beteiligten  Personen,  durch  Verordnung  zu
 schaffen.  Zudem  erstreckt  sich  der  Anwendungsbereich  be-
 stimmter  Regelungen  des  Gesetzes  sowie  einer  aufgrund  von
 Ermächtigungsgrundlagen  im  Gesetz  geschaffenen  Verord-
 nung  zukünftig  auch  auf  Versuchsvorhaben,  in  denen  Tiere
 in  einem  Entwicklungsstadium  vor  der  Geburt  oder  dem
 Schlupf  verwendet  werden.  Die  Änderung  des  Gesetzes
 sowie  der  Erlass  einer  Verordnung  werden  in  der  Folgezeit
 die  Anpassung  der  Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  zur
 Durchführung  des  Tierschutzgesetzes  erforderlich  machen.
 Im  Zuge  dessen  können  dort,  insbesondere  um  eine  einheit-
 liche  Handhabung  der  Rechtsvorschriften  zu  unterstützen,
 weitere Einzelheiten geregelt werden.

 Daneben  werden  unter  anderem  folgende  weitere  Änderun-
 gen im Tierschutzgesetz vorgenommen:

 Im  Bereich  der  Nutztierhaltung  zu  Erwerbszwecken  soll  der
 Eigenverantwortung  des  Tierhalters  für  die  Sicherstellung
 des  Tierschutzes  gemäß  §  2  des  Tierschutzgesetzes  ein  höhe-
 rer  Stellenwert  eingeräumt  werden.  In  §  11  wird  daher  ein
 Absatz  eingefügt,  der  Regelungen  zur  tierschutzbezogenen
 betrieblichen Eigenkontrolle enthält.

 Die  Richtlinie  2006/123/EG  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  vom  12.  Dezember  2006  über  Dienstleistun-
 gen  im  Binnenmarkt  (ABl.  L  376  vom  27.12.2006,  S.  36)
 (Dienstleistungsrichtlinie)  ist  am  28.  Dezember  2006  in
 Kraft  getreten.  In  §  11  werden  für  das  Verfahren  zur  Erlaub-
 niserteilung  für  die  dort  geregelten  Tätigkeiten  eine  Bearbei-
 tungsfrist  für  die  Behörde  sowie  eine  Genehmigungsfiktion
 geregelt.  Weiterhin  wird  ein  §  16j  eingefügt,  der  eine  Rege-
 lung  zur  Verfahrensabwicklung  über  die  sogenannte  „ein-
 heitliche Stelle“ enthält.

 Durch  Formulierungsänderungen  in  §  11b  wird  der  fachlich
 gebotene  Wahrscheinlichkeitsmaßstab  für  das  Auftreten  von
 Qualzuchtmerkmalen  in  einer  Zucht  so  definiert,  dass  das
 bestehende  Verbot  die  vom  Gesetzgeber  intendierte  Wirkung
 auch  tatsächlich  entfalten  kann.  Zusätzlich  wird  ein  Ausstel-
 lungsverbot geregelt.

 Außerdem  wird  die  Regelung  zum  Schenkelbrand  in  §  5  Ab-
 satz 3 Nummer 7 gestrichen.

 Die  Änderungen  des  Tierschutzgesetzes  sowie  die  Vorschrif-
 ten  der  Versuchstierverordnung  sind  mit  Unionsrecht  verein-
 bar.  Mit  der  Überarbeitung  der  Vorschriften  des  Tierschutz-
 gesetzes  zum  Schutz  von  Tieren,  die  zur  Verwendung  in
 Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  deren  Gewebe  oder  Or-
 gane  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken
 verwendet  zu  werden  sowie  dem  Erlass  der  Tierschutz-
 Versuchstierverordnung  wird  die  Richtlinie  2010/63/EU  um-
 gesetzt.  Bereits  bestehende,  national  strengere  Regelungen
 werden  beibehalten,  was  gemäß  Artikel  2  Unterabsatz  1  der
 Richtlinie  zulässig  ist.  Neue  strengere  Regelungen  werden
 nicht erlassen.

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  74  Absatz  1  Nummer  20  des  Grundgesetzes  (Tier-
 schutz).

 Hinsichtlich  der  Regelungen  zur  Umsetzung  der  Richtlinie
 2010/63/EU  ist  eine  bundeseinheitliche  Regelung  im  Sinne
 des  Artikels  72  Absatz  2  des  Grundgesetzes  erforderlich,  da
 diese  Vorschriften  zur  Wahrung  der  Rechts-  und  Wirtschafts-
 einheit  im  Bundesgebiet  gleichermaßen  gelten  müssen.  Be-
 reits  jetzt  existieren  bundesweit  einheitliche  Vorschriften
 zum  Schutz  von  Tieren,  die  zu  wissenschaftlichen  Zwecken
 verwendet  werden.  Bundeseinheitliche  Regelungen  haben
 sich  insoweit  bewährt  und  sind  auch  weiterhin  erforderlich,
 um  im  Sinne  des  Tierschutzes  ein  gleichmäßig  hohes  Schutz-
 niveau  über  Ländergrenzen  hinweg  zu  gewährleisten.
 Gleichzeitig  sollen  alle  Wirtschaftsbeteiligten  im  Bundesge-
 biet  gleiche  Voraussetzungen  und  Bedingungen  für  ihre  Be-
 tätigung vorfinden.

 Hinsichtlich  der  Einführung  der  Pflicht  zur  tierschutzbezo-
 genen  betrieblichen  Eigenkontrolle  ist  aus  Gründen  des  Tier-
 schutzes  ebenfalls  eine  bundeseinheitliche  Regelung  erfor-
 derlich.  Auch  insoweit  müssen,  auch  mit  Blick  auf  die
 Anforderungen,  die  sich  aus  dem  Staatsziel  Tierschutz  erge-
 ben,  im  gesamten  Bundesgebiet  einheitliche  tierschutzrecht-
 liche  Regelungen  gelten.  Unterschiede  zu  Lasten  des  Tierge-
 sundheit  und  des  Wohlergehens  der  Tiere  sind  nicht
 hinnehmbar.

 Bezüglich  der  mit  der  Richtlinie  2006/123/EG  in  Zusam-
 menhang  stehenden  Regelungen  besteht  hinsichtlich  der  Re-
 gelung  der  Genehmigungsfiktion,  bei  der  es  sich  um  eine
 materiellrechtliche  Regelung  aus  dem  Bereich  des  Tierschut-
 zes  handelt,  Gesetzgebungskompetenz  gemäß  Artikel  72
 Absatz  2  des  Grundgesetzes.  Die  bundeseinheitliche  Rege-
 lung  wird  zur  Wahrung  der  Wirtschaftseinheit  im  gesamt-
 staatlichen  Interesse  getroffen.  Die  Gesetzgebungskompe-
 tenz  zur  Regelung  von  Bescheidungsfristen,  bei  denen  es
 sich  um  verfahrensrechtliche  Vorschriften  handelt,  besteht
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gemäß  Artikel  84  Absatz  1  Satz  1  in  Verbindung  mit  Satz  2
 und  Satz  4  des  Grundgesetzes.  Wenn  der  Bund  bereits  fest-
 legt,  nach  welcher  Bearbeitungszeit  der  Behörde  ohne  Rück-
 meldung  an  den  Antragsteller  die  Genehmigungsfiktion  ein-
 treten  soll,  so  ist  es  zweckmäßig,  dass  der  Bund  zugleich  die
 damit korrespondierenden Bescheidungsfristen regelt.

 Hinsichtlich  der  Verordnungsermächtigung  in  §  13b,  auf
 Grund  derer  die  Landesregierungen  gebietsbezogen  Rege-
 lungen  treffen  können,  um  Tierschutzproblemen  bei  freile-
 benden  Katzen  zu  begegnen,  die  mit  deren  hoher  Anzahl  in
 einem  bestimmten  Gebiet  zusammenhängen,  ist  ebenfalls
 die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  gemäß  Artikel  72
 Absatz  2  des  Grundgesetzes  gegeben.  Die  Regelung  ist  zur
 Wahrung  der  Rechtseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse
 erforderlich.  Zwar  können  die  Probleme,  die  auf  Grund  einer
 hohen  Populationsdichte  freilaufender  Katzen  in  einem  be-
 stimmten  Gebiet  entstehen,  regional  sehr  unterschiedlich
 sein,  so  dass  es  zweckmäßig  ist,  die  konkrete  Ausgestaltung
 der  Regelungen  den  Landesregierungen  zu  überantworten,
 die  hierbei  schon  wegen  ihrer  größeren  Sachnähe  regionale
 Anforderungen  besser  berücksichtigen  können.  Es  ist  jedoch
 erforderlich,  einen  bundeseinheitlichen  Rahmen  für  diese
 Regelungen  der  Landesregierungen  festzulegen,  wie  dies
 mit  der  Verordnungsermächtigung  geschieht.  Denn  die  Tier-
 schutzprobleme  im  Zusammenhang  mit  einer  großen  Anzahl
 freilaufender  Katzen  in  einem  bestimmten  Gebiet  treten  über
 das  gesamte  Bundesgebiet  verteilt,  auch  über  Ländergrenzen
 hinweg,  auf.  Eine  Rechtszersplitterung  ist  vor  diesem  Hin-
 tergrund  auf  das  zur  Wahrung  der  regionalen  Besonderheiten
 erforderliche  Maß  zu  beschränken.  Daher  werden  Bedingun-
 gen  festgelegt,  die  Voraussetzung  für  den  Erlass  einer  Ver-
 ordnung  durch  die  Landesregierungen  sind,  nämlich  die
 Ursächlichkeit  der  Populationsdichte  für  die  Tierschutzpro-
 bleme  bei  den  freilebenden  Katzen  zum  einen  und  die  Un-
 wirksamkeit  anderer  Maßnahmen  zum  anderen.  Auf  diese
 Weise  wird  der  bundesweiten  Verbreitung  oben  genannter
 Tierschutzprobleme  Rechnung  getragen  und  ein  Rahmen  für
 den  Erlass  von  Rechtsverordnungen  gesetzt,  den  die  Landes-
 regierungen  unter  Berücksichtigung  regionaler  Erfordernis-
 se ausfüllen können.

 Für  die  im  Übrigen  vorgenommenen  Änderungen  an  bereits
 bestehenden,  kompetenzgemäß  erlassenen  Vorschriften  ist
 ebenfalls  Gesetzgebungskompetenz  gemäß  Artikel  72  Ab-
 satz  2  des  Grundgesetzes  gegeben.  Auch  in  diesen  Bereichen
 macht  die  Wahrung  der  Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatli-
 chen  Interesse  eine  bundesgesetzliche  Regelung  erforder-
 lich.  Auch  die  geänderten  Regelungen  müssen  für  alle  am
 Wirtschaftsleben Beteiligten gleichermaßen gelten.

 Auswirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung
 sind  nicht  zu  erwarten,  da  das  Gesetz  keine  Regelungen  ent-
 hält, die auf die spezifische Lebenssituation von Frauen und
 Männern Einfluss nimmt.

 Die  Regelungen  sind  im  Sinne  der  nationalen  Nachhaltig-
 keitsstrategie dauerhaft tragfähig.

 Neben  den  Änderungen  und  Ergänzungen  hinsichtlich  des
 bereits  bestehenden  Qualzuchtverbots,  der  Einführung  einer
 tierschutzbezogenen  betrieblichen  Eigenkontrolle  in  der
 Nutztierhaltung  zu  Erwerbszwecken  und  dem  Verbot  des
 Schenkelbrandes  sowie  der  betäubungslosen  Ferkelkastra-
 tion  werden  insbesondere  Regelungen  zum  Schutz  der  für
 wissenschaftliche  Zwecke  verwendeten  Tiere  beziehungs-

 weise  Ermächtigungen  für  derartige  Regelungen  getroffen.
 Die  genannten  Regelungen  haben  den  Zweck,  den  Schutz
 der  betroffenen  Tiere  nachhaltig  zu  verbessern  und  vermeid-
 bare  oder  ohne  vernünftigen  Grund  zugefügte  Schmerzen,
 Leiden  oder  Schäden  bei  den  Tieren  zu  verhindern  bezie-
 hungsweise  auf  das  unerlässliche  Maß  zu  beschränken.  Hin-
 sichtlich  der  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwendeten
 Tiere  findet  zudem  gleichzeitig  ein  Interessenausgleich  zwi-
 schen  der  Forschungsfreiheit  einerseits  und  den  Belangen
 des  Tierschutzes  andererseits  statt.  Die  besondere  Bedeu-
 tung,  die  Alternativmethoden  zu  Tierversuchen  sowie  die
 Verbesserung  der  Haltung  von  Tieren,  die  für  wissenschaft-
 liche  Zwecke  verwendet  werden,  durch  die  Regelungen  er-
 halten,  beziehungsweise  die  weitere  Steigerung  der  Bedeu-
 tung  der  Alternativmethoden  sorgt  langfristig  und  nachhaltig
 für die fortschreitende Verbesserung des Tierschutzes.

 Unmittelbare  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  und  das
 Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,
 könnten  durch  das  Verbot  der  betäubungslosen  Ferkelkastra-
 tion  in  den  Fällen  entstehen,  in  denen  die  Ferkelerzeuger  auf
 die  chirurgische  Kastration  unter  Narkose  umstellen.  Es  sind
 Mehrkosten  in  Höhe  von  circa  0,04  Euro  bis  0,10  Euro  pro
 Kilo  Schweinefleisch  zu  erwarten.  Im  Übrigen  sind  durch
 die  weiteren  Änderungen  keine  unmittelbaren  Auswirkun-
 gen  auf  die  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere
 das  Verbraucherpreisniveau  zu  erwarten.  Die  Auswirkungen
 auf  die  öffentlichen  Haushalte  fallen  so  gering  aus,  dass  hier-
 von keine mittelbaren Preiseffekte ausgehen.

 Eine  Befristung  des  Gesetzes  oder  einzelner  Teile  des  Ge-
 setzes  kommt  nicht  in  Betracht,  da  die  zugrundeliegenden
 unionsrechtlichen  Regelungen  ebenfalls  ohne  Befristung  er-
 lassen wurden.

 Das  Verbot  des  Schenkelbrandes,  die  Änderungen  der  Rege-
 lungen  zur  Qualzucht  sowie  die  Änderungen,  die  sich  hin-
 sichtlich  der  Richtlinie  2006/123/EG  ergeben,  verursachen
 keine zusätzlichen Kosten.

 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Bürgerinnen  und  Bürgern  werden  durch  die  Änderungen  be-
 stehender  sowie  Ergänzung  neuer  Vorschriften  nicht  belas-
 tet.  Die  Änderungen  der  Regelungen  zur  Qualzucht,  die  Ein-
 führung  einer  betrieblichen  Eigenkontrolle,  das  Verbot  des
 Schenkelbrandes  sowie  die  Anpassungen  aufgrund  der
 Richtlinie  2006/123/EG  begründen  für  Bürgerinnen  und
 Bürger  keinen  Erfüllungsaufwand.  Gleiches  gilt  für  die  Re-
 gelungen  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/63/EU,  da  Bür-
 gerinnen  und  Bürger  nicht  Adressat  dieser  Regelungen  sind.

 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Die  Durchführung  der  betrieblichen  Eigenkontrolle  verur-
 sacht  den  Betrieben,  die  landwirtschaftliche  Nutztiere  zu
 Erwerbszwecken  halten,  zusätzliche  Kosten.  Da  gesetzlich
 keine  detaillierten  Anforderungen  an  die  Eigenkontrolle  ge-
 regelt  werden  und  die  nähere  Ausgestaltung  der  Eigenkon-
 trolle  einer  Verordnung  vorbehalten  bleibt,  ist  eine  Beziffe-
 rung  der  entstehenden  Kosten  nicht  möglich  und  einem
 entsprechenden Verordnungsgebungsverfahren vorbehalten.

 Hinsichtlich  des  Verbots  der  betäubungslosen  Ferkelkastra-
 tion  ab  2017  sind  teilweise  zusätzliche  Kosten  für  die  Wirt-
 schaft zu erwarten.
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In  Deutschland  werden  derzeit  jährlich  circa  20  Millionen
 Ferkel  kastriert.  Bei  der  zur  Zeit  gängigen  betäubungslosen
 chirurgischen  Ferkelkastration  entstehen  im  Zusammenhang
 mit  dem  operativen  Eingriff  durchschnittlich  Kosten  in  Höhe
 von  0,50  Euro  bis  0,60  Euro  pro  Ferkel  für  den  Arbeits-  und
 Materialaufwand.  Die  chirurgische  Ferkelkastration  unter
 Narkose  verursacht  aufgrund  des  apparativen  Aufwandes
 und  der  Notwendigkeit  der  Einbindung  eines  Tierarztes  Kos-
 ten  in  Höhe  von  4,40  Euro  bis  7,10  Euro  pro  Ferkel.  Bei  der
 Jungebermast  ist  in  der  Regel  eine  Geschlechtertrennung  er-
 forderlich,  die  mit  einem  im  Vergleich  zur  Aufzucht  kastrier-
 ter  Ferkel  höheren  Arbeits-  und  Materialaufwand,  beispiels-
 weise  durch  die  Gruppenzusammenstellung  oder  –  sofern
 der  Vorteil  der  effizienteren  Futterverwertung  von  Ebern
 ausgenutzt  werden  soll  –  der  Einrichtung  einer  zweiten  Fut-
 terkette,  verbunden  ist.  Das  Risiko  von  Geruchsabweichun-
 gen  erfordert  zudem  zusätzliche  Maßnahmen  zur  Erken-
 nung,  Selektion  und  Verwertung  von  Schlachtkörpern  mit
 Geruchsabweichung  am  Schlachthof.  Auch  diese  Maßnah-
 men  verursachen  zusätzliche  Kosten  für  Arbeits-  und  Mate-
 rialaufwand,  der  noch  nicht  näher  beziffert  werden  kann.
 Eine  effizientere  Futterverwertung  und  ein  höherer  Muskel-
 fleischanteil  zum  Zeitpunkt  der  Schlachtung  lassen  jedoch
 insgesamt  einen  Mehrerlös  im  Verhältnis  zu  chirurgisch  kas-
 trierten  Schweinen  erwarten.  Die  Immunokastration  umfasst
 eine  in  der  Regel  zweifache,  in  Einzelfällen  dreifache  Imp-
 fung  der  Jungeber,  die  mit  einem  zusätzlichen  Arbeits-  und
 Materialaufwand  sowie  entsprechenden  Maßnahmen  im
 Rahmen  des  Arbeitsschutzes  verbunden  sind.  Insbesondere
 die  zweite  und  dritte  Impfung  der  annähernd  ausgewachse-
 nen  Eber  können  Schutzmaßnahmen  für  den  Tierhalter  erfor-
 dern,  wie  zum  Beispiel  Impfschleusen.  Auf  diese  Weise  ent-
 stehen  zusätzliche  Kosten  in  Höhe  von  bis  zu  circa  10  Euro
 pro  Ferkel,  wobei  es  sich  teilweise  um  einmaligen  Umstel-
 lungsaufwand  handeln  wird.  Die  Tiere  werden  bis  zur  zwei-
 ten  Impfung  –  etwa  vier  Wochen  vor  der  Schlachtung  –  als
 Jungeber  gemästet  und  zeigen  wie  diese  eine  effizientere
 Futterverwertung  und  einen  höheren  Muskelfleischanteil.
 Durch  den  dadurch  entstehenden  höheren  Ertrag  können  die
 Kosten für die Impfung teilweise ausgeglichen werden.

 Hinsichtlich  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/63/EU  wird
 Erfüllungsaufwand  für  die  Wirtschaft  in  erster  Linie  erst  ent-
 stehen,  wenn  von  den  neu  geregelten  Verordnungsermächti-
 gungen  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  Gebrauch  gemacht
 wird.  Konkrete  Angaben  zum  Erfüllungsaufwand  für  die
 Wirtschaft  können  daher  erst  im  Verfahren  zum  Erlass  einer
 Verordnung  erfolgen.  Im  Folgenden  sind  nur  Annäherungen
 zu einigen Eckpunkten möglich.

 Zukünftig  könnten  etwa  die  Hälfte  der  bisher  anzeigepflich-
 tigen  Versuchsvorhaben  genehmigungspflichtig  sein.  Dies
 zum  Einen  dadurch,  dass  Tierversuche,  in  denen  Primaten
 verwendet  werden  sowie  schwer  belastende  Tierversuche
 immer  genehmigungspflichtig  sein  werden,  zum  Anderen
 durch  die  Erweiterung  des  Tierversuchsbegriffs.  Durch  diese
 Erweiterung  werden  nun  auch  bestimmte  nicht  Versuchs-
 zwecken  dienende  Eingriffe,  die  bisher  anzeigepflichtig  wa-
 ren,  genehmigungspflichtig.  Derzeit  liegt  in  Deutschland  die
 Anzahl  der  Genehmigungsanträge  pro  Jahr  geschätzt  bei  et-
 wa  4  000.  Der  genaue  Zuwachs  kann  zum  jetzigen  Zeitpunkt
 nicht  bestimmt  werden,  es  könnten  etwa  2000  Anträge  pro
 Jahr  hinzukommen.  Bei  der  Berechnung  der  entstehenden
 Kosten  ist  davon  auszugehen,  dass  der  Arbeitsaufwand  im

 Verhältnis  zur  Erstellung  einer  Anzeige  etwa  acht  Arbeits-
 stunden  pro  Antrag  zusätzlich  erfordern  wird.  Bei  einem
 durchschnittlichen  Zeitaufwand  von  zusätzlich  acht  Arbeits-
 stunden  pro  Antrag  und  der  Annahme,  dass  diese  von  Mit-
 arbeitern  erstellt  werden,  die  der  Gehaltsgruppe  des  höheren
 Dienstes  vergleichbar  sind,  entstehen  in  den  Einrichtungen
 und  Betrieben  jeweils  Personalkosten  in  Höhe  von  circa
 400  Euro  pro  Antrag.  Bei  geschätzt  2000  zusätzlichen  Ge-
 nehmigungsanträgen  im  Jahr  entstehen  somit  zusätzliche
 Personalkosten in Höhe von 800  000 Euro.

 Die  Zahl  der  Anzeigen  liegt  derzeit  geschätzt  bei  circa  3  000
 pro  Jahr.  Sie  wird  abnehmen,  weil  –  wie  oben  dargestellt  –
 bisher  anzeigepflichtige  Tierversuche  zukünftig  der  Geneh-
 migungspflicht  unterfallen.  Bei  den  verbleibenden  Anzeigen
 entsteht  durch  einen  höheren  Antragsaufwand  ein  höherer
 Zeitaufwand von geschätzt vier Stunden.

 Im  Gegensatz  zur  bisherigen  gesetzlichen  Regelung  müssen
 künftig  neben  den  Einrichtungen  und  Betrieben,  die  Tierver-
 suche  durchführen,  auch  die  Einrichtungen  und  Betriebe,  die
 Tiere  halten  oder  züchten,  die  dazu  bestimmt  sind,  in  Tier-
 versuchen  verwendet  zu  werden  oder  deren  Organe  oder  Ge-
 webe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken
 verwendet  zu  werden,  über  einen  Tierschutzbeauftragten  ver-
 fügen.  Dadurch  entstehen  zusätzliche  Personal-  und  Sach-
 kosten.  Für  einen  hauptamtlich  tätigen  Tierschutzbeauftrag-
 ten  können  jährlich  Kosten  in  Höhe  von  circa  95  000  Euro
 anfallen.  Es  wird  geschätzt,  dass  deutschlandweit  etwa
 300  weitere  Tierschutzbeauftragte  bestellt  werden  müssen.
 Vor  dem  Hintergrund,  dass  der  überwiegende  Teil  die  Tätig-
 keit  nur  nebenamtlich  ausübt,  wird  der  Einsatz  von  Tier-
 schutzbeauftragten  zu  zusätzlichen  jährlichen  Kosten  in
 einer Größenordnung von 10 Mio. Euro führen.

 Die  genannten  Einrichtungen  und  Betriebe  müssen  zusätz-
 lich  einen  Tierschutzbeirat  errichten.  Es  ist  davon  auszuge-
 hen,  dass  dieser  ungefähr  zwei-  bis  viermal  jährlich  einen
 halben  Arbeitstag  tagen  wird.  Der  Tierschutzbeirat  wird  üb-
 licherweise  aus  Beschäftigten  der  Einrichtung  oder  des  Be-
 triebes  bestehen  und  die  Sitzungen  werden  im  Rahmen  der
 täglichen  Arbeitszeit  stattfinden.  Insoweit  werden  zusätzli-
 che  Kosten  dadurch  entstehen,  dass  in  dieser  Zeit  die  übli-
 chen  Tätigkeiten  nicht  verrichtet  werden  können  und  dies
 kompensiert  werden  muss.  Da  dies  unterschiedlich  erfolgen
 wird, ist eine Bezifferung der Kosten nicht möglich.

 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

 Bei  Bund  und  Ländern  werden  durch  die  in  der  Verordnung
 zu  regelnden  Anforderungen  ebenfalls  Personal-  und  Sach-
 kosten  entstehen.  Konkrete  Angaben  können  erst  im  Verfah-
 ren  zum  Erlass  einer  Verordnung  erfolgen.  Im  Folgenden
 sind nur Annäherungen zu einigen Eckpunkten möglich.

 Betroffen  sind  in  den  Ländern  insbesondere  Genehmigungs-
 behörden  sowie  Behörden,  die  Tierhaltungen  und  die  Durch-
 führung von Tierversuchen überwachen.

 Auf  Genehmigungsbehörden  werden  insbesondere  umfang-
 reichere  Verfahren  sowie  eine  höhere  Anzahl  zu  prüfender
 Anträge  zukommen.  Hinsichtlich  der  Anzahl  der  Geneh-
 migungsanträge  sowie  der  Anzeigen  wird  auf  die  obigen
 Ausführungen  verwiesen.  Ein  Mitarbeiter  einer  Genehmi-
 gungsbehörde  kann  durchschnittlich  pro  Jahr  etwa  100  Ge-
 nehmigungsanträge  bearbeiten.  Bei  den  zu  erwartenden
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2000  zusätzlichen  Genehmigungsanträgen  pro  Jahr  bedeutet
 dies  einen  zusätzlichen  Personalbedarf  von  20  Mitarbeitern
 des  höheren  Dienstes,  wobei  Bedarf  und  damit  auch  Auftei-
 lung  auf  die  einzelnen  Länder  unterschiedlich  ist.  Eine  Mit-
 arbeiterstelle  des  höheren  Dienstes  verursacht  jährlich  Kos-
 ten  in  Höhe  von  circa  84  000  Euro.  Bei  20  zusätzlich
 erforderlichen  Mitarbeiterstellen  bedeutet  dies  Personalkos-
 ten  in  Höhe  von  circa  1  700  000  Euro  pro  Jahr  zu  Lasten  der
 öffentlichen  Haushalte.  Hinzu  kommen  einmalig  Sachkosten
 für  20  Standardarbeitsplätze  in  Höhe  von  insgesamt  rund
 240  000  Euro.  Neu  wird  sein,  dass  die  Behörde  für  bestimm-
 te  Tierversuche  eine  rückblickende  Bewertung  durchführen
 muss.  Zwingend  erforderlich  ist  dies  für  Tierversuche,  in  de-
 nen  Primaten  verwendet  werden  sowie  für  als  „schwer“  ein-
 gestufte  Tierversuche.  Eine  genaue  Aussage  zu  der  Zahl  der
 betroffenen  Vorhaben  sowie  dem  Zeitumfang,  den  die  rück-
 blickende  Bewertung  erfordern  wird,  kann  mangels  prakti-
 scher  Erfahrungen  nicht  getroffen  werden.  Es  ist  zunächst  zu
 erwarten,  dass  diese  Tätigkeit  von  den  Mitarbeitern  der  Be-
 hörden  im  Rahmen  der  von  ihnen  jährlich  zu  bearbeitenden
 Genehmigungsanträge bearbeitet werden wird.

 Zudem  sind  die  Genehmigungsbehörden  zukünftig  ver-
 pflichtet,  eine  nichttechnische  Projektzusammenfassung  zu
 jedem  genehmigten  Versuchsvorhaben  an  das  Bundesinstitut
 für  Risikobewertung  zwecks  Veröffentlichung  zu  übermit-
 teln.  Der  Arbeitsaufwand  hierfür  ist  zu  vernachlässigen,  da
 die  nichttechnische  Projektzusammenfassung  bereits  vom
 Antragsteller  mit  dem  Genehmigungsantrag  eingereicht
 wird  und  sich  die  Tätigkeit  der  Behörde  auf  die  reine  Über-
 mittlung  beschränken  wird.  Insoweit  werden  keine  zusätz-
 lichen Kosten entstehen.

 Es  ist  davon  auszugehen,  dass  im  Rahmen  der  vom  Bundes-
 institut  für  Risikobewertung  zu  veröffentlichenden  nicht-
 technischen  Zusammenfassungen  genehmigter  Tierver-
 suchsvorhaben  circa  6  000  Zusammenfassungen  für  alle
 Genehmigungsverfahren  pro  Jahr  in  Deutschland  dokumen-
 tiert  werden  müssen.  Dies  bedeutet,  dass  bei  durchschnittlich
 202  Arbeitstagen  pro  Jahr  circa  30  nichttechnische  Projekt-
 zusammenfassungen  pro  Arbeitstag  zu  dokumentieren  sein
 werden.  Darüber  hinaus  wird  der  Aufbau  und  die  Etablierung
 eines  Systems  zur  Veröffentlichung  der  nichttechnischen  Zu-
 sammenfassungen  auf  nationaler  Ebene  einschließlich  Ab-
 stimmung  des  nationalen  Systems  mit  dem  europäischen
 System,  zur  fortlaufenden  Dokumentation  und  Veröffentli-
 chung,  Auswertung  und  Berichterstattung  erforderlich.  Auf
 dieser  Grundlage  wird  geschätzt,  dass  für  den  Aufbau  und
 die  Etablierung  vier  Wissenschaftler  (höherer  Dienst)  und
 zwei  Sachbearbeiter  (gehobener  Dienst)  benötigt  werden.
 Vier  wissenschaftliche  Mitarbeiter  des  höheren  Dienstes
 (Lohnkosten  52  Euro  pro  Stunde)  begründen  bei  202  Ar-
 beitstagen  pro  Jahr  Personalkosten  von  circa  335  000  Euro.
 Zwei  Sachbearbeiter  des  gehobenen  Dienstes  (Lohnkosten
 32  Euro  pro  Stunde)  verursachen  Kosten  in  Höhe  von  circa
 100  000  Euro.  Darüber  hinaus  wird,  bei  einer  angenom-
 menen  Sachkostenpauschale  von  11  908  Euro  pro  Standard-
 arbeitsplatz,  von  einer  Sachkostenpauschale  in  Höhe  von
 71  500  Euro  für  sechs  Arbeitsplätze  ausgegangen.  Für  die
 fortlaufende  Dokumentation  und  Veröffentlichung,  Auswer-
 tung  und  Berichterstattung  werden  zwei  Wissenschaftler  und
 ein  Sachbearbeiter  benötigt.  Damit  entstehen  nach  der  Eta-
 blierung  des  Systems  Personalkosten  von  circa  160  000  Euro
 pro Jahr beziehungsweise 50  000 Euro pro Jahr.

 Der  Nationale  Ausschuss  für  den  Schutz  von  Tieren,  die  für
 wissenschaftliche  Zwecke  verwendet  werden,  hat  auf  natio-
 naler  Ebene  Beratungsfunktion  für  die  zuständigen  Behör-
 den  und  Tierschutzbeiräte  in  versuchstierkundlichen  Fragen,
 etwa  zum  Erwerb,  zur  Zucht,  zur  Unterbringung,  zur  Pflege
 oder  hinsichtlich  der  Verwendung  von  Wirbeltieren  und
 Kopffüßern  in  Tierversuchen.  Der  Ausschuss  wird  bei  dem
 Bundesinstitut  für  Risikobewertung  eingerichtet.  Ihm  ob-
 liegt  auf  europäischer  Ebene  weiterhin  die  Aufgabe  des  In-
 formationsaustausches.  Der  Nationale  Ausschuss  erfordert
 zwei  wissenschaftliche  Mitarbeiter  des  höheren  Dienstes
 (Lohnkosten  52  Euro  pro  Stunde  und  202  Arbeitstage).  So-
 mit entstehen Kosten von 160  000 Euro pro Jahr.

 Zusätzliche  Sachkosten  entstehen  unter  anderem  durch  zu
 beschaffende Kommunikations- und Informationstechnik.

 Hinsichtlich  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/63/EU  kön-
 nen  weitere  Kosten  insbesondere  in  Form  zusätzlicher  Ge-
 bühren  durch  Änderungen  im  Bereich  des  Anzeige-  und
 Genehmigungsverfahrens  für  Versuchsvorhaben  entstehen.
 Einige  Einrichtungen  und  Betriebe  sind  von  Gebühren  be-
 freit.  Da  der  Vollzug  der  entsprechenden  Vorschriften  durch
 die  zuständigen  Behörden  der  Länder  erfolgt,  können  nähere
 Angaben  zu  den  weiteren  Kosten  an  dieser  Stelle  nicht  ge-
 macht  werden.  Möglicherweise  entstehende  weitere  Kosten
 können  erst  im  Verfahren  zum  Erlass  einer  Verordnung  zum
 Schutz  der  Tiere,  die  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwen-
 det  werden,  insbesondere  im  Rahmen  des  Beteiligungsver-
 fahrens, ermittelt werden.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1

 Zu Nummer 1  (§  2a)

 Bei  der  Änderung  in  Absatz  1b  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  zu  Nummer  18  (Änderung  §  11a  Absatz  2
 und 3).

 In  dem  neuen  Absatz  3  des  §  2a  wird  dem  Bundesministe-
 rium  für  Bildung  und  Forschung  Einvernehmen  eingeräumt
 zum  einen  für  solche  Rechtsverordnungen,  die  Haltungsan-
 forderungen  für  Tiere,  die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen
 bestimmt  sind  oder  deren  Gewebe  oder  Organe  dazu  be-
 stimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  zu
 werden,  festlegen,  zum  anderen  für  Rechtsverordnungen,  die
 Regelungen zur Beförderung solcher Tiere treffen.

 Zu Nummer 2  (§  3 Nummer 2)

 Durch  die  vorgesehenen  Änderungen  soll  dem  Entfallen  des
 bisherigen  §  9  Absatz  2  Nummer  7  Rechnung  getragen  wer-
 den.  Da  die  bislang  in  §  9  Absatz  2  Nummer  7  vorgesehene
 Regelung  in  eine  Rechtsverordnung  überführt  werden  soll,
 wird  statt  dessen  nun  auf  Vorschriften  verwiesen,  die  auf  die
 entsprechende  Ermächtigung  des  §  9  Absatz  3  Nummer  1
 und  2  gestützt  sind.  Im  Übrigen  handelt  es  sich  um  eine  re-
 daktionelle Änderung.

 Zu Nummer 3  (§  4)

 Zu Buchstabe a

 Dem  Absatz  1a  wird  ein  Satz  angefügt,  der  die  Regelungen
 der  Sätze  1  bis  3  dieses  Absatzes  zum  Erfordernis  eines
 Sachkundenachweises  im  Falle  des  regelmäßigen  berufs-
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oder  gewerbsmäßigen  Betäubens  oder  Tötens  von  Wirbeltie-
 ren  in  bestimmten  Fällen  für  nicht  anwendbar  erklärt.  Die
 Vorschriften  sollen  dann  nicht  gelten,  wenn  Tiere,  die  zur
 Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  deren  Ge-
 webe  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaftli-
 chen  Zwecken  verwendet  zu  werden,  betäubt  oder  getötet
 werden,  da  für  diese  Fälle  –  auch  in  Umsetzung  der  Richt-
 linie  2010/63/EU  –  eigene  Regelungen  im  Verordnungswege
 geschaffen  werden  sollen  (siehe  unter  anderem  die  Ermäch-
 tigungen  in  §  9  Absatz  2  Nummer  1  –  neu  –  und  §  11  Absatz  3
 Nummer  3  –  neu).  Dabei  sind  Tiere,  die  zur  Verwendung  in
 Tierversuchen  bestimmt  sind,  auch  solche  Tiere,  an  denen
 zum  Zeitpunkt  des  Betäubens  oder  Tötens  Tierversuche
 durchgeführt  werden  oder  bereits  durchgeführt  worden  sind.
 Die  vorgenannte  Zweckbestimmung  der  Tiere  als  Tiere,  die
 zur  Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  deren
 Gewebe  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaftli-
 chen  Zwecken  verwendet  zu  werden,  entfällt  erst  dann,  wenn
 feststeht,  dass  die  Tiere  nicht  mehr  derart  verwendet  werden
 sollen,  und  sie,  sofern  sie  nicht  getötet  werden,  dauerhaft
 außerhalb  von  Betrieben  und  Einrichtungen,  in  denen  Tiere,
 die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  de-
 ren  Gewebe  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissen-
 schaftlichen  Zwecken  verwendet  zu  werden,  gezüchtet  oder
 gehalten  werden,  untergebracht  oder  freigelassen  werden
 (siehe  auch  Artikel  1  Absatz  2  Unterabsatz  2  der  Richtlinie
 2010/63/EU).

 Zu Buchstabe b

 Bei  den  Änderungen  des  Absatzes  3  handelt  es  sich  um  Fol-
 geänderungen  zu  den  in  den  Nummern  11  und  12  vorgesehe-
 nen  Änderungen  der  §§  8b  und  9.  Die  Streichung  der  Ver-
 weisung  in  Satz  1  auf  den  bisherigen  §  8b,  aus  dem  sich  die
 Pflicht  zur  Bestellung  eines  Tierschutzbeauftragten  auch  für
 Einrichtungen  und  Betriebe,  in  denen  Tiere  zu  wissenschaft-
 lichen  Zwecken  getötet  werden,  ergab,  soll  durch  §  10  Ab-
 satz  1  Satz  3  Nummer  1  (neu)  ersetzt  werden.  Durch  den
 neuen  Satz  2  soll  die  –  bislang  im  Wege  des  Verweises  auf
 den  nun  entfallenden  §  9  Absatz  2  Nummer  7  geregelte  –
 Einschränkung  beibehalten  werden,  dass  Hunde,  Katzen  und
 Primaten  nur  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  getötet  werden
 dürfen,  wenn  sie  speziell  für  eine  Verwendung  zu  wissen-
 schaftlichen  Zwecken  oder  in  Tierversuchen  gezüchtet  wor-
 den  sind,  einschließlich  der  diesbezüglichen  Ausnahmerege-
 lung.  Unter  Primaten  sind  hier,  wie  auch  in  allen  weiteren
 Vorschriften  dieses  Gesetzes,  nichtmenschliche  Primaten  zu
 verstehen.

 Zu Nummer 4  (§  4b)

 §  4b  Satz  2  wird  ergänzt,  um  dem  Bundesministerium  für
 Bildung  und  Forschung  in  Nummer  2  Einvernehmen  für
 Rechtsverordnungen  einzuräumen,  die  Regelungen  zu  Tö-
 tungsarten  und  Betäubungsverfahren  für  Tiere,  die  zur  Ver-
 wendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  deren  Gewe-
 be  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen
 Zwecken  verwendet  zu  werden,  sowie  die  dafür  erforder-
 lichen Kenntnisse und Fähigkeiten enthalten.

 Zu Nummer 5  (§  5 Absatz 3)

 Zu Buchstabe a

 Gemäß  §  5  Absatz  1  Satz  1  darf  an  einem  Wirbeltier  ein  mit
 Schmerzen  verbundener  Eingriff  nicht  ohne  Betäubung  vor-

 genommen  werden.  §  5  Absatz  3  Nummer  1a  enthält  eine
 Ausnahmeregelung  für  das  Kastrieren  von  unter  acht  Tage
 alten  männlichen  Schweinen.  Diese  Ausnahmeregelung
 wird  aufgehoben.  Gemäß  der  Übergangsregelung  in  §  20
 Absatz  1  soll  sie  aber  noch  bis  zum  31.  Dezember  2016  an-
 wendbar  sein.  Die  Durchführung  des  Eingriffs  ohne  Betäu-
 bung  ist  für  das  Ferkel  mit  Schmerzen  verbunden.  Gemäß
 §  1  Satz  2  darf  niemand  einem  Tier  ohne  vernünftigen  Grund
 Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  zufügen.  Inzwischen  ste-
 hen  mit  der  Durchführung  des  Eingriffs  unter  Narkose,  der
 Immunokastration  oder  dem  Verzicht  auf  die  Kastration
 durch  Ebermast  verschiedene  Alternativen  zur  betäubungs-
 losen  Kastration  zur  Verfügung,  die  die  Belastung  der  Tiere
 reduzieren  und  auch  die  Praktikabilität  und  den  Verbraucher-
 schutz  berücksichtigen.  Ein  vernünftiger  Grund,  Ferkeln
 durch  den  Verzicht  auf  eine  Betäubung  bei  der  chirurgischen
 Ferkelkastration  Schmerzen  zuzufügen,  besteht  daher  nicht
 mehr.

 Zu Buchstabe b

 Nach  dem  Tierschutzgesetz  sind  das  Zerstören  von  Geweben
 eines  Wirbeltieres  und  die  Vornahme  eines  mit  Schmerzen
 verbundenen  Eingriffs  ohne  Betäubung  grundsätzlich  verbo-
 ten.  Für  die  Kennzeichnung  von  Pferden  durch  Schenkel-
 brand  sieht  das  Gesetz  bislang  eine  Ausnahme  vor.  Diese
 Ausnahme  in  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  2  in  Verbindung
 mit  §  5  Absatz  3  Nummer  7  des  Tierschutzgesetzes  wird
 durch  die  Streichung  in  §  5  Absatz  3  Nummer  7  aufgehoben.

 Nachdem  inzwischen  zum  Zwecke  der  Bekämpfung  von
 Tierseuchen  gemäß  den  Vorgaben  des  Gemeinschaftsrechts
 die  Identifizierung  von  Einhufern  durch  eine  elektronische
 Kennzeichnung  mittels  Transponder  in  Verbindung  mit  dem
 Equidenpass  verbindlich  vorgeschrieben  ist,  soll  aus  Grün-
 den  des  Tierschutzes  eine  zusätzliche  Kennzeichnung  von
 Pferden  durch  Schenkelbrand  zukünftig  nicht  mehr  erfolgen.
 Gemäß  §  1  Satz  2  des  Tierschutzgesetzes  darf  niemand
 einem  Tier  ohne  vernünftigen  Grund  Schmerzen,  Leiden
 oder  Schäden  zufügen.  Nachdem  nun  eine  Einzeltieridentifi-
 zierung  durch  die  Kennzeichnung  mittels  Transponder  erfol-
 gen  kann  und  auch  zwingend  vorgeschrieben  ist,  besteht  kein
 vernünftiger  Grund  mehr,  Pferde  durch  Schenkelbrand  zu
 kennzeichnen.

 Zu Nummer 6  (§  6)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderung  der  Formulierung  des  Satzes  2  Nummer  4  ist
 erforderlich,  da  nunmehr  lediglich  solche  Eingriffe  und  Be-
 handlungen  im  Sinne  des  bisherigen  §  6  Absatz  1  Satz  2
 Nummer  4  hiervon  erfasst  werden  sollen,  die  anderen  als
 wissenschaftliche  Zwecken,  beispielsweise  der  Heilbehand-
 lung  von  Menschen  oder  Tieren,  dienen.  Dienen  diese  Ein-
 griffe  dagegen  wissenschaftlichen  Zwecken,  so  sollen  sie
 nach  §  7  Absatz  2  Satz  2  Nummer  2  (neu)  als  Tierversuche
 gelten.  Die  bereits  derzeit  in  §  6  Absatz  1  Satz  5  vorgesehene
 Regelung  zur  entsprechenden  Anwendbarkeit  der  wesentli-
 chen  Vorschriften,  die  für  die  Durchführung  von  Tierversu-
 chen  gelten,  auch  auf  Eingriffe  nach  Satz  2  Nummer  4  soll
 bestehen  bleiben  und  somit  auch  weiterhin  für  die  nicht  wis-
 senschaftlichen Zwecken dienenden Eingriffe gelten.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 25 – Drucksache 17/10572
Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Änderungen  des  neuen  Absatzes  1a  Satz  1  sind  erforder-
 lich,  da  einige  der  Vorschriften,  auf  die  bislang  verwiesen
 wird,  geändert  oder  in  eine  Rechtsverordnung  überführt  wer-
 den  sollen.  Daher  soll  nunmehr  auf  die  im  Gesetz  verblei-
 benden,  inhaltlichen  Vorschriften  der  §§  7,  7a  und  9,  im  Üb-
 rigen  in  Nummer  2  auf  Vorschriften  zur  Durchführung  von
 Tierversuchen  in  Rechtsverordnungen  verwiesen  werden,
 soweit  diese  auf  die  in  Nummer  2  genannten  Ermächtigun-
 gen  gestützt  werden.  Die  Festlegung  im  Detail,  welche  der
 genannten  Vorschriften  in  welchem  Umfang  auf  Eingriffe
 nach  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4  entsprechend  anzuwenden
 sein  sollen,  soll  durch  Rechtsverordnung  erfolgen  mit  dem
 Ziel,  die  derzeit  geltenden  Anforderungen  für  Eingriffe  nach
 Absatz  1  Satz  2  Nummer  4,  die  nicht  wissenschaftlichen
 Zwecken dienen, unverändert beizubehalten.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Es handelt sich um eine Folgeänderung.

 Zu Nummer 7  (§  6a)

 Die  Änderungen  in  §  6a  ergeben  sich  daraus,  dass  zukünftig
 auch  Eingriffe  und  Behandlungen  zu  Aus-,  Fort-  oder  Wei-
 terbildungszwecken  nach  dem  bisherigen  §  10  und  Eingriffe
 und  Behandlungen  zu  Produktionszwecken  nach  dem  bishe-
 rigen  §  10a  grundsätzlich  als  Tierversuche  nach  §  7  Absatz  2
 gelten  sollen  (siehe  Nummer  8  –  §  7  Absatz  2  Satz  2  Num-
 mer 1 und 3 – neu).

 Zu Nummer 8  (§  7)

 Der  neugefasste  Absatz  1  Satz  1  legt  die  Zielrichtung  des
 Abschnitts  5  fest,  Tiere,  die  zur  Verwendung  in  Tierversu-
 chen  bestimmt  sind  oder  deren  Gewebe  oder  Organe  dazu
 bestimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet
 zu  werden,  zu  schützen.  Geschützt  werden  die  Tiere  somit
 nicht  nur  während  der  Durchführung  eines  Tierversuches,
 sondern  bereits  bei  der  Zucht  und  Haltung,  wenn  sie  künftig
 in  Tierversuchen  verwendet  werden  sollen,  und  im  An-
 schluss  an  den  Tierversuch  bis  ihre  Zweckbestimmung  ent-
 fällt,  d.  h.  feststeht,  dass  sie  nicht  mehr  in  Tierversuchen  ver-
 wendet  werden  sollen  und  sie,  sofern  sie  nicht  getötet
 werden,  dauerhaft  außerhalb  von  Einrichtungen  oder  Betrie-
 ben,  in  denen  Tiere,  die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen
 bestimmt  sind  oder  deren  Gewebe  oder  Organe  dazu  be-
 stimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  zu
 werden,  gezüchtet  oder  gehalten  werden,  untergebracht  oder
 freigelassen werden.

 In  Satz  2  werden  Grundsätze  geregelt,  die  bei  der  Durchfüh-
 rung  von  Tierversuchen  (Nummer  1),  aber  auch  –  vor  dem
 Hintergrund  des  umfassenden  Schutzes  der  Tiere,  die  zur
 Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  deren  Ge-
 webe  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaft-
 lichen  Zwecken  verwendet  zu  werden  –  bei  der  Zucht,  Hal-
 tung  und  Pflege  der  Tiere  im  Sinne  des  Satzes  1  zu  beachten
 sind  (Nummer  2).  Gemäß  §  7  Absatz  1  Satz  2  Nummer  1
 sind  Tierversuche  im  Hinblick  auf  die  in  den  Buchstaben  a
 bis  c  genannten  Kriterien  auf  das  unerlässliche  Maß  zu  be-
 schränken.  Dieser  Grundsatz  beruht  auf  dem  Prinzip  der  Ver-
 meidung,  Verminderung  und  Verbesserung.  Tierversuche

 dürfen  nur  dann  durchgeführt  werden,  wenn  andere  Metho-
 den  nicht  zur  Verfügung  stehen,  und  in  diesem  Fall  dürfen
 die  verwendeten  Tiere  bei  der  Durchführung  des  Tierversu-
 ches  nur  in  dem  Maße  Schmerzen  und  Leiden  empfinden
 oder  Schäden  erleiden,  wie  es  für  den  verfolgten  Zweck  un-
 erlässlich  ist.  Auch  die  Zahl  der  Tiere  ist  auf  das  unerläss-
 liche  Maß  zu  reduzieren.  Im  Hinblick  auf  den  weiten  Schutz-
 bereich  wirkt  sich  dieses  Prinzip  auch  auf  die  Bereiche  aus,
 die  nicht  unmittelbar  die  Durchführung  des  Tierversuchs  be-
 treffen:  Gemäß  §  7  Absatz  1  Satz  2  Nummer  2  ist  sicherzu-
 stellen,  dass  die  Tiere  bei  der  Zucht,  Haltung  und  Pflege  nur
 in  dem  Umfang  belastet  werden,  der  im  Hinblick  auf  ihre
 Zweckbestimmung  unerlässlich  ist.  Der  Grundsatz  des  Sat-
 zes  3  war  bisher  in  §  9  Absatz  1  Satz  1  des  Tierschutzgeset-
 zes a. F. geregelt.

 Bei  den  in  den  Sätzen  2  und  3  festgelegten  Grundsätzen  han-
 delt  es  sich  um  zentrale  Erwägungen,  die  im  Rahmen  des
 gesamten Abschnitts 5 zu berücksichtigen sind.

 Die  Neufassung  des  Absatzes  2  dient  der  Umsetzung  des
 Artikels  3  Nummer  1  der  Richtlinie  2010/63/EU.  Der  dort
 definierte  Begriff  des  „Verfahrens“  umfasst  neben  den  Ver-
 wendungen  von  Tieren  „zu  Versuchszwecken“  auch  Ver-
 wendungen  von  Tieren  „zu  anderen  wissenschaftlichen
 Zwecken  […]  oder  zu  Ausbildungszwecken“  und  ist  damit
 umfassender  als  die  bisherige  Definition  des  Begriffs  des
 Tierversuchs.  Durch  die  Regelungen  in  §  7  Absatz  2  soll  er-
 reicht  werden,  dass  sich  die  Reichweite  des  Begriffs  des
 „Tierversuchs“  mit  der  des  Begriffs  des  „Verfahrens“  nach
 der  EU-Richtlinie  deckt,  um  eine  einheitliche  Umsetzung
 der  nach  der  Richtlinie  für  „Verfahren“  geltenden  Vorschrif-
 ten zu ermöglichen.

 So  dient  die  Regelung  in  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2  insbe-
 sondere  im  Hinblick  auf  Artikel  3  Nummer  1  Unterabsatz  2
 der  Richtlinie  der  Angleichung  des  Tierversuchsbegriffs  an
 den  des  „Verfahrens“  nach  der  Richtlinie.  Dabei  geht  es  da-
 rum,  Tiere,  die  zum  Zeitpunkt  der  Durchführung  des  Tier-
 versuchs  noch  nicht  geboren  oder  ausgebrütet  sind,  vor
 Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  zu  schützen,  die  nach  ihrer
 Geburt  oder  nach  dem  Schlupf  als  Folge  der  Durchführung
 des Tierversuchs auftreten können.

 Weiterhin  sollen  sowohl  die  bislang  in  §  10a  geregelten  Ein-
 griffe  und  Behandlungen  als  auch  wissenschaftlichen  Zwe-
 cken  dienende  Eingriffe  nach  dem  bisherigen  §  6  Absatz  1
 Satz  2  Nummer  4  in  den  Tierversuchsbegriff  des  §  7  Absatz
 2  einbezogen  werden  (siehe  §  7  Absatz  2  Satz  2  Nummer  1
 und  2  –  neu).  Gleiches  gilt  für  die  bislang  in  §  10  geregelten
 Eingriffe  und  Behandlungen  zur  Aus-,  Fort-  oder  Weiter-
 bildung  (siehe  §  7  Absatz  2  Satz  2  Nummer  3  –  neu).  §  7  Ab-
 satz  2  Satz  2  gilt  nicht  für  anerkannte  landwirtschaftliche
 Praktiken  wie  etwa  die  Entnahme  von  Eizellen  und  Embryo-
 nen zu Reproduktionszwecken sowie die Samengewinnung.

 Satz  3  stellt  klar,  dass  das  Töten  eines  Tieres  ausschließlich
 zum  Zwecke  der  Organ-  oder  Gewebegewinnung  kein  Tier-
 versuch  im  Sinne  der  Vorschrift  ist,  und  dient  damit  ebenfalls
 der  Umsetzung  des  Artikels  3  Nummer  1  Unterabsatz  2  der
 Richtlinie.  Auch  nach  geltendem  Recht  unterfällt  das  Töten
 zu  wissenschaftlichen  Zwecken  nicht  dem  Begriff  des  Tier-
 versuchs,  sondern  ist  in  §  4  Absatz  3  gesondert  geregelt.  Vo-
 raussetzung  ist,  dass  die  Tötung  vor  der  Organ-  oder  Gewe-
 begewinnung erfolgt.
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Zu Nummer 9  (§  7a)

 Zu Buchstabe a

 Absatz  1  Satz  1  legt  fest,  zu  welchen  Zwecken  Tierversuche
 durchgeführt  werden  dürfen.  Durch  die  Neufassung  des  Sat-
 zes  1  sollen  die  bisher  bereits  im  Tierschutzgesetz  geregelten
 zulässigen  Zwecke  in  Umsetzung  des  Artikels  5  der  Richtli-
 nie  2010/63/EU  angepasst  beziehungsweise  ergänzt  werden.
 Die  bisherige  Regelung  in  §  7  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2,
 wonach  Tierversuche  auch  zum  Zwecke  des  Erkennens  von
 Umweltgefährdungen  durchgeführt  werden  dürfen,  wird  nun
 von  Absatz  1  Satz  1  Nummer  3  erfasst.  Die  bisherige  Rege-
 lung  des  §  7  Absatz  2  Satz  1  Nummer  3,  wonach  Tierversu-
 che  zum  Zwecke  der  Prüfung  von  Stoffen  oder  Produkten
 auf  ihre  Unbedenklichkeit  für  die  Gesundheit  von  Mensch
 und  Tier  oder  auf  ihre  Wirksamkeit  gegen  tierische  Schädlin-
 ge  durchgeführt  werden  dürfen,  geht  in  den  neuen  Regelun-
 gen  des  Absatzes  1  Satz  1  Nummer  4  und  5  auf.  Der  neue
 Satz  2  entspricht  dem  bisherigen  §  10  Absatz  1  und  schränkt
 die  Möglichkeit,  Tierversuche  zu  den  in  Satz  1  Nummer  7
 genannten  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildungszwecken  durch-
 zuführen,  ein.  Durch  Satz  2  soll  zugleich  auch  Artikel  5
 Buchstabe  f  der  Richtlinie  2010/63/EU  Rechnung  getragen
 werden,  der  lediglich  die  Ausbildung  an  Hochschulen  sowie
 den  Erwerb,  die  Erhaltung  oder  Verbesserung  beruflicher  Fä-
 higkeiten erfasst.

 In  Absatz  2  werden  die  Grundsätze  aufgeführt,  die  im  Rah-
 men  der  Prüfung  und  Entscheidung,  ob  ein  Tierversuch  un-
 erlässlich  ist,  zu  beachten  sind.  Diese  Grundsätze  waren
 auch  bisher  schon  zu  beachten.  Die  Nummern  1  und  2  ent-
 sprechen  §  7  Absatz  2  Satz  2  des  Tierschutzgesetzes  a.  F.  Bei
 der  Prüfung  gemäß  Nummer  2,  ob  der  verfolgte  Zweck  nicht
 durch  andere  Methoden  oder  Verfahren  erreicht  werden
 kann,  ist  insbesondere  bei  Tierversuchen  zur  Aus-,  Fort-  oder
 Weiterbildung  zu  prüfen,  ob  zur  Zweckerreichung  nicht  auch
 filmische  Darstellungen,  Computersimulationen,  harmlose
 Selbstversuche,  lebensechte  Modelle  oder  Ähnliches  geeig-
 net  sind.  Nummer  3  entspricht  §  7  Absatz  3  Satz  1  des  Tier-
 schutzgesetzes  a.  F.  Die  Nummern  4  und  5  entsprechen  im
 Wesentlichen  §  9  Absatz  2  Nummer  1  Satz  1  beziehungswei-
 se Nummer 3 des Tierschutzgesetzes a. F.

 Zu Buchstabe b

 Der  bisherige  §  7  Absatz  3  Satz  1  wird  aufgehoben,  da  die
 Regelung  nun  in  §  7a  Absatz  2  Nummer  3  (neu)  getroffen
 wird.  Satz  2  wird  aufgehoben,  da  die  Regelung  in  eine
 Rechtsverordnung,  gestützt  auf  §  9  Absatz  3  Nummer  3
 (neu), überführt werden soll.

 Zu Buchstabe c

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Buchstabe d

 Der  neue  Absatz  5,  in  dem  der  Zeitpunkt  bestimmt  wird,  zu
 dem  ein  Tierversuch  als  abgeschlossen  gilt,  dient  der  Umset-
 zung des Artikels 17 Absatz 1 der Richtlinie 2010/63/EU.

 Die  Ermächtigung  des  Absatzes  6  soll  es  ermöglichen,  im
 Verordnungswege  die  Anwendbarkeit  von  Vorschriften  des
 Tierschutzgesetzes  und  der  hierauf  gestützten  Rechtsverord-
 nungen,  die  der  Umsetzung  der  Vorschriften  der  Richtlinie

 2010/63/EU  dienen,  in  gewissem  Umfang  auch  auf  Tierver-
 suche  an  Tieren  in  einem  Entwicklungsstadium  vor  der  Ge-
 burt  oder  vor  dem  Schlupf  zu  erstrecken.  Dies  dient  einer
 vollständigen  Umsetzung  der  Bestimmungen  der  Richtlinie
 im  Hinblick  auf  ihren  in  Artikel  1  Absatz  3  Buchstabe  a  und
 Absatz 4 festgelegten Geltungsbereich.

 Zu Nummer 10  (§  8)

 In  §  8  werden  die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  einer
 Genehmigung  für  ein  Versuchsvorhaben  festgelegt.  Diese
 waren bislang in §  8 Absatz 3 geregelt.

 Absatz  1  Satz  2  Nummer  1  entspricht  inhaltlich  §  8  Absatz  3
 Nummer  1  des  Tierschutzgesetzes  a.  F.  und  dient  zugleich
 der  Umsetzung  des  Artikels  40  Absatz  1  Buchstabe  a  in  Ver-
 bindung  mit  Artikel  36  Absatz  2  und  Artikel  38  Absatz  1
 Buchstabe a, b und d der Richtlinie 2010/63/EU.

 Absatz  1  Satz  2  Nummer  2  bis  5  entsprechen  inhaltlich  im
 Wesentlichen  den  bisherigen  Voraussetzungen  nach  §  8  Ab-
 satz 3 Nummer 2 bis 4 des Tierschutzgesetzes a. F.

 Absatz  1  Satz  2  Nummer  6  bis  8  verweist  –  wie  bereits  zuvor
 §  8  Absatz  3  Nummer  5  –  auf  die  Einhaltung  der  für  die
 Durchführung  von  Tierversuchen  geltenden  Vorschriften,
 die  nunmehr  auch  in  einer  auf  die  in  Nummer  7  genannten
 Vorschriften  gestützten  Rechtsverordnung  geregelt  werden
 sollen,  sowie  auf  das  Führen  diesbezüglicher  Aufzeichnun-
 gen  und  dient  durch  den  Verweis  auf  entsprechende  Vor-
 schriften  zugleich  der  Umsetzung  des  Artikels  40  Absatz  1
 Buchstabe  a  in  Verbindung  mit  Artikel  36  Absatz  2  und  Ar-
 tikel  38  Absatz  1  Buchstabe  c  und  Absatz  2  Buchstabe  e  der
 Richtlinie 2010/63/EU.

 Absatz 2 entspricht dem bisherigen §  8 Absatz 6.

 Die  in  den  Absätzen  3  bis  6  vorgesehenen  Verordnungser-
 mächtigungen  sollen  die  Überführung  bisheriger  Regelun-
 gen  des  §  8  im  Hinblick  auf  die  Genehmigung  von  Tierver-
 suchen  sowie  die  Umsetzung  diesbezüglicher  Regelungen
 der  Richtlinie  2010/63/EU  –  dies  betrifft  im  Wesentlichen
 die Artikel 36 ff. – in eine Rechtsverordnung ermöglichen.

 Dabei  soll  Absatz  3  zum  Erlass  von  Vorschriften  ermächti-
 gen  im  Hinblick  auf  den  erforderlichen  Antrag  (Nummer  1,
 bislang  in  §  8  Absatz  2  geregelt),  den  Inhalt  der  Genehmi-
 gung  (Nummer  3,  bislang  §  8  Absatz  4  Satz  1),  das  Verfahren
 im  Falle  nachträglicher  Änderungen  (Nummer  4,  bislang  §  8
 Absatz  4  Satz  2  und  Absatz  7  Satz  2)  und  die  Befristung  von
 Genehmigungen  (Nummer  5,  bislang  §  8  Absatz  5).  Die  Er-
 mächtigung  zur  Regelung  des  Genehmigungsverfahrens  in
 Nummer  2  soll  die  Umsetzung  diesbezüglicher  Regelungen
 in  Artikel  41  der  Richtlinie  2010/63/EU  im  Verordnungswe-
 ge  ermöglichen.  Im  Zuge  dessen  sind  die  derzeitigen  Rege-
 lungen  des  §  8  Absatz  5a  aufzuheben,  da  die  Richtlinie  eine
 Genehmigungsfiktion  nicht  vorsieht,  sondern  statt  dessen
 eine  Frist  vorgibt,  innerhalb  derer  die  zuständige  Behörde
 ihre  Entscheidung  über  die  Genehmigung  zu  treffen  hat.  Die
 in  Nummer  6  vorgesehene  Ermächtigung  ist  erforderlich,  um
 einen  Widerrufsvorbehalt  bei  Genehmigungen  vorsehen  zu
 können,  die  als  „vorläufige  Maßnahmen“  im  Rahmen  des
 Schutzklauselverfahrens  nach  Artikel  55  der  Richtlinie  er-
 teilt werden.

 Durch  Absatz  4  soll  die  für  die  Umsetzung  des  Artikels  15
 Absatz  1  der  Richtlinie  2010/63/EU  erforderliche  Ermächti-
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gung  geschaffen  werden.  Gemäß  Artikel  15  Absatz  1  der
 Richtlinie  2010/63/EU  stellen  die  Mitgliedstaaten  sicher,
 dass  alle  Verfahren  im  Einzelfall  unter  Verwendung  der  in
 Anhang  VIII  aufgeführten  Zuordnungskriterien  als  „keine
 Wiederherstellung  der  Lebensfunktion“,  „gering“,  „mittel“
 oder  „schwer“  eingestuft  werden.  Über  die  Bezugnahme  auf
 Artikel  15  der  Richtlinie  2010/63/EU  und  den  dortigen  Ver-
 weis  auf  Anhang  VIII  sind  damit  auch  die  bei  der  Einstufung
 zu  beachtenden  Zuordnungskriterien  des  Abschnitts  II  des
 Anhangs umfasst und zu beachten.

 Absatz  5  soll  die  Umsetzung  des  Artikels  39  der  Richtlinie
 im Verordnungswege ermöglichen.

 Die  Ermächtigung  in  Absatz  6  soll  den  Erlass  von  Verord-
 nungsvorschriften  zur  Umsetzung  des  Artikels  43  der  Richt-
 linie 2010/63/EU ermöglichen.

 Zu Nummer 10  (§  8a)

 §  8a  Absatz  1  Nummer  1  und  2  entspricht  dem  bisherigen  §  8
 Absatz  7  Satz  1  in  Verbindung  mit  §  8a  Absatz  1  Satz  1.  Die
 Änderungen  sind  im  Wesentlichen  sprachlich  und  dienen  in
 erster  Linie  der  redaktionellen  Verbesserung,  ohne  dass  es  zu
 inhaltlichen  Änderungen  kommt.  Die  Ersetzung  des  Begriffs
 „Verwaltungsakt“  durch  „behördliche  Entscheidung“  in
 Nummer  1  Buchstabe  c  soll  den  vielfältigen  Möglichkeiten
 des Verwaltungshandelns Rechnung tragen.

 Darüber  hinaus  werden  durch  §  8a  Absatz  1  Nummer  3  auch
 die  Produktionszwecken  dienenden  Eingriffe  und  Behand-
 lungen  nach  §  10a  des  Tierschutzgesetzes  a.  F.,  die  nach  §  7
 Absatz  2  Satz  2  Nummer  1  nunmehr  als  Tierversuche  gelten,
 einer  Anzeigepflicht  unterstellt,  soweit  sie  nach  bereits  er-
 probten  Verfahren  durchgeführt  werden.  Gleiches  gilt  auch
 für  Tierversuche  nach  §  7  Absatz  2  Satz  2  Nummer  2  (bis-
 lang:  Eingriffe  nach  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4),  soweit
 diese  diagnostischen  Zwecken  dienen  und  nach  bereits  er-
 probten  Verfahren  durchgeführt  werden.  §  8a  Absatz  1  Num-
 mer  4  legt  eine  Anzeigepflicht  für  Tierversuche  zur  Aus-,
 Fort-  und  Weiterbildung  fest,  die  nach  bereits  erprobten  Ver-
 fahren  durchgeführt  werden.  §  8a  Absatz  1  entspricht  damit
 den  Vorgaben  des  Artikels  42  Absatz  1  der  Richtlinie  2010/
 63/EU.  Danach  können  die  Mitgliedstaaten  „beschließen,
 ein  vereinfachtes  Verwaltungsverfahren  für  Projekte  einzu-
 führen  […],  wenn  diese  Projekte  zur  Einhaltung  regulatori-
 scher  Anforderungen  erforderlich  sind  oder  wenn  bei  diesen
 Projekten  Tiere  zu  Produktionszwecken  oder  diagnostischen
 Zwecken nach bewährten Methoden verwendet werden“.

 Die  weiteren  in  Artikel  42  Absatz  1  der  Richtlinie  genannten
 Einschränkungen,  unter  anderem  im  Hinblick  auf  den
 Schweregrad  der  im  Rahmen  des  Versuchsvorhabens  vorge-
 sehenen  Tierversuche,  werden  durch  §  8a  Absatz  2  umge-
 setzt.

 Mit  §  8a  Absatz  3  werden  im  Wesentlichen  die  Regelungen
 des  §  8a  Absatz  1  Satz  1  des  Tierschutzgesetzes  a.  F.  bei-
 behalten.

 Der  derzeitige  §  8a  Absatz  6  soll  nunmehr  durch  §  8a  Ab-
 satz 4 erfasst werden.

 Absatz  5  soll  zum  Erlass  von  Vorschriften  ermächtigen  im
 Hinblick  auf  die  erforderliche  Anzeige,  das  Anzeigeverfah-
 ren  und  das  Verfahren  im  Falle  nachträglicher  Änderungen.
 Die  Vorschrift  dient  insoweit  auch  der  Umsetzung  des  Arti-

 kels  42  Absatz  2  und  3  der  Richtlinie  2010/63/EU.  Es  sollen
 Regelungen  zu  Form  und  Inhalt  der  erforderlichen  Anzeige
 (Nummer  1,  bislang  in  §  8a  Absatz  2  und  3  geregelt),  zum
 Verfahren  (Nummer  2,  bislang  §  8a  Absatz  1),  zum  Zeit-
 punkt,  ab  dem  mit  der  Durchführung  eines  angezeigten  Ver-
 suchsvorhabens  begonnen  werden  darf  (Nummer  3,  bislang
 §  8a  Absatz  1)  und  zum  Verfahren  im  Falle  nachträglicher
 Änderungen  (Nummer  4,  bislang  §  8a  Absatz  4)  getroffen
 werden.  Die  Regelung  des  Verfahrens  im  Falle  nachträgli-
 cher  Änderungen  umfasst  auch  die  Möglichkeit,  eine  Pflicht
 festzulegen,  solche  Änderungen  des  im  Rahmen  der  Anzeige
 mitgeteilten Sachverhaltes erneut anzuzeigen.

 Die  Ermächtigung  in  Nummer  3  soll,  soweit  sie  die  Frist  für
 die  Durchführung  angezeigter  Versuchsvorhaben  betrifft,  die
 Umsetzung  des  Artikels  42  Absatz  4  in  Verbindung  mit  Ar-
 tikel 40 Absatz 3 der Richtlinie 2010/63/EU ermöglichen.

 Die  derzeit  in  §  8a  Absatz  5  vorgesehene  Untersagung  ange-
 zeigter  Versuchsvorhaben  durch  die  zuständige  Behörde  ist
 nunmehr in §  16a Absatz 2 vorgesehen.

 Zu Nummer 11  (Aufhebung §  8b)

 Die  Regelungen  zum  Tierschutzbeauftragten  in  §  8b  sollen
 im  Wesentlichen  ebenfalls  in  eine  Rechtsverordnung  über-
 führt  werden.  Die  diesbezüglichen  Regelungen  und  Ermäch-
 tigungen sind in §  10 (neu) vorgesehen.

 Zu Nummer 12  (§  9)

 §  9  soll  im  Hinblick  darauf  neu  gefasst  werden,  dass  der
 überwiegende  Teil  der  bisher  in  §  9  verankerten  Regelungen
 in  eine  Rechtsverordnung  überführt  werden  soll.  Dazu  sollen
 in  den  Absätzen  1  bis  4  Ermächtigungen  eingefügt  werden.
 Darüber  hinaus  sind  Ermächtigungen  vorgesehen,  um  die  in
 der  Richtlinie  2010/63/EU  enthaltenen  Verbote,  Beschrän-
 kungen  und  Anforderungen  im  Hinblick  auf  die  Durchfüh-
 rung  von  Tierversuchen  einschließlich  der  durchführenden
 Personen  und  die  hierzu  verwendeten  Tiere  durch  den  Erlass
 von Verordnungsvorschriften umsetzen zu können.

 Der  bisherige  Absatz  1  Satz  1  wird  inhaltlich  unverändert  in
 §  7  Absatz  1  Satz  3  überführt.  Gestützt  auf  die  Ermächtigun-
 gen  in  dem  neuen  Absatz  1  sollen  die  bislang  in  Absatz  1
 Satz  2  bis  4  vorgesehenen  Sachkundevorschriften  sowie  Vor-
 schriften  zur  Umsetzung  des  Artikels  23  der  Richtlinie  2010/
 63/EU,  soweit  die  dort  in  Absatz  2  Unterabsatz  1  Buchstabe  a
 und  b  genannte  Durchführung  und  Gestaltung  von  Tierver-
 suchen betroffen ist, im Verordnungswege erlassen werden.

 Die  wesentlichen  Inhalte  des  bisherigen  Absatzes  2  Satz  1
 werden  in  §  7  Absatz  1  Satz  2  Nummer  1  und  §  7a  Absatz  2
 überführt.  Der  neue  Absatz  2  soll  zum  Erlass  von  Regelun-
 gen  im  Sinne  des  bisherigen  Absatzes  2  Satz  3  Nummer  4  er-
 mächtigen  und  dabei  auch  die  Umsetzung  des  Artikels  14  der
 Richtlinie 2010/63/EU im Verordnungswege ermöglichen.

 Auf  die  Ermächtigung  des  Absatzes  3  Nummer  1  gestützt
 sollen  Regelungen  erlassen  werden,  die  Verbote  und  Be-
 schränkungen  hinsichtlich  der  Verwendung  von  Primaten  in
 Tierversuchen  enthalten.  Mit  diesen  Regelungen  sollen  die
 Artikel  7,  8,  10  und  55  der  Richtlinie  2010/63/EU  umgesetzt
 werden.

 Absatz  3  Nummer  2  soll  die  Regelung  von  Verboten  und  Be-
 schränkungen  hinsichtlich  der  Art  oder  der  Herkunft  der  in
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Tierversuchen  verwendeten  Tiere  ermöglichen.  Dies  ent-
 spricht  zum  Teil  den  bisherigen  Regelungen  des  §  9  Absatz  2
 Satz  3  Nummer  1  Satz  2  und  Nummer  7.  Mit  diesen  Rege-
 lungen  sollen  die  Artikel  7  sowie  9  bis  11  der  Richtlinie
 2010/63/EU umgesetzt werden.

 Absatz  3  Nummer  3  betrifft  Verbote  und  Beschränkungen
 hinsichtlich  des  Grades  der  mit  Tierversuchen  einhergehen-
 den  Belastungen  (Schmerzen,  Leiden,  Schäden)  für  die  ver-
 wendeten  Tiere.  Hierauf  gestützt  sollen  die  bislang  in  §  7
 Absatz  3  Satz  2  vorgesehene  Regelung  sowie  Regelungen
 zur  Umsetzung  der  Artikel  15  Absatz  2  und  Artikel  55  Ab-
 satz 3 der Richtlinie 2010/63/EU erlassen werden.

 Mit  Satz  1  Nummer  1  des  neuen  Absatzes  4  soll  die  für  die
 Umsetzung  der  Artikel  12  Absatz  1  und  Artikel  22  der  Richt-
 linie  2010/63/EU  erforderliche  Ermächtigung  geschaffen
 werden,  Nummer  2  soll  die  Umsetzung  des  Artikels  9  Absatz  3
 ermöglichen.  Nummer  3  soll  zum  Erlass  von  Vorschriften
 zur  erneuten  Verwendung  von  Tieren,  die  zur  Verwendung  in
 Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  deren  Gewebe  oder  Orga-
 ne  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  ver-
 wendet  zu  werden,  ermächtigen,  wie  sie  derzeit  in  Absatz  2
 Satz  3  Nummer  5  vorgesehen  sind.  Dadurch  wird  auch  die
 Umsetzung  des  Artikels  16  der  Richtlinie  2010/63/EU  er-
 möglicht.  Die  Ermächtigungen  in  Satz  2  sollen  den  Erlass
 von  Regelungen  im  Sinne  des  bisherigen  Absatzes  2  Satz  3
 Nummer  8  und  zugleich  die  Umsetzung  des  Artikels  17  Ab-
 satz 2 und 3 der Richtlinie 2010/63/EU ermöglichen.

 Absatz  5  soll  den  bisherigen  §  9a  im  Hinblick  auf  die  Pflicht
 zum  Führen  von  Aufzeichnungen  ersetzen  und  zur  Regelung
 der  –  derzeit  in  §  9a  Satz  2  bis  5  bestimmten  –  Einzelheiten
 in einer Rechtsverordnung ermächtigen.

 Absatz  6  Satz  1  entspricht  im  Wesentlichen  dem  bisherigen
 Absatz  3,  indem  die  Pflicht  zur  Sicherstellung  der  Ein-
 haltung  der  für  die  Durchführung  von  Tierversuchen  gelten-
 den  Anforderungen  dem  jeweiligen  Leiter  des  Versuchsvor-
 habens  oder  seinem  Stellvertreter  auferlegt  wird.  Dies  gilt
 nicht  nur  im  Hinblick  auf  entsprechende  Anforderungen  des
 Tierschutzgesetzes,  sondern  auch  für  solche,  die  in  Rechts-
 verordnungen  festgelegt  werden.  Letzteres  soll  durch
 Rechtsverordnung  konkretisiert  werden,  eine  entsprechende
 Ermächtigung ist in Satz 2 vorgesehen.

 Zu Nummer 13  (Aufhebung §  9a)

 Die  Pflicht  zum  Führen  von  Aufzeichnungen  ist  nunmehr  in
 §  9 Absatz 5 vorgesehen.

 Zu Nummer 14

 Redaktionelle Anpassung.

 Zu Nummer 15  (§  10)

 §  10  soll  neu  gefasst  werden.  Die  derzeitigen  Vorschriften
 des  §  10  Absatz  2  und  3  zu  den  Eingriffen  und  Behandlungen
 zur  Aus-,  Fort-  und  Weiterbildung  können  entfallen,  da  diese
 nunmehr  grundsätzlich  als  Tierversuche  gelten  sollen.  Die
 Vorschriften  des  bisherigen  §  10  Absatz  1  finden  sich  im
 Wesentlichen in §  7a Absatz 1 Satz 2.

 Der  neue  §  10  soll  unter  anderem  Regelungen  zum  Tier-
 schutzbeauftragten  und  Ermächtigungen  zum  Erlass  von  Re-
 gelungen im Sinne des bisherigen §  8b vorsehen.

 Zu  den  in  Absatz  1  Satz  1  genannten  Einrichtungen  und  Be-
 trieben,  die  über  Tierschutzbeauftragte  sowie  gegebenenfalls
 weitere  Personen  verfügen  müssen,  sollen  zum  einen  Betrie-
 be  und  Einrichtungen  gehören,  in  denen  Wirbeltiere  oder
 Kopffüßer  in  Tierversuchen  verwendet  werden,  zum  anderen
 jedoch  auch  alle  Einrichtungen  und  Betriebe,  in  denen  Tiere,
 die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind  oder  de-
 ren  Gewebe  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wissen-
 schaftlichen  Zwecken  verwendet  zu  werden,  ausschließlich
 zum  Zwecke  der  Zucht  gehalten  werden  oder  um  sie  an  Drit-
 te  abzugeben.  Dies  soll  durch  Absatz  1  Satz  2  klargestellt
 werden.  Dabei  sollen  nicht  nur  Tiere  erfasst  werden,  die  ge-
 züchtet  worden  sind,  um  in  Tierversuchen  verwendet  zu  wer-
 den,  sondern  nach  Satz  1  Nummer  2  auch  solche,  deren  Or-
 gane  und  Gewebe  nach  ihrem  Tod  zu  wissenschaftlichen
 Zwecke  verwendet  werden  sollen.  Die  Tötung  an  sich  soll
 nach §  7 Absatz 2 Satz 3 (neu) nicht als Tierversuch gelten.

 Die  im  Vergleich  zum  derzeitigen  §  8b  vorgesehene  Auswei-
 tung  des  Kreises  der  verpflichteten  Betriebe  und  Einrichtun-
 gen  auch  auf  Zucht-  und  Lieferbetriebe  ergibt  sich  daraus,
 dass  mit  den  Regelungen  zum  Tierschutzbeauftragten  in  §  10
 zugleich  die  Vorgaben  des  Artikels  25  der  Richtlinie  2010/
 63/EU  umgesetzt  werden  sollen,  der  Tierschutzbeauftragte
 also  zugleich  „benannter  Tierarzt“  im  Sinne  der  Richtlinie
 sein soll.

 Die  Ermächtigung  in  Absatz  1  Satz  1,  die  Bestellung  weite-
 rer Personen verpflichtend vorzuschreiben, soll eine Umset-
 zung  des  Artikels  24  der  Richtlinie  2010/63/EU  ermög-
 lichen.

 Durch  Absatz  1  Satz  3  soll  die  Pflicht  zur  Bestellung  von
 Tierschutzbeauftragten  auch  auf  Betriebe  und  Einrichtungen
 erstreckt  werden,  in  denen  Wirbeltiere  zu  wissenschaftlichen
 Zwecken  getötet  oder  in  denen  Eingriffe  nach  §  6  Absatz  1
 Satz  2  Nummer  4  vorgenommen  werden.  Dies  entspricht  den
 derzeitigen  Verweisen  in  §  4  Absatz  3  und  §  6  Absatz  1  Satz  5
 auf  eine  entsprechende  Anwendung  der  Regelungen  zum
 Tierschutzbeauftragten in §  8b.

 Absatz  2  soll  zur  Regelung  der  Einzelheiten,  insbesondere  zu
 den  Aufgabenbereichen  der  Tierschutzbeauftragten  und  ggf.
 sonstigen  Personen,  durch  Rechtsverordnung  ermächtigen.
 Dies  soll  sowohl  den  Erlass  von  Vorschriften,  die  denen  des
 bisherigen  §  8b  entsprechen,  als  auch  von  Vorschriften  zur
 Umsetzung  der  Artikel  24  und  25  der  Richtlinie  2010/63/EU
 ermöglichen.  Gestützt  auf  die  Ermächtigung  des  Absatzes  2
 Satz  2  soll  die  Umsetzung  der  Artikel  26  und  27  der  Richt-
 linie durch Rechtsverordnung ermöglicht werden.

 Zu Nummer 16  (Aufhebung Siebenter Abschnitt)

 Die  Aufhebung  des  gesamten  Siebenten  Abschnitts  und  da-
 mit  des  §  10a  ist  eine  Folge  der  vorgesehenen  Einbeziehung
 der  Eingriffe  und  Behandlungen  nach  dem  bisherigen  §  10a
 in  den  Begriff  des  Tierversuchs  in  §  7  Absatz  2  Satz  2  Num-
 mer 1 (neu).

 Zu Nummer 17

 Redaktionelle Anpassung.
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Zu Nummer 18  (§  11)

 §  11  wird  neu  gefasst.  Dies  trägt  vor  allem  der  Absicht  Rech-
 nung,  hinsichtlich  der  Erlaubniserteilung  für  die  in  der  Vor-
 schrift  genannten  Tätigkeiten  nur  noch  die  wesentlichen  Re-
 gelungen  im  Gesetz  zu  treffen  und  das  Nähere  der  Regelung
 durch Verordnung vorzubehalten.

 In  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  soll  die  Erlaubnispflicht  für
 das  Halten,  einschließlich  des  Züchtens,  von  Tieren  zu  Ver-
 suchszwecken  oder  zur  Organ-  oder  Gewebegewinnung  zu
 wissenschaftlichen  Zwecken  auf  Kopffüßer  ausgeweitet
 werden.  Dies  dient  der  Umsetzung  des  Artikels  20  Absatz  1
 in  Verbindung  mit  Artikel  1  Absatz  3  Buchstabe  b  der  Richt-
 linie  2010/63/EU.  Die  Erweiterung  des  Schutzbereichs  auch
 auf  diese  Tiere  resultiert  aus  wissenschaftlichen  Erkenntnis-
 sen,  die  belegen,  dass  auch  Kopffüßer  Schmerzen  und  Lei-
 den  empfinden  sowie  Schäden  erleiden  können.  Darüber  hi-
 naus  soll  durch  redaktionelle  Anpassungen  dem  Entfallen
 der  bisherigen  §§  10,  10a  und  9  Absatz  2  Nummer  7  (siehe
 Nummern  12,  15  und  16)  Rechnung  getragen  werden.  Das
 derzeit  in  Nummer  1  Buchstabe  b  genannte  Halten  oder
 Züchten  von  Tieren  zu  dem  in  §  4  Absatz  3  genannten
 Zweck  (Töten  zu  wissenschaftlichen  Zwecken)  soll  nunmehr
 durch  die  Formulierung  der  neuen  Nummer  1  Buchstabe  b
 mit  abgedeckt  werden,  durch  die  auch  das  Züchten  und  Hal-
 ten  von  Tieren  erfasst  werden  soll,  deren  Organe  oder  Gewe-
 be  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  werden  sollen.
 Schließlich  sollen  durch  die  Ergänzung  in  Nummer  7  Über-
 schneidungen zu Nummer 1 vermieden werden.

 Satz  2  betrifft  die  Erteilung  der  Erlaubnis  für  das  Zurschau-
 stellen  von  Tieren  an  wechselnden  Orten,  insbesondere  im
 Zirkus.  Die  Erlaubnis  darf  nicht  erteilt  werden,  wenn  die  be-
 troffenen  Tiere  einer  Art  angehören,  deren  Zurschaustellen
 an  wechselnden  Orten  auf  Grund  einer  Rechtsverordnung
 nach Absatz 3 verboten ist.

 Die  Regelungen  in  Absatz  2  sind  eine  Folge  dessen,  dass  die
 Einzelheiten  zum  Antrag  auf  Erteilung  einer  Erlaubnis  nach
 Satz  1  zukünftig  gesondert  im  Verordnungswege  geregelt
 werden  sollen.  Solange  die  Regelung  im  Verordnungswege
 nicht  stattfindet,  gelten  auf  Grund  der  Übergangsvorschrif-
 ten  in  §  21  Absatz  5  die  Regelungen  des  §  11  in  der  alten
 Fassung  fort.  Hinsichtlich  der  unter  Absatz  1  Nummer  1  ge-
 nannten  Tiere  dient  die  Ermächtigung  insbesondere  dem
 Zweck,  den  sich  aus  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/63/
 EU  ergebenden  Besonderheiten  durch  Regelung  in  einer
 Verordnung angemessen Rechnung tragen zu können.

 Die  Ermächtigungen  des  neuen  Absatzes  3  sollen,  soweit  sie
 die  Festlegung  von  Anforderungen  an  die  Haltung  von  Tie-
 ren,  die  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  verwendet  werden,
 betreffen,  die  Umsetzung  des  Artikels  33  in  Verbindung  mit
 Anhang  III  und,  soweit  es  um  Anforderungen  an  die  Tötung
 solcher  Tiere  geht,  die  Umsetzung  des  Artikels  6  Absatz  2  in
 Verbindung  mit  Anhang  IV  der  Richtlinie  2010/63/EU  durch
 Rechtsverordnung  ermöglichen.  Darüber  hinaus  sind  in
 Nummer  3  im  Hinblick  auf  die  erforderliche  Umsetzung  des
 Artikels  23  Absatz  2  Unterabsatz  1  Buchstabe  c  und  d  und
 Absatz  3  der  Richtlinie  2010/63/EU  Ermächtigungen  zur
 Festlegung von Sachkundeanforderungen vorgesehen.

 Absatz  4  enthält  eine  neue  Ermächtigung  in  Bezug  auf  die
 Beschränkung  oder  des  Verbots  des  Zurschaustellens  be-
 stimmter  Tiere  an  wechselnden  Orten.  Der  Bundesrat  hat  die

 Bundesregierung  2003  gebeten,  ihm  unverzüglich  eine
 Rechtsverordnung  nach  §  13  Absatz  3  Satz  1  des  Tierschutz-
 gesetzes  zuzuleiten,  die  das  Halten  von  Tieren  wildlebender
 Arten,  insbesondere  von  Affen,  Elefanten  und  Großbären,  in
 Zirkusbetrieben,  mit  entsprechenden  Übergangsregelungen
 für  vorhandene  Tiere,  grundsätzlich  verbietet  (Drucksache
 595/03  (Beschluss)  vom  17.  Oktober  2003).  Zur  Begrün-
 dung  hat  der  Bundesrat  unter  anderem  angeführt,  dass  die
 Ansprüche  bestimmter  Tierarten  unter  den  Bedingungen  in
 einem  reisenden  Zirkus  schon  im  Grundsatz  nicht  erfüllt
 werden  können  und  die  Folgen  für  die  Tiere  schwerwiegend
 sind  und  sich  oft  in  Verhaltensstörungen,  Erkrankungen  und
 in Todesfällen zeigen.

 Um  den  Vollzug  durch  die  zuständigen  Behörden  der  Länder
 zu  unterstützen,  hat  das  Bundesministerium  für  Ernährung,
 Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz  (BMELV)  daraufhin
 die  Zirkusregisterverordnung  erlassen,  die  im  März  2008  in
 Kraft  getreten  ist.  Sie  regelt  die  Erhebung  und  Verwendung
 bestimmter  personenbezogener  Daten  im  automatisierten
 Verfahren.  Seit  2010  steht  überdies  eine  zentrale  Datenbank
 zur  Erfassung  der  nach  der  Verordnung  erhobenen  Daten  und
 zur  Erleichterung  des  Datenaustauschs  zur  Verfügung.  Das
 BMELV  hat  jeweils  zum  Jahreswechsel  2010/2011  sowie
 2011/2012  die  Länder  um  Übermittlung  von  Informationen
 zum  Stand  der  Nutzung  sowie  um  eine  Bewertung  des  Nut-
 zens  des  Zirkusregisters  gebeten.  Es  zeigt  sich,  dass  das  Zir-
 kusregister  ein  wertvolles  Instrument  zur  Verbesserung  der
 Überwachung  von  Zirkusbetrieben  darstellt  und  sich  inso-
 fern  bewährt  hat.  Es  kann  jedoch  lediglich  den  Vollzug  der
 bestehenden tierschutzrechtlichen Vorschriften verbessern.

 Soweit  Tiere  bestimmter  Arten  aufgrund  von  Umständen,
 die  dem  Zurschaustellen  an  wechselnden  Orten  immanent
 sind  (z.B.  häufige  Transporte,  wechselnde  Umgebung,  be-
 stimmte  erforderliche  Haltungsbedingungen,  die  an  wech-
 selnden  Orten  u.a.  technisch  bedingt  nicht  zur  Verfügung  ge-
 stellt  werden  können),  regelmäßig  erhebliche  Schmerzen,
 Leiden  oder  Schäden  erfahren,  die  durch  Anforderungen  an
 die  Haltung  oder  sonstige  Maßnahmen  nicht  gelindert  wer-
 den  können,  kann  das  Zirkusregister  hier  keine  Abhilfe
 schaffen.

 2011  hat  der  Bundesrat  bestätigt,  dass  mit  der  zentralen  Er-
 fassung  aller  Zirkusse  nun  zwar  eine  wirkungsvolle  länder-
 übergreifende  Überwachung  möglich  geworden  ist  (Druck-
 sache  565/11  (Beschluss)  vom  25.  November  2011).  Er  stellt
 aber  gleichzeitig  fest,  dass  für  bestimmte  Tierarten  eine  art-
 gerechte  Haltung  in  diesen  Betrieben  systemimmanent  nicht
 möglich  ist.  Er  hat  daher  die  Bundesregierung  erneut  aufge-
 fordert,  dem  Bundesrat  unverzüglich  eine  Rechtsverordnung
 gemäß  §  13  Absatz  3  Satz  1  des  Tierschutzgesetzes  zuzulei-
 ten,  die  das  Halten  von  Tieren  bestimmter  wildlebender  Ar-
 ten  in  Zirkusbetrieben  verbietet.  Das  Verbot  soll  insbeson-
 dere  für  Affen  (nicht  menschliche  Primaten),  Elefanten,
 Großbären,  Giraffen,  Nashörner  und  Flusspferde  gelten.  Für
 bereits  vorhandene  Tiere  soll  unter  Berücksichtigung  deren
 Lebensdauer eine Übergangsfrist vorgesehen werden.

 Das  BMELV  hat  die  Länder  daraufhin  um  Übermittlung  der
 ihnen  vorliegenden  konkreten  Daten  und  Erkenntnisse  da-
 rüber,  dass  bestimmte  Tierarten  in  Zirkusbetrieben  nicht  tier-
 schutzgerecht  gehalten  werden  können,  gebeten.  Die  Aus-
 wertung  dieser  umfangreichen  Unterlagen  sowie  weiteren
 dem  BMELV  zur  Verfügung  gestellten  Materials  dauert  zur



Drucksache 17/10572 – 30 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Zeit  an.  Es  zeichnet  sich  jedoch  bereits  ab,  dass  für  einige  der
 genannten  Tierarten  ein  Verbot  oder  eine  Beschränkung  des
 Zurschaustellens  an  wechselnden  Orten  aus  Gründen  des
 Tierschutzes  erforderlich  sein  könnte.  Fortgesetzte  Verstöße
 gegen  die  Haltungsvorschriften  für  manche  Tierarten  sowie
 die  Häufigkeit  von  Verhaltensauffälligkeiten  und  gesund-
 heitlichen  Beeinträchtigungen  der  betreffenden  Tiere  in  vie-
 len  Zirkusbetrieben  weisen  darauf  hin,  dass  die  Bestimmun-
 gen  für  deren  tierschutzgerechte  Haltung  unter  den
 Bedingungen  des  Zurschaustellens  an  wechselnden  Orten
 nicht  realisierbar  sind.  Auch  nehmen  die  Erkenntnisse  über
 die  Bedürfnisse  mancher  Tierarten  hinsichtlich  einer  tier-
 schutzgerechten  Haltung  zu  und  erfordern  zumeist  ein  er-
 höhtes  Platzangebot  und  mehr  Bewegungsmöglichkeiten  für
 die Tiere.

 Die  Prüfung  hat  bereits  ergeben,  dass  die  vorhandene  Er-
 mächtigung  in  §  13  Absatz  3  des  Tierschutzgesetzes  für  sol-
 che  Verbote  oder  Beschränkungen  nicht  ausreicht.  Aus  die-
 sem  Grund  soll  in  §  11  Absatz  4  eine  entsprechende
 Ermächtigung  geschaffen  werden.  Vor  Erlass  eines  eventuel-
 len  Haltungsverbotes  wird  der  Verordnungsgeber  aber  zu-
 nächst  sorgfältig  zu  prüfen  haben,  ob  andere  Alternativen,
 insbesondere  Anforderungen  an  die  Haltung  der  betroffenen
 Tierart,  bestehen,  die  geeignet  sind,  die  festgestellten  erheb-
 lichen  Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  der  Tiere  wirksam
 zu  beheben.  Bei  Erlass  einer  entsprechenden  Verordnung  hat
 der  Verordnungsgeber  auch  zu  prüfen,  ob  ein  eventuelles
 Haltungsverbot  auf  ein  Nachstellverbot  –  d.  h.  das  Verbot
 neue  Tiere  in  den  Zirkus  aufzunehmen  –  beschränkt  werden
 kann,  um  einerseits  die  grundrechtlich  geschützten  Belange
 der  betroffenen  Zirkusbetreiber  und  Tierlehrer  und  anderer-
 seits  die  Belange  des  Tierschutzes  in  einen  angemessenen
 Ausgleich  zu  bringen.  Bei  der  Prüfung  der  Angemessenheit
 dieses  Ausgleichs,  der  als  Begrenzung  zugunsten  des  Tier-
 schutzes  das  noch  „vertretbare  Maß“  an  Beeinträchtigungen
 der  betroffenen  Tierart  enthält,  kann  auch  berücksichtigt
 werden,  inwieweit  alternative  Möglichkeiten  bestehen,  die
 eine  unter  Tierschutzgesichtspunkten  bessere  Haltung  der
 betroffenen  Tierart  erlauben.  Auf  Grund  der  Ermächtigung
 gegebenenfalls  erlassene  Regelungen  betreffen  ausschließ-
 lich  das  Zurschaustellen  an  wechselnden  Orten,  nicht  das
 ortsfeste  Zurschaustellen,  wie  es  zum  Beispiel  in  zoologi-
 schen  Gärten  oder  bei  Dressurdarbietungen  an  festen  Orten
 erfolgt.

 Der  Beruf  des  Tierlehrers  ist  in  der  Regel  nicht  auf  die  Arbeit
 mit  einer  bestimmten  Tierart  oder  mehreren  bestimmten
 Tierarten  beschränkt.  Viele  Tierlehrer  arbeiten  mit  mehreren
 Tierarten,  teils  verteilt  auf  ihre  berufliche  Laufbahn,  teils
 gleichzeitig.  Manche  Tierlehrer  haben  sich  allerdings  auf
 wenige  Tierarten  oder  eine  bestimmte  Tierart  spezialisiert,
 dies  insbesondere  bei  sehr  ausdifferenzierten  Tiernummern.
 Ein  Tierlehrer  hat  aber  in  der  Regel  die  Möglichkeit,  eine
 Tierart,  mit  der  er  arbeitet,  zu  wechseln  und  seine  Kenntnisse
 und  Fähigkeiten  bei  einer  anderen  Tierart  anzuwenden.  Inso-
 weit  stellen  Verbote  oder  die  Einschränkung  der  Haltung  be-
 stimmter  Arten  wildlebender  Tiere  im  Zirkus  keinen  Eingriff
 in  die  Berufswahlfreiheit  dar.  Es  handelt  sich  nach  den  hier
 vorliegenden  Erkenntnissen  vielmehr  um  einen  Eingriff  in
 die  Berufsausübungsfreiheit,  der  durch  vernünftige  Erwä-
 gungen  des  Gemeinwohls,  hier  den  Schutz  der  von  dem  Ver-
 bot  oder  einer  Beschränkung  erfassten  Tiere,  gerechtfertigt
 sein kann.

 Der  neue  Absatz  5  enthält  insbesondere  Regelungen  im  Zu-
 sammenhang  mit  der  Richtlinie  2006/123/EG.  Mit  der  Aus-
 übung  der  Tätigkeiten  des  Absatzes  1  Satz  1  darf  gemäß  Ab-
 satz  5  Satz  1  erst  nach  Erteilung  der  Erlaubnis  begonnen
 werden.  Regelungen  zu  Bescheidungsfristen  existieren  indes
 bisher  nicht.  Gemäß  Artikel  13  Absatz  1  und  Absatz  2  der
 Richtlinie  2006/123/EG  müssen  jedoch  Genehmigungsver-
 fahren  und  -formalitäten  im  Voraus  bekannt  gemacht  sein.
 Zudem  müssen  die  Genehmigungsverfahren  und  -formalitä-
 ten  gemäß  Artikel  13  Absatz  3  der  Richtlinie  sicherstellen,
 dass  Anträge  unverzüglich  und  in  jedem  Fall  binnen  einer
 vorab  festgelegten  und  bekannt  gemachten  angemessenen
 Frist  bearbeitet  werden.  Daher  soll  §  11  Absatz  5  um  eine
 Bearbeitungsfrist  für  die  Erteilung  einer  Erlaubnis  ergänzt
 werden.  Weiterhin  ist  die  Möglichkeit  der  einmaligen  Ver-
 längerung  der  Frist  durch  die  zuständige  Behörde  vorgese-
 hen.  Zudem  soll  eine  Genehmigungsfiktion  für  den  Fall
 geregelt  werden,  dass  die  Behörde  innerhalb  der  –  gegebe-
 nenfalls  verlängerten  –  Bearbeitungsfrist  nicht  über  die  Er-
 teilung  der  Erlaubnis  entschieden  hat.  In  diesem  Fall  soll  die
 Erlaubnis  als  erteilt  gelten  (siehe  Artikel  13  Absatz  4  Satz  1
 der  Richtlinie  2006/123/EG).  Soweit  allerdings  der  einge-
 gangene  Antrag  nicht  den  gesetzlichen  Anforderungen  ent-
 spricht  und  die  Behörde  den  Antragsteller  darauf  hinweist,
 soll  der  Lauf  der  Bearbeitungsfrist  so  lange  gehemmt  sein,
 bis  der  Antragsteller  den  Anforderungen  nachkommt  und
 beispielsweise  fehlende  Unterlagen  oder  Angaben  nach-
 reicht.

 Der neue Absatz 6 entspricht dem bisherigen Absatz 4.

 In  Absatz  7  werden  Regelungen  zur  tierschutzbezogenen  be-
 trieblichen  Eigenkontrolle  getroffen.  Wer  Nutztiere  zu  Er-
 werbszwecken  hält,  hat  insbesondere  die  Vorschriften  des
 Tierschutzgesetzes  sowie  die  der  Tierschutz-Nutztierhal-
 tungsverordnung  einzuhalten.  Eine  Pflicht  zur  tierschutzbe-
 zogenen  betrieblichen  Eigenkontrolle,  wie  etwa  im  Bereich
 des  Lebensmittelhygienerechts,  lässt  sich  aus  diesen  Vor-
 schriften  indes  nicht  ableiten.  Durch  die  Einführung  einer
 solchen  Verpflichtung  zur  tierschutzbezogenen  betrieblichen
 Eigenkontrolle  soll  nun  der  Eigenverantwortung  des  Tierhal-
 ters  für  die  Sicherstellung  des  Tierschutzes  gemäß  §  2  des
 Tierschutzgesetzes  ein  höherer  Stellenwert  eingeräumt  wer-
 den.  §  2  enthält  allgemeine  Grundsätze  für  die  Haltung  von
 Tieren.  Für  die  Haltung  von  Nutztieren  zu  Erwerbszwecken
 enthält  die  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  weitere
 allgemeine  sowie  für  einige  Tierarten  spezifische  Anforde-
 rungen.  Diese  Anforderungen  dienen  der  Sicherstellung  des
 Wohlergehens  der  Tiere.  Dieses  hängt  jedoch  von  weiteren
 Faktoren  ab.  Ziel  der  tierschutzbezogenen  betrieblichen
 Eigenkontrolle  soll  sein,  eine  Einschätzung  des  Wohlerge-
 hens  der  Tiere,  zum  Beispiel  anhand  geeigneter  Indikatoren
 wie  etwa  der  Fußballengesundheit,  der  Mortalität  oder  der
 Organbefunde  am  Schlachthof,  vorzunehmen  und  gegebe-
 nenfalls  Maßnahmen  zur  Verbesserung  zu  planen  und  umzu-
 setzen.  Das  Bundesministerium  für  Ernährung,  Landwirt-
 schaft  und  Verbraucherschutz  wird  ermächtigt,  durch
 Verordnung  nähere  Regelungen  zur  Ausgestaltung  der  be-
 trieblichen Eigenkontrolle zu treffen.

 Zu Nummer 18  (§  11a)

 Absatz  1  Satz  1  entspricht  inhaltlich  im  Wesentlichen  dem
 bisherigen  Absatz  1  Satz  1,  es  sind  allerdings  redaktionelle
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Anpassungen  vorgesehen.  Die  Ergänzung  hinsichtlich  der
 Aufzeichnungen  bei  Hunden,  Katzen  und  Primaten  erfolgt
 im  Hinblick  auf  die  Umsetzung  des  Artikels  31  Absatz  2
 und  3 der Richtlinie 2010/63/EU.

 Absatz  2  soll,  wie  der  derzeitige  Absatz  3,  Ermächtigungen
 vorsehen,  um  das  Nähere  zu  den  Aufzeichnungen  nach  Ab-
 satz  1  im  Verordnungswege  regeln  und  damit  zugleich  die
 Artikel  30  und  31  der  Richtlinie  2010/63/EU  umsetzen  zu
 können.

 In  Absatz  3  sind  Vorschriften  zu  der  derzeit  in  Absatz  2  ge-
 regelten  Kennzeichnung  von  Hunden,  Katzen  und  Primaten
 vorgesehen,  einschließlich  einer  Ermächtigung  zur  Rege-
 lung  der  Einzelheiten  durch  Rechtsverordnung.  Sonstige
 Kennzeichnungspflichten  sollen  von  dieser  Regelung  unbe-
 rührt  bleiben.  Diese  können  sich  beispielsweise  aus  der  Ver-
 ordnung  (EG)  Nr.  338/97  des  Rates  vom  9.  Dezember  1996
 über  den  Schutz  von  Exemplaren  wildlebender  Tier-  und
 Pflanzenarten  durch  Überwachung  des  Handels  (ABl.  L  61
 vom  3.3.1997,  S.  1)  nebst  zugehöriger  Durchführungsver-
 ordnung  oder  aus  der  Bundesartenschutzverordnung  vom
 16. Februar 2005 (BGBl.  I S.  258, 896) ergeben.

 In  Absatz  4  Satz  1  sind  im  Vergleich  zum  derzeitigen  Wort-
 laut  redaktionelle  Anpassungen  vorgesehen.  Darüber  hinaus
 wird  dem  vorgesehenen  Entfallen  des  bisherigen  §  9  Absatz  2
 Nummer  7  Rechnung  getragen,  indem  statt  des  Verweises
 auf  die  genannte  Vorschrift  nunmehr  eine  entsprechende  in-
 haltliche  Regelung  vorgesehen  ist.  Zugleich  sollen  redaktio-
 nelle  und  klarstellende  Änderungen  vorgenommen  werden.
 Zudem  wird  durch  Satz  4  klargestellt,  dass  sonstige  Einfuhr-
 vorschriften  unberührt  bleiben.  Sonstige  Einfuhrvorschriften
 können  sich  zum  Beispiel  aus  der  Verordnung  (EG)  Nr.  338/
 97  sowie  der  zugehörigen  Durchführungsverordnung  erge-
 ben.

 In  Absatz  5  sind  Ermächtigungen  vorgesehen,  die  eine  Um-
 setzung  der  Artikel  19  und  29  der  Richtlinie  2010/63/EU
 durch Verordnung ermöglichen sollen.

 Zu Nummer 19  (§  11b)

 Zu den Buchstaben a bis c

 §  11b  verbietet  bereits  in  der  bisher  geltenden  Fassung  die
 sogenannte  Qualzucht.  Der  Tatbestand  der  Qualzucht  kann
 durch  sehr  unterschiedliche  Erscheinungsformen  und
 Krankheitsbilder  erfüllt  sein,  so  dass  er  sich  einer  einfachen
 und  gleichzeitig  treffenden  und  eindeutigen  Beschreibung
 entzieht.  Die  Entscheidung,  ob  ein  Fall  von  Qualzucht  vor-
 liegt,  ist  im  jeweiligen  Einzelfall  von  den  für  den  Vollzug  des
 Tierschutzgesetzes  nach  Landesrecht  zuständigen  Behörden
 zu  treffen.  Die  Vollziehbarkeit  des  §  11b  wird  durch  die  Aus-
 legung,  die  die  Vorschrift  durch  das  sogenannte  „Hauben-
 entenurteil“  des  Bundesverwaltungsgerichts  erfahren  hat,  er-
 schwert.

 In  seinem  Urteil  hat  das  Bundesverwaltungsgericht  die  An-
 forderungen  an  die  Erkenntnisse,  über  die  ein  Züchter  oder
 jemand,  der  Wirbeltiere  durch  bio-  oder  gentechnische  Maß-
 nahmen  verändert,  verfügen  muss,  um  durch  sein  Tun  gegen
 das  Qualzuchtverbot  zu  verstoßen,  sehr  hoch  angesetzt.  Die
 vom  Hessischen  Verwaltungsgerichtshof  in  der  Vorinstanz
 zugrunde  gelegte  „naheliegende  Möglichkeit“  für  das  Auf-
 treten  nachteiliger  organischer  Veränderungen  beziehungs-
 weise  Schäden  infolge  der  Zucht  reiche  nicht  aus;  erforder-

 lich  sei  vielmehr,  dass  es  „nach  dem  Stand  der  Wissenschaft
 überwiegend  wahrscheinlich  ist,  dass  solche  Schäden  signi-
 fikant häufiger auftreten, als es zufällig zu erwarten wäre“.

 Durch  die  Ersetzung  des  Tatbestandsmerkmals  „wenn  damit
 gerechnet  werden  muss“  durch  „wenn  züchterische  Erkennt-
 nisse  oder  Erkenntnisse,  die  Veränderungen  durch  bio-  oder
 gentechnische  Maßnahmen  betreffen,  erwarten  lassen“  soll
 der  fachlich  gebotene  Wahrscheinlichkeitsmaßstab  für  das
 Auftreten  von  Qualzuchtmerkmalen  infolge  der  Zucht  oder
 einer  bio-  oder  gentechnischen  Veränderung  so  definiert
 werden,  dass  das  Verbot  die  intendierte  Wirkung,  Qualzucht
 umfassend  zu  verhindern,  auch  tatsächlich  entfalten  kann.
 Abzustellen  ist  sowohl  bei  der  Zucht  als  auch  bei  der  Verän-
 derung  auf  wissenschaftlich  fundierte  Erkenntnisse.  Dies
 sind  bei  der  Zucht  solche  Erkenntnisse,  die  von  einem  durch-
 schnittlich  sachkundigen  Züchter,  bei  der  Veränderung
 solche  Erkenntnisse,  die  von  einer  durchschnittlich  sach-
 kundigen  Person,  die  bio-  oder  gentechnische  Maßnahmen
 durchführt,  erwartet  werden  können.  Die  Veränderungen
 oder  Störungen  müssen  jeweils  wissenschaftlich  reprodu-
 zierbar  sein.  Wenn  diese  Erkenntnisse  die  Erwartung  be-
 gründen,  dass  als  Folge  der  Zucht  oder  Veränderung  bei  der
 Nachzucht,  den  veränderten  Tieren  selbst  oder  deren  Nach-
 kommen  Störungen  oder  Veränderungen  nach  §  11b  Absatz  1
 Nummer  1  oder  2  auftreten  werden,  ist  die  Zucht  oder  Ver-
 änderung verboten.

 Zu Buchstabe d

 Das  in  Absatz  3  neu  eingeführte  Ausstellungsverbot  umfasst
 sowohl  Tiere,  die  entgegen  dem  Qualzuchtverbot  gezüchtet
 oder  verändert  worden  sind,  als  auch  solche,  die  Qualzucht-
 merkmale  aufweisen,  ohne  dass  diese  gezielt  herausgezüch-
 tet  worden  sind.  Es  ist  zum  einen  verboten,  solche  Tiere  aus-
 zustellen,  zum  anderen  ist  es  verboten,  mit  ihnen  an
 sportlichen  Wettkämpfen  oder  ähnlichen  Veranstaltungen
 teilzunehmen.  Durch  das  Verbot  entfällt  der  Zuchtanreiz,
 Tiere,  die  Qualzuchtmerkmale  aufweisen  oder,  obwohl  sie
 entgegen  dem  Qualzuchtverbot  gezüchtet  oder  verändert
 worden  sind,  zufällig  nicht  aufweisen,  ausstellen  bezie-
 hungsweise  mit  diesen  an  Wettkämpfen  oder  ähnlichen  Ver-
 anstaltungen  teilzunehmen  und  dabei  gegebenenfalls  auch
 Preise  gewinnen  zu  können.  Gleichzeitig  soll  verhindert
 werden,  dass  diese  Tiere  von  einem  Publikum  wahrgenom-
 men  werden  und  dadurch  die  Nachfrage  nach  ihnen  steigt.
 Von  dem  Ausstellungsverbot  erfasst  werden  auch  Tiere,  die
 nach  Deutschland  verbracht  oder  eingeführt  worden  sind
 und Qualzuchtmerkmale aufweisen.

 Zu den Buchstaben e und f

 Redaktionelle Anpassung.

 Zu Nummer 20

 Redaktionelle Anpassung.

 Zu Nummer 21  (§  12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

 Redaktionelle Anpassung.

 Zu Nummer 22

 Redaktionelle Anpassung.
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Zu Nummer 23

 Redaktionelle Anpassung.

 Zu Nummer 24  (§  13a Absatz 4 Satz 4)

 Redaktionelle Anpassung.

 Zu Nummer 25  (§  13b – neu)

 Die  vorgesehene  Regelung  in  dem  neu  geschaffenen  §  13b
 soll  es  den  Landesregierungen  ermöglichen,  durch  Rechts-
 verordnung  den  unkontrollierten  freien  Auslauf  fortpflan-
 zungsfähiger  Katzen  zu  beschränken  oder  zu  verbieten,  so-
 weit  dies  zur  Verhütung  erheblicher  Schmerzen,  Leiden  oder
 Schäden  bei  den  in  dem  betroffenen  Gebiet  lebenden  Katzen
 erforderlich ist.

 Zahlreiche  Berichte  von  Städten,  Gemeinden,  Kommunen
 und  Behörden,  von  Tierschutzorganisationen  und  in  den  Me-
 dien  zeugen  davon,  dass  auch  in  Deutschland  Kolonien  her-
 renloser,  verwilderter  Katzen  zunehmen.  Verlässliche  Infor-
 mationen  über  die  Zahl  solcher  Tiere  in  Deutschland
 existieren  nicht,  Erhebungen  haben  aber  gezeigt,  dass  die
 Problematik  regional  unterschiedlich  ausgeprägt  ist  und  ört-
 lich  begrenzt  aus  Gründen  des  Tierschutzes  Handlungsbe-
 darf  besteht.  Bei  den  betroffenen  Tieren  handelt  es  sich  um
 entlaufene,  ausgesetzte  oder  zurückgelassene  Hauskatzen
 und  deren  Nachkommen.  Anders  als  Wildtiere  sind  diese
 Tiere  einer  domestizierten  Art  nicht  an  ein  Leben  ohne
 menschliche  Unterstützung  angepasst,  so  dass  sie  häufig
 Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  in  erheblichem  Ausmaß
 erfahren.

 Die  Lebenserwartung  der  Tiere  ist  ohne  menschliche  Betreu-
 ung  und  medizinische  Versorgung  erheblich  geringer  als  die
 von  Katzen,  die  in  menschlicher  Obhut  gehalten  werden.
 Krankheiten  wie  zum  Beispiel  Katzenschnupfen  oder  Verlet-
 zungen  und  Traumata  treten  signifikant  häufiger  auf  und  füh-
 ren  zu  erheblichen  Leiden.  Auch  der  Anteil  abgemagerter
 oder  unterernährter  Katzen  ist  deutlicher  höher.  In  einer
 Untersuchung  in  Berlin  lag  die  Welpensterblichkeit  bei  etwa
 50  Prozent  während  des  ersten  Lebensjahres,  Todesursachen
 waren  vor  allem  Unfälle  und  Krankheiten.  Das  Ausmaß  die-
 ser  Erscheinungen,  die  erhebliche  Schmerzen,  Leiden  oder
 Schäden  bei  den  Tieren  verursachen,  nimmt  mit  steigender
 Populationsdichte zu.

 International  wird  inzwischen  die  gezielte  Populationskon-
 trolle  durch  das  Einfangen,  die  tierärztliche  Versorgung
 (Impfung,  Entwurmung  etc.),  Kastration  und  das  Freisetzen
 an  der  Einfangstelle  mit  nachfolgender  Betreuung  (Fütte-
 rung,  tierärztlicher  Versorgung)  als  erfolgversprechender
 Ansatz  zur  Lösung  der  Problematik  angesehen.  Die  Vermitt-
 lung  in  Haushalte  ist  nur  in  Einzelfällen  möglich,  da  die  Tiere
 zumeist  nicht  ausreichend  sozialisiert  sind.  Die  konsequente
 Durchführung  dieses  Ansatzes  (Einfangen  –  Kastrieren  –
 Freisetzen)  führt  zu  stabilen  Gruppen  mit  mittelfristig  ab-
 nehmenden  Tierzahlen  und  einer  Verbesserung  des  Wohl-
 befindens der Tiere.

 Jährlich  werden  in  Deutschland  auf  diese  Weise  bereits  meh-
 rere  tausend  Tiere  kastriert.  Dabei  hat  sich  jedoch  gezeigt,
 dass  der  Erfolg  dieser  Maßnahme  nicht  nachhaltig  ist,  wenn
 aus  den  Reihen  der  in  einem  Besitzverhältnis  stehenden

 Hauskatzen  unkastrierte  Tiere  zuwandern  beziehungsweise
 die  Fortpflanzungskette  aufrecht  erhalten.  Zudem  wird  für
 den  ungewollten  Nachwuchs  auch  von  Hauskatzen  häufig
 keine  Verantwortung  übernommen,  sondern  die  Katzen  wer-
 den  sich  selbst  überlassen  und  stellen  den  Ausgangspunkt  für
 neue  Kolonien  verwilderter  Katzen  dar.  Deswegen  kann  es
 als  zusätzliche  Maßnahme  erforderlich  sein,  den  unkontrol-
 lierten  freien  Auslauf  fortpflanzungsfähiger  Katzen  für  einen
 bestimmten Zeitraum zu beschränken oder zu verbieten.

 Da  die  Problematik  in  Deutschland  regional  in  unterschied-
 lichem  Ausmaß  auftritt,  wäre  eine  bundesweite  Regelung
 unverhältnismäßig.  Nur  wo  nachweislich  eine  entsprechende
 Problematik  besteht,  sind  entsprechende  Regelungen  erfor-
 derlich.  Ob  entsprechende  Regelungen  erforderlich  und  ver-
 hältnismäßig  sind,  müssen  die  Landesregierungen  für  ihre
 jeweiligen  Gebiete  entscheiden  und  begründen.  Dabei  er-
 möglicht  die  vorgesehene  Regelung  im  Tierschutzgesetz
 eine  entsprechende  Rechtsverordnung  nur  dann,  wenn
 gleichzeitig  andere  Maßnahmen  nicht  ausreichen.  Hier  sind
 in  jedem  Fall  gezielte  Maßnahmen  in  Bezug  auf  die  herren-
 losen,  verwilderten  Tiere  selbst  zu  fordern,  daneben  kann
 auch  die  Aufklärung  von  Katzenhaltern  und  das  Hinwirken
 auf  eine  freiwillige  Beschränkung  des  Auslaufs  oder  auf  eine
 freiwillige  chirurgische  oder  medikamentelle  Unfruchtbar-
 machung  ein  erster  Schritt  vor  etwaigen  Regelungen  in  einer
 Verordnung sein.

 Um  den  Vollzug  hinsichtlich  der  Beschränkung  oder  des
 Verbots  des  freien  Auslaufs  fortpflanzungsfähiger  Katzen  zu
 ermöglichen,  kann  in  der  Verordnung  auch  die  Kennzeich-
 nung und Registrierung der Katzen geregelt werden.

 Zu Nummer 26  (§  15)

 Zu Buchstabe a

 Bei  der  Änderung  des  Satzes  1  handelt  es  sich  um  eine  redak-
 tionelle  Änderung.  Durch  die  Neufassung  des  Satzes  2  soll
 die  Möglichkeit  geschaffen  werden,  dass  die  Behörden  auch
 angezeigte  Änderungen  genehmigter  Versuchsvorhaben  von
 der  Kommission  im  Sinne  des  §  15  beurteilen  lassen  können.
 Die  derzeit  in  den  Sätzen  3  bis  5  enthaltenen  näheren  Rege-
 lungen  zu  den  einzurichtenden  Kommissionen  sollen  in  eine
 Verordnung überführt werden.

 Zu Buchstabe b

 Siehe  Erläuterungen  zu  den  Änderungen  des  Absatzes  1
 Satz  3 bis 5.

 Zu Buchstabe c

 Absatz  4  enthält  die  erforderlichen  Ermächtigungen,  um  Re-
 gelungen  im  Sinne  des  derzeitigen  Absatz  1  Satz  3  bis  5  und
 Absatz  2  Satz  3  bis  9  im  Verordnungswege  erlassen  zu  kön-
 nen.

 Absatz  5  soll  die  Überführung  des  bisherigen  §  15a  in  eine
 Rechtsverordnung  sowie,  insbesondere  zur  Umsetzung  der
 Richtlinie  2010/63/EU,  die  Schaffung  weiterer  Regelungen
 im  Verordnungswege  ermöglichen,  die  die  Übermittlung  von
 Informationen  zwischen  den  zuständigen  Behörden  und  der
 Bundesebene  im  Zusammenhang  mit  der  Durchführung  der
 für Tierversuche geltenden Vorschriften betreffen.
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Zu Nummer 27  (§15a)

 Die  Neufassung  des  §  15a  dient  der  Umsetzung  des  Arti-
 kels  49  der  Richtlinie  2010/63/EU.  Die  Regelungen  des
 bisherigen  §  15a  sollen,  gestützt  auf  die  in  §  15  Absatz  5
 (neu)  vorgesehene  Ermächtigung,  in  eine  Rechtsverord-
 nung  überführt  werden.

 Zu Nummer 28  (§  16)

 Zu Buchstabe a

 Bei  den  Änderungen  in  Absatz  1  Satz  1  handelt  es  sich  um
 redaktionelle  Anpassungen.  Die  neuen  Sätze  2  bis  5  dienen
 der  Umsetzung  des  Artikels  34  Absatz  1  und  3  bis  5  der
 Richtlinie 2010/63/EU.

 Zu Buchstabe b

 Auf  Grund  der  Aufhebung  des  §  11  Absatz  1  Satz  2,  auf  den
 Absatz  1a  Satz  2  bisher  verwiesen  hat,  ist  es  erforderlich,  die
 inhaltlichen  Anforderungen  des  bisherigen  §  11  Absatz  1
 Satz  2  in  Absatz  1a  zu  überführen  und  Absatz  1a  Satz  2  ent-
 sprechend neu zu fassen.

 Zu Buchstabe c

 Durch  die  Ergänzungen  in  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  und  2
 sollen  die  Befugnisse  der  Behörden  bei  Kontrollen  klarge-
 stellt werden.

 Satz  3  stellt  klar,  dass  die  Behörden  bei  ihren  Kontrollen
 nicht  nur  die  geschäftlichen  Unterlagen  einsehen  dürfen,
 sondern  auch  befugt  sind,  sich  Kopien  davon  anzufertigen
 beziehungsweise anfertigen zu lassen.

 Zu Buchstabe d

 Dem  Bundesministerium  für  Bildung  und  Forschung  wird  in
 Absatz  5  Satz  3  das  Einvernehmen  für  solche  Rechtsverord-
 nungen  eingeräumt,  die  Pflichten  zur  Aufzeichnung  und
 Aufbewahrung  von  Unterlagen  im  Zusammenhang  mit  Tie-
 ren,  die  zur  Verwendung  in  Tierversuchen  bestimmt  sind
 oder  deren  Gewebe  oder  Organe  dazu  bestimmt  sind,  zu  wis-
 senschaftlichen Zwecken verwendet zu werden, regeln.

 Zu Buchstabe e

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Buchstabe  b  und
 Nummer 18.

 Zu Buchstabe f

 Mit  der  Regelung  in  dem  neuen  Absatz  6a  wird  es  den  für
 den  Tierschutz  zuständigen  Behörden  zur  Erleichterung  und
 Verbesserung  des  Vollzugs  ermöglicht,  im  Rahmen  ihrer
 Aufgabenerfüllung  im  Wege  des  Amtshilfeersuchens  auf
 Daten  zuzugreifen,  die  von  den  nach  Landesrecht  für  die  Er-
 hebung  der  Daten  nach  der  Viehverkehrsverordnung  für  die
 Anzeige  und  die  Registrierung  Vieh  haltender  Betriebe  zu-
 ständigen  Behörden  erhoben  werden.  Die  Regelungen  in  den
 Sätzen  2  bis  4  tragen  dem  Anspruch  der  Tierhalter  auf  Daten-
 schutz Rechnung.

 Zu Nummer 29  (§  16a)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  den  Buchstaben  b
 und  c.

 Zu Buchstabe b

 Durch  den  neuen  Absatz  2  soll  eine  unter  anderem  dem  der-
 zeitigen  §  8a  Absatz  5  entsprechende  Regelung  getroffen
 werden,  die  auch  in  den  Fällen,  in  denen  Versuchsvorhaben
 oder  deren  Änderungen  auch  ohne  behördliche  Genehmi-
 gung  durchgeführt  werden  dürfen,  die  Untersagung  der
 Durchführung  durch  die  zuständige  Behörde  vorsieht,  wenn
 rechtliche Anforderungen nicht eingehalten werden.

 Die  in  Absatz  3  vorgesehene  Regelung  dient  in  Nummer  1
 der  Umsetzung  des  Artikels  44  Absatz  4,  auch  in  Verbindung
 mit  Artikel  42  Absatz  4  der  Richtlinie  2010/63/EU,  sowie  in
 Nummer  2  der  Umsetzung  des  Artikels  21  Absatz  2  der
 Richtlinie.

 Zu Nummer 30  (§  16c)

 Die  vorgesehene  Ergänzung  der  Schweregrade  dient  der
 Durchführung  des  Artikels  54  Absatz  2  der  Richtlinie  2010/
 63/EU.  Im  Übrigen  handelt  es  sich  um  redaktionelle  Anpas-
 sungen,  die  die  vorgesehene  Ausweitung  des  Tierversuchs-
 begriffs in §  7 Absatz 2 (neu) berücksichtigen sollen.

 Zu Nummer 31  (§  16g)

 Der  neue  Absatz  2  soll  ermöglichen,  dass  das  Bundesinstitut
 für  Risikobewertung  die  Aufgaben  gemäß  Artikel  47  Absatz
 5 der Richtlinie 2010/63/EU wahrnehmen kann.

 Zu Nummer 32  (§  16j – neu)

 In  §  16j  soll  geregelt  werden,  dass  die  im  Tierschutzgesetz
 vorgesehenen  Verfahren,  die  sich  auf  die  Erbringung  einer
 Dienstleistung  beziehen,  über  eine  „einheitliche  Stelle“  ab-
 gewickelt  werden  können.  Nach  Artikel  6  der  Richtlinie
 2006/123/EG  ist  sicherzustellen,  dass  die  Dienstleistungser-
 bringer  alle  Verfahren  und  Formalitäten,  die  für  die  Aufnah-
 me  ihrer  Dienstleistungstätigkeiten  erforderlich  sind  (insbe-
 sondere  Erklärungen,  Anmeldungen  und  die  Beantragung
 von  Genehmigungen),  über  eine  „einheitliche  Stelle“  abwi-
 ckeln können.

 Einheitliche  Stellen  sind  in  den  Bundesländern  bereits  einge-
 richtet  und  bekannt  gemacht.  In  den  Verwaltungsverfahrens-
 gesetzen  der  Länder  finden  sich  auch  teilweise  schon  Vor-
 schriften  zur  „einheitlichen  Stelle“.  Diese  Regelungen  sind
 dann  anwendbar,  wenn  durch  Rechtsvorschrift  angeordnet
 ist,  dass  ein  Verwaltungsverfahren  über  eine  „einheitliche
 Stelle“ abgewickelt werden kann.

 Eine  gesonderte  Regelung  zur  elektronischen  Verfahrensab-
 wicklung  ist  nicht  erforderlich,  da  sie  bereits  durch  §  71a  in
 Verbindung  mit  §  71e  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes
 eröffnet wird.

 Zu Nummer 33

 Redaktionelle Anpassung.
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Zu Nummer 34  (§  18)

 Die  Bußgeldvorschriften  des  §  18  sind  anzupassen,  da  auf
 Grund  der  vorgesehenen  Änderungen  der  für  die  Verwen-
 dung  von  Tieren  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  geltenden
 Bestimmungen  einige  der  derzeit  in  §  18  bewehrten  Vor-
 schriften  geändert  oder  in  eine  Rechtsverordnung  überführt
 werden  sollen.  Um  eine  Bewehrung  derjenigen  Verord-
 nungsvorschriften  zu  ermöglichen,  die  auf  Grund  der  vorge-
 sehenen  neuen  Ermächtigungen  erlassen  werden  sollen,  ist
 eine  entsprechende  Ergänzung  der  Nummer  3  vorgesehen
 (siehe  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb).  Darüber  hinaus  ist
 eine  Bußgeldbewehrung  der  Regelungen  des  §  4  Absatz  3
 Satz  2  (–  neu  –,  siehe  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  cc)  und
 des  §  11b  Absatz  3  (–  neu  –,  siehe  Buchstabe  a  Doppelbuch-
 stabe mm) vorgesehen.

 Zu Nummer 35  (§  19)

 Im  Gegensatz  zu  Verstößen  gegen  die  §§  17  oder  18  besteht
 bei  Verstößen  gegen  §  20  Absatz  1  und  §  20a  Absatz  1  bis-
 lang  keine  Möglichkeit,  die  Tiere,  die  entgegen  des  Verbots
 gehalten  werden,  einzuziehen.  Dies  sollte  zum  Schutz  der
 betroffenen  Tiere  aber  möglich  sein.  Dem  trägt  die  Ergän-
 zung des Absatzes 1 Nummer 1 Rechnung.

 Bei  den  vorgesehenen  Änderungen  in  Absatz  1  Nummer  2
 und  Absatz  2  handelt  es  sich  zum  Teil  um  Folgeänderungen
 zu  den  Änderungen  des  §  18.  Darüber  hinaus  soll  die  Einfü-
 gung  neuer  Verordnungsermächtigungen  in  das  Tierschutz-
 gesetz  berücksichtigt  werden  (siehe  Buchstabe  b  Doppel-
 buchstabe aa und bb).

 Zu Nummer 36  (§  20)

 §  20  Absatz  1  hat  es  bisher  nur  ermöglicht,  das  Halten  sowie
 den  Handel  und  sonstigen  berufsmäßigen  Umgang  mit  Tie-
 ren  zu  verbieten.  Ein  Verbot,  Tiere  zu  betreuen,  konnte  nicht
 ausgesprochen  werden.  Dies  führte  häufig  dazu,  dass  Perso-
 nen,  denen  das  Halten  von  Tieren  gemäß  §  20  Absatz  1  ver-
 boten  worden  war,  gegenüber  der  zuständigen  Behörde  dar-
 legten,  selbst  nicht  Halter  des  Tieres  zu  sein,  sondern  dieses
 zum  Beispiel  nur  für  den  Lebenspartner  oder  einen  Mitbe-
 wohner  zu  betreuen.  Das  Tierhaltungsverbot  konnte  somit
 nicht  vollstreckt  werden.  Dieser  Missbrauchsgefahr  soll  nun
 durch  die  Erweiterung  auf  die  Möglichkeit,  ein  Betreuungs-
 verbot auszusprechen, begegnet werden.

 Durch  die  Ergänzung  in  Absatz  2  wird  der  Tatsache  Rech-
 nung  getragen,  dass  in  Strafverfahren  die  Rechtsfolgen  der
 Straftat  häufig  nicht  durch  Urteil,  sondern  im  Wege  des
 Strafbefehls festgesetzt werden.

 Zu Nummer 37  (§  20a)

 §  20a  Absatz  1  hat  es  bisher  nur  ermöglicht,  das  Halten  so-
 wie  den  Handel  und  sonstigen  berufsmäßigen  Umgang  mit
 Tieren  zu  verbieten.  Ein  Verbot,  Tiere  zu  betreuen,  konnte
 nicht  ausgesprochen  werden.  Dies  führte  häufig  dazu,  dass
 ein  Beschuldigter  gegenüber  der  zuständigen  Behörde  dar-
 legte,  selbst  nicht  Halter  des  Tieres  zu  sein,  sondern  dieses
 zum  Beispiel  nur  für  den  Lebenspartner  oder  einen  Mitbe-
 wohner  zu  betreuen.  Das  Tierhaltungsverbot  konnte  somit
 nicht  vollstreckt  werden.  Dieser  Missbrauchsgefahr  soll  nun
 durch  die  Erweiterung  auf  die  Möglichkeit,  ein  Betreuungs-
 verbot auszusprechen, begegnet werden.

 Durch  die  Ergänzung  in  Absatz  2  wird  der  Tatsache  Rech-
 nung  getragen,  dass  in  Strafverfahren  die  Rechtsfolgen  der
 Straftat  häufig  nicht  durch  Urteil,  sondern  im  Wege  des
 Strafbefehls festgesetzt werden.

 Zu Nummer 38

 Redaktionelle Anpassung.

 Zu Nummer 39  (§  21)

 Absatz  1  enthält  eine  Übergangsregelung  hinsichtlich  des
 Verbots  der  betäubungslosen  Ferkelkastration,  welches  zu-
 künftig  durch  Streichung  der  Ausnahmeregelung  in  §  5  Ab-
 satz 3 Nummer 1a besteht.

 Absatz  2  soll  der  Tatsache  Rechnung  tragen,  dass  Artikel  61
 Unterabsatz  2  der  Richtlinie  2010/63/EU  vorsieht,  dass  die
 Mitgliedstaaten  die  Rechtsvorschriften,  die  diese  zur  Umset-
 zung  der  genannten  Richtlinie  bis  zum  10.  November  2012
 zu  erlassen  haben,  erst  ab  dem  1.  Januar  2013  anwenden.  Da-
 her  ist  vorzusehen,  dass  diejenigen  Vorschriften,  die  durch
 Artikel  1  dieses  Gesetzes  im  Hinblick  auf  die  Umsetzung  der
 Richtlinie  geändert  oder  neu  eingefügt  werden,  nicht  unmit-
 telbar  zum  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  dieser  Änderungen,
 sondern  erst  ab  dem  1.  Januar  2013  gelten,  und  dass,  zur  Ver-
 meidung  von  Regelungslücken,  bis  zu  dem  letztgenannten
 Zeitpunkt  die  bisherige  Rechtslage  fortbesteht.  Davon  aus-
 zunehmen  sind  allerdings  diejenigen  Vorschriften,  die  Er-
 mächtigungen  zum  Erlass  von  Rechtsverordnungen  enthal-
 ten,  da  diese  Ermächtigungen  sofort  benötigt  werden,  um
 Vorschriften  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/63/EU  im
 Verordnungswege  erlassen  zu  können,  für  die  dann  wieder-
 um der 1. Januar 2013 als Geltungsbeginn vorzusehen ist.

 Die  in  Absatz  3  vorgesehene  Übergangsregelung  betrifft  da-
 gegen  Tierversuche,  deren  Genehmigung  bereits  vor  dem
 Geltungsbeginn  der  neuen  Vorschriften  beantragt  oder  die
 angezeigt  worden  sind.  Diesbezüglich  wird  in  Umsetzung
 von  Artikel  64  der  Richtlinie  2010/63/EU  vorgesehen,  dass
 für  die  Durchführung  solcher  Tierversuche  bis  zum  1.  Januar
 2018 die bisherige Rechtslage maßgeblich ist.

 Absatz  4  sieht  eine  Übergangsregelung  im  Hinblick  auf  die
 geänderten  Vorschriften  zu  den  nach  §  11  erlaubnispflichti-
 gen  Tätigkeiten  vor.  Die  Übergangsfrist  soll  ein  Jahr  betra-
 gen.

 Die  Übergangsregelung  in  Absatz  5  bezieht  sich  auf  die  auf-
 gehobenen  Vorschriften  des  bisherigen  §  11  und  ist  erforder-
 lich,  um  bis  zu  dem  Erlass  einer  Rechtsverordnung  auf
 Grund  des  §  11  Absatz  1  Satz  3  keine  Regelungslücke  entste-
 hen zu lassen.

 Absatz  6  regelt,  ab  welchem  Zeitpunkt  die  Vorschriften  zur
 tierschutzbezogenen  betrieblichen  Eigenkontrolle  gemäß
 §  11  Absatz  7  anzuwenden  sind.  Den  Tierhaltern  wird  ein
 Zeitraum  gewährt,  in  dem  sie  sich  auf  die  neue  Rechtslage
 einstellen  und  die  entsprechenden  Vorbereitungen  treffen
 können.

 Zu Nummer 40  (§  21b)

 In  der  Vergangenheit  ist  von  dieser  Vorschrift  in  der  bishe-
 rigen  Form  kein  Gebrauch  gemacht  worden.  Auch  für  die
 Zukunft  wird  kein  Bedarf  gesehen.  Aus  Gründen  der  Rechts-
 bereinigung wird die Vorschrift neu gefasst.
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Die  in  der  Neufassung  vorgesehene  Ermächtigung  soll  es
 dem  Bundesministerium  ermöglichen,  Verweise  auf  EU-
 Rechtsvorschriften  im  Tierschutzgesetz  oder  in  auf  das  Tier-
 schutzgesetz  gestützte  Rechtsverordnungen  im  Hinblick  auf
 Änderungen  der  in  Bezug  genommenen  Vorschriften  redak-
 tionell  anzupassen.  Dies  ist  insbesondere  auf  Grund  der  nun-
 mehr  vorgesehenen  Verweise  auf  Vorschriften  der  Richtlinie
 2010/63/EU,  beispielsweise  in  §  15  Absatz  5  (neu),  erforder-
 lich,  um  notwendige  Anpassungen  zügig  vornehmen  zu  kön-
 nen und Regelungslücken zu vermeiden.

 Zu Nummer 41  (§  21d – neu)

 Die  neue  Regelung  ermöglicht  die  elektronische  Verkün-
 dung von Rechtsverordnungen nach dem Tierschutzgesetz.

 Zu Artikel 2

 Auf  Grund  der  Vielzahl  der  Änderungen  soll  eine  Neube-
 kanntmachung  des  Wortlauts  des  Tierschutzgesetzes  erfol-
 gen.

 Zu Artikel 3

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Ge-
 setzes geprüft.

 Das  Regelungsvorhaben  hat  Auswirkungen  auf  den  Erfül-
 lungsaufwand von Wirtschaft und Verwaltung.

 Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU

 Mit  dem  Regelungsvorhaben  wird  die  Richtlinie  2010/63/
 EU  zum  Schutz  der  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwende-
 ten  Tiere  umgesetzt.  Mit  dieser  Richtlinie  werden  EU-weit
 gleiche  Rahmenbedingungen  für  Industrie  und  Forschung
 geschaffen  und  der  Schutz  dieser  Tiere  erhöht.  Mit  der  Erfül-
 lung  der  erhöhten  Anforderungen  ist  ein  zusätzlicher  Perso-
 nal-  und  Sachaufwand  für  Wirtschaft  und  Verwaltung  ver-
 bunden.

 Die  Ausweitung  des  Genehmigungserfordernisses  auf  Sach-
 verhalte,  die  bislang  lediglich  anzeigepflichtig  waren,  sowie
 das  umfangreichere  Anzeigeverfahren  wird  nach  Schätzun-
 gen  des  Ressorts  zu  einem  zusätzlichen  Erfüllungsaufwand
 von  ca.  1,2  Mio.  Euro  jährlich  führen.  Das  Ressort  geht  hier
 von  2  000  zusätzlichen  Genehmigungsanträgen  mit  Perso-
 nalkosten  in  Höhe  von  400  Euro  pro  Antrag  aus.  Durch  das
 umfangreichere  Anzeigeverfahren  ist  nach  Einschätzung  des
 Ressorts  mit  zusätzlichen  Personalkosten  von  200  Euro  pro
 Anzeige zu rechnen.

 Des  Weiteren  müssen  künftig  auch  diejenigen  Einrichtungen
 und  Betriebe,  die  Tiere  halten  oder  züchten,  die  dazu  be-
 stimmt  sind,  in  Tierversuchen  verwendet  zu  werden,  über
 einen  Tierschutzbeauftragten  verfügen.  Das  Ressort  schätzt,
 dass  deutschlandweit  etwa  300  weitere  Tierschutzbeauftrag-
 te  bestellt  werden  müssen.  Es  ist  jedoch  davon  auszugehen,
 dass  der  überwiegende  Teil  die  Tätigkeit  nur  nebenamtlich
 ausübt  und  hauptamtlich  eine  andere  Beschäftigung  in  der
 Einrichtung  hat.  Vor  diesem  Hintergrund  wird  der  Einsatz
 von  Tierschutzbeauftragten  zu  zusätzlichen  jährlichen  Kos-
 ten in einer Größenordnung von 10 Mio. Euro führen.

 Auf  die  Genehmigungsbehörden  in  den  Ländern  werden  ins-
 besondere  umfangreichere  Verfahren  sowie  eine  höhere  An-
 zahl  zu  prüfender  Anträge  zukommen.  Bei  den  zu  erwarten-
 den  2  000  zusätzlichen  Genehmigungsanträgen  pro  Jahr
 bedeutet  dies  nach  Einschätzung  des  Ressorts  einen  zusätz-
 lichen  Personalbedarf  von  20  Mitarbeitern  des  höheren
 Dienstes  und  damit  einen  zusätzlichen  jährlichen  Erfüllungs-
 aufwand  von  ca.  1,7  Mio.  Euro  für  die  Verwaltung.  Den  ein-
 maligen  Umstellungsaufwand  zur  Einrichtung  der  Standard-
 arbeitsplätze beziffert das Ressort mit rund 240  000 Euro.

 Auf  Bundesebene  wird  ein  nationaler  Ausschuss  neu  ein-
 gerichtet,  der  eine  Beratungsfunktion  für  die  zuständigen
 Behörden  und  Tierschutzbeiräte  erfüllen  soll.  Zudem  wird
 beim  Bundesinstitut  für  Risikobewertung  ein  System  zur
 Veröffentlichung  von  nichttechnischen  Zusammenfassungen
 genehmigter  Tierversuchsvorhaben  eingerichtet.  Durch
 die  Umsetzung  dieser  Maßnahmen  ist  für  den  Bund  von
 einem  zusätzlichen  Erfüllungsaufwand  von  insgesamt  ca.

 350  000  Euro  jährlich  auszugehen.  Durch  den  Aufbau  und
 die  Etablierung  des  Systems  zur  Veröffentlichung  der  nicht-
 technischen  Zusammenfassungen  wird  zudem  ein  einmali-
 ger Erfüllungsaufwand von ca. 500  000 Euro erwartet.

 Die  Gesamtkosten,  die  sich  aus  der  Umsetzung  der  Richt-
 linie  2010/63/EU  für  Wirtschaft  und  Verwaltung  ergeben
 werden,  sind  zum  jetzigen  Zeitpunkt  noch  nicht  belastbar
 abschätzbar,  da  die  nähere  Ausgestaltung  der  neuen  Ver-
 pflichtungen  einer  Verordnung  vorbehalten  ist.  Das  Ressort
 hat  vor  diesem  Hintergrund  zugesagt,  dass  es  die  Gesamt-
 kosten  für  Wirtschaft  und  Verwaltung  im  Rahmen  der  Verab-
 schiedung der Verordnung berechnen und darstellen wird.

 Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration

 Durch  das  Verbot  der  betäubungslosen  Ferkelkastration  ab
 2017  sind  zusätzliche  Kosten  für  die  Wirtschaft  zu  erwarten.
 Die  Höhe  der  Mehrkosten  ist  davon  abhängig,  für  welche  der
 zur  Verfügung  stehenden  Alternativen  sich  der  Ferkelerzeu-
 ger entscheidet.

 Die  chirurgische  Kastration  unter  Narkose  verursacht  nach
 Angaben  des  Ressorts  aufgrund  des  apparativen  Aufwandes
 und  der  Notwendigkeit  der  Einbindung  eines  Tierarztes
 Mehrkosten  von  ca.  5  Euro  pro  Ferkel.  Bei  einer  Anzahl  von
 20  Millionen  Ferkelkastrationen  pro  Jahr  in  Deutschland
 würde  diese  Alternative  zu  Mehrkosten  von  ca.  100  Mio.  Euro
 jährlich für die betroffenen Betriebe führen.

 Die  Immunokastration  umfasst  eine  zwei-  bis  dreifache  Imp-
 fung  der  Jungeber,  die  mit  einem  zusätzlichen  Arbeits-  und
 Materialaufwand  verbunden  ist.  Außerdem  sind  entspre-
 chende  Schutzmaßnahmen  für  den  Tierhalter,  z.  B.  die  Ein-
 richtung  von  Impfschleusen,  erforderlich.  Dass  Ressort  geht
 hier  von  zusätzlichen  Kosten  in  Höhe  von  10  Euro  pro  Ferkel
 aus,  wobei  es  sich  teilweise  um  einmaligen  Erfüllungsauf-
 wand handeln wird.

 Bei  der  Alternative  Jungebermast  werden  sich  die  betroffe-
 nen  Unternehmen  auf  Änderungen  in  der  Haltung  einstellen
 müssen.  Insbesondere  werden  eine  Geschlechtertrennung
 sowie  die  Einrichtung  einer  zweiten  Futterkette  erforderlich
 sein.  Das  Risiko  von  Geruchsabweichungen  erfordert  zudem
 zusätzliche  Maßnahmen  zur  Erkennung,  Selektion  und  Ver-
 wertung  von  Schlachtkörpern  mit  Geruchsabweichung.  Eine
 belastbare  Bewertung  des  zu  erwartenden  Erfüllungsauf-
 wands  bei  der  Jungebermast  ist  angesichts  noch  laufender
 Forschungsvorhaben  und  der  fehlenden  Datengrundlage
 zum  jetzigen  Zeitpunkt  schwierig.  Das  Ressort  geht  auch  bei
 dieser  Alternative  von  einem  zusätzlichen  Erfüllungsauf-
 wand  in  dreistelliger  Millionenhöhe  aus,  wobei  es  sich  teil-
 weise um einmaligen Umstellungsaufwand handeln werde.

 Welche  der  möglichen  Alternativen  zur  betäubungslosen
 Ferkelkastration  sich  durchsetzen  wird,  ist  angesichts  noch
 laufender  Studien  zu  u.a.  ihrer  Praxistauglichkeit  sowie  des
 zu  erwartenden  Verbraucherverhaltens  noch  unklar.  In  jedem
 Fall  ist  durch  das  Verbot  der  betäubungslosen  Ferkelkastra-
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tion  laut  Ressort  von  einem  zusätzlichen  jährlichen  Erfül-
 lungsaufwand  in  Höhe  eines  dreistelligen  Millionenbetrages
 für die Wirtschaft auszugehen.

 Bewertung des Nationalen Normenkontrollrats

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  keine  Bedenken  gegen
 das Regelungsvorhaben.

 Er  kann  nachvollziehen,  dass  bezüglich  des  Verbots  der  be-
 täubungslosen  Ferkelkastration  eine  belastbare  Ex-ante-Ab-
 schätzung  des  Erfüllungsaufwands  zum  jetzigen  Zeitpunkt
 aufgrund der fehlenden Datengrundlage schwierig ist.

 Er  geht  davon  aus,  dass  das  Ressort  die  noch  ausstehenden
 Berechnungen  zum  Erfüllungsaufwand,  der  angesichts  der
 im  Gesetzentwurf  enthaltenen  Verordnungsermächtigungen
 entstehen  wird,  unter  Beteiligung  von  Wirtschaft,  Wissen-
 schaft  und  Ländern  im  Rahmen  des  Verordnungsgebungs-
 verfahrens wie angekündigt nachreicht.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  899.  Sitzung  am  6.  Juli  2012  be-
 schlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Absatz  2
 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zum Gesetzentwurf insgesamt

 Der  Bundesrat  begrüßt  den  Entwurf  eines  Dritten  Geset-
 zes  zur  Änderung  des  Tierschutzgesetzes,  mit  dem  die  am
 9.  November  2010  in  Kraft  getretene  europäische  Richt-
 linie  2010/63/EU  zum  Schutz  der  für  wissenschaftliche
 Zwecke  verwendeten  Tiere  in  nationales  Recht  umgesetzt
 werden  soll.  Das  Ziel,  eine  konsequente  Umsetzung  des
 sogenannten  3R-Prinzips  (Replacement,  Reduction,
 Refinement)  bzw.  des  3V-Prinzips  (Vermeidung,  Ver-
 minderung,  Verbesserung)  bei  der  Verwendung  von
 Tieren  zu  wissenschaftlichen  Zwecken,  wird  von  den
 Universitäten  und  außeruniversitären  Forschungseinrich-
 tungen in Deutschland konsequent verfolgt.

 Umso  wichtiger  ist  es  sicherzustellen,  dass  die  Mensch
 und  Tier  dienende  wissenschaftliche  Forschung  nicht
 mehr  als  zur  Umsetzung  dieser  Ziele  unabweisbar  erfor-
 derlich beeinträchtigt wird.

 2.  Zu Artikel 1 Nummer 01 – neu – (§  1)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  wie  der  Intention  der  Zweckbestimmung
 des  §  1  Tierschutzgesetz  bei  der  Tötung  von  Wirbeltieren
 zur  Schädlingsbekämpfung  Rechnung  getragen  und  ent-
 sprechend  geregelt  werden  kann,  dass  eine  Tötung  von
 Wirbeltieren  zur  Schädlingsbekämpfung  nur  zulässig  ist,
 soweit  es  zur  Abwehr  konkreter,  von  den  Tieren  ausge-
 hender  Gefahren  für  bedeutende  Rechtsgüter  erforderlich
 und  unter  Berücksichtigung  von  Art  und  Ausmaß  des
 drohenden Schadens verhältnismäßig ist.

 B e g r ü n d u n g

 Angesichts  des  Urteils  des  Hessischen  Verwaltungsge-
 richtshofs,  Az.:  8  A  396/10,  wonach  verwilderte  Stadt-
 tauben  bereits  dann  als  Schädlinge  einzustufen  sind,
 wenn  sie  ab  einer  Größenordnung  von  etwa  zehn  Tieren
 pro  100  Quadratmeter  Grundfläche  auftreten  und  wonach
 das  Vorliegen  rein  abstrakter  Gesundheitsgefährdungen
 als  vernünftiger  Grund  im  Sinne  des  §  1  Satz  2  Tier-
 schutzgesetz  die  Tötung  der  Tiere  rechtfertigt,  sind  die
 Regelungen  im  Tierschutzgesetz  so  anzupassen,  dass  der
 Intention  des  Tierschutzes  Rechnung  getragen  wird.  Dies
 ist  insbesondere  von  Bedeutung,  weil  auch  andere  Tierar-
 ten  wie  z.  B.  Hunde,  Katzen  und  Ziervögel  der  theoreti-
 schen  Einstufung  als  Schädling  unterliegen  können  und
 angesichts  der  Rechtsprechung  auf  Grund  rein  abstrakter
 Gesundheitsgefährdungen  getötet  werden  dürften.  Vor
 diesem  Hintergrund  sollte  im  Sinne  der  gesetzlichen  Ziel-
 bestimmung  des  §  1  Tierschutzgesetz  klargestellt  wer-
 den,  dass  Tötungen  von  Wirbeltieren  zur  Schädlingsbe-
 kämpfung  nur  zulässig  sind,  wenn  es  kein  milderes  Mittel
 gibt,  um  konkrete,  von  den  Tieren  ausgehende  Gefahren

 für  bedeutende  Rechtsgüter  abzuwenden  und  wenn  der
 drohende  Schaden  nach  Art  und  Ausmaß  schwerer  wiegt
 als  die  Eingriffe  in  das  Leben,  das  Wohlbefinden  und  die
 Unversehrtheit der Tiere.

 3.  Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe 0a – neu –
 (§  2a Absatz 1Nummer 6 – neu –)

 In  Artikel  1  Nummer  1  ist  vor  Buchstabe  a  folgender
 Buchstabe 0a einzufügen:

 ,0a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  5  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Komma ersetzt.

 bb)  Folgende Nummer 6 wird angefügt:

 „6.  an  Sicherheitsvorkehrungen  und  Krisenpläne
 für Havarien und Brände in Tierhaltungen.“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Mehrere  Zwischenfälle  haben  gezeigt,  dass  für  Havarien,
 insbesondere  hinsichtlich  der  raumlufttechnischen  Anla-
 gen,  und  Brände  keine  ausreichenden  Notfallmaßnahmen
 bei  der  Konzipierung  von  Tierhaltungen  eingeplant  wer-
 den.  Mit  Hilfe  der  vorgeschlagenen  Ermächtigung  könn-
 ten  entsprechende  Anforderungen  in  die  Tierschutz-
 Nutztierhaltungsverordnung aufgenommen werden.

 4.  Zu Artikel 1Nummer 1 Buchstabe a1 – neu –
 (§  2a Absatz 1c – neu –),
 Nummer 2 Buchstabe b  (§  3 Nummer 11)

 Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  1  ist  nach  Buchstabe  a  folgender  Buchsta-
 be a1 einzufügen:

 ,a1)  Nach  Absatz  1b  wird  folgender  Absatz  1c  einge-
 fügt:

 „(1c)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,
 durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates,  soweit  es  zum  Schutz  der  Tiere
 erforderlich  ist,  die  Verwendung  von  Geräten,
 deren  Anwendung  mit  einer  Einwirkung  elek-
 trischen  Stromes  auf  die  betroffenen  Tiere  ver-
 bunden  ist,  zu  verbieten,  die  Anwendung  näher
 zu  regeln  oder  von  einer  Genehmigung  abhängig
 zu machen.“ ‘

 b)  Nummer 2 ist wie folgt zu fassen:

 ,2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  … wie Vorlage …

 bb)  … wie Vorlage …

 b)  In  Nummer  11  werden  die  Wörter  „nicht  un-
 erhebliche“ gestrichen.‘
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B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Die  Ermächtigung  ermöglicht  die  Aufnahme  der  notwen-
 digen,  auch  für  Tierhalter  eindeutigen  und  für  die  Behör-
 den  vollziehbaren  Verbots-  bzw.  Verfahrensregelungen,
 z.  B.  in  die  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  oder
 in die Tierschutz-Hundeverordnung.

 Damit  wird  auch  eine  eindeutige  Ermächtigung  für  bereits
 bestehende  Regelungen  geschaffen  (vgl.  §  4b  TierSchG
 i.  V.  m.  §  5  Absatz  2  Satz  2  bis  4  der  Tierschutz-Schlacht-
 verordnung:  Grundsätzliches  Verbot  der  Anwendung
 elektrischer Treibgeräte mit Ausnahmen).

 Zu Buchstabe b

 Die  Formulierung  „nicht  unerhebliche“  entspricht  nicht
 der  Systematik  des  Gesetzes  (vgl.  §§  17,  18).  Sie  ist  ohne
 eine  eigene  Definition  nicht  anwendbar  und  nicht  auf  die
 bestehenden  Vollzugs-  und  Strafvorschriften  übertragbar.

 5.  Zu  Artikel  1  Nummer  1  (§  2a  Absatz  4  –  neu  –,  5  –  neu  –)

 Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b ist wie folgt zu fassen:

 ,b)  Folgende Absätze 3 bis 5 werden angefügt:

 „(3) … wie Vorlage …

 (4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates,
 soweit  es  zum  Schutz  der  Tiere  erforderlich  ist,  Tier-
 schutzindikatoren  zur  Beurteilung  der  Tiergesundheit
 und des Tierverhaltens festzulegen.

 (5)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates,
 soweit  es  zum  Schutz  der  Tiere  erforderlich  ist,  Maß-
 nahmen  zu  erlassen,  die  Gegenstand  einer  Anordnung
 nach  §  16a  sein  können,  wenn  dies  auf  Grund  der  Un-
 tersuchungsbefunde  in  Bezug  auf  die  in  einer  Rechts-
 verordnung  nach  Absatz  4  festgelegten  Tierschutz-
 indikatoren geboten erscheint.“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Tierbezogene  Indikatoren  erlauben  eine  objektive  und
 messbare  Erfassung  des  tatsächlichen  Zustands  von  Tie-
 ren  sowie  des  Managements,  d.  h.  der  Betreuung  durch
 den  Tierhalter.  Tierschutzindikatoren  können  beispiels-
 weise  die  Mortalitätsrate  und  Befunde  der  Schlachttier-
 und Fleischuntersuchung sein.

 Ebenso  sind  die  näheren  Einzelheiten  auch  für  das  weitere
 Verfahren  bzw.  die  zu  treffenden  Maßnahmen  jeweils  in
 einer  Rechtsverordnung  festzulegen;  dazu  bedarf  es  ent-
 sprechender  Verordnungsermächtigung  im  Tierschutz-
 gesetz.

 6.  Zu Artikel 1 Nummer 1  (§  2a)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  im  Tierschutzgesetz  eine  Ermächtigung  zum  Erlass
 einer  Verordnung  zu  schaffen,  in  der  die  Kennzeichnung
 von  Lebensmitteln  tierischer  Herkunft  hinsichtlich  des
 bei  der  Haltung,  beim  Transport  und  beim  Schlachten
 von  Tieren  eingehaltenen  Tierschutzstandards  geregelt
 wird,  sowie  die  Bundesregierung  um  Vorlage  eines  ent-
 sprechenden Verordnungsentwurfs.

 7.  Zu Artikel 1 Nummer 1  (§  2a)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung  um  Vorlage
 eines  Verordnungsentwurfes  zu  §  2a  Absatz  1  Nummer  5
 des  Tierschutzgesetzes,  mit  dem  Sachkundenachweise
 für  die  Haltung  von  landwirtschaftlichen  Nutztieren  ge-
 fordert  und  die  im  Bereich  der  Haltung  von  landwirt-
 schaftlichen  Nutztieren  in  der  Tierschutz-Nutztierhal-
 tungsverordnung  ansatzweise  vorhandenen  Anforde-
 rungen an Kenntnisse und Fähigkeiten ergänzt werden.

 8.  Zu Artikel 1 Nummer 1  (§  2a)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung  um  Vorlage
 eines  Verordnungsentwurfes  zu  §  2a  Absatz  1b  Tier-
 schutzgesetz,  mit  dem  die  Kennzeichnung  und  Regis-
 trierung  von  Hunden  und  Katzen  und  deren  Durchfüh-
 rung geregelt wird.

 9.  Zu Artikel 1 Nummer 1  (§  2a)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  im  Tierschutzgesetz  eine  Ermächtigung  zum  Er-
 lass einer Verordnung zu schaffen, in der

 1.  für Tierbörsen und

 2.  für Zirkusunternehmen

 geregelt werden kann, welche Tiere

 a)  ohne Genehmigung,

 b)  mit Genehmigung und

 c)  ausnahmslos nicht

 gehalten,  verbracht,  aus-  oder  zur  Schau  gestellt  und  ab-
 gegeben  werden  dürfen,  sowie  die  Bundesregierung  um
 Vorlage eines entsprechenden Verordnungsentwurfs.

 10.  Zu  Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  b  (§  3  Nummer  6)

 Artikel 1 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen:

 ,2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  … wie Vorlage …

 bb)  … wie Vorlage …

 b)  In  Nummer  6  wird  nach  dem  Wort  „Werbung“  ein
 Komma und das Wort „Rodeo-“ eingefügt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Bei  Rodeo-Veranstaltungen  und  anderen  Veranstaltun-
 gen  mit  Tieren  zur  Volksbelustigung  kann  es  zu  tier-
 schutzwidrigen  Handlungen  kommen.  Dies  gilt  insbe-
 sondere  für  Praktiken  wie  „Wild  Horse  Race“  und
 „Bullenreiten“.  Auch  der  Einsatz  von  Hilfsmitteln  wie
 Flankengurt  und  Sporen  etwa  beim  „Bare  Back  Riding“
 und  „Saddle  Bronc  Riding“  und  vergleichbaren  Übun-
 gen  ist  für  das  Tier  mit  vermeidbaren  Schmerzen,  Lei-
 den  oder  Schäden  verbunden  und  daher  gesetzlich  zu
 verbieten.

 11.  Zu  Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  b  (§  3  Nummer  10)

 Artikel 1 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen:

 ,2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  … wie Vorlage …

 bb)  … wie Vorlage …



Drucksache 17/10572 – 40 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
b)  Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

 „10.  einem  Tier  Futter  darzureichen,  das  hin-
 sichtlich  Art,  Beschaffenheit,  Qualität  und
 Menge  der  Tierart,  dem  Alter  und  den  phy-
 siologischen  und  ethologischen  Bedürfnis-
 sen  des  Tieres  nicht  entspricht  und  diesem
 dadurch  Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden
 bereitet,“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Untersuchungen  bei  Masttieren  haben  gezeigt,  dass  füt-
 terungsbedingt  entzündliche  Veränderungen  im  Ma-
 gen-/Darmtrakt  auftreten  können.  Exemplarisch  muss
 aktuellen  Untersuchungen  zufolge  bei  etwa  drei  von
 vier  Mastschweinen  mit  entsprechenden,  schmerzhaf-
 ten  Veränderungen  gerechnet  werden,  die  in  unmittel-
 barem  Zusammenhang  mit  dem  Fütterungsregime  ste-
 hen.

 Die  bisherige  Fassung  der  Nummer  10  reicht  insofern
 nicht  aus,  diesen  Sachverhalt  im  Sinne  des  Tierschutzes
 zu  regeln,  weil  diese  Fassung  nur  auf  die  Beschaffen-
 heit  des  Futters  selbst  und  nicht  auf  das  gesamte  Fütte-
 rungsregime abstellt.

 12.  Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b
 (§  3 Nummer 12 – neu –)

 In Artikel 1 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:

 ,2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  … wie Vorlage …

 bb)  … wie Vorlage …

 b)  In  Nummer  11  wird  am  Ende  der  Punkt  durch  ein
 Komma  ersetzt  und  folgende  Nummer  12  ange-
 fügt:

 „12.  Pelztiere zur Pelzgewinnung zu halten,“ ‘

 F o l g e ä n d e r u n g

 Für  bestehende  Haltungen  ist  in  §  21  eine  Übergangs-
 frist von zehn Jahren vorzusehen.

 B e g r ü n d u n g

 Es  besteht  kein  vernünftiger  Grund,  Pelztiere  zur  Pelz-
 gewinnung  zu  halten  und  zu  töten.  Es  gibt  hinreichend
 preiswertere  Alternativen,  um  sich  wirksam  gegen  Käl-
 te  zu  schützen.  Dafür  auf  Pelze  von  aus  diesem  Grund
 getöteten  Tieren  zurückzugreifen,  ist  nicht  mit  Artikel
 20a  GG  zu  vereinbaren.  Die  Tötung  der  Tiere  erfolgt
 nicht  aus  Gründen  der  Befriedigung  elementarer
 Grundbedürfnisse  des  Menschen;  vielmehr  werden  aus
 den  Tierpelzen  Luxusgüter  hergestellt,  die  keinen  wei-
 teren  Zweck  erfüllen  als  Kleidungsstücke  aus  künstlich
 hergestelltem Pelz.

 13.  Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b
 (§  3 Nummer 13 – neu –)

 In Artikel 1 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:

 ,2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  … wie Vorlage …

 bb)  … wie Vorlage …

 b)  Nach  Nummer  12  –  neu  –  wird  folgende  Num-
 mer 13 angefügt:

 „13.  ein  Tier  als  Preis  oder  Belohnung  bei  einem
 Wettbewerb,  einer  Verlosung,  einem  Preis-
 ausschreiben  oder  einer  ähnlichen  Veran-
 staltung auszuloben,“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Die  Haltung  von  Tieren  erfordert  besondere  Kenntnisse
 und  Fähigkeiten.  Der  Begünstigte  bei  einem  Wettbe-
 werb,  einer  Verlosung,  einem  Preisausschreiben  oder
 einer  ähnlichen  Veranstaltung  läuft  Gefahr,  angebrachte
 Überlegungen  zu  seinen  Kenntnissen  und  Fähigkeiten
 und  Möglichkeiten  zur  Haltung  eines  Tieres  angesichts
 eines  unerwarteten  Gewinns  hintanzustellen.  Bei  einer
 solchen  unüberlegten  Annahme  eines  Tieres  fehlt  es
 nicht  selten  an  der  erforderlichen  Sachkunde,  geeigne-
 ten  Unterbringungsmöglichkeiten,  der  notwendigen
 Zeit  und  auch  den  finanziellen  Mitteln  für  die  Haltung.
 Eine  unsachgemäße  Haltung  und  Pflege  kann  bei  den
 Tieren  zu  vermeidbaren  Schmerzen,  Leiden  oder  Schä-
 den führen.

 14.  Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b
 (§  3 Nummer 14 – neu –)

 In Artikel 1 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:

 ,2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  … wie Vorlage …

 bb)  … wie Vorlage …

 b)  Nach  Nummer  13  –  neu  –  wird  folgende  Num-
 mer 14 angefügt:

 „14.  Tiere  für  landwirtschaftliche  Zwecke  zu  klo-
 nen  sowie  ihre  Nachkommen  zu  verwenden
 und einzuführen,“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Es  ist  ethisch  nicht  vertretbar,  Tiere  zu  klonen.  Dieses
 gilt  auch  für  die  Verwendung  und  Einfuhr  von  deren
 Nachkommen.  Zum  Klonen  von  Tieren  liegt  eine  Ent-
 schließung  des  Europäischen  Parlaments  vom  3.  Sep-
 tember  2008  zum  Klonen  von  Tieren  vor  (2009/C  295
 E/12).  Demnach  weisen  Klonverfahren  niedrige  Über-
 lebensraten  für  übertragene  Embryonen  und  geklonte
 Tiere  aus  und  viele  geklonte  Tiere  sterben  in  frühen  Le-
 bensphasen  auf  Grund  von  Herzversagen,  Immun-
 schwäche,  Leberversagen,  Atemproblemen  oder  Nie-
 ren-  bzw.  Muskel-Skelett-Anomalien.  Abgänge  und
 Störungen  in  einem  späten  Trächtigkeitsstadium  kön-
 nen das Wohlergehen der Leihmütter beeinträchtigen.

 Überzeugende  Argumente  für  diese  Techniken  fehlen.
 Angesichts  der  bekannten  nachteiligen  gesundheit-
 lichen  Folgen  der  Hochleistungszucht  stellt  sich  die
 Frage  nach  dem  vernünftigen  Grund  für  das  Klonen
 verstärkt.  Die  Richtlinie  des  Rates  98/58/EG  des  Rates
 vom  20.  Juli  1998  über  den  Schutz  landwirtschaftlicher
 Nutztiere  sieht  im  Anhang  in  Nummer  20  vor,  dass  „na-
 türliche  oder  künstliche  Zuchtmethoden,  die  den  Tieren
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Leiden  oder  Schäden  zufügen  oder  zufügen  können,
 nicht angewendet werden dürfen.“

 15.  Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b
 (§  3 Nummer 15 – neu –)

 In Artikel 1 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:

 ,2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  … wie Vorlage …

 bb)  … wie Vorlage …

 b)  Nach  Nummer  14  –  neu  –  wird  folgende  Num-
 mer 15 angefügt:

 „15.  lebende  Tiere  zum  Zwecke  der  Schlachtung
 an  Personen  abzugeben,  die  nicht  über  die
 nach  §  4  Absatz  1  Satz  3  erforderlichen
 Kenntnisse  und  Fähigkeiten  oder  nicht  über
 den  nach  §  4  Absatz  1a  erforderlichen  Sach-
 kundenachweis verfügen,“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Beim  Schlachten  von  Tieren  entstehen  diesen  unstreitig
 Schmerzen,  Leiden  und  Schäden.  Diese  Schmerzen,
 Leiden  und  Schäden  gilt  es  –  nach  der  tierschutzrecht-
 lichen  Generalklausel  –  möglichst  gering  zu  halten.  Es
 ist  deshalb  angebracht  und  angemessen  sicherzustellen,
 dass  die  o.  g.  lebenden  Tiere  zum  Zwecke  der  Schlach-
 tung  nur  an  Personen  abgegeben  werden  dürfen,  die
 über  für  eine  vorschriftsmäßige  Schlachtung  notwendi-
 ge  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  verfügen  bzw.  nach-
 weislich  sachkundig  sind.  Schulungsangebote,  die  den
 Erwerb  der  erforderlichen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten
 ermöglichen, sind vorhanden.

 16.  Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a
 Doppelbuchstabe aa – neu –  (§  4 Absatz 1a Satz 1)

 Artikel  1  Nummer  3  Buchstabe  a  ist  wie  folgt  zu  fassen:

 ,a)  Absatz 1a wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „berufs-“  ein
 Komma und das Wort „geschäfts-“ eingefügt.

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 … wie Vorlage …‘

 B e g r ü n d u n g

 Das  Betäuben  und  Töten  von  Tieren  erfordert  beson-
 dere  Kenntnisse  und  Fähigkeiten.  Bislang  ist  ein  Sach-
 kundenachweis  nur  für  das  regelmäßige  berufs-  oder
 gewerbsmäßige  Betäuben  und  Töten  vorgesehen.  Diese
 Regelung  trägt  nicht  dem  Umstand  Rechnung,  dass
 zum  Beispiel  das  Töten  von  Wirbeltieren  im  Rahmen
 der  Schädlingsbekämpfung,  das  zum  Beispiel  regel-
 mäßig  in  lebensmittelverarbeitenden  Betrieben  erfor-
 derlich  sein  kann,  von  betriebseigenem  Personal  durch-
 geführt  werden  kann  und  diese  Personen  keine
 Sachkunde  nachweisen  müssen.  Entsprechende  Schu-
 lungsangebote sind vorhanden.

 17.  Zu Artikel 1Nummer 3a – neu –  (§  4a Absatz 2
 Nummer 2),

 Nummer 40a – neu –(§  21b1 – neu –)

 Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nach  Nummer  3  ist  folgende  Nummer  3a  einzu-
 fügen:

 ,3a.  §  4a  Absatz  2  Nummer  2  wird  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „2.  die  zuständige  Behörde  eine  Ausnahmege-
 nehmigung  für  ein  Schlachten  ohne  Betäu-
 bung  (Schächten)  erteilt  hat;  sie  darf  die
 Ausnahmegenehmigung  nur  erteilen,
 wenn  der  Antragsteller  nachgewiesen  hat,

 a)  dass  sie  nach  Art  und  Umfang  erforder-
 lich  ist,  um  den  Bedürfnissen  von
 Angehörigen  bestimmter  Religionsge-
 meinschaften  im  Geltungsbereich  die-
 ses  Gesetzes  zu  entsprechen,  denen
 zwingende  Vorschriften  ihrer  Reli-
 gionsgemeinschaft  das  Schächten  vor-
 schreiben  oder  den  Genuss  von  Fleisch
 nicht  geschächteter  Tiere  untersagen,
 und

 b)  dass  vor,  während  und  nach  dem
 Schächtschnitt  bei  dem  Tier  im  Ver-
 gleich  zu  dem  Schlachten  mit  der  vor-
 geschriebenen  vorherigen  Betäubung
 keine  zusätzlichen  erheblichen  Schmer-
 zen oder Leiden auftreten oder“ ‘

 b)  Nach  Nummer  40  ist  folgende  Nummer  40a  einzu-
 fügen:

 ,40a.  Nach §  21b wird folgender §  21b1 eingefügt:

 „§  21b1

 Von  den  in  §  4a  Absatz  2  Nummer  2  getrof-
 fenen  Regelungen  des  Verwaltungsverfahrens
 kann  durch  Landesrecht  nicht  abgewichen
 werden.“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Der  Vorschlag  greift  den  Beschluss  des  Bundesrates
 vom  12.  Februar  2010  (Bundesratsdrucksache  901/09  –
 Beschluss  –)  auf,  mit  dem  der  Bundesrat  beschlossen
 hat,  den  Entwurf  eines  …  Gesetzes  zur  Änderung  des
 Tierschutzgesetzes  beim  Deutschen  Bundestag  einzu-
 bringen.  Der  Gesetzentwurf  ist  bislang  im  Bundestag
 nicht beraten worden.

 Zu Nummer 3a (§  4a Absatz 2 Nummer 2)

 Durch  die  Änderung  des  §  4a  Absatz  2  Nummer  2
 TierSchG  wird  dem  Staatsziel  Tierschutz  entsprochen;
 gleichzeitig  wird  diese  gesetzliche  Änderung  Klarheit
 für  alle  Beteiligten  schaffen,  da  eine  Orientierung  an
 einer  objektivierbaren  wissenschaftlichen  und  ethi-
 schen Fragestellung erfolgt.

 Des  Weiteren  wird  durch  die  geänderte  Fassung  des  §  4a
 Absatz  2  Nummer  2  TierSchG  (Buchstabe  a  –  neu  –)  dem
 Antragsteller  die  Beweislast  für  den  Ausnahmetat-
 bestand  auferlegt,  wie  dies  für  die  Inanspruchnahme  von
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Ausnahmeregelungen  üblich  ist.  Die  Behörde  muss  also
 auf  Grund  der  vom  Antragsteller  vorzulegenden  Nach-
 weise  die  volle  Überzeugung  gewonnen  haben,  dass  die
 Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind.

 Mit  dieser  Klarstellung  wird  die  vom  Bundesverfas-
 sungsgericht  in  seiner  Entscheidung  vom  15.  Januar
 2002  gemachte  Vorgabe  unter  Beachtung  der  durch
 Artikel  20a  des  Grundgesetzes  veränderten  Verfas-
 sungslage  umgesetzt.  Das  in  dem  Vorschlag  formulierte
 Nachweiserfordernis  wird  durch  die  Entscheidungen
 des  Hessischen  Verwaltungsgerichtshofs  (Urteil  vom
 24.  November  2004:  ,Es  kann  nicht  ausreichen,  dass  der
 Antragsteller  „plausibel  behauptet“,  sein  Glaube  ver-
 pflichte  ihn,  zu  schächten.  Es  ist  vielmehr  unter  Beach-
 tung  des  Grundsatzes  der  Verhältnismäßigkeit  als  erfor-
 derlich  anzusehen,  dass  der  jeweilige  Antragsteller
 nachweist,  dass  das  Gebot  nur  des  Verzehrs  von  Fleisch
 geschächteter  Tiere  für  ihn  religiös  bindend  ist‘)  und
 des  Bundesverwaltungsgerichts  (Urteil  vom  23.  No-
 vember 2006) zu dem Thema gestützt.

 Neu  ist  dabei,  die  behördliche  Erteilung  einer  Ausnah-
 megenehmigung  auch  davon  abhängig  zu  machen,  dass
 nach  dem  Stand  der  wissenschaftlichen  Erkenntnisse
 sicher  ist,  dass  den  Tieren  dadurch  keine  größeren
 Schmerzen  oder  Leiden  zugefügt  werden  als  bei  vorhe-
 riger Betäubung (Buchstabe b – neu –).

 Die  Erheblichkeitsschwelle  für  Leid  und  Schmerzen
 kann  nur  objektiv,  das  heißt  anhand  fachwissenschaft-
 licher  Maßstäbe  beurteilt  werden.  Es  ist  davon  auszuge-
 hen,  dass  durch  die  Anlegung  dieser  Maßstäbe  nament-
 lich  für  bestimmte  (großrahmige)  Rinderrassen  eine
 deutliche  Veränderung  der  Genehmigungspraxis  ver-
 bunden  sein  wird,  während  andererseits  etwa  bei  Scha-
 fen  hinsichtlich  der  Auswirkungen  im  Einzelnen  offen-
 bar  noch  Forschungsbedarf  gesehen  wird.  Auch  die
 damit  verbundene  prognostische  Unsicherheit  stellt
 eine  Beurteilung  der  Regelung  als  zumutbare  Ein-
 schränkung  der  Religionsfreiheit  nicht  in  Frage.  Denn
 selbst  wenn  sich  künftig  durch  naturwissenschaftliche
 Erkenntnisse  ergeben  sollte,  dass  nur  bei  kleinen  Tieren
 und  in  engen  Grenzen  eine  Vermeidung  zusätzlicher  er-
 heblicher  Schmerzen  und  Leiden  möglich  ist,  eröffnen
 jedenfalls  die  Methoden  der  so  genannten  reversiblen
 Elektrokurzzeitbetäubungen,  wie  sie  anscheinend  in  an-
 deren  Ländern  bereits  umfänglich  praktiziert  (und  von
 den  betroffenen  Kreisen  auch  akzeptiert)  werden,  breite
 und  hinreichende  Möglichkeiten  einer  Schächtung
 ohne  zusätzliche  Beeinträchtigung  im  Vergleich  zu  im
 Übrigen  praktizierten  Schlachtmethoden.  In  jedem  Falle
 und  also  auch  angesichts  weiter  fortschreitender  Er-
 kenntnis  über  das  Ausmaß  von  Leid  und  Schmerz  bei
 der  Schächtung  verschiedener  Tierarten  bleibt  daher  die
 Möglichkeit  des  Schächtens  von  Tieren  aus  religiösen
 Gründen erhalten.

 Zu Nummer 40a (§  21b1 – neu –)

 Die  im  §  4a  Absatz  2  Nummer  2  getroffenen  Regelun-
 gen  des  Verwaltungsverfahrens  müssen  bundeseinheit-
 lich  gelten.  Insoweit  werden  Änderungsbefugnisse  der
 Länder  nach  Artikel  84  Absatz  1  Satz  2  des  Grund-
 gesetzes ausgeschlossen.

 Die  Regelungen  stellen  an  sich  zwar  materiellrechtliche
 Regeln  für  das  Erlangen  der  Ausnahmegenehmigung
 auf,  darüber  hinaus  wird  aber  auch  das  „Wie“  des  Ver-
 waltungshandelns  bestimmt  (Doppelgesichtigkeit  einer
 Norm).  Eine  Verfahrensregelung  ist  nach  der  Recht-
 sprechung  dann  anzunehmen,  wenn  eine  hinreichend
 konkrete  Festlegung  des  Verwaltungshandelns  bewirkt
 wird  (BVerfGE  55,  274  (322)).  Vorliegend  handelt  es
 sich  bei  §  4a  Absatz  2  Nummer  2  des  Tierschutzgeset-
 zes  insoweit  auch  um  eine  Regelung  des  Verwaltungs-
 verfahrens,  als  dass  neben  der  Aufstellung  des  Nach-
 weiserfordernisses  auch  geregelt  wird,  wie  die  Behörde
 mit  dem  vorgelegten  Nachweis  umzugehen  hat,  indem
 der  Untersuchungsgrundsatz  beschränkt  wird  und  eine
 Beweislastverteilung  für  den  Fall  des  nicht  erfolgrei-
 chen Nachweises aufgestellt wird.

 Das  besondere  Bedürfnis  nach  bundeseinheitlicher  Re-
 gelung  im  Sinne  des  Artikels  84  Absatz  1  Satz  5  des
 Grundgesetzes  besteht,  um  dem  hohen  Gewicht  des
 Staatsziels  Tierschutz  Rechnung  zu  tragen  und  sicher-
 zustellen,  dass  das  häufig  auch  bundesweit  vertriebene
 Fleisch  geschächteter  Tiere  auch  nach  bundeseinheit-
 lichen  Standards  erzeugt  wird.  Damit  wird  zudem  ein
 einheitliches Tierschutzniveau gewährleistet.

 18.  Zu Artikel 1  Nummer 5  (§  5),
 Nummer 6  (§  6)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung  zu  prüfen
 und  dem  Bundesrat  darüber  zu  berichten,  wie  die  Aus-
 nahmen  vom  Betäubungsgebot  des  §  5  Tierschutzge-
 setz  und  die  Ausnahmen  von  den  Verboten  des  §  6  Tier-
 schutzgesetz weiter eingeschränkt werden können.

 19.  Zu Artikel 1 Nummer 5, 6  (§  5 Absatz 3 Nummer 7,
 §  6 Absatz 1 Satz 2
 Nummer 2)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  die  Vorschriften  des  §  6  Absatz  1  Satz  2  Num-
 mer  2  i.  V.  m.  §  5  Absatz  3  Nummer  7  zur  Kennzeich-
 nung von Tieren so zu ändern, dass

 a)  der  derzeit  bestehende,  zwingende  Bezug  der  Vorga-
 ben  zur  Kennzeichnung  von  Tieren  im  Sinne  kon-
 kreter  Ausnahmen  vom  Amputationsverbot  des  §  6
 Absatz 1 Satz 1 aufgehoben wird,

 b)  die  Regelungen  praxisgerecht  und  flexibel  gestaltet
 werden,

 c)  eine  Ermächtigung  zur  Regelung  bestimmter  Kenn-
 zeichnungsmethoden  in  Rechtsverordnungen  mit
 Zustimmung  des  Bundesrates  in  das  Tierschutz-
 gesetz aufgenommen wird, und dass

 d)  Kennzeichnungsvorschriften  aus  anderen  Rechts-
 bereichen berücksichtigt werden.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Vorschlag  berücksichtigt  Erfahrungen  aus  dem
 Vollzug  und  insbesondere  auch  andere  Rechtsvorschrif-
 ten,  die  Bezug  zu  den  genannten  Regelungen  haben:
 Tiergesundheitsrecht  (Tierseuchenrecht,  Viehverkehrs-
 verordnung;  Regelungen  zum  Reiseverkehr  mit  Heim-
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tieren),  Artenschutzrecht,  Regelungen  zur  Gefahren-
 abwehr bei Hunden.

 Ziel  der  Änderung  ist  eine  fachlich  korrekte,  praxis-
 gerechte  und  übersichtliche  Regelung  der  Anforderun-
 gen an die Kennzeichnung von Tieren.

 Der  problematische  Bezug  zum  Amputationsverbot  in
 §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  2  ist  zu  korrigieren,  da  die-
 se  Verbindung  dazu  führt,  dass  bislang  alle  nicht  kon-
 kret  in  §  5  Absatz  3  Nummer  7  genannten  Kenzeich-
 nungsmethoden  faktisch  verboten  sind.  Zumindest  bei
 einigen  Kennzeichnungsmethoden  steht  außerdem  in
 Frage,  ob  diese  überhaupt  als  Eingriffe  im  Sinne  des  §  6
 Absatz 1 Satz 1 (= „Amputationen“) einzustufen sind.

 Abgesehen  von  diesem  Verbot  anderer  Methoden  ist  es
 auch  nicht  sachgerecht,  alle  in  §  5  Absatz  3  Nummer  7
 nicht  genannten  Methoden  generell  dem  Betäubungs-
 gebot des §  5 zu unterstellen.

 Die  abschließende  Aufzählung  des  §  5  Absatz  3  Num-
 mer  7  enthält  z.  B.  nach  wie  vor  nicht  den  Transponder
 als  Kennzeichnungsmethode  für  Hunde  sowie  auch  für
 Katzen  und  Frettchen,  obwohl  diese  Methode  inzwi-
 schen  Standard  und  in  anderen  Rechtsvorgaben  vorge-
 schrieben ist.

 Auch  Kennzeichnungsmethoden,  die  z.  B.  bei  Ver-
 suchstieren  oder  nach  Artenschutzrecht  bei  geschützten
 Wildtieren angewandt werden, sind nicht erfasst.

 Auf  Grund  dieser  Sachverhalte,  z.  B.  aber  auch  auf
 Grund  der  derzeitigen  Überlegungen  zu  Kennzeich-
 nungspflichten  für  Hunde  und  Freigängerkatzen,  bietet
 sich auch die Aufnahme einer Ermächtigung zur Rege-
 lung  konkreter  Kennzeichnungsmethoden  in  geeigne-
 ten  Verordnungen  sowie  insbesondere  eine  Bezugnahme
 auf  bestehende  rechtliche  Regelungen  zur  Kennzeich-
 nung von Tieren an.

 20.  Zu Artikel 1 Nummer 6  (§  6)

 Der Bundesrat bittet die Bundesregierung,

 a)  für  Ausnahmemöglichkeiten  vom  Amputationsver-
 bot  nach  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  2,  3  und  Ab-
 satz  3  zu  prüfen,  ob  und  bei  welchen  Eingriffen  be-
 reits  jetzt  nach  aktuellem  Stand  der  Tiermedizin  die
 Durchführung  einer  Betäubung  möglich  ist  und
 schnellstmöglich  entsprechende  Rechtsänderungen
 für den Tierschutz vorzunehmen;

 b)  die  Ausnahmemöglichkeiten  vom  Amputationsver-
 bot  nach  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  2,  3  und  Ab-
 satz  3  unter  Einbeziehung  der  in  den  Ländern  derzeit
 laufenden  Projekte,  Maßnahmen  und  Vorgehens-
 weise  auf  ihre  Unerlässlichkeit  zu  prüfen  und  ent-
 sprechende  Rechtsänderungen  für  den  Tierschutz
 vorzunehmen;  für  Eingriffe,  für  die  eine  Unerläss-
 lichkeit  festgestellt  wird,  sind  auch  Festlegungen
 insbesondere  zur  Betäubung,  Durchführung  und
 zum Sachkundenachweis zu treffen;

 c)  im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren  zu  prüfen,  ob
 Folgeänderungen  zu  der  in  Artikel  1  Nummer  5
 Buchstabe  a  vorgesehenen  Regelung,  insbesondere
 in  §  6  Absatz  1  des  Tierschutzgesetzes,  notwendig

 sind,  um  eine  chirurgische  Ferkelkastration  –  unter
 Narkose  –  durchführen  zu  können.  Dabei  sind  ggf.
 die  Bedingungen  für  die  Durchführung  des  Eingriffs
 festzulegen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu den Buchstaben a und b

 Bei  den  genannten  Eingriffen  handelt  es  sich  um  Maß-
 nahmen,  die  überwiegend  der  Anpassung  von  Tieren  an
 Haltungsbedingungen  dienen.  Ein  Verzicht  auf  diese
 Eingriffe  wird  nur  möglich,  wenn  zusätzlich  die  Hal-
 tungsbedingungen  weiterentwickelt  und  die  Tierschutz-
 Nutztierhaltungsverordnung  entsprechend  angepasst
 wird.  Im  Sinne  eines  effektiven  Verwaltungshandelns
 ist  ein  Erlaubnisvorbehalt  für  bestimmte  Eingriffe  nicht
 zielführend,  es  bedarf  einer  umfassenden  Betrachtung,
 die  nicht  im  Rahmen  eines  Gesetzgebungsverfahrens
 bearbeitet werden kann.

 Zu Buchstabe c

 Hinsichtlich  der  Ferkelkastration  sind  weitere  Prüfun-
 gen  erforderlich,  um  ggf.  auch  nach  2017  den  Eingriff
 vornehmen zu dürfen.

 21.  Zu Artikel 1  Nummer 5 Buchstabe a  (§  5 Absatz 3
 Nummer 1a),

 Nummer 39  (§  21 Absatz 1)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  sich  auf  EU-
 Ebene  für  ein  zeitgleiches  und  EU-weites  Verbot  der
 betäubungslosen Kastration einzusetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Ein  nationales  Verbot  der  betäubungslosen  Ferkel-
 kastration  würde  zu  nicht  akzeptablen  Wettbewerbsver-
 zerrungen  und  einer  stärkeren  Verlagerung  der  Ferkel-
 produktion  in  solche  Mitgliedstaaten  führen,  in  denen
 die  betäubungslose  Kastration  weiterhin  möglich  ist.
 Zudem  kann  das  Verbot  nicht  die  Vermarktung  betäu-
 bungslos  kastrierter  Ferkel  bzw.  von  Fleisch  solcher
 Tiere  aus  anderen  Mitgliedstaaten  in  Deutschland  ver-
 hindern.  Damit  wäre  weder  dem  Tierschutz  noch  den
 wachsenden  Ansprüchen  der  Verbraucher  an  eine  tier-
 gerechte Schweinefleischerzeugung gedient.

 22.  Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a
 Doppelbuchstabe aa  (§  6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  prüfen,  ob  in  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4
 TierSchG-E  nach  den  Wörtern  „oder  Zellen  zu  untersu-
 chen“  die  Wörter  „oder  den  Genotyp  eines  Versuchs-
 tieres zu bestimmen“ eingefügt werden können.

 B e g r ü n d u n g

 §  6  Absatz  1  Satz  1  des  geltenden  und  auch  des  künfti-
 gen  Tierschutzgesetzes  verbietet  u.  a.  das  teilweise  Ent-
 nehmen  von  Geweben  eines  Wirbeltieres.  Teilweise
 wird  unter  diese  Verbotsnorm  auch  das  Entnehmen
 einer  Gewebeprobe,  z.  B.  aus  der  Schwanz-  oder  Oh-
 renspitze  einer  Maus,  zur  Genotypisierung  eines  Ver-
 suchstieres  subsumiert.  Da  diese  Gewebeentnahmen
 keinerlei  Eingriffsqualität  haben,  lediglich  der  Identifi-
 zierung  eines  Tieres  dienen  und  wissenschaftlich  unab-
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dingbar  sind,  soll  klargestellt  werden,  dass  sie  von  dem
 Verbot nicht betroffen sind.

 23.  Zu Artikel 1  Nummer 6  Buchstabe c – neu –,
 Buchstabe d – neu –
 (§  6  Absatz  3  Satz  3  –  neu  –

 Absatz 5),
 Nummer 29 Buchstabe a  (§  16a
 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 – neu –)

 Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Der  Nummer  6  sind  folgende  Buchstaben  c  und  d
 anzufügen:

 ,c)  In  Absatz  3  wird  nach  Satz  2  folgender  Satz  ein-
 gefügt:

 „Die  Glaubhaftmachung  kann  auch  von  demje-
 nigen  verlangt  werden,  der  die  Tiere  künftig
 hält.“

  d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Der  zuständigen  Behörde  ist  im  Falle  des
 Absatzes  1  Satz  2  Nummer  3  vom  Verantwortli-
 chen  auf  Verlangen  glaubhaft  darzulegen,  dass
 der  Eingriff  für  die  vorgesehene  Nutzung  uner-
 lässlich  ist.  Verantwortlicher  ist  auch  derjenige,
 der die Nutzung ausübt.“ ‘

 b)  Nummer 29 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen:

 ,a)  Der  bisherige  Wortlaut  wird  Absatz  1  mit  der
 Maßgabe,  dass  in  Satz  2  Nummer  4  der  Punkt
 am  Ende  durch  ein  Komma  ersetzt  wird  und  fol-
 gende Nummer 5 angefügt wird:

 „5.  im  Falle  des  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  3
 den  Eingriff  oder  in  den  Fällen  des  §  6  Ab-
 satz  1  Satz  2  Nummer  3  oder  Absatz  3  die
 Haltung  von  Tieren,  an  denen  der  Eingriff
 erfolgt ist, untersagen.“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Nach  der  bisherigen  Regelung  war  nicht  eindeutig  fest-
 gelegt,  dass  auch  derjenige,  der  Tiere  hält,  an  denen  ab-
 weichend  vom  Amputationsverbot  Eingriffe  nach  §  6
 Absatz  1  Satz  2  Nummer  3  oder  Absatz  3  vorgenom-
 men  wurden,  die  Unerlässlichkeit  des  Eingriffs  für  die
 Haltung  glaubhaft  darzulegen  hat.  Die  Vornahme  des
 Eingriffs,  z.  B.  das  Schnabelkürzen  bei  Legehennen
 oder  das  Schwanzkupieren  bei  Ferkeln,  erfolgt  jeweils
 in  der  Kükenaufzucht  bzw.  im  Sauenbetrieb.  Die  Be-
 triebe  geben  die  Tiere,  an  denen  Amputationen  vor-
 genommen  wurden,  an  andere  Halter  ab,  deren  Hal-
 tungsbedingungen  maßgeblich  zu  dem  Auftreten  von
 Verhaltensstörungen,  z.  B.  Kannibalismus,  beitragen
 können.  Auf  die  Haltungsbedingungen  ihrer  Abnehmer
 haben  jedoch  die  den  Eingriff  durchführenden  Betriebe
 keinen Einfluss.

 Als  Konsequenz  hieraus  muss  auch  der  Legehennen-
 bzw.  Mastschweinehalter  in  die  Pflicht  genommen  wer-
 den,  um  Haltungsbedingungen  zu  schaffen,  die  geeig-
 net  sind,  bekannte  haltungsbedingte  Ursachen  für  das
 Auftreten  von  Verhaltensstörungen,  etwa  den  Kanniba-
 lismus, belegbar auszuschließen bzw. zu minimieren.

 Die  glaubhafte  Darlegung  erfordert  mindestens  die  Bei-
 bringung  tierärztlicher  Befunde  über  aufgetretene  Ver-
 letzungen  und  sonstige  Schäden  an  anderen  Tieren,  die
 auch  bei  Einhaltung  von  über  die  Anforderungen  der
 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  hinausgehen-
 den  Haltungsbedingungen  und  sonstiger  Maßnahmen
 der  guten  landwirtschaftlichen  Praxis  nicht  vermieden
 werden konnten.

 24.  Zu Artikel 1 Nummer 6  (§  6)

 Der  Bundesrat  hält  es  für  erforderlich,  dass  nach  natio-
 nalem  Recht  tierschutzwidrig  amputierte  Wirbeltiere
 (z.  B.  Hunde  mit  kupierten  Ohren,  Nutzgeflügel  mit  ge-
 kürzter  Schnabelspitze  oder  Schweine  mit  gekürztem
 Schwanz,  ohne  dass  die  Unerlässlichkeit  dargelegt  wer-
 den  kann)  weder  aus  anderen  Mitgliedstaaten  verbracht
 oder  aus  Drittländern  eingeführt  noch  im  Geltungs-
 bereich  des  Tierschutzgesetzes  gehalten  werden  dürfen.

 Nach  geltendem  Recht  ist  das  vollständige  oder  teil-
 weise  Amputieren  von  Körperteilen  eines  Wirbeltieres
 grundsätzlich  verboten.  Zum  Erreichen  eines  einheit-
 lichen  Tierschutzes  bedarf  es  einer  Rechtsänderung  im
 vorgenannten  Sinn.  Dies  dient  auch  gleichen  Wettbe-
 werbsbedingungen in der Nutztierhaltung.

 25.  Zu Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe a
 (§  7a Absatz 1 Satz 3 – neu –, 4 – neu –)

 In  Artikel  1  Nummer  9  Buchstabe  a  sind  dem  §  7a  Ab-
 satz 1 folgende Sätze anzufügen:

 „Sie  dürfen  nur  vorgenommen  werden,  soweit  ihr
 Zweck  nicht  auf  andere  Weise,  insbesondere  durch  fil-
 mische  Darstellungen,  erreicht  werden  kann.  Der  zu-
 ständigen  Behörde  ist  zu  begründen,  warum  der  Zweck
 der  Eingriffe  oder  Behandlungen  nicht  auf  andere  Wei-
 se erreicht werden kann.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  eingefügten  Sätze  entsprechen  dem  bisherigen
 Wortlaut  des  §  10  Absatz  1  Satz  2  und  3  Tierschutzge-
 setz  und  dienen  der  Klarstellung,  dass  Tierversuche  in
 der  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildung,  wo  immer  dies
 möglich  ist,  durch  filmische  Darstellungen,  Computer-
 simulationen, Modelle oder Ähnliches ersetzt werden.

 Zugleich  wird  auch  dem  Artikel  4  Absatz  1  der  Richtli-
 nie  2010/63/EU  Rechnung  getragen,  wonach  die  Mit-
 gliedstaaten  gewährleisten,  dass  wo  immer  dies  mög-
 lich  ist,  anstelle  eines  Verfahrens  eine  wissenschaftlich
 zufrieden  stellende  Methode  oder  Versuchsstrategie  an-
 gewendet  wird,  bei  der  keine  lebenden  Tiere  verwendet
 werden.

 26.  Zu Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe b  (§  7a Absatz 3)

 Artikel  1  Nummer  9  Buchstabe  b  ist  wie  folgt  zu  fassen:

 ,b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Versuche  an  Wirbeltieren,  die  zu  länger  an-
 haltenden  oder  sich  wiederholenden  erheblichen
 Schmerzen  oder  Leiden  führen,  dürfen  nur  durchge-
 führt  werden,  wenn  die  angestrebten  Ergebnisse
 vermuten  lassen,  dass  sie  für  wesentliche  Bedürfnis-
 se  von  Mensch  oder  Tier  einschließlich  der  Lösung
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wissenschaftlicher  Probleme  von  hervorragender
 Bedeutung sein werden.“ ‘

 F o l g e ä n d e r u n g e n

 Artikel 1 Nummer 9 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Buchstabe c ist zu streichen.

 b)  Der  bisherige  Buchstabe  d  wird  Buchstabe  c  mit  der
 Maßgabe,  dass  die  neu  eingefügten  Absätze  5  und  6
 in Absätze 6 und 7 umzunummerieren sind.

 B e g r ü n d u n g

 Klarstellung,  dass  eine  Verschlechterung  des  Schutzni-
 veaus  nicht  gewollt  sein  kann.  Der  faktische  Wegfall
 des  Satzes  2  in  §  7  Absatz  3  des  geltenden  Tierschutz-
 gesetzes  stellt  eine  Verschlechterung  gegenüber  dem
 geltenden  Recht  dar.  §  7  Absatz  3  Satz  1  des  geltenden
 Tierschutzgesetzes  lässt  Tierversuche  nur  zu,  wenn  die
 zu  erwartenden  Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden  der
 Versuchstiere  im  Hinblick  auf  den  Versuchszweck
 ethisch  vertretbar  sind  und  konkretisiert  dies  in  Satz  2
 der  Regelung.  Dort  wird  ausgeführt,  unter  welchen
 strengen  Anforderungen  Tierversuche  trotz  länger  an-
 haltender  oder  sich  wiederholender  erheblicher
 Schmerzen oder Leiden durchgeführt werden dürfen.

 Während  die  Regelung  des  §  7  Absatz  3  Satz  1  des  gel-
 tenden  Tierschutzgesetzes  in  §  7a  Absatz  2  Nummer  3
 des  Gesetzentwurfs  getroffen  wurde,  ist  die  Regelung
 des  §  7  Absatz  3  Satz  2  des  geltenden  Tierschutzgeset-
 zes  entfallen.  So  fordert  §  7a  Absatz  2  des  Gesetzent-
 wurfs  die  ethische  Vertretbarkeit  als  zu  beachtenden
 Grundsatz  bei  der  Prüfung  auf  Unerlässlichkeit,  stellt
 aber  nicht  –  wie  das  geltende  Tierschutzgesetz  –  darauf
 ab,  dass  für  das  Zufügen  länger  anhaltender  oder  sich
 wiederholender  erheblicher  Schmerzen  oder  Leiden  be-
 sonders  hohe  Maßstäbe  anzulegen  sind.  Diese  Formu-
 lierung  zu  streichen  kann  dem  Tierschutz  jedoch  nicht
 dienlich sein.

 27.  Zu Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe d
 (§  7a Absatz 7 – neu –)

 Artikel  1  Nummer  9  Buchstabe  d  ist  wie  folgt  zu  än-
 dern:

 a)  Der einleitende Satz ist wie folgt zu fassen:

 „d)  Folgende Absätze 5 bis 7 werden angefügt:“

 b)  Folgender Absatz 7 ist anzufügen:

 „(7)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  im
 Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Bil-
 dung  und  Forschung  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung  des  Bundesrates  Vorschriften  zu  erlas-
 sen  über  die  Förderung  der  Entwicklung,  Validie-
 rung  und  des  Einsatzes  von  Alternativen  zum  Tier-
 versuch.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Entwicklung,  Validierung  und  der  Einsatz  von  Al-
 ternativen  zum  Tierversuch  sind  unverzichtbar,  um
 Zahl  und  Belastung  von  Versuchstieren  einzuschrän-
 ken.  Es  bedarf  nicht  nur  einer  Willensbekundung,  son-
 dern  auch  konkret  nachweisbaren  Handelns,  um  der

 Forderung  und  dem  Anspruch  genüge  zu  leisten.  In
 einer  Verordnung  können  beispielsweise  Pflichten  der
 Tierschutzbeauftragten,  Beiräte  und  sonstiger  Personen
 präzisiert werden.

 28.  Zu Artikel 1  Nummer 8 (§  7),
 Nummer 9  (§  7a)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  im  Hinblick  auf  die  §§  7  und  7a  TierSchG-E
 klarzustellen,  dass  alle  in  Artikel  5  der  Richtlinie  2010/
 63/EU  genannten  Zwecke  der  Forschung  und  Ausbil-
 dung  auch  unter  der  Geltung  des  zukünftigen  Tier-
 schutzgesetzes Tierversuche legitimieren.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Wegfall  einzelner  Zwecke  wie  die  Verhütung  oder
 Behandlung  von  Krankheiten  oder  Anomalien  von
 Pflanzen  darf  nicht  zu  dem  Missverständnis  führen,  die
 Wissenschaft  in  Deutschland  werde  mehr  beschränkt
 als  durch  die  EU-Richtlinie,  die  EU-weit  gleiche  Rah-
 menbedingungen schaffen will, geboten ist.

 29.  Zu Artikel 1 Nummer 10  (§  8 Absatz 5)

 In  Artikel  1  Nummer  10  sind  in  §  8  Absatz  5  nach  den
 Wörtern  „zuständige  Behörde“  die  Wörter  „oder  einer
 von ihr beauftragten Stelle“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  gemäß  Artikel  39  der  neuen  EU-Tierversuchsricht-
 linie  (2010/63/EU)  durchzuführende  rückblickende  Be-
 wertung  belastender  Experimente  und  insbesondere  die
 Veröffentlichung  ihrer  Ergebnisse  (Artikel  43  Absatz  2)
 hat  das  Ziel,  mehr  Transparenz  in  die  in  der  EU  durch-
 geführten  Tierversuche  zu  bringen  und  ist  somit  eine
 zentrale  tierschutzpolitische  Maßnahme.  Die  Mög-
 lichkeit,  diese  rückblickende  Bewertung  nicht  nur  von
 der  zuständigen  Behörde,  sondern  optional  von  einer
 eigens  hierzu  beauftragten  Stelle  vornehmen  zu  lassen,
 eröffnet  den  Ländern  mehr  Spielraum,  den  Tierschutz
 stärker  in  diese  Maßnahme  einzubeziehen.  Hierdurch
 würde  auch  die  Möglichkeit  eröffnet,  analog  zur  Pro-
 jektbeurteilung  gemäß  Artikel  38  Absatz  3,  auf  entspre-
 chendes  Fachwissen  zurückzugreifen.  Die  damit  ver-
 bundene  Stärkung  des  Tierschutzes  ist  vor  allem  bei
 stark  belastenden  Tierversuchen  sowie  bei  Versuchen
 mit  hochentwickelten  Wirbeltieren  (Primaten)  von  Be-
 deutung.

 Die  Option,  für  eine  bestimmte  Aufgabe  anstelle  einer
 zuständigen  Behörde  alternativ  einen  Dritten  zu  beauf-
 tragen,  findet  sich  bereits  im  Tiergesundheitsbereich;
 sie hat sich dort sehr bewährt.

 30.  Zu  Artikel  1  Nummer  10  (§  8  Absatz  5  Satz  2  –  neu  –)

 In  Artikel  1  Nummer  10  ist  dem  §  8  Absatz  5  folgender
 Satz 2 anzufügen:

 „Es  kann  dabei  vorsehen,  dass  die  rückblickende  Be-
 wertung  zur  Aktualisierung  der  Zusammenfassungen
 nach  Absatz  6  verwendet  und  diese  aktualisierte  Zu-
 sammenfassung veröffentlicht wird.“
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B e g r ü n d u n g

 Nach  Artikel  43  Absatz  2  und  3  der  EU-Tierversuchs-
 richtlinie  (2010/63/EU)  können  die  Mitgliedstaaten  re-
 geln,  dass  die  Zusammenfassungen  zu  genehmigten
 Tierversuchsvorhaben  durch  Angaben  der  rückblicken-
 den  Bewertung  aktualisiert  und  mit  diesen  Aktuali-
 sierungen  veröffentlicht  werden.  Die  rückblickende
 Bewertung  belastender  Experimente  sowie  von  Tier-
 versuchen  mit  Primaten  und  insbesondere  die  Veröf-
 fentlichung  ihrer  Ergebnisse  erhöht  die  von  der  Öffent-
 lichkeit  seit  langem  eingeforderte  Transparenz  der
 unter  Verwendung  von  Tieren  durchgeführten  For-
 schung.  Die  Veröffentlichung  der  durch  die  rück-
 blickende  Bewertung  aktualisierten  Zusammenfassun-
 gen  von  Tierversuchsvorhaben  bietet  die  Möglichkeit
 zur  Beurteilung  der  Verhältnismäßigkeit  und  ethischen
 Vertretbarkeit  von  besonders  belastenden  Tierversu-
 chen.  Der  Zugang  zu  den  Informationen  aus  den  rück-
 blickenden  Bewertungen  von  Tierexperimenten  schafft
 eine  weitere  Voraussetzung  dafür,  dass  die  genehmi-
 genden  Behörden  und  die  Tierversuchskommissionen
 die  Unerlässlichkeit  und  ethische  Vertretbarkeit  von
 neu  beantragten  Tierversuchen  prospektiv  fundiert  und
 basierend  auf  empirischen  Erkenntnissen  bewerten
 können.  Die  Verwendung  der  Ergebnisse  aus  den  rück-
 blickenden  Bewertungen,  die  in  wesentlichen  Teilen
 nicht  Gegenstand  wissenschaftlicher  Publikationen
 sind,  durch  die  Genehmigungsbehörden  und  die  sie  be-
 ratenden  Kommissionen  bei  der  Beurteilung  beantrag-
 ter  Versuchsvorhaben  kann  somit  als  ein  wesentliches
 Element  zur  Leidensminimierung  und  der  Vermeidung
 von unnötigen Doppelversuchen angesehen werden.

 31.  Zu Artikel 1 Nummer 10  (§  8 Absatz 6)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  die  in  §  8  Absatz  6  TierSchG-E  vorgesehene
 Verordnungsermächtigung  um  das  Ziel  „Schutz  der
 Rechte  des  geistigen  Eigentums  und  vertraulicher  In-
 formationen“ zu ergänzen.

 B e g r ü n d u n g

 Dies entspricht Artikel 43 der Richtlinie 2010/63/EU.

 32.  Zu Artikel 1 Nummer 10  (§  8a Absatz 5)

 Der  Bundesrat  begrüßt  ausdrücklich  das  in  §  8a
 TierSchG-E  vorgesehene  vereinfachte  Verfahren.  Er
 fordert,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren  und  bei
 Erlass  einer  Rechtsverordnung  nach  §  8a  Absatz  5
 TierSchG-E  sicherzustellen,  dass  dieses  vereinfachte
 Verfahren  auch  tatsächlich  einfacher  gestaltet  wird  als
 das  normale  Genehmigungsverfahren  und  sich  an  das
 bisherige  Anzeigeverfahren  mit  kurzen  Bearbeitungs-
 zeiten anlehnt.

 B e g r ü n d u n g

 Nur  so  ist  die  Wettbewerbsfähigkeit  der  biomedizini-
 schen Forschung in Deutschland zu erhalten.

 33.  Zu  Artikel  1  Nummer  12  (§  9  Absatz  3  Satz  2  –  neu  –)

 In  Artikel  1  Nummer  12  ist  dem  §  9  Absatz  3  folgender
 Satz 2 anzufügen:

 „Versuche  an  Menschenaffen  sind  verboten,  soweit  die-
 se  nicht  der  Erhaltung  dieser  Arten  oder  den  Menschen-
 affen selbst dienen.“

 B e g r ü n d u n g

 Mit  ihrer  genetischen  Nähe  sind  Menschenaffen  die
 dem  Menschen  am  ähnlichsten  Tiere.  Sie  haben  hoch-
 entwickelte  kognitive  Fähigkeiten,  zeigen  ein  ausge-
 prägtes,  komplexes  Sozialverhalten  und  besitzen  ein
 eigenständiges Bewusstsein.

 Auf  Grund  ihrer  hochentwickelten  sozialen  Fähigkeiten
 bestehen  bei  der  Verwendung  von  Menschenaffen  in
 Versuchen  nicht  nur  ethische  Fragen,  sondern  auch  Pro-
 bleme,  den  verhaltens-  und  umweltbedingten  sowie  den
 sozialen  Bedürfnissen  unter  Laborbedingungen  gerecht
 zu  werden,  so  dass  deren  besonderer  Schutz  und  das
 grundsätzliche  Verbot  ihrer  Verwendung  für  Experi-
 mente gerechtfertigt sind.

 In  der  EU  wurden  Menschenaffen  zum  letzten  Mal  im
 Jahr  1999  eingesetzt,  in  Deutschland  wurden  seit  1992
 keine  Tierversuche  mit  Menschenaffen  mehr  durchge-
 führt,  ohne  dass  sich  Auswirkungen  auf  die  wissen-
 schaftliche Forschung ergeben haben.

 34.  Zu Artikel 1 Nummer 18  (§  11 Absatz 1 Satz 1
 Nummer 3)

 In  Artikel  1  Nummer  18  sind  in  §  11  Absatz  1  Satz  1
 Nummer 3 die Wörter „für andere“ zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Änderungsvorschlag  dient  der  Klarstellung,  dass
 die  Einrichtungen,  welche  Tiere  aufnehmen  und  weiter-
 vermitteln, der Erlaubnispflicht unterliegen.

 35.  Zu Artikel 1 Nummer 18  (§  11 Absatz 1 Satz 1
 Nummer 4a – neu –)

 In  Artikel  1  Nummer  18  ist  in  §  11  Absatz  1  Satz  1  nach
 Nummer 4 folgende Nummer 4a einzufügen:

 „4a.  Wirbeltiere,  die  nicht  Nutztiere  sind,  zum  Zwecke
 der  Abgabe  an  Dritte  verbringen,  einführen  oder
 vermitteln,“

 B e g r ü n d u n g

 Das  Verbringen  oder  Einführen  von  Wirbeltieren,  ins-
 besondere  von  Hunden  und  Katzen,  in  das  Inland  zum
 Zweck  der  Abgabe  an  Dritte  einschließlich  der  Vermitt-
 lung  findet  seit  einigen  Jahren  vermehrt  statt.  Viele  die-
 ser  Tiere  werden  über  Tierschutzvereine,  in  der  Regel
 über  Pflegestellen,  oder  direkt  auf  Bestellung  an  einen
 neuen  Halter  vermittelt.  Bei  den  Tieren  handelt  es  sich
 vielfach  um  leicht  vermittelbare  Welpen.  Es  kann  da-
 von  ausgegangen  werden,  dass  ein  großer  Teil  dieser
 Tiere  gezielt  für  den  deutschen  Markt  gezüchtet  und  auf
 dem  Luftweg  nach  Deutschland  von  so  genannten  Flug-
 paten  begleitet  wird.  Dabei  handelt  es  sich  oft  um  Tou-
 risten,  die  sich  auf  dem  Rückweg  nach  Deutschland  be-
 finden und durchaus gezielt angesprochen werden.

 Oftmals  werden  Hunde  von  Tierschutzvereinen  als
 „Hunde  im  Reiseverkehr“  im  Sinne  der  Verordnung
 (EG)  Nr.  998/2003  verbracht.  In  diesen  Fällen  handelt
 es  sich  jedoch  nicht  um  einen  privaten  Transport  im
 Sinne  der  Verordnung,  da  bei  dem  Verbringen  bzw.  der
 Einfuhr  der  Tiere  durch  die  Tierschutzvereine  ein  Besit-
 zerwechsel  gegen  Entgelt  stattfindet,  so  dass  die  Ver-
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ordnung  (EG)  Nr.  998/2003  in  diesen  Fällen  nicht  zum
 Tragen  kommt.  Um  somit  eine  klare  Rechtslage,  ver-
 bunden  mit  einer  einheitlichen  Anwendung,  zu  schaf-
 fen,  die  die  Einhaltung  der  tierschutzrechtlichen  Vor-
 aussetzungen  gewährleistet,  ist  die  Tätigkeit  der
 Verbringung,  Einführung  oder  Vermittlung  von  Wirbel-
 tieren  zum  Zweck  der  Abgabe  an  Dritte  unter  Erlaub-
 nisvorbehalt zu stellen.

 36.  Zu Artikel 1 Nummer 18  (§  11 Absatz 1 Satz 1
 Nummer 7 Buchstabe d)

 In  Artikel  1  Nummer  18  sind  in  §  11  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  7  Buchstabe  d  vor  dem  Wort  „Tiere“  die  Wör-
 ter  „Rodeo-  oder  ähnliche  Veranstaltungen  durchfüh-
 ren,“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Eine  Klarstellung  hinsichtlich  der  Einordnung  von  Be-
 trieben  mit  Pferden,  die  an  wechselnden  Orten  auftreten
 (insbesondere  in  Form  von  Rodeo-Veranstaltungen,
 aber  auch  Ponyreitbahnen),  ist  erforderlich,  da  bislang
 unklar  war,  ob  solche  Veranstaltungen  nach  §  11  Ab-
 satz  1  Satz  1  Nummer  3  Buchstabe  c  („einen  Reit-  oder
 Fahrbetrieb  unterhalten“  oder  Buchstabe  d  („Tiere  zur
 Schau  stellen  oder  für  solche  Zwecke  zur  Verfügung  zu
 stellen“)  einzuordnen  sind.  Mit  der  nun  vorgenomme-
 nen  Ergänzung  der  neuen  Nummer  7  Buchstabe  d  kön-
 nen  diese  Veranstaltungen  künftig  eindeutig  zugeordnet
 werden.  Als  Folge  werden  solche  Betriebe  mit  Pferden,
 die  an  wechselnden  Orten  auftreten,  auch  von  der  Rege-
 lung  zur  Datenerhebung  und  -verwendung  in  §  16  Ab-
 satz 6 erfasst.

 37.  Zu Artikel 1 Nummer 18  (§  11 Absatz 1 Satz 1
 Nummer 7
 Buchstabe f – neu –)

 In  Artikel  1  Nummer  18  ist  §  11  Absatz  1  Nummer  7
 wie folgt zu ändern:

 a)  In  Buchstabe  d  ist  das  Wort  „oder“  durch  ein  Kom-
 ma zu ersetzen.

 b)  In  Buchstabe  e  ist  nach  dem  Wort  „bekämpfen“  das
 Wort „oder“ einzufügen.

 c)  Folgender Buchstabe f ist anzufügen:

 „f)  für  Dritte  Hunde  ausbilden,  die  Ausbildung  der
 Hunde  durch  den  Tierhalter  anleiten  oder  hierfür
 Einrichtungen unterhalten“

 B e g r ü n d u n g

 Hundeschulen  haben  einen  wesentlichen  Einfluss  auf
 die  Ausbildung  von  Hunden  und  geben  Kenntnisse  an
 Hundehalter  weiter.  Mit  dieser  Regelung  soll  erreicht
 werden,  dass  alle  gewerbsmäßig  betriebenen  Hunde-
 schulen  der  Erlaubnispflicht  unterliegen,  um  insbeson-
 dere  ein  Mindestmaß  an  Sachkunde  der  Ausbilder  und
 Schulungsleiter sicherzustellen.

 38.  Zu Artikel 1 Nummer 18  (§  11 Absatz 2 Satz 1
 Nummer 2)

 In  Artikel  1  Nummer  18  sind  in  §  11  Absatz  2  Satz  1
 Nummer  2  nach  dem  Wort  „Erlaubnis“  die  Wörter  „und
 das Verfahren“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Es  ist  weiterhin  für  den  Vollzug  der  Erlaubnisse  erfor-
 derlich,  dass  sie,  wie  bisher  in  §  11  Absatz  2a  –  alt  –  ge-
 regelt,  soweit  es  zum  Schutz  der  Tiere  erforderlich  ist,
 unter  Befristungen,  Bedingungen  und  Auflagen  erteilt
 werden  können.  Es  muss  zudem  die  Möglichkeit  beste-
 hen,  auch  die  bisherigen  Regelbeispiele  für  Befristun-
 gen,  Bedingungen  und  Auflagen  in  die  Verordnung  auf-
 zunehmen.

 39.  Zu Artikel 1 Nummer 18  (§  11 Absatz 4)

 In  Artikel  1  Nummer  18  ist  §  11  Absatz  4  wie  folgt  zu
 fassen:

 „(4)  Das  Bundesministerium  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates
 das  Zurschaustellen  von  Tieren  wildlebender  Arten  an
 wechselnden  Orten  zu  beschränken  oder  zu  verbieten,
 soweit  die  Tiere  der  jeweiligen  Art  an  wechselnden  Or-
 ten  nicht  gemäß  §  2  Nummer  1  und  2  gehalten  oder  zu
 den  wechselnden  Orten  nicht  ohne  Schmerzen,  Leiden
 oder  Schäden  für  das  Tier  befördert  werden  können.
 Die  Verordnung  kann  für  Tiere,  die  zum  Zeitpunkt  des
 Erlasses  der  Verordnung  gehalten  werden,  Übergangs-
 fristen  für  ein  Haltungsverbot  regeln,  soweit  die  Tiere
 nicht  unter  Schmerzen,  Leiden  und  Schäden  gehalten
 werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Der  Vorschlag  der  Bundesregierung  zu  dem  §  11  Ab-
 satz  4  –  neu  –  stellt  einen  Wertungswiderspruch  zu  dem
 bestehenden  §  3  Nummer  6  dar,  indem  bereits  geregelt
 ist,  dass  sämtlichen  Tieren  im  Zusammenhang  mit  ihrer
 Zurschaustellung  keine  Schmerzen,  Leiden  oder  Schä-
 den  zugefügt  werden  dürfen.  Bei  einer  ethischen  Abwä-
 gung  zwischen  einer  reinen  „Zurschaustellung“  und
 „erheblichen  Schmerzen,  Leiden  und  Schäden  für  das
 Tier“  ist  die  „Zurschaustellung“  von  Tieren  nachrangig.
 Diese  Abwägung  wurde  im  bestehenden  Gesetz  bereits
 vor vielen Jahren getroffen und gilt auch für Wildtiere.

 Welche  Anforderungen  durch  §  2  Nummer  1  an  eine
 artgerechte  Haltung  von  Tieren  wildlebender  Arten  zu
 stellen  ist,  ist  u.  a.  vom  Oberverwaltungsgericht  Schles-
 wig  mit  Urteil  vom  28.  Juni  1994  konkretisiert  worden:
 Danach  hat  sich  die  Haltung  solcher  Tiere  daran  zu
 orientieren,  wie  sich  Tiere  der  jeweiligen  Art  unter
 ihren  natürlichen  Lebensbedingungen  verhalten,  und
 nicht  daran,  ob  das  Tier  sich  auch  an  andere  Lebens-
 bedingungen  (unter  Aufgabe  vieler  der  ihm  in  Freiheit
 eigenen  Gewohnheiten  und  Verhaltensmuster)  anzu-
 passen  vermöge.  Verhaltensgerecht  sei  eine  Unterbrin-
 gung  auch  dann  nicht,  wenn  das  Tier  zwar  unter  den
 ihm  angebotenen  Bedingungen  überleben  könne  und
 auch  keine  Leiden,  Schmerzen  und  andere  Schäden  da-
 vontrage,  das  Tier  aber  seine  angeborenen  Verhaltens-
 muster  so  weit  ändern  und  an  seine  Haltungsbedingun-
 gen  anpassen  müsse,  dass  es  praktisch  mit  seinen
 wildlebenden  Artgenossen  nicht  mehr  viel  gemeinsam
 habe  (OVG  Schleswig,  Zeitschrift  Natur  und  Recht
 1995, 480, 481).

 Für  Tiere,  die  zum  Zeitpunkt  des  Erlasses  der  Verord-
 nung  gehalten  werden,  soll  die  Verordnung  Übergangs-
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fristen  vorsehen,  allerdings  nicht  für  die  Tiere,  die  zu
 diesem  Zeitpunkt  unter  Schmerzen,  Leiden  und  Schä-
 den gehalten werden.

 40.  Hauptvorschlag zu Nummer 502

 Zu Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 5 Satz 2 bis 5)

 In  Artikel  1  Nummer  18  sind  in  §  11  Absatz  5  die
 Sätze  2 bis 5 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Um  die  Richtlinie  2006/123/EG  umzusetzen  ist  es  aus-
 reichend,  wenn  der  Bundesgesetzgeber  allein  materiell-
 rechtliche  Regelungen  zur  Genehmigung  trifft.  Nach
 Erwägungsgrund  40  und  Artikel  4  Nummer  8  der  Richt-
 linie  2006/123/EG  zählt  die  Richtlinie  in  Anlehnung  an
 die  ständige  EuGH-Rechtsprechung  auch  den  Tier-
 schutz  zu  den  „zwingenden  Gründen  des  Allgemeinin-
 teresses“,  hinsichtlich  derer  Artikel  13  Absatz  4  Satz  2
 „andere  Regelungen“  als  die  Genehmigungsfiktion  zu-
 lässt.  Es  ist  daher  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  2006/
 123/EG  nicht  notwendig,  in  §  11  eine  Genehmigungs-
 fiktion vorzusehen.

 Auch  unter  Berücksichtigung  der  primären  Zuständig-
 keit  der  Länder  zur  Regelung  von  Verfahrensfragen
 (Artikel  84  Absatz  1  Satz  1  GG)  wird  die  vorgeschlage-
 ne  Regelung  zur  Genehmigungsfiktion  nach  Ablauf
 einer  Frist  von  drei  Monaten  trotz  der  Verlängerungs-
 möglichkeiten  weder  für  erforderlich  noch  für  zweck-
 mäßig  gehalten.  Da  die  Erlaubnis  im  Falle  des  Eintritts
 der  Genehmigungsfiktion  mit  dem  Inhalt  des  Antrags
 fingiert  wird,  entstehen  erhebliche  Probleme  im  Voll-
 zug.  Durch  die  Genehmigungsfiktion  könnten  Tierhal-
 tungen  eine  Erlaubnis  bekommen,  die  Tieren  ohne  ver-
 nünftigen  Grund  Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden
 zufügen.  Es  kann  nicht  einmal  sichergestellt  werden,
 dass  die  Behörde  erforderlichenfalls  nachträgliche  Auf-
 lagen  erlassen  bzw.  die  fingierte  Erlaubnis  zumindest
 teilweise  widerrufen  kann,  denn  die  allgemeinen  Rege-
 lungen  der  §§  48  und  49  VwVfG  lassen  eine  Rücknah-
 me bzw. einen Widerruf nur in beschränktem Maße zu.

 41.  Zu Artikel 1 Nummer 18  (§  11 Absatz 8 – neu –)

 In  Artikel  1  Nummer  18  ist  dem  §  11  folgender  Absatz  8
 anzufügen:

 „(8)  Wer  gewerbsmäßig  Gehegewild  halten  will,  hat
 dies  vier  Wochen  vor  Aufnahme  der  Tätigkeit  der  zu-
 ständigen  Behörde  anzuzeigen.  In  der  Anzeige  sind  an-
 zugeben:

 1.  Art, Zahl und Geschlecht der zu haltenden Tiere,

 2.  die für die Tätigkeit verantwortliche Person,

 3.  Angaben  über  Größe  und  Ausgestaltung  des  zu  er-
 richtenden Geheges,

 4.  Angaben  über  die  Sachkunde  der  verantwortlichen
 Person.

 Die  zuständige  Behörde  hat  die  Tätigkeit  zu  untersagen,
 wenn  Tatsachen  die  Annahme  rechtfertigen,  dass  die
 Einhaltung  der  Vorschriften  des  §  2  nicht  sichergestellt

 ist,  und  diesem  Mangel  nicht  innerhalb  einer  von  der
 zuständigen  Behörde  gesetzten  Frist  abgeholfen  wor-
 den  ist.  Die  Ausübung  der  nach  Satz  3  untersagten  Tä-
 tigkeit  kann  von  der  zuständigen  Behörde  auch  durch
 Schließung  der  Betriebs-  oder  Geschäftsräume  verhin-
 dert werden.“

 F o l g e ä n d e r u n g

 Artikel  1  Nummer  34  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  jj
 ist wie folgt zu fassen:

 ,jj)  In  Nummer  20b  wird  die  Angabe  „§  11  Abs.  6“
 durch  die  Angabe  „§  11  Absatz  8“  ersetzt  und  Num-
 mer 21 wird aufgehoben.‘

 B e g r ü n d u n g

 Klarstellung  des  Gewollten.  Die  Neufassung  des  §  11
 enthält  –  im  Gegensatz  zu  §  11  Absatz  6  des  geltenden
 Tierschutzgesetzes  –  keine  Anzeigepflicht  für  das  Hal-
 ten  von  Gehegewild  mehr.  Die  nunmehr  vorgesehene
 Verordnungsermächtigung  des  §  11  Absatz  2  bezieht
 sich  auf  §  11  Absatz  1.  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  7
 nimmt  aber  Gehegewild  ausdrücklich  von  der  Erlaub-
 nispflicht  aus.  Die  bislang  bestehende  Anzeigepflicht
 für  die  Gehegewildhaltung  kann  nicht  in  eine  Verord-
 nung  nach  §  11  Absatz  2  aufgenommen  werden.  Gemäß
 der  Neufassung  des  §  21  Absatz  5  (Übergangsregelung)
 entfallen  mit  Erlass  einer  Rechtsverordnung  weite  Teile
 des  derzeit  geltenden  §  11,  so  auch  die  Regelung  der
 Anzeigepflicht  für  Gehegewild  nach  Absatz  6.  Aus
 Tierschutzgründen  ist  die  Beibehaltung  der  Anzeige-
 pflicht  jedoch  erforderlich.  Denn  die  Haltung  von  Ge-
 hegewild  erfordert  die  Einhaltung  von  überprüfbaren
 Anforderungen,  besonders  bezüglich  der  Haltung  so-
 wie der Sachkunde der verantwortlichen Person.

 F o l g e ä n d e r u n g

 Im  Rahmen  eines  Ordnungswidrigkeitenverfahrens  soll
 weiterhin  verfolgbar  bleiben,  wer  entgegen  §  11  Absatz  8
 –  neu  –  (§  11  Absatz  6  –  alt  –)  die  Tätigkeit  nicht,  nicht
 richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt.

 42.  Zu Artikel 1 Nummer 21 Buchstabe a – neu –
 (§  12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

 In Artikel 1 ist Nummer 21 wie folgt zu fassen:

 ,21.  §  12  Absatz  2  Satz  1  Nummer  4  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 a)  Die  Wörter  „zum  Erreichen  bestimmter  Rasse-
 merkmale“  werden  durch  die  Wörter  „nach
 diesem Gesetz“ ersetzt.

 b)  … wie Vorlage …

 c)  … wie Vorlage …‘

 B e g r ü n d u n g

 Durch  dieser  Änderungsvorschlag  wird  die  Vorausset-
 zung  dafür  geschaffen,  bei  einer  nachfolgenden  Ände-
 rung  der  Tierschutz-Hundeverordnung  das  bisherige
 Ausstellungsverbot  für  kupierte  Hunde  auf  verbrachte
 oder  importierte  Hunde  auszudehnen  und  damit  dem
 eigentlich  Gewollten  zu  entsprechen.  Der  Begriff  der
 Ausstellung  in  der  Tierschutz-Hundeverordnung  sollte
 dann  auch  weiter  gefasst  werden,  um  weitere  Veranstal- 2  Gerichtet an den Deutschen Bundestag.
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tungsarten  (z.  B.  Sportveranstaltungen)  sowie  das  An-
 bieten  im  Internet  in  das  Ausstellungsverbot  einzube-
 ziehen.

 43.  Zu Artikel 1 Nummer 22a – neu –
 (§  13 Absatz 1a – neu –)

 In  Artikel  1  ist  nach  Nummer  22  folgende  Nummer  22a
 einzufügen:

 ,22a.  In  §  13  wird  nach  Absatz  1  folgender  Absatz  1a
 eingefügt:

 „(1a)  Tierbörsen  und  andere  Verkaufsveranstal-
 tungen  mit  Tieren  nicht  domestizierter,  wild  le-
 bender  Arten  sind  verboten.  Satz  1  gilt  nicht,
 wenn  der  Veranstalter  gegenüber  der  zuständigen
 Behörde  im  Einzelfall  vor  der  Veranstaltung
 glaubhaft  darlegt,  dass  die  für  die  Börse  oder
 sonstige  Verkaufsveranstaltung  vorgesehenen
 Tiere  auf  Grund  ihrer  Domestikation  an  den  Um-
 gang  mit  Menschen  gewöhnt  und  an  die  Bedin-
 gungen  der  Veranstaltung  angepasst  sind  und  kei-
 ne  Schmerzen,  Schäden  oder  Leiden  zugefügt
 werden.“ ‘

 B e g r ü n d u n g

 Auf  Tierbörsen  und  vergleichbaren  Verkaufsveranstal-
 tungen  werden  oftmals  Tiere  bestimmter  wild  lebender
 Arten  zum  Verkauf  angeboten,  die  bei  fehlender  Do-
 mestikation  einem  erheblichen  Stress  ausgesetzt  sind,
 weil  sie  nicht  vertraut  sind  mit  der  damit  verbundenen
 unmittelbare  Nähe  zum  Publikumsverkehr,  des  Hand-
 lings  zum  Verkauf,  der  Geräuschkulisse  sowie  der  sons-
 tigen  Unruhe.  Mit  dem  Prozess  der  Domestikation  ist
 auch  eine  größere  Toleranz  gegenüber  den  oft  spezifi-
 schen  Klima-  und  Temperaturansprüchen  verbunden,
 was  insbesondere  bei  Tierbörsen  von  Belang  ist,  weil
 hier  unter  einheitlichen,  spezifischen  Anforderungen
 nicht  Rechnung  tragenden  Rahmenbedingungen  Tiere
 mit  unterschiedlichem  Artenspektrum  und  mit  jeweils
 unterschiedlichen  Bedürfnissen  gehandelt  werden.  Des-
 halb  ist  zum  Schutz  dieser  nicht  domestizierten  Tiere
 ein  grundsätzliches  Verbot  entsprechender  Veranstal-
 tungen erforderlich.

 Nur  wenn  im  Einzelfall  vom  Veranstalter  glaubhaft  dar-
 gelegt  werden  kann,  dass  bei  den  für  die  Börse  oder
 sonstige  Verkaufsveranstaltung  vorgesehenen  Tieren
 auf  Grund  des  hinreichenden  Domestikationsgrades
 (z.  B.  bei  bestimmten  Ziervogelarten)  kein  übermäßiger
 Stress  zu  erwarten  ist,  kann  eine  derartige  Veranstaltung
 im  Einklang  mit  dem  Tierschutz  durchgeführt  werden.
 In  diesem  Fall  sind  die  besonderen  Bestimmungen  für
 Tierbörsen  nach  §  11  Absatz  1  Nummer  2c  Tierschutz-
 gesetz  (Absatz  1  Satz  1  Nummer  6  des  Gesetzentwurfs)
 anwendbar.

 44.  Zu Artikel 1 Nummer 22  (§  13 Absatz 2)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  die  Ermäch-
 tigung  des  §  13  Absatz  2  Tierschutzgesetz  auszuschöp-
 fen  und  eine  Verordnung  zu  erlassen,  in  der  Maßnah-
 men  angeordnet  werden,  die  das  Wild  vor  vermeidbaren
 Schmerzen  oder  Schäden  durch  land-  und  forstwirt-
 schaftliche Arbeiten schützen.

 45.  Zu Artikel 1 Nummer 22 (§  13 Absatz 3)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung  um  Vorlage
 eines  Verordnungsentwurfes  zu  §  13  Absatz  3  Tier-
 schutzgesetz,  mit  dem  die  Haltung  sowie  der  Erwerb
 und  die  Abgabe  von  Wildtieren  hier  nicht  heimischer
 Arten  im  Sinne  eines  tierschutzgerechteren  Umganges
 geregelt werden.

 46.  Zu Artikel 1 Nummer 26  (§  15)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  prüfen,  wie  der  Stellungnahme  der  nach  §  15
 berufenen  Tierschutzkommissionen  ein  höheres  Ge-
 wicht  zukommen  kann,  damit  sie  im  Genehmigungs-
 verfahren  maßgeblich  zu  berücksichtigen  ist,  soweit  die
 Stellungnahme einstimmig ergangen ist.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Tierschutzkommissionen  nach  §  15  wurden  im  Jah-
 re  1986  ins  Leben  gerufen.  Nach  26  Jahren  scheint  es
 notwendig,  auch  vor  dem  Hintergrund  nicht  zurückge-
 hender  Tierversuchszahlen  (vgl.  Bericht  der  Bundes-
 regierung  über  den  Stand  der  Entwicklung  des  Tier-
 schutzes  2011)  ihrem  sachkundigen  Votum  ein  höheres
 Gewicht und eine höhere Verbindlichkeit zuzumessen.

 Die  ehrenamtlich  tätigen  Mitglieder  dieser  Kommissio-
 nen  sind  die  einzige  Institution  außer  den  Genehmi-
 gungsbehörden,  die  die  Anträge  prüfen  und  bewerten
 können.  Da  die  Genehmigung  von  Tierversuchen  bis-
 lang  nur  auf  Veranlassung  des  Antragstellers  gerichtlich
 überprüft  werden  kann,  ist  es  notwendig,  die  Genehmi-
 gung  mit  höchster  Sorgfalt  unter  maßgeblicher  Berück-
 sichtigung  der  Stellungnahme  der  Kommission  nach
 §  15 Tierschutzgesetz zu gestalten.

 47.  Zu  Artikel  1  Nummer  28  Buchstabe a
 Doppelbuchstabe  bb  und  cc
 (§  16 Absatz 1 Nummer 4
 Satz 2 bis 6 – neu –),
 Buchstabe c Doppel-
 buchstabe aa
 Dreifachbuchstabe 0aaa
 –  neu  –  (§  16  Absatz  3  Satz  1),
 Dreifachbuchstabe  aaa  und
 Dreifachbuchstabe bbb
 (§  16 Absatz 3 Satz 1)

 Artikel 1 Nummer 28 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Buchstabe  a  sind  die  Doppelbuchstaben  bb  und  cc
 wie folgt zu fassen:

 ,bb)  Die  bisherige  Nummer  4  wird  Nummer  9  mit
 der  Maßgabe,  dass  dem  Wort  „Betriebe“  die
 Wörter  „Einrichtungen  und“  vorangestellt  wer-
 den.

  cc)  Der  Nummer  9  werden  folgende  Sätze  ange-
 fügt:

 „Die  zuständige  Behörde  führt  in  Einrichtun-
 gen  und  Betrieben  nach  Satz  1  Nummer  3  und
 §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  2  regel-
 mäßig Inspektionen durch.

 Die  zuständige  Behörde  passt  die  Häufigkeit
 der  Inspektionen  auf  der  Grundlage  einer
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Risikoanalyse  für  jede  Einrichtung  an,  unter
 Berücksichtigung folgender Aspekte:

 a)  Anzahl und Art der untergebrachten Tiere,

 b)  Vorgeschichte  der  Einrichtung  oder  des  Be-
 triebs  hinsichtlich  der  Einhaltung  der  tier-
 schutzrechtlichen Vorschriften,

 c)  Anzahl  und  Art  der  durchgeführten  Projek-
 te und

 d)  alle  Hinweise,  die  auf  eine  Nichteinhaltung
 hinweisen könnten.

 Auf  der  Grundlage  der  Risikoanalyse  werden
 jährlich  bei  mindestens  einem  Drittel  der  Be-
 triebe  und  Einrichtungen  nach  Satz  1  Nummer  3
 Inspektionen  durchgeführt.  In  Einrichtungen
 und  Betrieben  nach  Satz  1  Nummer  3  und  §  11
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  und  2,  in  denen  Pri-
 maten  gezüchtet,  gehalten  oder  verwendet  wer-
 den,  werden  jedoch  mindestens  einmal  jährlich
 Inspektionen durchgeführt.

 Ein  angemessener  Teil  der  Inspektionen  erfolgt
 ohne Vorankündigung.

 Die  Aufzeichnungen  über  alle  Inspektionen
 und  deren  Ergebnisse  werden  ab  dem  Zeit-
 punkt  der  jeweiligen  Aufzeichnung  für  einen
 Zeitraum  von  mindestens  fünf  Jahren  aufbe-
 wahrt.“ ‘

 b)  Buchstabe  c  Doppelbuchstabe  aa  ist  wie  folgt  zu  än-
 dern:

 aa)  Vor  Dreifachbuchstabe  aaa  ist  folgender  Drei-
 fachbuchstabe 0aaa einzufügen:

 ,0aaa)  Die  Angabe  „Absatzes  2“  wird  durch  die
 Angabe „Absatzes 1“ ersetzt.‘

 bb)  In  Dreifachbuchstabe  aaa  und  Dreifachbuch-
 stabe  bbb  sind  jeweils  die  Wörter  „  ,  mit  Aus-
 nahme  von  Bildaufzeichnungen  von  Personen,“
 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Artikel  34  der  Richtlinie  2010/63/EU  schreibt  verbind-
 liche  „Inspektionen“  vor.  Der  im  Entwurf  verwendete
 Begriff  „Besichtigung“  ist  für  amtliche  Kontrollen
 nicht  anwendbar  –  vgl.  hierzu  die  Begriffsbestimmun-
 gen  in  Artikel  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  882/2004.  So-
 fern  eine  wörtliche  Übersetzung  von  „Inspektion“  im
 Sinne  von  „Besichtigung“  beabsichtigt  ist,  müsste  die-
 ser  Begriff  zwingend  definiert  werden  im  Sinne  einer
 Gleichwertigkeit  mit  einer  Inspektion  im  Sinne  der
 Richtlinie und der genannten Verordnung.

 Die  Richtlinie  schreibt  weiterhin  konkret  eine  Risiko-
 analyse  in  Verbindung  mit  verbindlichen  Mindestkon-
 trollfrequenzen vor.

 Der  vorliegende  Vorschlag  dient  der  korrekten  Umset-
 zung dieser Vorgaben.

 Artikel  35  Absatz  1  der  Richtlinie  regelt  eine  Kontroll-
 befugnis  der  Kommission  mit  dem  Ziel,  die  korrekte
 Umsetzung  und  Durchführung  der  Inspektionsver-
 pflichtungen in den Mitgliedstaaten zu kontrollieren:

 „(1)  Wenn  ein  hinreichender  Grund  zur  Besorgnis
 besteht,  kontrolliert  die  Kommission  in  den  Mitglied-
 staaten  die  Infrastruktur  und  Durchführung  der  nationa-
 len  Inspektionen,  wobei  sie  unter  anderem  den  Anteil
 an  Inspektionen  ohne  Vorankündigung  berücksichtigt.“

 Die  Kontrollbehörden  benötigen  eine  eindeutige  und
 umsetzbare  Rechtsgrundlage  zur  Durchführung  der
 Vor-Ort-Kontrollen.  Diese  ist  auch  auf  Grund  der  damit
 verbundenen  Duldungs-  und  Mitwirkungspflichten  der
 Einrichtungen und Betriebe unverzichtbar.

 Vor  diesem  Hintergrund  erscheint  eine  Umsetzung  der
 Richtlinienvorgabe  wie  im  Vorschlag  formuliert  uner-
 lässlich.

 Die  örtliche  Umstellung  des  Absatzes  1  Satz  1  Nummer  4
 hat  sprachlich-systematische  Gründe:  Die  Einführung
 von  Zwischensätzen  in  §  16  Absatz  1  ist  nicht  möglich,
 da  dadurch  der  Bezug  der  nachfolgenden  Nummern  zur
 ersten  Zeile  zerstört  wird.  Weitere  Sätze  können  des-
 halb nur am Ende des Absatzes angefügt werden.

 Die  Regelung  in  §  16  Absatz  3  bezieht  sich  auf  die
 Durchführung  der  Aufsicht  nach  §  16  Absatz  1,  nicht
 auf  die  in  Absatz  2  geregelte  Vorlage  von  Aufzeichnun-
 gen  durch  Vertreter  der  kontrollierten  Einrichtung  (re-
 daktionelle Korrektur).

 Die  Notwendigkeit  der  Verschlechterung  der  Befugnis-
 se  der  Behörde  im  Hinblick  auf  Bildaufzeichnungen
 von  Personen  ist  nicht  nachvollziehbar  und  wird  in  der
 Begründung  des  Entwurfs  nicht  belegt.  Im  Rahmen  von
 Verstößen,  insbesondere  gegen  die  Strafvorschriften
 des  §  17  oder  §  18  des  Tierschutzgesetzes  oder  der  ein-
 schlägigen  Verordnungen  kann  zur  Beweissicherung
 auch  die  Dokumentation  des  Vorgehens  eines  „Täters“
 erforderlich  und  damit  im  Rahmen  der  Beweissiche-
 rung begründet sein.

 Da  dies  z.  B.  auch  im  Rahmen  der  Überwachung  des
 Straßenverkehrsrecht  im  Bereich  von  Ordnungswidrig-
 keiten,  und  hier  sogar  automatisiert,  erfolgt,  ist  diese
 Einschränkung,  zumal  sie  nicht  begründet  wird,  nicht
 akzeptabel.

 48.  Zu Artikel 1 Nummer 33a – neu –
 (§  17 Nummer 2 Buchstabe a und b)

 In  Artikel  1  ist  nach  Nummer  33  folgende  Nummer  33a
 einzufügen:

 ,33a.  In  §  17  Nummer  2  Buchstabe  a  und  b  werden  je-
 weils  die  Wörter  „Schmerzen  oder  Leiden“  durch
 die  Wörter  „Schmerzen,  Leiden  oder  Schäden“
 ersetzt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Die  Aufnahme  von  erheblichen  Schäden  in  die  Straf-
 vorschriften  des  §  17  ist  aus  Vollzugsgründen  zielfüh-
 rend,  da  viele  Strafverfahren  trotz  offensichtlicher
 Schwere  der  tierschutzfachlichen  Verstöße  eingestellt
 werden  müssen,  da  zweifelsohne  vorhandene  erheb-
 liche  bzw.  länger  anhaltende  Schmerzen  oder  Leiden
 nicht  eindeutig  nachgewiesen  werden  konnten.  Der
 häufig  damit  einhergehende  erhebliche  Schaden  ist
 jedoch  über  entsprechende  pathologisch-anatomische
 Untersuchungen  einfacher  und  eindeutiger  nachzuwei-
 sen.
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49.  Zu Artikel 1 Nummer 39  (§  21 Absatz 1)

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  bis  spätes-
 tens  31.  Dezember  2014  zu  berichten,  ob  und  wie  Alter-
 nativen  zur  betäubungslosen  Kastration  von  unter  acht
 Tage  alten  männlichen  Schweinen  bis  zum  Auslaufen
 der  Übergangsregelung  in  die  Praxis  umsetzbar  sind.
 Dabei  sind  auch  Lösungswege  für  kleinere  Betriebe
 und  Vermarktungsstrukturen  sowie  für  besondere  Hal-
 tungsverfahren  wie  dem  ökologischen  Landbau  aufzu-
 zeigen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Begründung  des  vorliegenden  Gesetzentwurfs  zu
 Nummer  5  Buchstabe  a  (§  5  Absatz  3  Nummer  1a)  führt
 zwar  aus,  dass  verschiedene  Alternativen  zur  betäu-
 bungslosen  Kastration  zur  Verfügung  stehen,  die  auch
 die  Praktikabilität  und  den  Verbraucherschutz  berück-
 sichtigen.  Allerdings  ist  dies  bei  den  derzeitigen  Alter-
 nativen nicht umfassend gewährleistet.

 So  wird  die  Mast  von  unkastrierten  männlichen  Tieren
 (Jungebermast)  als  Alternative  zur  betäubungslosen
 chirurgischen  Kastration  mit  den  besten  Aussichten  dis-
 kutiert.  Um  auf  diesem  Gebiet  weiter  Erfahrungen  zu
 sammeln,  schlachten  eine  Reihe  von  Unternehmen  in
 geringerem  Umfang  Jungeber.  Erste  Ergebnisse  zeigen
 jedoch  die  Notwendigkeit  weiterer  umfangreicher  For-
 schungs-  und  Entwicklungsarbeiten  entlang  der  gesam-
 ten  Produktionskette  (Fütterung,  Haltung  und  Vermark-
 tung)  sowie  zur  Geruchserkennung  und  - reduktion.  Bei
 der  weiteren  Alternative  der  immunokastrierten  Tiere
 ist  in  absehbarer  Zeit  an  eine  breite  Anwendung  schwer
 zu  denken,  da  von  Seiten  der  Tierhalter  und  Schlacht-
 betriebe  mit  erheblichen  Vorbehalten  bei  den  Verbrau-
 chern gerechnet wird.

 Damit  vor  dem  Auslaufen  der  Übergangsregelung  si-
 chergestellt  wird,  dass  in  der  Breite  anwendbare  und
 praxisgerechte  Alternativen  zur  betäubungslosen  chir-
 urgischen  Kastration  vorliegen,  wird  die  Bundesregie-
 rung  um  einen  entsprechenden  Bericht  zwei  Jahre  vor
 Auslaufen  der  Übergangsregelung  gebeten.  Der  Bericht
 schafft  eine  Entscheidungsgrundlage,  ob  und  in  wel-
 chem  Umfang  von  der  Verordnungsermächtigung  nach
 §  5  Absatz  4  Nummer  1  TierschG  Gebrauch  gemacht
 werden muss.

 50.  Hilfsvorschlag zu Nummer 403

 Zu Artikel 1 Nummer 39 (§  21 Absatz 5 Satz 2)

 In  Artikel  1  Nummer  39  ist  in  §  21  Absatz  5  Satz  2  nach
 der  Angabe  „§  11  Absatz  1  Satz  2“  die  Angabe  „  und  3“
 einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Im  Rahmen  der  Antragstellung  einer  Erlaubnis  nach
 §  11  hat  die  zuständige  Behörde  innerhalb  einer  Frist
 von  drei  Monaten  über  den  Antrag  zu  entscheiden.  Bei
 der  Berechnung  der  Frist  bleiben  die  Zeiten  unberück-
 sichtigt,  während  derer  der  Antragsteller  trotz  schriftli-
 cher  Aufforderung  der  Behörde  Angaben  zur  betroffe-
 nen  Tierart,  der  verantwortlichen  Person  und  den
 Räumlichkeiten  (§  11  Absatz  1  Satz  2)  nicht  vorlegt.
 Unberücksichtigt  bei  der  Berechnung  der  Frist  müssen
 auch  Zeiten  bleiben,  in  denen  der  Antragsteller  Anga-
 ben  zur  Sachkunde  der  verantwortlichen  Person  nicht
 vorlegt  (§  11  Absatz  1  Satz  3).  Erfahrungsgemäß  beste-
 hen  gerade  beim  Nachweis  der  erforderlichen  fach-
 lichen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  Probleme,  was  zum
 Teil  zu  erheblichen  Verzögerungen  im  Ablauf  des  Ver-
 fahrens führt.

 51.  Zum Gesetzentwurf allgemein

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  klarzustellen,  dass  der  Übergang  von  Tierversu-
 chen  im  Sinne  des  Gesetzes  zur  nicht  vom  Gesetz  be-
 troffenen  Weiterzucht  transgener  Tierlinien  nach  der
 F2-Generation erfolgt.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Weiterzucht  nach  der  F2-Generation  ist  kein  Tier-
 versuch.

 52.  Zum Gesetzentwurf allgemein

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  prüfen,  wie  ein  Verbot  der  Sodomie  im  Tier-
 schutzgesetz verankert werden kann.

 53.  Zum Gesetzentwurf allgemein

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  auch  den  Erfüllungsaufwand  für  die  Universitä-
 ten  und  außeruniversitären  Forschungseinrichtungen
 darzulegen.

 B e g r ü n d u n g

 Dieser  Erfüllungsaufwand  belastet  insbesondere  Bund
 und  Länder;  er  umfasst  u.  a.  für  Universitäten  und  außer-
 universitäre  Forschungseinrichtungen  neue  Stellen  für
 Tierschutzbeauftragte  und  für  die  Erweiterung  und  In-
 tensivierung  der  Forschung  und  Weiterbildung  im  Tier-
 schutz  (ca.  35  Mio.  Euro  pro  Jahr)  und  für  die  Arbeits-
 zeit  von  Forschungspersonal,  um  künftig  ca.  2  000  zu-
 sätzlich  erforderliche  Anträge  zu  stellen  (ca.  10  Mio.
 Euro pro Jahr).

 3  Für  den  Fall,  dass  der  Deutsche  Bundestag  dem  Hauptvorschlag  unter

 Nummer 40 nicht folgt.
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Anlage 4
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zu  der  Stellungnahme  des
 Bundesrates wie folgt:

 Zu Nummer 1  (Zum Gesetzentwurf insgesamt)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Bundesrat  zu,  dass  das
 Prinzip  der  Vermeidung,  Verminderung  und  Verbesserung
 bei  der  Verwendung  von  Tieren  zu  wissenschaftlichen  Zwe-
 cken  konsequent  verfolgt  werden  muss  und  unterstützt  die-
 ses  Ziel  mit  verschiedenen  Maßnahmen.  Die  Bundesregie-
 rung  ist  der  Auffassung,  dass  der  vorgelegte  Gesetzentwurf
 die  Interessen  des  Tierschutzes  sowie  der  Forschung  ausge-
 wogen berücksichtigt.

 Zu Nummer 2  (Artikel 1 Nummer 01 – neu – (§  1))

 Die  Bundesregierung  hält  weitergehende  tierschutzrecht-
 liche  Regelungen  im  Hinblick  auf  die  Tötung  von  Wirbel-
 tieren  zur  Schädlingsbekämpfung  nicht  für  erforderlich.  Der
 Forderung  des  Bundesrates  wird  bereits  durch  das  geltende
 Recht  Rechnung  getragen.  Hiernach  ist  im  konkreten  Einzel-
 fall  zu  prüfen,  ob  ein  vernünftiger  Grund  für  das  Töten  eines
 Tieres  vorliegt,  außerdem  darf  die  Tötung  nur  vorgenommen
 werden,  wenn  dabei  nicht  mehr  als  unvermeidbare  Schmer-
 zen  entstehen  und  derjenige,  der  die  Tötung  durchführt,  die
 dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.

 Zu Nummer 3  (Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  0a  –  neu  –
 (§  2a Absatz 1 Nummer 6 – neu –))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates  grundsätzlich  zu,  schlägt  aber  vor,  den  neuen  Buchsta-
 ben 0a wie folgt zu fassen:

 „0a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  5  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Komma ersetzt.

 bb)  Folgende Nummer 6 wird angefügt:

 „6.  an  Sicherheitsvorkehrungen  im  Falle  techni-
 scher Störungen oder im Brandfall.“  “

 Zu Nummer 4  (Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  a1  –  neu  –
 (§  2a Absatz 1c – neu –), Nummer 2
 Buchstabe b (§  3 Nummer 11))

 Zu Buchstabe a

 Die  Bundesregierung  lehnt  das  Anliegen  des  Bundesrates  ab.
 Aus  der  Begründung  wird  nicht  ersichtlich,  welcher  konkre-
 te  Regelungsbedarf  besteht,  der  eine  entsprechende  Ermäch-
 tigung  erforderlich  machen  würde.  Darüber  hinaus  birgt  eine
 derartige  Ermächtigung  die  Gefahr,  dass  das  bereits  in  §  3
 Nummer  11  des  Tierschutzgesetzes  geregelte  grundsätzliche
 Verbot  der  Verwendung  von  Geräten  mit  direkter  Stromein-
 wirkung  zu  Ungunsten  des  Tierschutzes  und  entgegen  dem
 Staatsziel  Tierschutz  aufgeweicht  würde.  Zudem  wider-
 spricht  die  Bundesregierung  dem  Argument  des  Bundes-
 rates,  dass  die  Ermächtigung  für  die  bereits  bestehende  Re-

 gelung  in  §  5  Absatz  2  Satz  2  bis  4  der  Tierschutz-
 Schlachtverordnung  nicht  eindeutig  sei.  Die  Vorschrift  be-
 ruht  auf  §  4b  Satz  1  Nummer  2  des  Tierschutzgesetzes  und
 dient  der  näheren  Regelung  von  Anforderungen,  die  in  Arti-
 kel  5  Nummer  1  des  Europäischen  Übereinkommens  zum
 Schutz von Schlachttieren niedergelegt sind.

 Zu Buchstabe b

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Streichung  ab.  Die  Auffas-
 sung  des  Bundesrates,  wonach  die  Formulierung  „nicht  un-
 erheblich“  nicht  der  Systematik  des  Gesetzes  entspräche,
 wird  nicht  geteilt.  Vielmehr  ist  die  bestehende  Formulierung
 in  §  3  Nummer  11  des  Tierschutzgesetzes  für  eine  differen-
 zierte  Betrachtung  der  unterschiedlichen  Geräte  angezeigt.
 Die  Streichung  würde  zu  einer  inhaltlichen  Änderung  füh-
 ren,  welche  Geräte  verboten  sind.  Für  eine  solche  inhaltliche
 Änderung besteht kein Anlass.

 Zu Nummer 5  (Artikel  1  Nummer  1  (§  2a  Absatz  4  –  neu  –,
 5 – neu –))

 Die  Bundesregierung  unterstützt  zwar  das  Konzept,  künftig
 auch  legislativ  verstärkt  Tierschutzindikatoren  zu  berück-
 sichtigen.  Bevor  eine  entsprechende  Ermächtigung  in  das
 Tierschutzgesetz  aufgenommen  werden  kann,  muss  jedoch
 ein  fachliches  Konzept  entwickelt  werden,  damit  die  Er-
 mächtigung,  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  gebotene  in-
 haltliche  Bestimmtheit,  die  erforderlichen  Aspekte  berück-
 sichtigen  kann.  So  ist  bislang  nicht  ausreichend  klar,  welche
 Kriterien  die  festzulegenden  Tierschutzindikatoren  erfüllen
 müssen,  an  welchem  Maßstab  die  mit  Hilfe  der  Indikatoren
 ermittelten  Ergebnisse  gemessen  werden  sollen,  welche  Ver-
 antwortlichkeiten  auf  Tierhalter,  Behörde  oder  ggf.  weitere
 Personen  entfallen  sollen  oder  welche  Konsequenzen  ggf.
 bei  Nichteinhaltung  folgen  sollen.  Die  vom  Bundesrat  gefor-
 derte  Ermächtigung  berücksichtigt  diese  Aspekte  nicht  um-
 fassend  und  sollte  daher  nicht  aufgenommen  werden.  Zu
 berücksichtigen  ist  dabei  auch,  dass  die  Festlegung  von
 Tierschutzindikatoren,  wenn  sie  der  Regelung  von  Anfor-
 derungen  an  die  Haltung  von  Tieren  dienen,  oder  wenn  sie
 Bestandteil  des  im  Gesetzentwurf  vorgesehenen  Eigenkon-
 trollsystems  sind,  bereits  von  bestehenden  oder  im  Rahmen
 des  Gesetzentwurfs  vorgesehenen  Ermächtigungen  umfasst
 ist.

 Zu Nummer 6  (Artikel 1 Nummer 1 (§  2a))

 Die  Bundesregierung  begrüßt  privatwirtschaftliche  Initiati-
 ven,  die  darauf  abzielen,  dem  Verbraucher  aussagekräftige
 und  verlässliche  Informationen  über  die  bei  der  Erzeugung
 eingehaltenen  übergesetzlichen  Tierschutzstandards  zur  Ver-
 fügung  zu  stellen.  Sie  sieht  jedoch  keinen  Bedarf  für  eine
 Ermächtigung  für  eine  nationale  legislative  Regelung  im
 Tierschutzgesetz.

 Die  Europäische  Kommission  hat  in  ihrer  Tierschutzstrate-
 gie  2012–2015  die  Prüfung  eines  „neuen  EU-Rahmens  zur
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Verbesserung  der  Transparenz  und  Eignung  der  Tierschutz-
 informationen  für  Verbraucher  zur  Erleichterung  ihrer  Kauf-
 entscheidung“  angekündigt.  Dieser  soll  „auf  die  Bereitstel-
 lung  eines  Instruments  abzielen,  welches  den  Verbrauchern
 gewährleistet,  dass  tierschutzbezogene  Angaben  transparent
 und  wissenschaftlich  relevant  sind“.  In  den  vom  Rat  am
 18.  Juni  2012  verabschiedeten  Ratsschlussfolgerungen  teilt
 der  Rat  diesen  Ansatz  der  Kommission  und  „erklärt  nach-
 drücklich,  dass  die  Verbraucher  in  die  Lage  versetzt  werden
 müssen,  bei  der  Verbesserung  des  Lebens  von  Tieren  eine
 zunehmend  aktive  Rolle  zu  spielen,  und  betont,  dass  die  Ver-
 braucher  und  Bürger  zu  diesem  Zweck  korrekte,  relevante
 und transparente Informationen erhalten müssen“.

 Da  eine  starke  Verflechtung  der  Märkte  für  tierische  Erzeug-
 nisse  auf  EU-Ebene  besteht,  setzt  sich  die  Bundesregierung
 für  die  Einführung  einer  EU-weiten  freiwilligen  Tierschutz-
 kennzeichnung  ein.  In  Anbetracht  der  bestehenden  Initiati-
 ven  auf  EU-Ebene  und  des  höheren  Wirkgrades  einer  EU-
 einheitlichen  Regelung  sieht  die  Bundesregierung  nationale
 Wege  nicht  als  zielführend  an.  Auf  eine  verpflichtende
 Kennzeichnung  bestimmter  Tierschutzaspekte  bei  Lebens-
 mitteln  tierischer  Herkunft  wurde  in  der  Verordnung  (EU)
 Nr.  1169/2011  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  25.  Oktober  2011  betreffend  die  Information  der  Ver-
 braucher  über  Lebensmittel  und  zur  Änderung  der  Verord-
 nungen  (EG)  Nr.  1924/2006  und  (EG)  Nr.  1925/2006  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  und  zur  Aufhebung
 der  Richtlinie  87/250/EWG  der  Kommission,  der  Richtlinie
 90/496/EWG  des  Rates,  der  Richtlinie  1999/10/EG  der
 Kommission,  der  Richtlinie  2000/13/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates,  der  Richtlinien  2002/67/EG  und
 2008/5/EG  der  Kommission  und  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  608/2004  der  Kommission  (ABl.  L  304  vom  22.11.2011,
 S.  18)  bewusst  verzichtet;  nationale  Regelungen  wären  da-
 nach nur unter restriktiven Bedingungen zulässig.

 Die  Bundesregierung  unterstützt  daher  nicht  die  Forderung
 des  Bundesrates  nach  Schaffung  einer  Ermächtigung  im
 Tierschutzgesetz für eine nationale Regelung.

 Zu Nummer 7  (Artikel 1 Nummer 1 (§  2a))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Bundesrat  zu,  dass  die
 Kenntnisse  und  Fähigkeiten  von  Personen,  die  mit  Tieren
 umgehen,  einen  Schlüsselfaktor  für  das  Wohlergehen  der
 Tiere  darstellen.  Im  Nutztierbereich  bestehen  tierschutz-
 rechtlich  geregelte  besondere  Anforderungen  an  die  Sach-
 kunde  derzeit  beim  Transport  (Artikel  17  Absatz  2  der  Ver-
 ordnung  (EG)  Nr.  1/2005  des  Rates  vom  22.  Dezember  2004
 über  den  Schutz  von  Tieren  beim  Transport  und  damit
 zusammenhängenden  Vorgängen  sowie  zur  Änderung  der
 Richtlinien  64/432/EWG  und  93/119/EG  und  der  Verord-
 nung  (EG)  Nr.  1255/97  (ABl.  L  3  vom  5.1.2005,  S.  1))  und
 beim  berufs-  oder  gewerbsmäßigen  Töten  von  Wirbeltieren
 (§  4  Absatz  1a  des  Tierschutzgesetzes,  künftig  auch  Artikel  21
 der  Verordnung  (EG)  Nr.  1099/2009  des  Rates  vom  24.  Sep-
 tember  2009  über  den  Schutz  von  Tieren  zum  Zeitpunkt  der
 Tötung  (ABl.  L  303  vom  18.11.2009,  S.  1))  sowie  der
 Haltung  von  Masthühnern  (§  17  der  Tierschutz-Nutztierhal-
 tungsverordnung).  Generell  muss  nach  §  2  des  Tierschutz-
 gesetzes  derjenige,  der  ein  Tier  hält,  betreut  oder  zu  betreuen
 hat,  über  die  erforderlichen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  ver-
 fügen.

 Die  Europäische  Kommission  schlägt  in  ihrer  Tierschutz-
 strategie  2012–2015  die  Festlegung  gemeinsamer  Kompe-
 tenzanforderungen  an  Personen,  die  mit  Tieren  umgehen,
 vor  und  kündigt  eine  diesbezügliche  Prüfung  im  Zusammen-
 hang  mit  der  Schaffung  eines  neuen  vereinfachten  Rechts-
 rahmens an.

 Die  Bundesregierung  wird  unter  Einbindung  der  betroffenen
 Kreise  prüfen,  in  welchen  Bereichen  der  landwirtschaft-
 lichen  Nutztierhaltung  eine  weitere  Qualifizierung  von  Per-
 sonen  zu  einer  Verbesserung  des  Tierschutzes  beitragen
 kann.

 Zu Nummer 8  (Artikel 1 Nummer 1 (§  2a))

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Bitte  des  Bundesrates  ab.
 §  2a  Absatz  1b  des  Tierschutzgesetzes  ermächtigt  das  Bun-
 desministerium  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbrau-
 cherschutz  (BMELV)  zum  Erlass  von  Kennzeichnungsvor-
 schriften  für  Hunde  und  Katzen  durch  Rechtsverordnung  mit
 Zustimmung  des  Bundesrates  nur,  soweit  es  zum  Schutz  der
 Tiere  erforderlich  ist.  Der  Schutz  des  Eigentums  ebenso  wie
 die  Klärung  der  Rechtsverhältnisse  sind  keine  Bereiche,  die
 systematisch  der  Tierschutzgesetzgebung  zuzuordnen  sind.
 Die  mit  der  Maßnahme  darüber  hinaus  angestrebte  Erleich-
 terung  der  Ermittlung  der  Halterinnen  und  Halter  ausgesetz-
 ter  oder  aufgefundener  Tiere  rechtfertigt  aus  der  Sicht  der
 Bundesregierung  nicht  den  zu  erwartenden  erheblichen  Ver-
 waltungsaufwand  sowie  den  Aufwand  für  Halterinnen  und
 Halter  und  ist  daher  nicht  verhältnismäßig,  zumal  Halter  und
 Halterinnen  bereits  jetzt  die  Möglichkeit  haben,  ihre  Tiere
 freiwillig  kennzeichnen  und  registrieren  zu  lassen,  um  der
 Gefahr des Verlorengehens vorzubeugen.

 Zu Nummer 9  (Artikel 1 Nummer 1 (§  2a))

 Die  Bundesregierung  teilt  die  Auffassung  des  Bundesrates,
 dass  die  Veranstaltung  von  Tierbörsen  und  die  Zurschaustel-
 lung  von  Tieren  in  Zirkusbetrieben  mit  besonderen  Belastun-
 gen  der  Tiere  verbunden  sein  können  und  dass  es  in  be-
 stimmten  Fällen  zu  tierschutzwidrigen  Zuständen  kommen
 kann.

 Im  Hinblick  auf  das  Halten  und  Zurschaustellen  von  Tieren
 in  Zirkusbetrieben  sieht  der  Gesetzentwurf  jedoch  bereits  die
 Schaffung  einer  Ermächtigung  in  §  11  Absatz  4  des  Tier-
 schutzgesetzes  vor,  die  es  ermöglicht,  bei  Vorliegen  der  dort
 geregelten  Voraussetzungen  das  Zurschaustellen  von  Tieren
 wildlebender  Arten  an  wechselnden  Orten  zu  beschränken
 oder  zu  verbieten.  Im  Hinblick  auf  Tierbörsen  hält  die  Bun-
 desregierung  den  Erlass  von  Regelungen,  welche  Tiere  ohne
 Genehmigung,  mit  Genehmigung  oder  ausnahmslos  nicht
 auf  Tierbörsen  getauscht  oder  verkauft  werden  dürfen,  nicht
 für  zielführend.  Es  bliebe  unklar,  wie  mit  Tierarten,  die  auf
 keiner  der  betreffenden  Listen  verzeichnet  sind,  zu  verfahren
 ist.  Auf  die  Gegenäußerung  der  Bundesregierung  zu  Num-
 mer 43 wird verwiesen.

 Zu Nummer 10  (Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  b  (§  3
 Nummer 6))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Bundesrat  zu,  dass  es  bei
 Rodeoveranstaltungen  zu  tierschutzwidrigen  Praktiken  kom-
 men  kann.  Sie  hält  die  vom  Bundesrat  vorgeschlagene  Er-
 gänzung  jedoch  nicht  für  erforderlich.  Soweit  das  Zurschau-
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stellen  von  Tieren  bei  Rodeoveranstaltungen  mit  Schmerzen,
 Leiden  oder  Schäden  für  die  betroffenen  Tiere  verbunden  ist,
 fällt  es  bereits  jetzt  unter  das  Verbot  des  geltenden  §  3  Num-
 mer 6 des Tierschutzgesetzes.

 Die  Bundesregierung  wird  prüfen,  ob  weitergehende  Rege-
 lungen  erforderlich  sind,  um  den  Tierschutz  im  Rahmen  von
 Rodeoveranstaltungen zu gewährleisten.

 Zu Nummer 11  (Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  b  (§  3
 Nummer 10))

 Die  Bundesregierung  hält  die  Änderung  für  nicht  erforder-
 lich.  Bereits  jetzt  gibt  §  2  Nummer  1  des  Tierschutzgesetzes
 vor,  dass  derjenige  der  ein  Tier  hält,  betreut  oder  zu  betreuen
 hat,  dieses  seiner  Art  und  seinen  Bedürfnissen  entsprechend
 angemessen  zu  ernähren,  zu  pflegen  und  verhaltensgerecht
 unterzubringen  hat.  Zudem  wird  für  den  Bereich  der  Nutz-
 tierhaltung  insbesondere  in  §  4  Absatz  1  Satz  1  Nummer  4
 der  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  geregelt,  dass
 derjenige,  der  Nutztiere  hält,  alle  Tiere  täglich  entsprechend
 ihrem  Bedarf  mit  Futter  und  Wasser  in  ausreichender  Menge
 und  Qualität  zu  versorgen  hat.  Die  Bundesregierung  teilt  zu-
 dem  auch  nicht  die  Auffassung  des  Bundesrates,  dass  das  be-
 stehende  Verbot  in  §  3  Nummer  10,  einem  Tier  Futter  darzu-
 reichen,  das  dem  Tier  erhebliche  Schmerzen,  Leiden  oder
 Schäden  bereitet,  nur  auf  die  Beschaffenheit  des  Futters
 selbst und nicht auf das gesamte Fütterungsregime abstellt.

 Zu Nummer 12  (Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  b  (§  3
 Nummer 12 – neu –))

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Änderung  ab.  Ein  Pelztierhal-
 tungsverbot  würde  einen  Eingriff  in  die  im  Grundgesetz  ver-
 ankerten  Grundrechte  der  Berufs-  und  Eigentumsfreiheit
 darstellen  und  wäre  deshalb  nur  dann  zulässig,  wenn  mildere
 Mittel  zur  Erreichung  des  Ziels  einer  tierschutzgerechten
 Pelztierhaltung  erkennbar  nicht  gegeben  wären.  Dies  gilt
 auch  vor  dem  Hintergrund  des  Staatsziels  Tierschutz  in  Arti-
 kel  20a  des  Grundgesetzes.  Ein  solches  milderes  Mittel  ist
 die  rechtsverbindliche  Festlegung  geeigneter  Tierschutz-
 anforderungen  an  die  Haltung  von  Pelztieren.  Entsprechende
 Anforderungen  sind  im  Abschnitt  „Anforderungen  an  das
 Halten  von  Pelztieren“  der  Tierschutz-Nutztierhaltungsver-
 ordnung festgelegt.

 Zudem  würde  die  Änderung  die  Pflicht  zur  erneuten  Noti-
 fizierung  des  Gesetzentwurfes  gemäß  dem  Verfahren  der
 Richtlinie  98/34/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  22.  Juni  1998  über  ein  Informationsverfahren  auf
 dem  Gebiet  der  Normen  und  technischen  Vorschriften  (ABl.
 L  204  vom  21.7.1998,  S.  37)  auslösen  und  damit  die  Umset-
 zung  der  Richtlinie  2010/63/EU  des  Europäischen  Parla-
 ments  und  des  Rates  vom  22.  September  2010  zum  Schutz
 der  für  wissenschaftliche  Zwecke  verwendeten  Tiere  (ABl.
 L  276  vom  20.10.2010,  S.  33)  erheblich  über  die  Umset-
 zungsfrist hinaus verzögern.

 Zu Nummer 13  (Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  b  (§  3
 Nummer 13 – neu –))

 Die  Bundesregierung  teilt  die  vom  Bundesrat  dargestellten
 Bedenken  und  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundesrates  daher
 grundsätzlich  zu.  Sofern  allerdings  gewährleistet  ist,  dass  die

 Anforderungen  des  §  2  des  Tierschutzgesetzes  eingehalten
 werden, wäre ein Verbot nicht verhältnismäßig.

 Die  Bundesregierung  schlägt  vor  diesem  Hintergrund  vor,
 Artikel 1 Nummer 2 wie folgt zu fassen:

 „2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 2 werden

 aa)  die  Angabe  „§  8“  durch  die  Angabe  „§  8  Absatz  1
 Satz 1“ und

 bb)  die  Angabe  „Ausnahmegenehmigung  nach  §  9
 Abs.  2  Nr.  7  Satz  2“  durch  die  Wörter  „Genehmi-
 gung  nach  Vorschriften,  die  auf  Grund  des  §  9
 Absatz  3  Nummer  1  und  2  erlassen  worden  sind,“

 ersetzt.

 b)  In  Nummer  11  wird  der  Punkt  durch  ein  Komma  er-
 setzt.

 c)  Folgende Nummer wird angefügt:

 „12.  ein  Tier  als  Preis  oder  Belohnung  bei  einem
 Wettbewerb,  einer  Verlosung,  einem  Preisaus-
 schreiben  oder  einer  ähnlichen  Veranstaltung
 auszuloben.“

 d)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Satz  1  Nummer  12  gilt  nicht,  wenn  das  Tier  auf  einer
 in  Satz  1  Nummer  12  bezeichneten  Veranstaltung
 ausgelobt  wird,  bei  der  erwartet  werden  kann,  dass
 die  Teilnehmer  der  Veranstaltung  im  Falle  des  Ge-
 winns  als  künftige  Tierhalter  die  Einhaltung  der  An-
 forderungen des §  2 sicherstellen können.“

 Als  F o l g e

 ist  in  §  18  Absatz  1  Nummer  4  die  Angabe  „§  3“  durch  die
 Angabe „§  3 Satz 1“ zu ersetzen.

 Zu Nummer 14  (Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  b  (§  3
 Nummer 14 – neu –))

 Die  Forderung  des  Bundesrates,  ein  Verbot  des  Klonens  von
 Tieren  in  das  Tierschutzgesetz  aufzunehmen,  wird  von  der
 Bundesregierung abgelehnt.

 Die  Europäische  Kommission  hat  u.  a.  in  ihrem  Bericht  vom
 19.  Oktober  2010  angekündigt,  einen  eigenständigen
 Rechtsakt  mit  Regelungen  zum  Einsatz  des  Klonens  in  der
 Lebensmittelproduktion  vorzulegen.  Dem  Bericht  zufolge
 ist  beabsichtigt,  das  Klonen  von  Tieren  zum  Zweck  der  Le-
 bensmittelerzeugung  in  der  Europäischen  Union  für  zu-
 nächst  fünf  Jahre  zu  verbieten.  Außerdem  beabsichtigt  die
 Kommission,  den  Import  von  Klontieren  sowie  die  Vermark-
 tung  von  Lebensmitteln  von  geklonten  Tieren  in  der  Euro-
 päischen  Union  zu  verbieten.  Derzeit  arbeitet  die  Kommis-
 sion  an  einer  Regelung  zum  Klonen  von  Tieren  in  der
 Lebensmittelproduktion.  Ein  Regelungsvorschlag  wird  2013
 erwartet.  Vor  diesem  Hintergrund  ist  davon  auszugehen,  dass
 die  Kommission  eine  einzelstaatliche  Regelung,  die  bei  der
 Kommission zu notifizieren wäre, blockieren würde.

 Darüber  hinaus  sind  hinsichtlich  spezifischer  Regelungen
 zum  Klonen  auch  Überlegungen  zur  Durchsetzbarkeit  und
 zur  Überwachung  anzustellen.  Für  die  Überwachung  der  Re-
 gelung  wären  die  Behörden  der  Länder  zuständig.  Derzeit
 gibt  es  keine  Möglichkeit,  die  Abstammung  von  einem  ge-
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klonten  Tier  auf  analytischem  Wege  nachzuweisen.  Weiter-
 hin  kann  ein  Importverbot  für  Nachkommen  geklonter  Tiere
 oder  von  Produkten  hieraus  in  Widerspruch  zu  internationa-
 len  Handelsabkommen  stehen.  Diese  Aspekte  werden  von
 Seiten  der  Kommission  im  Rahmen  des  angekündigten  Re-
 gelungsvorhabens ebenfalls zu thematisieren sein.

 Für  Lebensmittel  von  geklonten  Tieren  selbst  finden  derzeit
 noch  die  Vorschriften  der  Verordnung  (EG)  Nr.  258/97  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  27.  Januar
 1997  über  neuartige  Lebensmittel  und  neuartige  Lebensmit-
 telzutaten  (ABl.  L  43  vom  14.2.1997,  S.  1)  Anwendung.
 Demnach  besteht  eine  Prüf-  und  Zulassungspflicht,  falls  ein
 Inverkehrbringen  in  der  Europäischen  Union  beabsichtigt
 wäre.  Ein  entsprechender  Antrag  wurde  bisher  nicht  einge-
 reicht  und  somit  auch  keine  Zulassung  erteilt,  so  dass  das  In-
 verkehrbringen solcher Erzeugnisse derzeit nicht zulässig ist.

 Zu Nummer 15  (Artikel  1  Nummer  2  Buchstabe  b  (§  3
 Nummer 15 – neu –))

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  vom  Bundesrat  vorgeschla-
 gene  Regelung  ab.  Nach  dem  geltenden  Tierschutzgesetz
 muss  derjenige,  der  ein  Wirbeltier  tötet,  über  die  dazu  not-
 wendigen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  verfügen  bzw.  gegen-
 über  der  zuständigen  Behörde  einen  Sachkundenachweis  er-
 bringen.  Die  Überprüfung  oder  Beurteilung  der  Sachkunde
 des  Schlachtenden  obliegt  dabei  der  zuständigen  Behörde
 und  kann  nicht  von  demjenigen  erwartet  werden,  der  Tiere
 abgibt.

 Zu Nummer 16  (Artikel  1  Nummer  3  Buchstabe  a  Doppel-
 buchstabe  aa  –  neu  –  (§  4  Absatz  1a  Satz  1))

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Forderung  des  Bundesrates
 ab,  da  eine  derartige  Regelung  nicht  erforderlich  ist.  Die  be-
 stehenden  Regelungen  in  §  4  Absatz  1  und  1a  des  Tier-
 schutzgesetzes  zur  erforderlichen  Sachkunde  beim  Töten
 von  Wirbeltieren  sind  ausreichend,  um  den  Tierschutz  im
 Rahmen  der  Schädlingsbekämpfung  zu  gewährleisten.  Zu-
 dem  hält  die  Bundesregierung  die  vom  Bundesrat  vorge-
 schlagene  Formulierung  für  ungeeignet,  um  die  in  der  Be-
 gründung  des  Bundesrates  zum  Ausdruck  kommende
 Intention zu erreichen.

 Zu Nummer 17  (Artikel  1  Nummer  3a  –  neu  –  (§  4a  Ab-
 satz  2  Nummer  2),  Nummer  40a  –  neu  –
 (§  21b1 – neu –))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Antrag  unter  Verweis  auf
 ihre  Stellungnahme  zum  Gesetzentwurf  des  Bundesrates  zur
 Änderung  des  Tierschutzgesetzes  vom  24.  März  2010  (Bun-
 destagsdrucksache 17/1226) ab.

 Zu Nummer 18  (Artikel  1  Nummer  5  (§  5),  Nummer  6
 (§  6))

 Noch  gibt  es  keine  umsetzbaren  Lösungskonzepte,  die  einen
 völligen  Verzicht  auf  nicht-kurative  Eingriffe  erlauben  wür-
 den.  Das  BMELV  hat  bereits  in  der  „Charta  für  Landwirt-
 schaft  und  Verbraucher“  angekündigt,  praktikable  Wege  zum
 Ausstieg  aus  nicht-kurativen  Eingriffen  zu  suchen.  In  diesem
 Zusammenhang  hat  die  Bundesregierung  bereits  die  Prüfung
 aufgenommen,  wie  geeignete  Lösungsansätze  und  Alternati-
 ven  zu  nichtkurativen  Eingriffen  gestaltet  werden  könnten.

 Aus  Sicht  der  Bundesregierung  sollten  weiterentwickelte
 Standards nach Möglichkeit EU-weit gelten.

 Zu Nummer 19  (Artikel  1  Nummer  5,  6  (§  5  Absatz  3  Num-
 mer 7, §  6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2))

 Die  Bundesregierung  teilt  das  Anliegen  des  Bundesrates  nur
 teilweise.

 Die  Schaffung  einer  Ermächtigung  zur  Regelung  bestimmter
 Kennzeichnungsmethoden  ist  nicht  erforderlich,  da  entspre-
 chende  Ermächtigungen  bereits  in  §  2a  Absatz  1b,  aber  auch
 in  §  5  Absatz  4  Nummer  2  des  Tierschutzgesetzes  vorhanden
 sind.

 Die  Bundesregierung  sieht  Anpassungsbedarf  im  Hinblick
 auf  die  inzwischen  weitverbreitete  Methode  der  Kennzeich-
 nung  von  Tieren  verschiedenster  Arten  durch  die  Implanta-
 tion  eines  elektronischen  Transponders.  Diese  schonende
 und  nur  geringe  Schmerzen  verursachende  Kennzeichnungs-
 methode  sollte  daher  bei  allen  Tierarten  ohne  Betäubung  er-
 möglicht werden.

 Die  Bundesregierung  schlägt  vor  diesem  Hintergrund  vor,
 Artikel 1 Nummer 5 wie folgt zu fassen:

 „5.  §  5 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1a wird aufgehoben.

 b)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

 „7.  für die Kennzeichnung

 a)  durch  implantierten  elektronischen  Transpon-
 der,

 b)  von  Säugetieren  außer  Schweinen,  Schafen,
 Ziegen  und  Kaninchen  durch  Ohr-  oder
 Schenkeltätowierung  innerhalb  der  ersten
 zwei Lebenswochen,

 c)  von  Schweinen,  Schafen,  Ziegen  und  Kanin-
 chen durch Ohrtätowierung,

 d)  von Schweinen durch Schlagstempel und

 d)  von  landwirtschaftlichen  Nutztieren  durch
 Ohrmarke oder Flügelmarke.“  “

 Zur  Anpassung  an  artenschutzrechtliche  Regelungen  schlägt
 die  Bundesregierung  außerdem  vor,  Artikel  1  Nummer  6
 Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  aa  (§  6  Absatz  1)  wie  folgt  zu
 fassen:

 „aa)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Nach  Nummer  1  wird  folgende  Nummer  einge-
 fügt:

 „1a.  eine  nach  artenschutzrechtlichen  Vorschrif-
 ten  vorgeschriebene  Kennzeichnung  vorge-
 nommen wird,“.

 bbb)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  das  vollständige  oder  teilweise  Entnehmen
 von  Organen  oder  Geweben  erforderlich  ist,
 um  zu  anderen  als  zu  wissenschaftlichen
 Zwecken  die  Organe  oder  Gewebe  zu  trans-
 plantieren,  Kulturen  anzulegen  oder  isolierte
 Organe,  Gewebe  oder  Zellen  zu
 untersuchen,“  “
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Zu Nummer 20  (Artikel 1 Nummer 6 (§  6))

 Zu Buchstabe a

 Auf  die  Gegenäußerung  der  Bundesregierung  zu  Nummer  18
 wird verwiesen.

 Zu Buchstabe b

 Auf  die  Gegenäußerung  der  Bundesregierung  zu  Nummer  18
 wird verwiesen.

 Zu Buchstabe c

 Die  Bundesregierung  hat  das  Anliegen  des  Bundesrates  ge-
 prüft  und  schlägt  vor,  Artikel  1  Nummer  6  Buchstabe  a  –  un-
 beschadet  der  Gegenäußerung  der  Bundesregierung  zu
 Nummer 19 – wie folgt zu fassen:

 „a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „  ,  1a“  gestri-
 chen.

 bbb)  Nach  Nummer  2  wird  folgende  Nummer  ein-
 gefügt:

 „2a.  unter  acht  Tage  alte  männliche  Schweine
 kastriert werden,“.

 ccc)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  das  vollständige  oder  teilweise  Entneh-
 men  von  Organen  oder  Geweben  erfor-
 derlich  ist,  um  zu  anderen  als  zu  wissen-
 schaftlichen  Zwecken  die  Organe  oder
 Gewebe  zu  transplantieren,  Kulturen  an-
 zulegen  oder  isolierte  Organe,  Gewebe
 oder Zellen zu untersuchen,“

 bb)  Satz 3 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Eingriffe  nach  Satz  2  Nummer  1  und  5  sind  durch
 einen  Tierarzt  vorzunehmen;  im  Falle  eines  Ein-
 griffs  nach  Satz  2  Nummer  2a  gilt  dies  auch,  sofern
 ein  von  der  normalen  anatomischen  Beschaffenheit
 abweichender Befund vorliegt. Eingriffe nach

 1.  Satz 2 Nummer 2 und 3,

 2.  Nummer  2a,  die  nicht  durch  einen  Tierarzt  vor-
 zunehmen sind, sowie

 3.  Absatz 3

 dürfen  auch  durch  eine  andere  Person  vorgenom-
 men  werden,  die  die  dazu  notwendigen  Kenntnisse
 und Fähigkeiten hat.“

 cc)  Die Sätze 5 bis 9 werden der neue Absatz 1a.“

 Als  F o l g e ä n d e r u n g  ist  in  Artikel  1  Nummer  39  §  21  Ab-
 satz 1 wie folgt zu fassen:

 „(1)  Bis  zum  Ablauf  des  31.  Dezember  2016  ist  abwei-
 chend  von  §  5  Absatz  1  Satz  1  eine  Betäubung  nicht  erfor-
 derlich  für  das  Kastrieren  von  unter  acht  Tage  alten  männ-
 lichen  Schweinen,  sofern  kein  von  der  normalen  anatomi-
 schen Beschaffenheit abweichender Befund vorliegt.“

 Zu Nummer 21  (Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a (§  5
 Absatz  3  Nummer  1a),  Nummer  39  (§  21
 Absatz 1))

 Die  Bundesregierung  hat  immer  deutlich  gemacht,  dass  so-
 wohl  im  Sinne  des  Tierschutzes  als  auch  aus  Gründen  der
 Wettbewerbsgleichheit  grundsätzlich  EU-weit  geltende  Re-
 gelungen  anzustreben  sind  und  setzt  sich  hierfür  auf  EU-
 Ebene  ein.  Dies  gilt  umso  mehr,  wenn  entsprechende  Rege-
 lungen national bereits bestehen.

 Zu Nummer 22  (Artikel  1  Nummer  6  Buchstabe  a  Doppel-
 buchstabe  aa  (§  6  Absatz  1  Satz  2  Num-
 mer 4))

 Die  Bundesregierung  hält  eine  entsprechende  Ergänzung  der
 in  §  6  Absatz  1  Satz  2  Nummer  4  vorgesehenen  Regelung
 nicht  für  erforderlich.  Die  im  Gesetzentwurf  vorgesehene
 Regelung  umfasst  die  Entnahme  von  Organen  oder  Gewe-
 ben,  sofern  sie  erforderlich  ist,  um  […]  u.  a.  isolierte  Organe,
 Gewebe  oder  Zellen  zu  untersuchen.  Sie  ist  nicht  auf  be-
 stimmte  Untersuchungszwecke  eingeschränkt,  mithin  ist  es
 auch  nicht  erforderlich,  einen  einzelnen  möglichen  Untersu-
 chungszweck ausdrücklich aufzuführen.

 Zu Nummer 23  (Artikel  1  Nummer  6  Buchstabe  c  –  neu  –,
 d – neu – (§  6 Absatz 3 Satz 3 – neu –
 Absatz  5),  Nummer  29  Buchstabe  a  (§  16a
 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 – neu –)

 Nach  dem  geltenden  Tierschutzgesetz  ist  das  Kupieren  der
 Schwänze  von  Ferkeln  grundsätzlich  verboten.  Der  Eingriff
 darf  nur  dann  durchgeführt  werden,  wenn  er  im  Einzelfall  für
 die  vorgesehene  Nutzung  des  Tieres  zu  dessen  Schutz  oder
 zum  Schutz  anderer  Tiere  unerlässlich  ist.  In  einem  solchen
 Fall  darf  der  Eingriff  bis  zum  dritten  Lebenstag  ohne  Betäu-
 bung  durchgeführt  werden.  Der  Eingriff  wird  somit  beim
 Ferkelerzeuger  durchgeführt.  Ob  er  unerlässlich  ist,  hängt
 auch  von  den  Gegebenheiten  im  Mastbetrieb  ab.  Insofern
 stimmt  die  Bundesregierung  dem  Bundesrat  zu.  Der
 Vorschlag  des  Bundesrates  ist  jedoch  ungeeignet,  weil  er
 lediglich  an  die  Glaubhaftmachung  anknüpft.  Die  Bundes-
 regierung  lässt  dieses  Thema  mit  vielfältigen  Forschungs-
 projekten  wissenschaftlich  bearbeiten  und  führt  in  den  ein-
 schlägigen  Gremien  den  fachlichen  Austausch  mit  den
 Ländern.

 Zu Nummer 24  (Artikel 1 Nummer 6 (§  6))

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Aufnahme  einer  entsprechen-
 den  Regelung  in  das  Tierschutzgesetz  ab.  Das  vorgeschla-
 gene  Einfuhrverbot  für  Tiere  aus  anderen  Mitgliedstaaten
 würde  eine  Maßnahme  gleicher  Wirkung  wie  eine  mengen-
 mäßige  Beschränkung  von  Einfuhren  darstellen,  die  nach
 Artikel  34  des  Vertrags  über  die  Arbeitsweise  der  Europäi-
 schen  Union  (AEUV)  untersagt  ist,  da  sie  den  Handel  mit
 solchen  Gütern  innerhalb  der  EU  verhindert.  Auf  Grund  der
 Außenhandelskompetenz  der  EU  könnte  ein  Einfuhrverbot
 gegenüber  Drittstaaten  allein  auf  EU-Ebene  geregelt  werden
 und  müsste  die  WTO-rechtlichen  Anforderungen  berück-
 sichtigen.

 Ein  Verbot  der  Haltung  von  Tieren,  an  denen  entgegen  den
 Vorgaben  des  Tierschutzgesetzes  Amputationen  vorgenom-
 men  wurden,  würde  zudem  die  Frage  aufwerfen,  was  mit  sol-
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chen  Tieren,  die  dann  nicht  mehr  gehalten  werden  dürfen,
 geschehen soll.

 Zu Nummer 25  (Artikel  1  Nummer  9  Buchstabe  a  (§  7a
 Absatz 1 Satz 3 – neu –, 4 – neu –))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 ab.  Der  Gesetzentwurf  enthält  bereits  eine  Regelung,  die
 dem  Anliegen  des  Bundesrates  Rechnung  trägt.  Eingriffe
 oder  Behandlungen  zur  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildung  sind
 zukünftig  –  anders  als  nach  bisheriger  Rechtslage  –  nach  §  7
 Absatz  2  Satz  2  Nummer  3  Tierversuche.  Somit  ist  im  Vor-
 feld  stets  nach  §  7a  Absatz  2  Nummer  2  des  Gesetzentwurfs
 zu  prüfen,  ob  der  verfolgte  Zweck  nicht  durch  andere  Metho-
 den  oder  Verfahren  erreicht  werden  kann.  Im  Rahmen  der
 Tierversuche  zu  Aus-,  Fort-  oder  Weiterbildungszwecken
 können  filmische  Darstellungen,  Computersimulationen
 oder  Ähnliches  solche  anderen  Methoden  sein.  Dies  geht
 auch  aus  der  Begründung  zu  Nummer  9  Buchstabe  a  des  Ge-
 setzentwurfs hervor.

 Zu Nummer 26  (Artikel  1  Nummer  9  Buchstabe  b  (§  7a
 Absatz 3))

 Es  ist  vorgesehen,  eine  entsprechende  Regelung,  gestützt  auf
 die  in  §  9  Absatz  3  Nummer  3  vorgesehene  Ermächtigung,  in
 die  noch  zu  erlassende  Tierschutz-Versuchstierverordnung
 aufzunehmen.  Die  Bundesregierung  lehnt  die  Aufnahme  ei-
 ner entsprechenden Regelung in das Gesetz daher ab.

 Zu Nummer 27  (Artikel  1  Nummer  9  Buchstabe  d  (§  7a
 Absatz 7 – neu –))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 ab.  Es  ist  –  auch  auf  Grund  der  zu  wenig  konkreten  Formu-
 lierung  –  nicht  klar  ersichtlich,  welche  Ziele  mit  dieser  Er-
 mächtigung  verfolgt  werden.  Sollte  beabsichtigt  sein,  dass
 Adressaten  der  auf  Grund  der  Ermächtigung  geschaffenen
 Vorschriften  zum  Beispiel  auch  Personen  sind,  die  Tierver-
 suche  durchführen,  so  würde  dies  eine  neue  national  strenge-
 re  Regelung  sein,  die  die  Richtlinie  2010/63/EU  nicht  gestat-
 tet.

 Für  die  Förderung  der  Entwicklung,  Validierung  und  des
 Einsatzes  von  Alternativen  zum  Tierversuch  durch  die  Bun-
 desregierung  ist  eine  Ermächtigung  im  Tierschutzgesetz
 nicht  erforderlich.  Schon  jetzt  unterstützt  die  Bundesregie-
 rung  dieses  Ziel  durch  vielfältige  Maßnahmen  wie  den
 Förderschwerpunkt  „Ersatzmethoden  zum  Tierversuch“
 des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  Forschung,  die
 Unterhaltung  einer  Zentralstelle  zur  Erfassung  und  Bewer-
 tung  von  Ersatz-  und  Ergänzungsmethoden  zum  Tierversuch
 (ZEBET)  im  Bundesinstitut  für  Risikobewertung  (BfR),  die
 Unterstützung  der  Stiftung  zur  Förderung  der  Erforschung
 von  Ersatz-  und  Ergänzungsmethoden  zur  Einschränkung
 von  Tierversuchen  (set)  oder  die  jährliche  Vergabe  des  Tier-
 schutzforschungspreises des BMELV.

 Zu Nummer 28  (Artikel  1  Nummer  8  (§  7),  Nummer  9
 (§  7a))

 Die  Richtlinie  2010/63/EU  gestattet  es  den  Mitgliedstaaten,
 bestehende  national  strengere  Regelungen  beizubehalten.
 Einige  der  in  der  Richtlinie  vorgesehenen  Versuchszwecke
 in  Bezug  auf  Pflanzen  sind  nach  dem  geltenden  nationalen

 Recht  in  Deutschland  keine  zulässigen  Versuchszwecke  und
 sollen  es  auch  künftig  nicht  sein,  um  den  national  bestehen-
 den Schutzstandard nicht abzusenken.

 Zu Nummer 29  (Artikel 1 Nummer 10 (§  8 Absatz 5))

 Die Bundesregierung lehnt die Empfehlung ab.

 Nach  §  15  Absatz  1  Satz  1  des  Tierschutzgesetzes  obliegt  die
 Durchführung  des  Tierschutzgesetzes  den  nach  Landesrecht
 zuständigen  Behörden.  Im  Rahmen  der  Ausführung  von
 Bundesgesetzen  als  eigene  Angelegenheit  regeln  die  Länder
 nach  Artikel  84  Absatz  1  Satz  1  des  Grundgesetzes  das  Ver-
 waltungsverfahren  und  insbesondere  die  Einrichtung  ihrer
 Behörden  selbst.  Sie  legen  im  Rahmen  dieser  Organisations-
 hoheit  fest,  ob  sie  sich  zur  Wahrnehmung  ihrer  Aufgaben
 auch  außen  stehender  Personen  –  Privater  –  bedienen,  zum
 Beispiel  im  Wege  der  Beleihung.  Die  vorgeschlagene  Ergän-
 zung  hätte  daher  auch  nur  rein  deklaratorischen  Charakter
 und  könnte  die  Übertragung  hoheitlicher  Aufgaben  an  Priva-
 te  durch  die  Länder  auf  Grund  eigener  landesrechtlicher  Re-
 gelungen nicht ersetzen oder ergänzen.

 Sie  wird  auch  vor  dem  Hintergrund  abgelehnt,  dass  bundes-
 gesetzliche  Vorschriften,  die  eine  derartige  Formulierung
 enthalten,  in  der  Vergangenheit  teilweise  missverstanden
 und  als  ausreichend  erachtet  worden  sind,  um  eine  Beleihung
 unmittelbar  vornehmen  zu  können.  Die  Beleihung  Privater
 mit  hoheitlichen  Befugnissen  stellt  jedoch  eine  Maßnahme
 der  Staatsorganisation  dar,  die  vom  Regelbild  der  Verfas-
 sungsordnung,  hoheitliche  Befugnisse  in  der  Regel  Angehö-
 rigen  des  öffentlichen  Dienstes  zu  übertragen  (Artikel  33
 Absatz  4  des  Grundgesetzes),  abweicht.  Die  Beleihung  un-
 terliegt  daher  dem  Gesetzesvorbehalt.  Die  Formulierung,
 dass  eine  bestimmte  Aufgabe  auch  durch  eine  „beauftragte
 Stelle“  wahrgenommen  werden  kann,  genügt  diesem  Geset-
 zesvorbehalt  nicht.  Es  bedarf  vielmehr  immer  einer  aus-
 drücklichen  Beleihung,  die  durch  Gesetz  oder  auf  Grund
 eines  Gesetzes  durch  Verwaltungsakt  oder  Vertrag  erfolgt.
 Ferner  bedarf  es  der  gesetzlichen  Festlegung  der  Anforde-
 rungen an die beteiligten Privatpersonen.

 Zu Nummer 30  (Artikel 1 Nummer 10 (§  8 Absatz 5
 Satz 2 – neu –))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 ab. Die Umsetzung einer solchen Regelung würde einen zu-
 sätzlichen  hohen  Arbeits-  und  Verwaltungsaufwand  bedeu-
 ten.  Es  ist  bislang  nicht  absehbar,  welche  tatsächliche  Bedeu-
 tung  der  rückblickenden  Bewertung  im  Hinblick  auf  die
 Aktualisierung  der  nichttechnischen  Zusammenfassung  für
 den  Tierschutz  und  die  Forschungsfreiheit  zukommen  kann.
 Darüber  hinaus  erscheint  es  fraglich,  wie  bei  einer  Aktuali-
 sierung  der  nichttechnischen  Zusammenfassung  der  Schutz
 der  Rechte  des  geistigen  Eigentums  gewahrt  bleiben  kann,
 da  die  Rechte  an  den  Projektergebnissen  beim  Anwender  lie-
 gen.  Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  auch  vermeintlich  fehlge-
 schlagene  Versuche  in  wissenschaftlicher  Hinsicht  als  Er-
 gebnis  zu  werten  sind,  da  auch  solche  Versuche  einen
 wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn mit sich bringen.

 Zu Nummer 31  (Artikel 1 Nummer 10 (§  8 Absatz 6))

 Die  vom  Bundesrat  geforderte  Ergänzung  der  Ermächtigung
 ist  nicht  erforderlich.  Ziel  der  auf  der  Grundlage  der  Ermäch-
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tigung  zu  treffenden  Regelungen  ist  die  Gewährleistung  des
 Tierschutzes.  Der  Schutz  der  Rechte  des  geistigen  Eigen-
 tums  und  vertraulicher  Informationen  ist  kein  Bereich,  der
 systematisch  der  Tierschutzgesetzgebung  zuzuordnen  ist.
 Der  Vorgabe  des  Artikels  43  der  Richtlinie  2010/63/EU,  den
 Schutz  der  Rechte  des  geistigen  Eigentums  und  vertraulicher
 Informationen  zu  beachten,  wird  jedoch  im  Rahmen  der  Re-
 gelung  der  Veröffentlichung  von  Zusammenfassungen  in  der
 zu erlassenden Verordnung Rechnung getragen werden.

 Zu Nummer 32  (Artikel 1 Nummer 10 (§  8a Absatz 5))

 Form  und  Inhalt  der  Anzeige  sowie  das  Verfahren  ein-
 schließlich  der  vorgesehenen  Fristen  werden,  gestützt  auf  die
 in  §  8a  Absatz  5  vorgesehene  Ermächtigung,  in  einer  Verord-
 nung  geregelt  werden.  Dabei  wird  es  allerdings  unerlässlich
 sein, die Vorgaben der Richtlinie 2010/63/EU zu beachten.

 Zu Nummer 33  (Artikel 1 Nummer 12 (§  9 Absatz 3
 Satz 2 – neu –))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 ab.  Regelungen  zur  Verwendung  von  Menschenaffen  sollen,
 gestützt  auf  die  in  §  9  Absatz  3  des  Gesetzentwurfs  vorgese-
 hene Ermächtigung, in einer Verordnung erlassen werden.

 Zu Nummer 34  (Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 1
 Satz 1 Nummer 3))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Änderungsvorschlag  des
 Bundesrates zu.

 Zu Nummer 35  (Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 1
 Satz 1 Nummer 4a – neu –))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Änderungsvorschlag  des
 Bundesrates  grundsätzlich  zu,  schlägt  aber  folgende  Formu-
 lierung  für  eine  neue  Nummer  5  des  §  11  Absatz  1  Satz  1  in
 Artikel  1  Nummer  18  vor,  die  bisherigen  Nummer  5  bis  7
 werden dann die Nummer 6 bis 8:

 „5.  Wirbeltiere,  die  nicht  Nutztiere  sind,  zum  Zwecke  der
 Abgabe  gegen  Entgelt  oder  eine  sonstige  Gegenleistung
 in  das  Inland  verbringen  oder  einführen  oder  die  Abgabe
 solcher  Tiere,  die  in  das  Inland  verbracht  oder  eingeführt
 werden  sollen  oder  worden  sind,  gegen  Entgelt  oder  eine
 sonstige Gegenleistung vermitteln,“.

 Aus  Sicht  der  Bundesregierung  ist  dabei  als  Voraussetzung
 für  die  Erlaubnispflichtigkeit  des  Verbringens  oder  der  Ein-
 fuhr  von  Tieren  in  das  Inland  zum  Zwecke  der  Abgabe  die
 Entgeltlichkeit  oder  der  Erhalt  einer  Gegenleistung  für  die
 genannten  Tätigkeiten  vorzusehen.  Andernfalls  würden  auch
 rein  private  Abgaben,  etwa  an  Familienangehörige,  geneh-
 migungspflichtig.  Zwischen  dem  Erhalt  des  Entgeltes  bezie-
 hungsweise  der  Gegenleistung  und  der  Leistung  desjenigen,
 der  ein  Tier  zwecks  Abgabe  in  das  Inland  verbringt  oder  ein-
 führt  oder  diese  Abgabe  vermittelt,  muss  lediglich  eine  ur-
 sächliche  Verknüpfung  bestehen.  Die  Entgeltlichkeit  setzt
 dabei  nicht  voraus,  dass  ein  Gewinn  erzielt  wird.  Ausrei-
 chend  ist  zum  Beispiel,  dass  derjenige,  an  den  das  Tier  abge-
 geben  wird,  die  Kosten  für  das  Verbringen  oder  die  Einfuhr
 des Tieres erstattet.

 Zudem  ist  für  die  Erlangung  der  gegebenenfalls  erforder-
 lichen  Erlaubnis  und  Schaffung  der  behördlichen  Vorausset-

 zungen  für  die  Erteilung  der  Erlaubnis  eine  Übergangsfrist
 von einem Jahr vorzusehen.

 In  Artikel  1  Nummer  39  ist  daher  in  §  21  –  neu  –  folgender
 Absatz einzufügen:

 „(4a)  §  11  Absatz  1  Satz  1  Nummer  5  ist  ab  dem  …  [Ein-
 setzen:  Datum  des  ersten  Tages  des  dreizehnten  auf  die  Ver-
 kündung  des  Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Tierschutz-
 gesetzes folgenden Kalendermonats] anzuwenden.“

 Zu Nummer 36  (Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 1
 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe d))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 ab und verweist auf ihre Stellungnahme zu Nummer 10.

 Zu Nummer 37  (Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 1
 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe f – neu –))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Änderungsvorschlag  des
 Bundesrates  grundsätzlich  zu,  schlägt  aber  folgende  Formu-
 lierung vor:

 In  Artikel  1  Nummer  18  ist  §  11  Absatz  1  Nummer  7  wie
 folgt zu ändern:

 a)  In  Buchstabe  d  wird  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma
 ersetzt.

 b)  In  Buchstabe  e  wird  nach  dem  Wort  „bekämpfen“  das
 Wort „oder“ eingefügt.

 c)  Folgender Buchstabe f wird angefügt:

 „f)  für  Dritte  Hunde  ausbilden  oder  die  Ausbildung  der
 Hunde durch den Tierhalter anleiten“.

 Allerdings  ist  für  die  Erlangung  der  ggf.  erforderlichen  Er-
 laubnis  und  Schaffung  der  behördlichen  Voraussetzungen
 für  die  Erteilung  der  Erlaubnis  eine  Übergangsfrist  von  ei-
 nem Jahr vorzusehen.

 In  Artikel  1  Nummer  39  ist  daher  in  §  21  –  neu  –  folgender
 Absatz einzufügen:

 „(4a)  §  11  Absatz  1  Nummer  7  Buchstabe  f  ist  ab  dem  …
 [Einsetzen:  Datum  des  ersten  Tages  des  dreizehnten  auf  die
 Verkündung  des  Dritten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Tier-
 schutzgesetzes folgenden Kalendermonats] anzuwenden.“

 Zu Nummer 38  (Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 2
 Satz 1 Nummer 2))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates  zu,  schlägt  aber  vor,  in  Artikel  1  Nummer  18  §  11  Ab-
 satz  2  Satz  1  Nummer  2  aus  Gründen  einer  besseren  Ver-
 ständlichkeit wie folgt zu fassen:

 „2.  die  Voraussetzungen  und  das  Verfahren  für  die  Erteilung
 der Erlaubnis,“

 Zu Nummer 39  (Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 4))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  des
 Bundesrates ab.

 Grundlage  der  für  eventuelle  Verbote  oder  Beschränkungen
 erforderlichen  Unterscheidung  zwischen  Schmerzen,  Leiden
 und  Schäden  der  Tiere,  welche  durch  Anforderungen  an  die
 Haltung  der  Tiere  im  Zirkus  zu  beheben  sind,  und  solchen,
 welche  darauf  zurück  zu  führen  sind,  dass  eine  tierschutz-
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gerechte  Haltung  in  diesen  Betrieben  systemimmanent  nicht
 möglich  ist,  kann  nicht  nur  eine  Orientierung  am  Verhalten
 der  betreffenden  Tierart  unter  natürlichen  Lebensbedingun-
 gen  sein.  Abgesehen  davon,  dass  auch  letztere  Veränderun-
 gen  unterliegen  können,  haben  die  Tiere  in  menschlicher  Ob-
 hut  andere  Bedürfnisse  als  unter  natürlichen  Bedingungen.
 Beispielsweise  sind  in  menschlicher  Obhut  weniger  oder
 keine  Zeit,  Aktivität,  Bewegung  und  Energie  für  die  Nah-
 rungssuche  oder  ggf.  Jagd  erforderlich,  so  dass  den  Tieren
 andere  Beschäftigung  möglich  ist  und  angeboten  werden
 sollte.

 Die  Bundesregierung  lehnt  definierte  Übergangsfristen  für
 Haltungsverbote  ab.  Diese  würden  den  unterschiedlichen
 Gegebenheiten  in  verschiedenen  Zirkusbetrieben  nicht  ge-
 recht.  Im  Einzelfall  kann  es  für  ein  Tier  mit  weniger  Schmer-
 zen,  Leiden  und  Schäden  verbunden  sein,  es  in  seiner  ge-
 wohnten  Umgebung  –  ggf.  mit  bestimmten  Auflagen  –  zu
 belassen  als  es  in  eine  neue  Umgebung  zu  verbringen,  auch
 wenn  diese  grundsätzlich  für  die  betreffende  Tierart  geeigne-
 ter ist.

 Im  Übrigen  berücksichtigt  der  Vorschlag  die  Grundrechte
 der  Tierlehrer  und  der  Zirkusunternehmer  nicht  hinreichend.

 Zu Nummer 40  (Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 5
 Satz 2 bis 5))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundesra-
 tes  inhaltlich  zu,  soweit  dieser  in  seiner  Begründung  fest-
 stellt,  dass  nach  Erwägungsgrund  40  und  Artikel  4  Nummer  8
 der  Richtlinie  2006/123/EG  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  vom  12.  Dezember  2006  über  Dienstleistun-
 gen  im  Binnenmarkt  (ABl.  L  376  vom  27.12.2006,  S.  36)
 auch  der  Tierschutz  zu  den  „zwingenden  Gründen  des  Allge-
 meininteresses“  zählt,  hinsichtlich  derer  Artikel  13  Absatz  4
 Satz  2  der  Richtlinie  2006/123/EG  „andere  Regelungen“  als
 die  in  Artikel  13  Absatz  4  Satz  1  der  Richtlinie  2006/123/EG
 geregelte Genehmigungsfiktion zulässt.

 Es  gilt  jedoch  auch  in  den  Fällen,  in  denen  eine  Genehmi-
 gungsfiktion  entbehrlich  ist,  Artikel  13  Absatz  3  der  Richtli-
 nie  2006/123/EG.  Somit  ist  eine  Frist  vorzusehen,  innerhalb
 derer  die  Behörde  über  eine  Erlaubnis  nach  §  11  Absatz  1
 des  Tierschutzgesetzes  zu  entscheiden  hat.  Sofern  diese  Re-
 gelung  nicht  im  Tierschutzgesetz  getroffen  würde,  läge  es  in
 der  Verantwortung  der  Länder,  in  dieser  Hinsicht  den  Anfor-
 derungen der Richtlinie 2006/123/EG Rechnung zu tragen.

 Die  Bundesregierung  schlägt  vor,  in  Artikel  1  Nummer  18
 §  11 Absatz 5 Satz 2 wie folgt zu fassen:

 „Die  zuständige  Behörde  entscheidet  schriftlich  über  den
 Antrag  auf  Erteilung  einer  Erlaubnis  innerhalb  einer  Frist
 von vier Monaten ab Eingang des Antrags.“

 Zu Nummer 41  (Artikel 1 Nummer 18 (§  11 Absatz 8
 – neu –))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates  grundsätzlich  zu,  schlägt  jedoch  vor  dem  Hintergrund
 der  geänderten  Normstruktur  des  §  11  folgende  Formulie-
 rung vor:

 In  Artikel  1  Nummer  18  ist  §  11  Absatz  6  durch  folgende
 Absätze zu ersetzen:

 „(6)  Wer  gewerbsmäßig  Gehegewild  halten  will,  hat  dies
 vier  Wochen  vor  Aufnahme  der  Tätigkeit  der  zuständigen

 Behörde  anzuzeigen.  Das  Bundesministerium  wird  ermäch-
 tigt,  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundes-
 rates

 1.  die Form und den Inhalt der Anzeige,

 2.  die  Voraussetzungen,  unter  denen  die  Tätigkeit  nach  Satz
 1 untersagt werden kann, und

 3.  das  Verfahren  im  Falle  nachträglicher  Änderungen  der
 angezeigten Sachverhalte

 zu regeln.

 (7)  Die  Ausübung  der  nach  Absatz  5  Satz  6  oder  auf
 Grund  einer  Rechtsverordnung  nach  Absatz  6  Satz  2  Num-
 mer  2  untersagten  Tätigkeit  kann  von  der  zuständigen  Be-
 hörde  auch  durch  Schließung  der  Betriebs-  oder  Geschäfts-
 räume verhindert werden.“

 F o l g e ä n d e r u n g e n

 1.  In §  11 wird der bisherige Absatz 7 neuer Absatz 8.

 2.  Artikel  1  Nummer  34  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  jj  ist
 durch folgende Doppelbuchstaben zu ersetzen:

 „jj)  Nummer 20b wird wie folgt gefasst:

 „20b.  entgegen  §  11  Absatz  6  Satz  1  eine  Anzeige
 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet,“.

 jj1)  Die Nummer 21 wird aufgehoben.“

 3.  In  Artikel  1  Nummer  39  ist  in  §  21  Absatz  5  Satz  1  die
 Angabe  „§  11  Absatz  2“  durch  die  Angabe  „§  11  Absatz  2
 oder 6 Satz 2“ zu ersetzen.

 Zu Nummer 42  (Artikel  1  Nummer  21  Buchstabe  a  –  neu  –
 (§  12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4))

 Die  Bundesregierung  teilt  das  Anliegen  des  Bundesrates,  die
 vorgeschlagene  Formulierung  ist  jedoch  zu  weitgehend,  weil
 jegliche  tierschutzwidrigen  Handlungen  erfasst  würden,
 auch  solche,  die  im  vorliegenden  Zusammenhang  nicht  von
 Belang oder nicht mehr nachweisbar sind.

 Die  Bundesregierung  schlägt  vor  diesem  Hintergrund  vor,
 Artikel 1 Nummer 21 wie folgt zu fassen:

 „21.  In §  12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 werden

 a)  die  Wörter  „zum  Erreichen  bestimmter  Rassemerk-
 male  tierschutzwidrige  Handlungen“  durch  die  Wör-
 ter „tierschutzwidrige Amputationen“ ersetzt,

 b)  die  Angabe  „§  11b  Abs.  1  oder  2  Buchstabe  a“  durch
 die  Angabe  „§  11b  Absatz  1  Nummer  1  oder  2  Buch-
 stabe a“ und

 c)  die  Angabe  „§  11b  Abs.  2  Buchstabe  b  oder  c“  durch
 die  Angabe  „§  11b  Absatz  1  Nummer  2  Buchstabe  b
 oder c“

 ersetzt.“

 Zu Nummer 43  (Artikel 1 Nummer 22a – neu – (§  13
 Absatz 1a – neu –))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Bundesrat  zu,  dass  Tiere
 bei  Tierbörsen  besonderen  Belastungen  ausgesetzt  sein  kön-
 nen.  Die  Bundesregierung  hält  jedoch  den  Domestikations-
 grad  der  Tiere  für  kein  geeignetes  Kriterium  für  ein  Verbot.
 Die  Bundesregierung  wird  prüfen,  ob  und  gegebenenfalls
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welche  weiteren  Maßnahmen  erforderlich  sind,  um  den  Tier-
 schutz  auf  Tierbörsen  zu  verbessern.  Hinsichtlich  der  für  die
 tierschutzgerechte  Haltung  von  auf  Tierbörsen  oder  im  Zoo-
 fachhandel  angebotenen  Tieren  erforderlichen  Information
 der  Tierhalterinnen  und  Tierhalter  wird  auf  die  Gegenäuße-
 rung der Bundesregierung zu Nummer 45 verwiesen.

 Zu Nummer 44  (Artikel 1 Nummer 22 (§  13 Absatz 2))

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Bitte  des  Bundesrates  ab.  Aus
 der  Forderung  des  Bundesrates  wird  nicht  ersichtlich,  wel-
 che  Regelungen  in  einer  Verordnung  erlassen  werden  soll-
 ten. Die Bitte ist damit zu unbestimmt.

 Zu Nummer 45  (Artikel 1 Nummer 22 (§  13 Absatz 3))

 Die  Bundesregierung  teilt  die  Auffassung  des  Bundesrates,
 dass  häufig  mangelnde  Kenntnis  der  Anforderungen  an  eine
 tierschutzgerechte  Haltung  der  Tiere  Grund  für  tierschutz-
 widrige  Tierhaltungen  ist.  Hinsichtlich  der  Anforderungen
 an  die  Haltung  ist  jedoch  nicht  maßgeblich,  ob  ein  Tier  einer
 heimischen  Art  angehört  oder  nicht.  Die  Herkunft  stellt  kein
 geeignetes  Differenzierungsmerkmal  für  die  Schaffung  eines
 spezifischen  Tierschutzstandards  dar.  Auch  heimische  Tier-
 arten  können  hohe  Anforderungen  an  Haltung  und  Pflege
 und  demgemäß  an  die  Sachkunde  der  Halterinnen  und  Halter
 der  Tiere  stellen.  Die  Bundesregierung  hält  eine  Erlaubnis-
 pflicht  für  die  Einfuhr  und  das  Verbringen  von  Tieren  aus
 dem  Ausland  nach  Maßgabe  der  Gegenäußerung  zu  Num-
 mer  35  für  sinnvoll  und  wird  im  Übrigen  prüfen,  wie  Halte-
 rinnen  und  Halter  über  die  Bedürfnisse  der  Tiere  und  die
 Anforderungen  an  ihre  tierschutzgerechte  Haltung  besser  in-
 formiert werden können.

 Zu Nummer 46  (Artikel 1 Nummer 26 (§  15))

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Empfehlung  ab.  Die  Verant-
 wortung  für  die  Entscheidung  über  die  Genehmigung  zur
 Durchführung  eines  Tierversuchs  liegt  allein  bei  den  zustän-
 digen Behörden.

 Für  die  Entscheidung  über  die  Genehmigung  zur  Durchfüh-
 rung  eines  Tierversuchs  ist  allein  maßgeblich,  ob  die  in  §  8
 Absatz  1  Satz  2  genannten  Voraussetzungen  vorliegen.  Die
 Tierschutzkommission  unterstützt  die  Behörde  bei  ihrer  Ent-
 scheidung,  ihr  kommt  jedoch  keine  Mitentscheidungsbefug-
 nis  zu.  Ein  einstimmiges  Votum  der  Tierschutzkommission
 gegen  die  Erteilung  einer  Genehmigung  ist  ein  gewichtiger
 Hinweis  darauf,  dass  die  genannten  Voraussetzungen  mögli-
 cherweise  nicht  vorliegen  könnten.  Kommt  die  Behörde
 ebenfalls  zu  diesem  Ergebnis,  ist  die  Genehmigung  durch  die
 Behörde  zu  verweigern.  Umgekehrt  ist  die  Genehmigung  bei
 Vorliegen  der  genannten  Voraussetzungen  zu  erteilen  (ge-
 bundene Entscheidung).

 Zu Nummer 47  (Artikel  1  Nummer  28  Buchstabe  a  Dop-
 pelbuchstabe  bb  und  cc  (§  16  Absatz  1
 Nummer  4  Satz  2  bis  6  –  neu  –),  Buch-
 stabe  c  Doppelbuchstabe  aa  Dreifach-
 buchstabe  0aaa  –  neu  –  (§  16  Absatz  3
 Satz  1),  Dreifachbuchstabe  aaa  und  Drei-
 fachbuchstabe  bbb  (§  16  Absatz  3  Satz  1))

 Die  Bundesregierung  stimmt  der  vom  Bundesrat  vorgeschla-
 genen  Ergänzung  eines  Dreifachbuchstaben  0aaa  in  Num-

 mer  28  Buchstabe  c  Doppelbuchstabe  aa  des  Gesetzentwur-
 fes  teilweise  zu  und  schlägt  folgende  Formulierung  des
 Dreifachbuchstabens 0aaa vor:

 „0aaa)  Im  einleitenden  Satzteil  werden  nach  dem  Wort
 „dürfen“  die  Wörter  „zum  Zwecke  der  Aufsicht  über
 die  in  Absatz  1  bezeichneten  Personen  und  Einrich-
 tungen und“ eingefügt.“

 Im  Übrigen  lehnt  die  Bundesregierung  die  Forderung  des
 Bundesrates unter Nummer 47 ab.

 Aus  der  Sicht  der  Bundesregierung  ist  der  Begriff  „Besichti-
 gung“  nicht  enger  zu  verstehen  als  der  Begriff  „Inspektion“.
 Aus  der  Begründung  zu  Nummer  28  Buchstabe  a  des  Gesetz-
 entwurfs  ergibt  sich  zudem,  dass  die  Regelung  der  Umset-
 zung  des  Artikels  34  der  Richtlinie  2010/63/EU  dient  und
 damit  Regelungen  zu  Inspektionen  im  Sinne  der  Richtlinie
 getroffen werden sollen.

 Auch  im  Übrigen  ist  Artikel  34  der  Richtlinie  im  Gesetzent-
 wurf  bereits  ausreichend  umgesetzt.  Insbesondere  sind  die
 zeitlichen  Intervalle  für  die  Inspektionen  festgelegt.  Zudem
 ist  es  schon  nach  geltender  Rechtslage  ohne  ausdrückliche
 gesetzliche  Regelung  möglich,  dass  die  zuständige  Behörde
 Kontrollen  im  Rahmen  des  Vollzugs  des  Tierschutzgesetzes
 ohne  Vorankündigung  durchführt.  Die  nunmehr  geforderte
 ausdrückliche  Regelung  dieser  Möglichkeit  für  den  Tierver-
 suchsbereich  birgt  die  Gefahr,  dass  dies  zukünftig  im  Um-
 kehrschluss  für  alle  anderen  behördlichen  Kontrollen  ver-
 neint  wird.  Die  von  der  zuständigen  Behörde  nach  der
 Richtlinie  bei  der  Risikoanalyse  zu  berücksichtigenden  As-
 pekte  sind  auch  ohne  ausdrückliche  nationale  Regelung  im
 Rahmen des richtlinienkonformen Vollzugs zu beachten.

 Durch  die  Regelung  im  Hinblick  auf  Bildaufzeichnungen
 von  Personen  kommt  es  zu  keiner  Verschlechterung.  Das
 geltende  Tierschutzgesetz  enthält  keine  Regelung,  nach  der
 im  Rahmen  der  Überwachung  zur  Dokumentation  Bildauf-
 zeichnungen  angefertigt  werden  dürfen,  weder  von  Räum-
 lichkeiten  noch  von  Personen.  Eine  Rechtsgrundlage  für  die
 Anfertigung  der  Bildaufzeichnungen  liegt  damit  bisher  nicht
 vor,  ist  jedoch  für  derartige  Maßnahmen  erforderlich,  da  die
 Anfertigung  von  Bildaufzeichnungen  von  den  in  §  16  Ab-
 satz  3  Satz  1  Nummer  1  und  2  genannten  Grundstücken,  Ge-
 schäftsräumen,  Wirtschaftsgebäuden  und  Transportmitteln
 einen  Eingriff  in  das  Grundrecht  der  Unverletzlichkeit  der
 Wohnung  (Artikel  13  des  Grundgesetzes)  darstellt.  Diese
 Rechtsgrundlage  wird  nun  geschaffen.  Die  Anfertigung  von
 Bildaufzeichnungen  von  Personen  stellt  darüber  hinaus
 einen  Eingriff  in  deren  Recht  auf  informationelle  Selbstbe-
 stimmung  (Artikel  2  des  Grundgesetzes)  dar.  Der  Schwer-
 punkt  der  Regelung  in  §  16  Absatz  3  liegt  in  der  Kontrolle
 der  Einrichtungen  und  Betriebe  und  der  dort  gehaltenen
 Tiere.  Für  diese  Kontrolle  sind  Bildaufzeichnungen  zufällig
 vor  Ort  anwesender  Personen  grundsätzlich  nicht  erforder-
 lich,  so  dass  ein  Eingriff  in  deren  Recht  auf  informationelle
 Selbstbestimmung  nicht  gerechtfertigt  wäre.  Vor  diesem
 Hintergrund  werden  sie  ausdrücklich  von  der  Befugnis  zur
 Anfertigung  von  Bildaufzeichnungen  im  Rahmen  der  Über-
 wachung  ausgenommen.  Die  Regelung  in  §  16  Absatz  3
 Satz  1  Nummer  1  und  2  nimmt  der  Behörde  indes  nicht  die
 Möglichkeit,  bei  konkreten  Verstößen  einzelner  Personen
 gegen  Vorschriften  des  Tierschutzgesetzes  zur  Beweissiche-
 rung  für  Zwecke  der  Verfolgung  von  Straftaten  oder  Ord-
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nungswidrigkeiten  im  Rahmen  der  strafverfahrensrechtlichen
 Befugnisse Bildaufzeichnungen anzufertigen.

 Zu Nummer 48  (Artikel  1  Nummer  33a  –  neu  –  (§  17
 Nummer 2 Buchstabe a und b))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 im  aktuellen  Gesetzgebungsverfahren  ab.  Er  bedürfte  einer
 umfassenden  Prüfung,  die  aufgrund  der  gegebenen  Fristen
 im laufenden Gesetzgebungsverfahren nicht zu leisten ist.

 Zu Nummer 49  (Artikel 1 Nummer 39 (§  21 Absatz 1))

 Die  Bundesregierung  hat  in  der  Begründung  zum  Gesetzent-
 wurf  bereits  die  Feststellung  getroffen,  dass  verschiedene
 Alternativen  zur  betäubungslosen  Kastration  zur  Verfügung
 stehen,  die  die  Belastung  der  Tiere  reduzieren  und  den  Ver-
 braucherschutz  berücksichtigen.  In  der  vorgesehenen  Über-
 gangszeit  muss  die  Umstellung  der  Verfahren  auf  den  ver-
 schiedenen  Stufen  der  Lebensmittelkette  zweifelsfrei  geklärt
 werden.  Dabei  wird  es,  wie  vom  Bundesrat  dargestellt,  ins-
 besondere  um  den  praxisgerechten  Einsatz  der  Alternativ-
 verfahren  in  der  Landwirtschaft  gehen.  Die  Bundesregierung
 unterstützt  diesen  Prozess  durch  entsprechende  Forschungs-
 aktivitäten.

 Unabhängig  davon  ist  die  Bundesregierung  gerne  bereit,  im
 Rahmen  des  Tierschutzberichts  2015  hierüber  erneut  zu  be-
 richten.

 Zu Nummer 50  (Artikel 1 Nummer 39 (§  21 Absatz 5
 Satz 2))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates zu.

 Zu Nummer 51  (Zum Gesetzentwurf allgemein)

 Nach  der  in  §  7a  Absatz  5  vorgesehenen  Regelung  (Artikel  1
 Nummer  9  Buchstabe  d  des  Gesetzentwurfs)  gilt  ein  Tierver-
 such  als  abgeschlossen,  wenn  keine  weiteren  Beobachtun-
 gen  mehr  für  den  Tierversuch  anzustellen  sind  oder,  soweit

 genetisch  veränderte,  neue  Tierlinien  verwendet  werden,  an
 der  Nachkommenschaft  keine  weiteren  Beobachtungen
 mehr  anzustellen  sind  und  nicht  mehr  erwartet  wird,  dass  die
 Nachkommenschaft  auf  Grund  der  biotechnischen  oder  gen-
 technischen  Veränderungen  Schmerzen  oder  Leiden  empfin-
 det  oder  dauerhaft  Schäden  erleidet.  Diese  Regelung  dient
 der  Umsetzung  des  Artikels  17  Absatz  1  der  Richtlinie  2010/
 63/EU.

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Bundesrat  zu,  dass  eine
 Verständigung  über  die  Auslegung  der  Regelung  im  Sinne
 eines  einheitlichen  Vollzuges  in  Deutschland  und  der  EU  ge-
 funden werden muss.

 Zu Nummer 52  (Zum Gesetzentwurf allgemein)

 Die  Bundesregierung  teilt  das  Anliegen  des  Bundesrates,  ein
 Verbot  zoophiler  Handlungen  zum  Schutz  des  Wohlbefin-
 dens  von  Tieren  in  das  Tierschutzgesetz  aufzunehmen,  um
 Tiere  vor  artwidrigen  sexuellen  Übergriffen  zu  schützen.  Die
 Bundesregierung  anerkennt  die  Tatsache,  dass  sexuelle
 Handlungen  an  Tieren  durch  den  Menschen  geeignet  sind,
 den  Tieren  regelmäßig  zumindest  Leiden  im  Sinne  des  Tier-
 schutzrechts  zuzufügen,  da  hierdurch  die  Tiere  zu  einem  art-
 widrigen  Verhalten  gezwungen  werden.  Darüber  hinaus  trägt
 ein  solches  Verbot  auch  dem  Gebot  eines  sittlich  verantwor-
 teten  Umgangs  des  Menschen  mit  dem  Tier  Rechnung,  was
 auch  Grund  für  die  Aufnahme  des  Staatsziels  Tierschutz  in
 das  Grundgesetz  war  (Bundestagsdrucksache  14/8860).  Die
 Bundesregierung  wird  die  Möglichkeiten  eines  bußgeld-
 bewehrten  Verbots  prüfen.  Sie  strebt  an,  im  weiteren  Gesetz-
 gebungsverfahren  einen  entsprechenden  Formulierungsvor-
 schlag vorzulegen.

 Zu Nummer 53  (Zum Gesetzentwurf allgemein)

 Der  im  Entwurf  ausgewiesene  Erfüllungsaufwand  für  die
 Wirtschaft  berücksichtigt  auch  den  Aufwand  der  Universitä-
 ten  und  außeruniversitären  Forschungseinrichtungen.  Dabei
 sind,  wie  im  Entwurf  ausgeführt,  konkrete  Angaben  erst  im
 Verfahren zum Erlass einer Verordnung möglich.
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